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I. LBP Erläuterungsbericht  

1 Bestandserfassung und -bewertung Naturhaushalt und 

Landschaftsbild 

Hinsichtlich der Bestandserfassung und -bewertung der für den LBP relevanten Schutzgüter 

Tiere, Pflanzen einschließlich ihrer Lebensräume, Boden, Grundwasser, Oberflächenwasser, 

Klima und Luft und Landschaftsbild wird auf die ausführlichere Darstellung in der Umweltver-

träglichkeitsuntersuchung (UVU, Beilagen Nr. 167) und im Methodikhandbuch (Beilagen Nr. 

166) verwiesen. 

1.1 Biotope und Pflanzen 

Aufgrund der naturräumlichen Ausstattung des Untersuchungsgebietes (UG) spielen insbe-

sondere auetypische Biotoptypen eine herausragende Rolle. Diese Biotoptypen sind oft 

sehr empfindlich gegenüber Veränderungen bezüglich des Grundwasserflurabstandes, der 

Grundwasserschwankung und dem Überflutungsregime. 

Entsprechend der Bewertung der Biotopwertliste der Bayerischen Kompensationsverordnung 

wird der überwiegenden Mehrheit (ca. 60 %) der im Untersuchungsgebiet auftretenden Bio-

top- und Nutzungstypen eine geringe Wertstufe zugeteilt. Einer mittleren Wertigkeit entspre-

chen immerhin noch etwa 22 % der im Untersuchungsgebiet kartierten Flächen. Knappe 

16 % der Biotop- und Nutzungstypen wurden als hochwertig eingestuft. Die verbleibenden 

zwei Prozent machen sonstige versiegelte Freiflächen (0 WP) aus. 

Innerhalb der mit einer geringen Wertigkeit belegten, intensiv landwirtschaftlich genutzten 

Flur, die das Untersuchungsgebiet prägt, lassen sich mehrere Bereiche abgrenzen, die sich 

durch das räumlich gehäufte Auftreten von Flächen mittlerer und hoher Wertigkeit auszeich-

nen: 

• Zu nennen wäre hier zunächst die Donau, die sich als geschlossenes Band von Bio-

top- und Nutzungstypen mittlerer Bewertung von Nordwest nach Südost durch das 

Untersuchungsgebiet zieht. Natürlich entstandene Fließgewässer (F1) sowie natürli-

che bis naturferne Stillgewässer (S1) stellen den Großteil der hier eingeschlossenen 

Biotop- und Nutzungstypen dar. Beispielsweise befindet sich südlich des Luber Wei-

hers (bei Donau-km 2278) die Alte Seebacher Donau, ein natürliches oder naturnahes 

eutrophes Stillgewässer (S133) mit hoher Wertigkeit. Begleitet werden diese von hoch 

bewerteten standortgerechten Auenwäldern und gewässerbegleitenden Wäldern (L5) 

sowie Gebüschen und Hecken (B1) und Röhrichten (R1-R3). Zudem finden sich ent-

lang der Donau viele Extensivgrünländer (G2) mit hoher Wertigkeit. 

• Der größte Anteil an hoch bewerteten Flächen findet sich in den Auenlandschaften 

des Isarmündungsgebietes und dem NSG „Staatshaufen“. Die Auenlandschaften der 

Isarmündung bestehen überwiegend aus Hart- und Weichholzauenwälder (L52, L53). 

Zudem sind mit mittlerer Wertigkeit erfasste nicht standortgerechte Laub(misch)wälder 
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(L7) vorhanden. Im NSG „Staatshaufen“ befinden sich neben den hoch bewerteten 

Hart- und Weichholzauenwäldern auch natürliche oder naturnahe Wechselwasserbe-

reiche an Stillgewässern (S32).  

• Der Bereich der Gundelau ist durch einen hohen Grundwasserstand geprägt, wodurch 

hier überwiegend Eichen-Hainbuchenwälder wechseltrockener Standorte (L11), arten-

reiche seggen- und binsenreiche Feucht- und Nasswiesen (G222) sowie Sumpfgebü-

sche (B113) zu finden sind.  

• Das NSG „Winzerer Letten“ weist nicht nur die hoch bewerteten natürlichen oder na-

turnahen eutrophen Stillgewässer (S133), die Wechselwasserbereiche (S32) und die 

artenreichen seggen- oder binsenreichen Feucht- und Nasswiesen (G222), sondern 

auch Bereiche mit mittlerer Wertigkeit, wie beispielsweise die extensiv genutzten Flut-

rasen (G23) und die mäßig artenreichen seggen- oder binsenreichen Feucht- und 

Nasswiesen (G221), auf.  

• In der Nähe der Ortschaft Mühlau sowie bei Holzfeld und Ruspet befinden sich verein-

zelt hoch bewertete standortgerechte Hartholzauenwälder (L53).  

Stromtäler wie die Donauaue sind besonders reich an Pflanzenarten. Vor allem das Isar-

mündungsgebiet weist floristische Besonderheiten auf. Dazu gehört die Kennart von Kriech-

rasen Apium repens (Kriechender Sellerie), eine Anhang-II/IV-Art der FFH-Richtlinie (FFH-

RL), die vom Aussterben bedroht ist und an Donau und Isarmündung ihre einzigen süddeut-

schen Vorkommen besitzt. Innerhalb des Untersuchungsgebietes TA 2 konnte Apium repens 

allerdings nicht nachgewiesen werden. Darüber hinaus sind Arten der Schlammlingsfluren, 

Zwergbinsen- und Zweizahngesellschaften von großer Bedeutung, welche bei Niedrigwasser 

trockenfallende Uferbereiche bzw. Schlammflächen besiedeln und in dieser Trockenperiode 

blühen und fruchten. Hier ist Lindernia procumbens (Liegendes Büchsenkraut) hervorzuhe-

ben, eine Anhang-IV-Art der FFH-RL, die stark gefährdet ist. 

Die Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen erfolgt nach den Vorgaben des § 4 Abs. 3 der 

BayKompV auf der Grundlage der Anlage 2.1 und 3.1 der BayKompV.  

1.2 Tiere 

Die Bewertung der Tiere und Ihrer Lebensräume erfolgt in den verschiedenen Artengruppen 

nach den Vorgaben des § 4 Abs. 3, Nr.2 der BayKompV in enger Anlehnung an Anlage 2.1 

Spalte 3 der BayKompV. 

1.2.1 Fische 

Die Donau zählt von Natur aus zu den fischartenreichsten Flüssen Europas. Dies ist in erster 

Linie durch die geographische Lage der Donau als Vernetzungsstrang zwischen dem ponto-

kaspischen Ausbreitungszentrum und dem mitteleuropäischen und alpinen Raum, der ur-

sprünglich gänzlichen Durchwanderbarkeit in Längsrichtung und dem hohen Vernetzungs-

grad von unterschiedlichsten aquatischen Lebensräumen zu erklären. 



Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen ARGE BBJ 
Landschaftspflegerischer Begleitplan  

 

 

25.09.2018 3 3 

Im Bereich Straubing-Vilshofen wurden in neun Untersuchungsabschnitten (UA1 bis UA9) 

bei den Bestandserhebungen 2015 insgesamt 48 Fischarten nachgewiesen. Dabei wurde 

auch die Sonderuntersuchung „Schöpfwerke und Siele“ berücksichtigt, ohne diese wurden 

46 Arten nachgewiesen. 

In Teilabschnitt 2 (TA 2) Deggendorf – Vilshofen (UA6 bis UA9) waren es 46 Arten, davon 36 

autochthone1 und 7 endemische2 (nur im Donaugebiet vorkommende) Arten. 17 Arten gehö-

ren der aktuellen Roten Liste Bayern-Süd (RLB-Süd), 7 Arten der aktuellen Roten Liste 

Deutschland (RLD) an. 9 Fischarten finden sich im Anhang II der FFH-Richtlinie. Insgesamt 

10 Arten sind als Neozoen einzustufen.  

Von den im Teilabschnitt 2 Deggendorf-Vilshofen 2015/16 (UA6 bis UA9) nachgewiesenen 

46 Arten sind in Bezug auf den Schutz- und Gefährdungsgrad 1 Art mit höchster Bedeutung 

(5), 7 Arten mit sehr hoher Bedeutung (4), 7 Arten mit hoher Bedeutung (3), 5 mit mittlerer 

Bedeutung (2), 7 mit geringerer Bedeutung (1) und 19 ohne Bedeutung eingestuft.  

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über das Fischarteninventar in TA 2 (UA6 bis 

UA9) mit dem jeweiligen Schutz-/Gefährdungsstatus.  

Tab. 1-1: Fischarteninventar in der Donau zwischen Deggendorf und Vilshofen (TA 2) im Jahr 

2015/16 und deren naturschutzfachlicher Status 
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Aal Anguilla anguilla - b # 3 F -* - I - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Aitel Squalius cephalus - - * * * - ✓ R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Äsche Thymallus thymallus V - 2 2 2 
3

D 
✓ R ✓ - - - - ✓ 

Bachforelle 
S. trutta, Fließgewässer-

form 
- b * V V 

1

D 
✓ R ✓ ✓3

 ✓
3
 ✓ ✓ - 

Bachsaibling Salvelinus fontinalis - - # * * - - R - - - - - ✓ 

Barbe Barbus barbus V - * 3 3 3E ✓ R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

                                                

1 einheimisch, gebietseigen 
2 Donauendemiten in Bezug auf Deutschland. Als „echte“ Donauendemiten im engeren Sinne sind nur Donau-Stromgründling, 

Frauennerfling, Huchen und Schrätzer zu sehen, da Zingel und Streber zusätzlich in Dnister (inkl. Zuflüsse) und der Donau-
Kaulbarsch zusätzlich in Dnister und Dnepr (inkl. Zuflüsse) vorkommen. 
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Barsch Perca fluviatilis - - * * * - ✓ I ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bitterling Rhodeus amarus II - * 2 2 
4

C 
✓ I ✓ ✓ ✓ - ✓

3
 - 

Blaubandbärbling Pseudorasbora parva - - # * * - - I - - - - ✓ - 

Brachse Abramis brama - - * * * - ✓ I ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Donau-Kaulbarsch Gymnocephalus baloni 
II, 

IV 
g * D D 3E ✓ R - ✓ - - - - 

Donau-

Stromgründling° 
Romanogobio vladykovi II - * 2 2 4B ✓ R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Dreist. Stichling  Gasterosteus aculeatus - - * V V 1E - I - ✓ ✓ - ✓ - 

Frauennerfling Rutilus virgo II, V - 3 3 3 
4B 

** 
✓ R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Giebel Carassius gibelio - - * * * - ✓ I ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3
 - 

Graskarpfen Ctenopharyngodon idella - - # * * - - I - ✓ ✓
3
 - - - 

Gründling Gobio gobio - - * V V 2E ✓ R ✓ ✓3
 - ✓ ✓ - 

Güster Blicca bjoerkna - - * * * - ✓ I ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Hasel Leuciscus leuciscus - - * V V 
1

C 
✓ R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Hecht Esox lucius - - * * * - ✓ I ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Huchen Hucho hucho II, V - 2 3 3 
5

C 
✓ R ✓ ✓ - - - ✓ 

Karausche Carassius carassius - - 2 V V (3) ✓ S ✓ - - - ✓
3
 - 

Karpfen Cyprinus carpio  - - * 3 3 2B ✓ I ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Kaulbarsch Gymnocephalus cernua - - * V V 1E ✓ I ✓ - ✓ ✓ - - 

Kessler Grundel Neogobius kessleri - - # V V -* - I - ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Laube Alburnus alburnus - - * V V 1A ✓ I ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Marmorgrundel 
Proterorhinus semiluna-

ris 
- - # V V -* - I - ✓ ✓ - ✓ ✓ 

Moderlieschen Leucaspius delineatus - - V 3 V (2) ✓ S - - - - ✓
3
 - 

Nackthalsgrundel 
Neogobius gymnotra-

chelus 
- - - - - - - I - ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Nase Chondrostoma nasus - - V 2 2 4A ✓ R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Nerfling Leuciscus idus  - - * 3 V 2B ✓ R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss - - # * * - - R - ✓ - - - - 

Rotauge Rutilus rutilus - - * * * - ✓ I ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Rotfeder 
Scardinius erythroph-

thalmus 
- - * * * - ✓ S ✓ ✓ ✓

3
 - ✓ - 

Rutte Lota lota - - V 2 2 3E ✓ R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Schied Aspius aspius  II, V - * 3 3 3B ✓ R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 
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Schlammpeitzger Misgurnus fossilis II - 2 2 2 (4) ✓ S ✓ - - - - - 

Schleie Tinca tinca - - * * * - ✓ S ✓ ✓
3
 ✓ - ✓

3
 - 

Schmerle Barbatula barbatula - - * V V 1E ✓ R ✓ ✓3
 ✓

3
 - ✓ - 

Schneider Alburnoides bipunctatus - - V 2 3 3E ✓ R ✓ ✓ ✓ - ✓ - 

Schrätzer 
Gymnocephalus 

schraetser 
II, V - 2 2 2 

4

C 
✓ R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Schwarzmundgrun-

del 

Neogobius melanosto-

mus 
- - # * * - - I - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Sonnenbarsch Lepomis gibbosus - - # * * - - I - ✓3
 ✓

3
 - - - 

Streber Zingel streber II - 2 2 2 
4

C 
✓ R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Wels Silurus glanis - - * V V 1B ✓ I ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Zährte Vimba vimba - - 3 V V 2B ✓ R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Zander Sander lucioperca - - * * * - ✓ I ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Zingel Zingel zingel II, V - 2 2 2 
4

C 
✓ R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Zobel Ballerus sapa - - * 3 3 3E ✓ R ✓ - - - ✓ - 

Gesamtergebnis                     41 38 30 40 15 

Erläuterungen: 

°: im Bewertungssystem nach WRRL (fiBS) und in der FFH-Richtlinie wird diese Art als Weißflossengründling (Gobio albi-
pinnatus) bezeichnet 
FFH-Anhang: II: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete 
ausgewiesen werden müssen (Anhang II); IV: Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interes-
se (Anhang IV); V: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung 
Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können (Anhang V). 
BArtSchV (Schutzstatus nach BArtSchV): 
b (besonders geschützt), s (streng geschützt), g (gemeinschaftsrechtlich geschützt) 
RLD, Rote Liste Deutschland, 2009: 
Gefährdungsstufen: 0 (ausgestorben oder verschollen), 1 (vom Aussterben bedroht), 2 (stark gefährdet), 3 (gefährdet), G 
(Gefährdung unbekannten Ausmaßes), R (Extrem selten), V (Vorwarnliste), D (Daten unzureichend), * (ungefährdet), # (nicht 
bewertet bzw. nicht enthalten) 
RLB/RLBS, Rote Liste Bayern/Bayern Süd, 2003: 
Gefährdungsstufen: 1 (ausgestorben oder verschollen), 2 (stark gefährdet), 3 (gefährdet), V (Arten der Vorwarnliste), D (Da-
ten defizitär), F (im Einzugsgebiet nicht ursprünglich heimische Art), * (ungefährdet bzw. nicht enthalten) 
ABSP, Schutz und Gefährdungsgrad nach ABSP (vgl. Landkreisverband Eichstätt, Stand Februar 2010):  
Rangstufen: 1 (Artvorkommen/Bestand mit geringer Bedeutung), 2 (Artvorkommen/Bestand mit mittlerer Bedeutung), 3 (Art-
vorkommen/Bestand mit hoher Bedeutung), 4 (Artvorkommen/Bestand mit sehr hoher Bedeutung), 5 (Artvorkommen/Bestand 
mit höchster Bedeutung) 
Die Buchstaben A bis E bezeichnen ordinale Rangstufen hinsichtlich der Populationsgrößen innerhalb des TA 2: 

A: Großbestand (> 500 Individuen, Fortpflanzung nachgewiesen) 

B: mittlerer Bestand (< 500 Ind., Fortpflanzung nachgewiesen) 

C: mäßig kleiner Bestand (< 50 Ind., Fortpflanzung nachgewiesen)  

D: Kleinbestand (< 50 Ind., Fortpflanzung nicht nachgewiesen) 

E: Einzelnachweis (< 10 Ind.) 
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*: ursprünglich nicht heimische Arten (Neobiota) wurden bei der Einstufung nicht berücksichtigt 
**: Bei der Einstufung des Frauennerflings wurde vom grundsätzlichen Bewertungsschema abgewichen und die Art eine 
Rangstufe höher eingruppiert (4), da es sich bei der Population im Bereich St-Vi um die bedeutendste der gesamten oberen 
Donau handelt. 
Ökologische Gilde (Einteilung nach fiBS) 
R: Rheophile (strömungsliebende) Flussfische 
Arten, die morphologisch, physiologisch und vom Verhalten her gut an rasch strömendes Wasser angepasst sind. Sie bevor-
zugen Wassertemperaturen unter 20 °C und sind in der Regel Kies- oder Sandlaicher (lithophile und psammophile Arten).  
I: Indifferente (strömungsindifferente) Arten 
Die Arten sind gegenüber den meisten biotischen und abiotischen Umweltparametern weitgehend tolerant, besiedeln sowohl 
strömende, wie stehende Gewässerbereiche. Die Fortpflanzung findet hauptsächlich in Altarmen, meist in Pflanzenbestän-
den, zum Teil auf überfluteter Landvegetation statt (Brachse, Rotauge, Hecht). 
Stillwasserliebende Arten, die vor allem die Altwasserbereiche und strömungsberuhigten Zonen besiedeln, hohe Temperatu-
ren für die Gonadenreifung benötigen, meist Unterwasserpflanzen oder überschwemmte Vegetation als Laichsubstrate be-
vorzugen (Kraut- und Haftlaicher) und zum Teil an extreme Lebensbedingungen angepasst sind (Schlammpeitzger, Rotfeder). 
WRRL, Referenzzönose Donau, Naab bis Inn: 

✓ in der Referenzzönose des Flusswasserkörpers „IN-01, Donau, Straubing bis Vilshofen“ enthalten 

Nachweise: 

✓ Eigennachweise  

✓
1 gesicherte Nachweise Dritter 

✓
2 Nachweis nur im Rahmen der Sonderuntersuchung „Schlammpeitzger“ 

✓
3 Nachweis nur im Rahmen der Sonderuntersuchung „Schöpfwerke und Siele“ 

Zusammengefasst liegen die Haupt-Gefährdungsursachen für die naturschutzfachlich rele-

vanten Arten in der strukturellen Monotonisierung, den negativen Wirkungen der Schifffahrt 

und dem Verlust oder der Reduzierung von charakteristischen Fließgewässereigenschaften 

(Fließgeschwindigkeit, flussdynamische Prozesse) sowie dem Verlust oder der Minderung 

der Funktionsfähigkeit von Laichgebieten (Kieslaichplätze). Daneben spielt bei einigen Arten 

auch der Fraßdruck durch fischfressende Vögel und die Konkurrenz von Neozoen als Ge-

fährdungsursache eine erhebliche Rolle. 

Das Ausbauvorhaben in TA 2 betrifft das FFH-Gebiet „Donauauen zwischen Straubing und 

Vilshofen“ (Gebietsnummer 7142-301) sowie das angrenzende und direkt in Verbindung ste-

hende FFH-Gebiet „Isarmündung“ (Gebietsnummer 7243-302). Insgesamt wurden folgende 

FFH-Arten des Anhangs II aktuell nachgewiesen: Bitterling, Donau-Kaulbarsch, Donau-

Stromgründling (Weißflossiger Gründling), Frauennerfling, Huchen, Schied, Schlammpeitz-

ger (Keine Erhebung 2015/16, Vorkommen aber gesichert), Schrätzer, Streber und Zingel.  

Der Erhaltungszustand der in der Konkretisierung der Erhaltungsziele bzw. in Anlage 1 der 

BayNat2000V für das FFH-Gebiet Nr. 7142-301 aufgeführten Fischarten Frauennerfling und 

Schied wird mit „A“ (hervorragender Erhaltungszustand) bewertet; der Erhaltungszustand der 

Fischarten Bitterling, Donau-Stromgründling, Schlammpeitzger3, Schrätzer, Streber und Zin-

gel mit „B“ (guter Erhaltungszustand) bewertet. Der Huchen wurde aufgrund sporadischer 

Nachweise mit „C“ (mittlerer bis schlechter Erhaltungszustand) beurteilt. Auch der Donau-

Kaulbarsch wurde mit dem Erhaltungszustand „C“ eingestuft.  

                                                

3 Im Zuge des Untersuchungsdurchgang 2015/16 sind keine Befischungen typischer Schlammpeitzgerhabitate durchgeführt 

worden. Die Bewertung des Erhaltungszustandes basiert daher auf den Untersuchungen des Jahres 2010/11 
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Innerhalb des bayerischen Donaueinzugsgebietes weist die Fischfauna des gesamten Un-

tersuchungsgebietes das größte Arteninventar auf. Das Fischartenspektrum (autochthone 

Arten) zeigt dabei eine starke Annäherung an die natürlichen Verhältnisse (Referenzzönose), 

während die Dominanzverhältnisse und Populationsstrukturen bereits deutliche Auswirkun-

gen anthropogener Einflüsse (Ausbauzustand, Schifffahrt, Besatz etc.) zeigen. Zusammen-

gefasst ist die Fischartengemeinschaft im Untersuchungsgebiet als bundes- bzw. europaweit 

sehr bedeutsam einzustufen. Die Donau zwischen Straubing und Vilshofen ist zudem als 

„Hotspot“ für einige europarechtlich geschützte Arten mit besonderer/hoher Verantwortlich-

keit Deutschlands anzusehen. 

Die fischökologisch besonders wertvollen Bereiche liegen oft in Flussbiegungen und Engstel-

len und sind daher gegenüber dem Schifffahrtsbetrieb mit Sog, Schwall und Wellenschlag 

besonders empfindlich. Gleichzeitig sind diese Bereiche Engstellen für die Schifffahrt und 

bedürfen aus Schifffahrtsgründen daher einer besonders starken Regelung. Somit treten in 

diesen Bereichen zwangsläufig auch starke Konflikte mit der Fischökologie auf. Die Bereiche 

besonderer fischökologischer Wertigkeit sind in den UVU-Plänen, Beilagen Nr. 203 bis 205, 

dargestellt. 

1.2.2 Vögel 

1.2.2.1 Brutvögel 

Insgesamt wurden bei den Kartierungen 2015 80 Arten erfasst, von welchen bei 77 Arten 

Nachweise von annähernd 4.400 Brutpaaren gelangen (SCHLEMMER 2016a). 

Naturschutzfachlich von europaweit großer Bedeutung ist das Vorkommen des Blaukehl-

chens, des Halsbandschnäppers und des Eisvogels.  

Von herausragender landesweiter Bedeutung sind die Brutvorkommen der in Bayern vom 

Aussterben bedrohten Löffel- und Knäkente, des bayernweit ungefährdeten Gänsesägers 

und der Schnatterente. Rein rechnerisch fällt auch die Nilgans in diese Kategorie, jedoch 

nimmt der Bestand dieses Neozoen in Deutschland und Bayern so schnell zu, dass die Da-

ten von RÖDL et al. (2012) weit unter dem heutigen Bestand liegen dürften. 

Eine sehr große landesweite Bedeutung haben die Brutvorkommen des in Bayern vom Aus-

sterben bedrohten Großen Brachvogels, des in Bayern stark gefährdeten Kiebitz, der in Bay-

ern gefährdeten Arten Flussregenpfeifer und Halsbandschnäpper, sowie der Arten der baye-

rischen Vorwarnliste, Schlagschwirl und Pirol sowie von Graugans und Teichrohrsänger. 

1.2.2.2 Rastvögel 

Insgesamt wurden 4.500 Individuen aus 15 Arten von durchziehenden Limikolen, 262 Indivi-

duen aus drei Arten der Gründelenten sowie 513 Individuen weiterer drei im Untersuchungs-

gebiet rastender Vogelarten erfasst (SCHLEMMER 2016b). Bei den Limikolen trat der Kiebitz 

(3.209 Individuen) mit Abstand am häufigsten auf. Waldschnepfe, Dunkler Wasserläufer und 

Rotschenkel wurden nur vereinzelt festgestellt. Bei Temminck- und Alpenstrandläufer, die im 
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Binnenland nur sehr selten vorkommen, dürfte es sich um insgesamt sechs Irrgäste handeln. 

Die Knäckente war mit 171 Individuen die häufigste Gründelente im Untersuchungsgebiet. 

Bei den weiteren erfassten Rastvögeln wurden die meisten Individuen (383) vom Silberreiher 

aufgenommen. 

Die Rastplätze von Limikolen, Gründelenten sowie der weiteren Rastvögel verteilen sich na-

hezu über das gesamte Untersuchungsgebiet und sind vor allem in den donau- bzw. isarna-

hen Bereichen zu finden. Für die Eignung einer Feuchtfläche als Rastplatz für Limikolen auf 

dem Zug sind weniger der Lebensraum an sich als vielmehr dessen Erreichbarkeit und Nah-

rungsangebot entscheidend (SCHLEMMER 2011a). 

Vergleicht man die aktuellen Ergebnisse der Erfassung der Rastvögel mit den Ergebnissen 

aus dem Jahr 2010, so ist festzustellen, dass in 2015 trotz des kleineren Untersuchungsge-

bietes 35 % mehr Limikolen nachgewiesen werden konnten. Die Unterschiede in der Größe 

der Untersuchungsgebiete kommen dadurch zu Stande, dass bei den Erfassungen in 2010 

das gesamte Gebiet für die EU-Studie (BMVBS 2012) (Teilabschnitt 1 und 2), in 2015 aber 

nur der Teilabschnitt 2 bearbeitet wurde. Auch bei den beiden Gründelenten Löffel- und Knä-

kente konnten im Jahr 2015 deutlich mehr Individuen erfasst werden. Grund für diesen posi-

tiven Trend ist vor allem die für die Arten günstige Witterung (v.a. hoher Niederschlag, mildes 

Frühjahr) im Jahr 2015 (SCHLEMMER 2016b). 

Bundesweit bedeutend sind vor allem die Bestände von Silberreiher und Kampfläufer. In 

Bayern bedeutend ist ebenfalls der Silberreiher, aber auch der Große Brachvogel sowie 

Knäk- und Löffelente. 

1.2.2.3 Wasservögel 

Im Untersuchungsgebiet wurden während der Kartierungen 2015/2016 (SCHLEMMER 2016c) 

insgesamt 48.832 Individuen überwinternder Wasservögel aus 25 Arten. Die häufigste Art 

war die Stockente (14.838 Individuen), gefolgt von der Graugans (10.095 Individuen). Nur 

zur Nahrungssuche waren Löffel-, Knäk- und Spießente im Gebiet, d.h. diese überwintern 

dort nicht. Aus diesem Grund werden diese im Weiteren nicht mehr berücksichtigt. Auch die 

Wasserralle zählt nicht zu den regelmäßigen Überwinterern im Untersuchungsgebiet. Diese 

war im Winter 2015/2016 lediglich auf Grund der milden Witterung an den Altwässern im 

Isarmündungsgebiet anzutreffen (SCHLEMMER 2016b). 

Darüber hinaus überwintern auch Grau- und Silberreiher sowie vier Möwenarten im Untersu-

chungsgebiet. Der Graureiher ist mit 446 Individuen etwas häufiger als der Silberreiher mit 

312 Individuen. Bei den Möwen kommen mit Abstand am meisten Lachmöwen (2.517 Indivi-

duen) vor. Sturm- und Schwarzkopfmöwe überwintern hingegen nur vereinzelt im Gebiet. 

Für die Überwinterung der Schwimmvögel spielen vor allem die Donau sowie die Altwässer 

die größte Rolle. Wichtig für die beiden Reiherarten sind in erster Linie die Altwässer, aber 

auch die Donau. Auch die Möwen sind, abgesehen von der Schwarzkopfmöwe, vor allen 

Dingen an der Donau zu finden. Die Schwarzkopfmöwe wurde hingegen ausschließlich an 

Kiesweihern festgestellt. Eine untergeordnete Rolle als Winterlebensraum im Untersu-

chungsgebiet spielen die Isar, Gräben sowie Agrarflächen. 
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Besonderen Wert für die überwinternden Wasservögel haben die rechte Donauseite zwi-

schen der Mündung des Staatshaufens und Aicha, der langgezogene Gleituferbereich in der 

Mühlhamer Schleife und die rechte Donauseite zwischen der ehemaligen Fähre bei Ottach 

und Erlau. Was die Stillgewässer betrifft, so sind die großen Altwasser rechts der Donau 

unterhalb der Isarmündung bis Staatshaufen und beiderseits der Isar („Albertswasen“, „Dop-

pelschleuse“), der Winzerer Letten und die Totarme „Alte Donau“ bei Seebach mit dem be-

nachbarten Luberweiher sowie die Kiesweiher bei Aichet und südwestlich Endlau besonders 

wertvoll (SCHLEMMER 2016c). 

Gegenüber den Erfassungen im Winter 2010/2011 haben die Bestände von Schell-, Reiher-, 

Stockente, Zwergsäger und Blässhuhn abgenommen. Begründet wird dies von SCHLEMMER 

(2016c) damit, dass durch den milden Winter 2015/2016 weniger Tiere aus anderen Gebie-

ten ins ostbayerische Donautal abwandern mussten. Von Krick-, Schnatterente, Grau-, Sil-

berreiher, Tafelente, Zwergtaucher, Grau-, Bläss-, Nilgans und Teichhuhn konnten im Jahr 

2015/2016 hingegen höhere Bestände als in 2010/2011 erfasst werden. Auch dies ist auf 

den milden Winter in 2015/2016 bzw. den ebenfalls sehr milden Winter 2014/2015 zurückzu-

führen. Die Zunahme von Löffel-, Knäk- und Schnatterente sowie Höckerschwan dürfte zu-

mindest in Teilen aus dem gleichen Grund resultieren (SCHLEMMER 2016c). Auch hier ist 

wieder das größere Untersuchungsgebiet in 2010/2011 zu berücksichtigen, was dadurch zu 

Stande kommt, dass bei den Erfassungen in 2010 das gesamte Gebiet für die EU-Studie 

(BMVBS 2012) (Teilabschnitt 1 und 2), in 2015 aber nur der Teilabschnitt 2 bearbeitet wurde. 

Bundesweite Bedeutung besitzt von den überwinternden Wasservögeln lediglich die Schnat-

terente. In Bayern sind vor allem die Winterbestände von Grau- und Silberreiher, Schnatter-

ente, Gänsesäger, Graugans, Mittelmeermöwe, Schellente, Krickente, Pfeifente, Blässgans, 

Stockente, Kormoran, Höckerschwan, Zwergtaucher, -säger, Reiherente und Lachmöwe von 

Bedeutung. 

1.2.3 Säugetiere 

1.2.3.1 Biber 

Das Untersuchungsgebiet ist mit den Flüssen Donau und Isar sowie zahlreichen Altwassern, 

Bächen, Gräben und Kiesweihern mit daran angrenzenden Nahrungshabitaten, sehr gut für 

den Biber geeignet.  

Insgesamt wurden 98 Biberreviere – ferner 85 aktuell besetzte Baue und elf Dämme - fest-

gestellt, wovon sieben in Teilen auch außerhalb des Untersuchungsgebietes liegen (SCHWAB 

2015). Damit kommt man auf eine Revierdichte von 1 Revier/2 km². Das entspricht 0,5 Re-

vieren/km² und liegt über dem Durchschnitt anderer in Bayern kartierter Gebiete. Das Unter-

suchungsgebiet ist damit durchgehend vom Biber besiedelt, was vor allem durch die hohe 

Gewässerdichte im Gebiet zu erklären ist. 

Die erfassten Biberreviere decken die gesamte Bandbreite der von der Art nutzbaren Ge-

wässer- und Landlebensräume ab. Einige der Reviere liegen vollständig in Altwassern mit 

angrenzendem naturnahem, weitgehend ungenutztem Wald, andere hingegen z. B. in Grä-

ben, deren anschließende Flächen landwirtschaftlich genutzt werden. Die meisten umfassen 
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jedoch viele verschiedene Gewässertypen mit jeweils unterschiedlicher Nutzungsfunktion für 

den Biber. 

Nicht von der Art besiedelt sind vor allem Gewässer, die in Grenzbereichen zwischen den 

Revieren liegen, nur zeitweise Wasser führende Gräben, Bereiche, in welchen eine Ansied-

lung nicht geduldet wird sowie Uferabschnitte der Donau, an denen die Anlage eines Baus 

nicht möglich ist. 

Um die lokalen Populationen abgrenzen zu können, wurden ca. 45 Reviere als Bezugsgröße 

festgelegt, was in etwa 150 bis 200 Tieren entspricht. Der Zustand der Biberpopulationen 

wird aufgrund der Vielzahl vorhandener besetzter Biberreviere mit A (hervorragend) bewer-

tet. Dahingegen sind Habitatqualität und Beeinträchtigungen jeweils als mittel (B) einzustu-

fen. Aufgrund der hohen Siedlungsdichte des Bibers im Untersuchungsgebiet ist der Erhal-

tungszustand für den Biber insgesamt jedoch hervorragend (A). 

1.2.3.2 Fischotter 

Im Untersuchungsgebiet zwischen Deggendorf und Vilshofen konnten bei den Kartierungen 

2010 insgesamt fünf Nachweise über Fischotterspuren erbracht werden (SCHWAB 2011). 

Aufgrund der Erfassungsmethodik können keine genauen Bereiche im Gebiet abgegrenzt 

werden, die von der Art genutzt werden. Zu den geeigneten Lebensräumen zählen aber vor 

allen Dingen die Altwasser und Altarme der Donau, naturnahe Bäche sowie ältere, dicht be-

wachsene Kiesweiher, die wohl in erster Linie als Trittsteinbiotope dienen. Diese können 

aber auch als potenzielle Ruhe-, Fortpflanzungs- und Nahrungshabitate fungieren. Insge-

samt ist das Untersuchungsgebiet allerdings wenig für den Fischotter geeignet. Die Donau 

selbst dürfte vor allem als Wanderkorridor für die Art von Bedeutung sein. 

Wie bereits erwähnt, ist eine genaue Abgrenzung der lokalen Population der Art nicht mög-

lich. Allerdings sind die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Tiere Teil der in Ostbayern 

vorhandenen Population, die wiederum in Zusammenhang mit den Vorkommen in der 

Tschechischen Republik und Österreich steht. Die Bewertung des Erhaltungszustandes ist 

aus den genannten Gründen ebenfalls nicht möglich. 

1.2.3.3 Fledermäuse 

Insgesamt sind aus dem Untersuchungsgebiet und dem weiteren Umfeld des Teilabschnit-

tes 2 17 Fledermausarten bekannt. Diese wurden über Netzfänge und akustische Methoden 

nachgewiesen und/oder sind aus vorliegenden Daten bekannt. Alle Fledermausarten sind 

nach Anhang IV der FFH-RL streng geschützt. Unter den nachgewiesenen Arten befinden 

sich mit der Großen Bartfledermaus, der Mopsfledermaus, dem Kleinen Abendsegler und der 

Zweifarbfledermaus vier Arten, die in Bayern als stark gefährdet eingestuft sind. Als deutsch-

landweit stark gefährdet eingestufte Arten wurden die Mops- und Bechsteinfledermaus sowie 

das Graue Langohr erfasst.    

Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet hohe Aktivitätsdichten von auetypischen Fle-

dermausarten über akustische Erfassungen flächig gemessen (FROELICH & SPORBECK 2011), 

die auch bei den punktuellen Untersuchungen über Netzfänge im Jahr 2011 (SIMON & 
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WIDDIG GBR 2012) bestätigt werden konnten. Hierbei kommt einerseits den stark wasserge-

prägten Auwäldern und den Altwässern entlang der Donau, andererseits den außerhalb des 

Überschwemmungsgebietes gelegenen Wäldern und der strukturreichen Kulturlandschaft im 

Übergang zum Bayerischen Wald eine sehr hohe Bedeutung zu.  

Wochenstubennachweise im UG des TA 2 bzw. weiteren Umfeld liegen für die Arten Bechst-

einfledermaus, Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Graues Lang-

ohr, Große Bartfledermaus, Großes Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Nordfledermaus, Was-

serfledermaus und der Zwergfledermaus vor.  

Der Große Abendsegler kommt als Durchzügler und während der Sommermonate in Form 

von Männchengruppen im Gebiet vor. Die Rauhautfledermaus tritt nur als Durchzügler auf. 

Im Gebiet ausschließlich akustisch nachgewiesen wurden der Kleine Abendsegler und die 

Mopsfledermaus. Auch von der Mücken- und Zweifarbfledermaus liegen neben dem Nach-

weis in einem Winter- bzw. Sommerquartier nur wenige akustische Nachweise aus dem UG 

vor.  

Die im Jahr 2011 (SIMON & WIDDIG GBR 2012) ermittelten Schwerpunkte der Fledermausak-

tivität und die Bereiche mit hohen Quartierzahlen liegen einerseits im Bereich der Ortschaf-

ten z. B. Aicha, andererseits im Bereich der Isarmündung. Dort sind auch die meisten Au-

waldbereiche anzutreffen, die eine besondere Funktion als Nahrungs- und Quartiergebiet für 

die Fledermäuse haben. Bei Betrachtung der Verteilung der Baumhöhlenquartiere fällt eben-

falls die hohe Bedeutung der Isarmündung, aber auch die Bedeutung der kleineren Waldin-

seln entlang der Donau in einer insgesamt eher waldarmen Aue auf. 

1.2.3.4 Haselmaus 

Es liegen keine Hinweise auf aktuelle Vorkommen der Haselmaus im UG vor. Eine Kartie-

rung der Art wurde nicht durchgeführt. 

1.2.4 Reptilien 

Insgesamt konnten auf 57 der 66 Probeflächen Zauneidechsen nachgewiesen werden. Die 

maximale Anzahl an Zauneidechsen pro Durchgang auf einer Probefläche betrug 15 Juveni-

le bzw. Subadulte und 16 Adulte. Über die drei Begehungen kumuliert, konnten 588 Einzel-

nachweise erbracht werden. Damit ergibt sich eine Dichte von 10,32 Individuen pro Fläche 

mit Nachweis. Die meisten dieser Nachweise beziehen sich auf die Deiche, auf welchen al-

lerdings auch die Mehrzahl der Probeflächen lag. Besonders viele Individuen konnten aber 

auch im Bereich der Altarme/Gewässer und Kieslagerplätze beobachtet werden (Büro für 

Ornitho-Ökologie 2015). 

Von den 57 Probeflächen, auf denen Zauneidechsen erfasst wurden, schnitten nur 13 mit 

der Unterstufe A ab. Die Mehrzahl der Flächen (43) wurden mit C („mittelmäßig“) bewertet. 

Für diese Kategorie müssen zwischen einem und neun Individuen auf der Fläche nachge-

wiesen werden und mindestens ein Reproduktionsnachweis vorhanden sein oder es besteht 

die gutachterliche Vermutung der Bodenständigkeit der Art am Fundort. 
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Die Abbau- bzw. Kieslagerplätze, auf welchen die höchsten Individuendichten ermittelt wur-

den, besitzen die größte Bedeutung für die Zauneidechsen. Ob die Altarme (Ruderalflächen) 

eine ebenso hohe Rolle als Lebensraum für die Art spielen, ist nicht bekannt, da nur wenige 

solche Flächen kartiert wurden. Auf den Deichen ist die Zauneidechse flächendeckend ver-

breitet, eine Aussage über die Gesamtverbreitung der Art im Untersuchungsgebiet kann an-

hand der Kartierungen allerdings nicht getroffen werden.  

Die drei eigenständigen Zauneidechsen-Populationen im Untersuchungsgebiet befinden sich 

in einem hervorragenden Zustand (A), allerdings sind sowohl Habitatqualität als auch vor-

handene Beeinträchtigungen mittel (B). Damit ist der Erhaltungszustand der Populationen 

insgesamt auch nur als mittel (B) zu bewerten. 

Die einzigen anderen Reptilienarten, die im Untersuchungsgebiet nachgewiesen wurden, 

sind Blindschleiche (ein Nachweis) und Ringelnatter (22 Nachweise). Beide Arten wurden mit 

nur wenigen Fundpunkten auf den Deichen erfasst. Häufiger war die Ringelnatter hingegen 

auf den gewässernahen Probeflächen zu finden. 

1.2.5 Amphibien 

Betrachtet man die verschiedenen Gewässertypen, so sind die großen Altwasser und die 

Kiesentnahmestelle, die mit den meisten Amphibiennachweisen. Am wenigsten Amphibien 

konnten in den Randgewässern der Donau, schnell fließenden Bächen sowie Kleingewäs-

sern mit hohem Fischbesatz festgestellt werden. Die höchste Anzahl an unterschiedlichen 

Arten wurde in langsam fließenden Bächen und Gräben, Altwassern sowie beschatteten 

Tümpeln nachgewiesen (PLANUNGSBÜRO BEUTLER 2015a).  

Mit insgesamt zehn erfassten Arten weist das Untersuchungsgebiet eine durchschnittliche 

Artenvielfalt der Amphibienfauna auf. Dennoch besitzt das Gebiet eine große Bedeutung für 

die Amphibien, was sich in der Erfassung von Arten wiederspiegelt, die nach der Roten Liste 

Bayerns auf der Vorwarnliste (Teichmolch, Grasfrosch) stehen, als „gefährdet“ (Springfrosch) 

oder als „stark gefährdet“ (Kammmolch, Gelbbauchunke, Laubfrosch) gelten. Was den Klei-

nen Teichfrosch angeht, so sind die Daten zu dessen Gefährdungslage defizitär, eine Beur-

teilung des Status ist also nicht möglich. Zudem stehen fünf der erfassten Arten im An-

hang IV (Kammmolch, Gelbbauchunke, Laub-, Spring-, Gras-, Kleiner Wasserfrosch), von 

denen zwei zusätzlich nach Anhang II (Kammmolch, Gelbbauchunke) der FFH-Richtlinie 

geschützt sind.  

Bergmolch, Moorfrosch und Wechselkröte konnten in 2010 noch erfasst, im Jahr 2015 aller-

dings nicht mehr bestätigt werden. Für die weitere Betrachtung werden für diese Arten die 

Ergebnisse der Kartierungen aus dem Jahr 2010 zugrunde gelegt. Die im Teilabschnitt 1 des 

Ausbaus der Wasserstraße und Verbesserung des Hochwasserschutzes zwischen Straubing 

und Deggendorf vorkommende Knoblauchkröte konnte weder in 2010 noch in 2015 im hier 

behandelten Teilabschnitt 2 zwischen Deggendorf und Vilshofen erfasst werden. 

Insgesamt kommt dem Untersuchungsgebiet im Bereich der Isarmündung die größte Bedeu-

tung für die Amphibienfauna zu. Hier sind vor allem die großen Bestände des stark gefährde-

ten Kammmolchs sowie der im Jahr 2010 noch nachgewiesene, vom Aussterben bedrohte, 
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Moorfrosch zu nennen. Aber auch Laub- und Springfrosch, der Kleine Teichfrosch und der 

Teichmolch sowie weitere häufige Arten, besitzen hier ihren Schwerpunkt. Allerdings sind für 

diesen Bereich keine technischen Maßnahmen mehr geplant, von einer weiteren Betrach-

tung der dort ansässigen Amphibien kann also abgesehen werden. 

Das restliche Untersuchungsgebiet ist hingegen als relativ artenarm zu bezeichnen. Abgese-

hen von einem Kammmolchvorkommen westlich Vilshofen und einigen Gewässern mit Laub- 

und Springfrosch, sind die meisten Gewässer nur von geringer oder ohne nennenswerte 

Bedeutung für die Amphibienfauna. 

1.2.6 Wirbellose 

1.2.6.1 Tagfalter 

Vom Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling besteht nur ein sicher bodenständiger Be-

stand im Untersuchungsgebiet. Auf den anderen Probeflächen konnten lediglich Einzel-

nachweise erbracht werden. Die Nachweise können als zwei isolierte Restpopulationen, wo-

von sich die Population 1 bei Gundelau und die Population 2 im Bereich zwischen der 

Mühlauer Schleife und Künzing befindet, eingestuft werden. Im Jahr 2010 wurde die Art auf 

fünf weiteren Probeflächen festgestellt und die Vorkommen damit noch als Metapopulation 

mit regelmäßigem Austausch, eingeschätzt. Die Rückgänge der Bestände sind vermutlich 

auf die Intensivierung der Landwirtschaft sowie das extreme Hochwasser in 2013, zurückzu-

führen (PLANUNGSBÜRO BEUTLER 2015b).  

Die Gesamtbewertung der Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Be-

reich der Isarmündung, ist mit mittel („B“) angegeben. Grund hierfür sind die überwiegenden 

günstigen Habitatbedingungen gegenüber den geringen Individuenzahlen. Der Erhaltungs-

zustand der Population in Gundelau, ist schlecht (C), aufgrund der geringen Individuenzahl 

und der schlechten Habitatparameter. Die Population im Bereich der Mühlauer Schleife bis 

Pleinting ist ebenfalls in einem schlechten Zustand (C). Hier sind die gleichen Gründe, wie 

für die Population in Gundelau, anzuführen. 

Der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling trat in 2015 nur mit einem Individuum im Unter-

suchungsgebiet auf. Auch 2010 wurden nur sehr wenige Tiere auf lediglich drei Probeflä-

chen, erfasst. Die Zukunftsprognose dieser Art ist als schlecht einzustufen, wenngleich das 

Potenzial für die Art im Untersuchungsgebiet als gut einzustufen ist. Unter Berücksichtigung 

der Ergebnisse aus dem Jahr 2010, können zwei Populationen abgegrenzt werden (1: 

Schüttwiesen, 2: Umgebung von Pleinting). 

Beide Populationen besitzen einen schlechten Erhaltungszustand (C), was auf die jeweils 

geringen Individuenzahlen und die mittelmäßigen Habitatbedingungen zurückzuführen ist. Im 

Falle der Population bei Pleinting kommen zudem noch relativ starke Beeinträchtigungen 

hinzu. 

Der Mädesüß-Perlmuttfalter wurde in 2015 auf einer Probefläche bei Gundelau (Populati-

on 1) mit nur zwei Individuen erfasst, in 2010 hingegen noch mit 80 Tieren. Dieser Rückgang 

ist mit hoher Wahrscheinlichkeit durch das Katastrophenhochwasser im Juni 2013 bedingt. 
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Die Zukunftsprognose für die Art ist gut, da die Deckung an Mädesüß in und um das Unter-

suchungsgebiet hoch ist und deshalb auch eine Einwanderung aus der Umgebung als wahr-

scheinlich zu betrachten ist. Im Jahr 2010 bestand noch eine weitere Population im Bereich 

der Schüttwiesen (Population 2). 

Die Population 2 ist, trotz der geringen Individuenzahlen, aber gut geeigneter und kaum be-

einträchtigter Habitate, in einem mittleren Erhaltungszustand (B). Die Population bei Gunde-

lau befindet sich ebenfalls in mittlerem Zustand (B), da hier die Individuenzahlen in 2010 

hoch waren und zudem eine gute Eignung der Flächen besteht. 

Vom Silbergrünen Bläuling sind zwei getrennte Populationen im Untersuchungsgebiet vor-

handen. Die Population 1 befindet sich in der Sammerner Heide, die Population 2 im Bereich 

zwischen Schnelldorf und dem Kraftwerk Pleinting. Im Vergleich mit dem Jahr 2010 ergaben 

sich nur leichte Verschiebungen der Verbreitung der Art, aber auch hier sind leichte Be-

standsrückgänge festzustellen, insbesondere in der Sammerner Heide. Dennoch ist die Zu-

kunftsprognose für die Art sehr gut, vor allem, weil die Population 1 als sehr produktive 

Quellpopulation zu betrachten ist.  

Die Population in der Sammerner Heide bekommt die Bewertung „A“ (hervorragend) bzgl. 

des Erhaltungszustandes, da die Habitate eine extrem gute Eignung für die Art aufweisen. 

Die zweite Population ist in einem mittleren Erhaltungszustand (B). Der Grund hierfür ist eine 

geringe erfasste Individuenzahl sowie nur mittelmäßig ausgeprägte Habitate, denen aber nur 

geringe Beeinträchtigungen entgegenstehen. Insgesamt besteht ein gutes Potenzial der Flä-

chen im Untersuchungsgebiet für die Art, vor allem was die Deiche betrifft. 

1.2.6.2 Nachtfalter 

Für die Nachtfalter wurde im Zuge der Erhebungen zur Biotik keine Kartierung durchgeführt. 

Die Art ist nach aktuellem Kenntnisstand in Deutschland weit verbreitet und im Süden häufi-

ger. Tatsächliche Nachweise der Art in Bayern sind jedoch nur vereinzelt vorhanden. Die 

weite Verbreitung der Art in Verbindung mit Vorkommen geeigneter Habitate bzw. Wirts-

pflanzen innerhalb eines Gebietes ist i. A. als hinreichender „Anfangsverdacht“ auf ein Vor-

kommen in artenschutzrechtlicher Sicht zu werten. Im vorliegenden UG sind somit Vorkom-

men des Nachtkerzenschwärmers prinzipiell denkbar.  

Das Vorkommen wird aufgrund einer Habitatpotenzialanalyse eingeschätzt. Das Habitatpo-

tenzial für Nachtkerzenschwärmer im Untersuchungsraum ergibt für alle dauerhaft vorhan-

denen Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Nachtkerzenschwärmers (alle als Puppen- und 

Larvalhabitate potenziell geeigneten Vegetationseinheiten im Untersuchungsgebiet ohne 

regelmäßige Überflutung) eine Gesamtfläche von 161 ha. 

1.2.6.3 Uferlaufkäfer 

Die Ergebnisse der Uferlaufkäfererfassung sind, einschließlich der Zuordnung in Gilden, in 

der folgenden Tabelle aufgeführt. 
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Tab. 1-2: Einteilung der in 2010 erfassten Uferlaufkäfer in Gilden 

A1 - "Kiesufer-Gilde" B1 - "Kiesbank-Gilde" 

Bembidion punctulatum, B. prasinum, B. decor-
um, B. testaceum, Paranchus albipes, Perileptus 
areolatus, Nebria rufescens 

Bembidion femoratum, Elaphrodus quadrisignatus, 
E. parvulus, Lionychus quadrillum 

A2 - "Sandufer-Gilde" B2 - "Sandbank-Gilde" 

Omophron limbatum Amara fulva, Dyschirius politus, D. angustatus 

A3 - "Lehmufer-Gilde" B3 - "Lehmbank-Gilde" 

Agonum marginatum, Bembidion semipuncta-
tum, B. guttula, B.illigeri, B. lunulatum, Clivina 
collaris, Dyschirius aeneus, Elaphrus ruparius 

Asaphidion pallipes, Bembidion azurescens, B. 
tetracolum, B. pygmaeum, B. quadrimaculatum, B. 
milleri, B. deletum, Chlaenius nitidulus, C. vestitus, 
Cylindera germanica, Dyschirius intermedius 

A4 - "Schlammufer-Gilde"   

Bembidion varium, B. octomaculatum, B. articu-
latum   

D1 - "Weichholzauen-Gilde" C1 - "Ruderalflur-Gilde" 

Agonum micans, Asaphidion austriacum, Badis-
ter sodalis, B. dorsiger (erstmals für Bayern 
nachgewiesen), Bembidion dentellum,  Bembidi-
on assimile, Blemus discus, Carabus granulatus, 
C. nemoralis, Elaphrus aureus, Ocys harpaloi-
des, Oxypselaphus obscurus, Panagaeus crux-
major, Platynus livens, P. assimilis, Pterostichus 
anthracinus, Porotachys bisulcatus, Trechob-
lemus micros, Trechus obtusus 

Acupalpus maculatus, A. meridianus, Agonum 
muelleri, A. sexpunctatum, Anisodactylus signatus, 
Bembidion schuepellii, B. quadripustulatum, 
Bradycellus caucasicus, Stenolophus teutonus, 
Tachys micros, T. bistriatus 

D2 - "Hartholzauen-Gilde" C2 - "Verlanungszonen-Gilde" 

Abax carinathus, Harpalus progrediens, Nebria 
brevicollis, Pterostichus niger, Stomis pumicatus 

Acupalpus parvulus, A. flavicollis, A. exiguous, 
Agonum versutum, Badister peltatus, B. collaris, B. 
unipustulatus, B. dilatatus, Bembidion biguttatum,  
Elaphrus cupreus, Loricera pilicornis, Oodes helo-
pioides, O. gracilis, Pterostichus gracilis, Stenolo-
phus mixtus 

 
C3 - "Hochstauden- und Saum-Gilde" 

 

Amara gebleri, A. aulica, Badister lacertosus, 
Carabus ulrichii, Demetrias monostigma, Dyschiri-
us globosus, Leistus terminatus, L. ferrugineus, 
Philorhizus sigma, Pterostichus strenuus 

 
C4 - "Auwiesen-Gilde" 

 

Amara ovata, A. similata, A. curta, Anisodactylus 
binotatus, Bembidion properans, B. lampros, B. 
obtusum, Carabus cancellatus, Carabus monilis, 
Chlaenius nigricornis, Clivina fossor, Notiophilus 
palustris, Ophonus laticollis, Poecilus cupreus, 
Pterostichus vernalis 

Den größten Anteil am Bestand besitzen die Laufkäfer aus der Gilde der Weich- und Hart-

holzauen (D1 und D2). Daran schließen die Arten der Gilden C1 bis C4 an. Allerdings befan-

den sich sowohl bei den erst- als auch bei den letztgenannten Gilden die Probeflächen nahe 

an den Bodenfallen. 
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Zusammenfassende Wertung (nach ARGE WALDÖKOLOGIE 2012a) 

Anhand ihrer Lebensraumpräferenzen und Überlebensstrategien lässt sich die Uferlaufkäfer-

fauna des Gebietes in 13 Lebensgemeinschaften oder Gilden zusammenfassen. Diese sind 

in den verschiedenen Ausprägungen der Zonen A bis D, je nach dem bevorzugten Boden-

substrat oder Vegetationstyp, zu unterscheiden bzw. zu lokalisieren. 

Durch die Ergebnisse über das Vorkommen und die Verbreitung der Uferlaufkäferarten war 

es möglich eine Liste von bedeutsamen Arten zu erstellen, die verschiedene Gilden beson-

ders deutlich charakterisieren und sich somit auch als Zielarten gut eignen.  

Stenöke Auenlaufkäfer reagieren rasch und deutlich auf Veränderungen ihrer Umwelt. Die im 

Jahr 2010 gewonnen Daten zeigen eine Trendwende bei den Beständen vieler naturschutz-

fachlich bedeutsamer Auenlaufkäfer, die z.T. von früheren Prognosen abweichen. Mögliche 

Ursachen für diese Veränderungen sind: 

1) die Ausbreitung und Etablierung von Neozoen, die zu einer massiven Veränderung 

der für einige Laufkäfer bedeutsamen Kleinstrukturen im oberen Uferbereich beitragen 

oder insbesondere die Nahrungsbasis in der Wechselwasserzone (Zone A) verändern 

können. 

2) die Zunahme des Bibers. 

3) die vermutlich dem Klimawandel geschuldeten „Extremjahre" in dichter Folge: Mehre-

re Jahrhunderthochwasser seit 1999, Hitzerekordjahr 2003, ungewöhnliche Spätsommer-

Hochwasser zur ungünstigen Larvenzeit einiger Arten. 

4) Auswirkungen der oberhalb des Kartierungsgebietes gelegenen Staustufen (Stauhal-

tung Straubing) mit ihren Ausgleichsmaßnahmen (mögliche Ursache für deutlich positive 

Bestandstrends bei Arten wie z.B. Tachys bistriatus, Chlaenius nitidulus, u.a.). 

5) auf der Negativ-Seite: Langfristig wirksame, erhebliche Barrierewirkung der Staustu-

fen an der Isar auf dealpine Arten (z.B. Bembidion schueppelii, Bembidion ascendens, 

Bembidion varicolor, Sinechostictus decoratus). 

Deutlich ist im Ergebnis der Uferlaufkäferkartierung eine Zweiteilung des Untersuchungsge-

bietes in einen Abschnitt vor und nach der Isarmündung zu erkennen. Während sich im Ab-

schnitt vor der Isarmündung (TA1) die Auswirkungen von Ausgleichs- und Renaturierungs-

maßnahmen oberhalb von Straubing bemerkbar machen, sind im Gebiet der Isarmündung 

und des folgenden Donauabschnittes bis Vilshofen (TA2) die Langzeitfolgen von Staustufen 

an der Unteren Isar deutlich im Ergebnis zu erkennen. 
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1.2.6.4 Totholzkäfer 

Bei den Kartierungen 2010/2011 (ARGE WALDÖKOLOGIE 2012a) konnten insgesamt zwölf 

Nachweise des Scharlachkäfers erzielt werden, darunter auch ein adulter Käfer. Alle Nach-

weise erfolgten an stehenden oder liegenden Pappeln. Das Scharlachkäfer-Vorkommen im 

Untersuchungsgebiet scheint lokal auf den Bereich Grieshaus und Staatshaufen begrenzt zu 

sein und führt zusammen mit Ergebnissen früherer Untersuchungen zur Annahme, dass der 

Scharlachkäfer erst in jüngerer Vergangenheit hier eingewandert ist (s. Tab. 1-3). 

Einer von zwei aus Sekundärdaten bekannten Eremiten-Nachweise konnte im Naturschutz-

gebiet „Staatshaufen“ durch Funde von Chitinresten bestätigt werden. In einer Lebendfalle 

südlich der Isarmündung wurde zudem ein lebender Eremit gefangen. Im Untersuchungsge-

biet ist somit die Existenz von mindestens zwei Eremiten-Populationen anzunehmen (s. Tab. 

1-3). 

Ein Überleben stabiler Eremiten-Vorkommen ist an mehrere Bedingungen geknüpft:  

• größere bis große Mulmmengen (mindestens 10 Liter)  

• mindestens 1.000 Individuen aller Entwicklungsstadien  

• ca. 30 Brutbäume in nicht mehr als 500 Metern Abstand zueinander  

• Vorhandensein von Zukunftsbäumen  

Tab. 1-3: Ergebnisse der Erfassung der Totholzkäfer 

Art Fundort Sekundärdaten Erfassung 2011 

Eremit Alte Eiche am Deich bei Grieshaus Chitinreste (2007) Lebender Käfer 

Scharlachkäfer 

Pappel nördl. Zufahrt NSG Staatshaufen  Lebende Käfer 

Pappel südlich Grieshaus  10 Larven 

Pappel südlich Grieshaus   7 Larven 

Stapel Pappelstämme südlich Grieshaus   5 Larven 

Pappel am Stögermühlbach  5 Larven 

Pappel südlich Grieshaus  3 Larven 

Eremit Blitzeiche, Zufahrt NSG Staatshaufen Lebende Käfer 
(2007) 

Chitinreste 

Scharlachkäfer Pappel nördlich Zufahrt NSG Staatshau-
fen 

 

 

2 Larven 

Scharlachkäfer Pappel nördlich NSG Staatshaufen  8 Larven 

Scharlachkäfer 
Pappel nördlich NSG Staatshaufen  8 Larven 

Pappel nördlich NSG Staatshaufen  4 Larven 

Scharlachkäfer 
Pappel im NSG Staatshaufen  7 Larven 

Pappel im NSG Staatshaufen  1 Larve 

Es besteht die Möglichkeit, dass sowohl innerhalb als auch außerhalb der Untersuchungsflä-

chen weitere Vorkommen des Eremiten unentdeckt sind, wenngleich die Wahrscheinlichkeit 

des Vorhandenseins von 30 oder mehr Brutbäumen in enger Nachbarschaft mit großen 

Mulmmengen und mehr als 1.000 Individuen als eher gering einzuschätzen ist.  
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Der Nachweis des Eremiten am Mühlbach zwischen Grieshaus und Isarmünd liegt mehr als 

500 m von anderen Fundpunkten entfernt und bildet damit eine eigene lokale (Meta-) Popu-

lation. Laut ARGE WALDÖKOLOGIE (2012b) ist der Erhaltungszustand dieser lokalen (Meta-) 

Population als schlecht („C“) einzustufen. Der Zustand der Population wurde als schlecht 

(„C“), die Habitatqualität als mittel („B“) und die Beeinträchtigung als gering („A“) eingestuft. 

Zur Mobilität und zum Ausbreitungspotenzial des Scharlachkäfers gibt es keine konkreten 

Untersuchungen (WURST et al. 2003). Zur Abgrenzung der lokalen Population lässt sich in 

diesem Fall die räumliche Verteilung besiedelten Totholzes heranziehen. Aufgrund der Flug-

fähigkeit der Art, stellen die Tiere eines besiedelten Baumes keine einzelne lokale Population 

dar, sondern sie sind nur im Zusammenhang mit weiteren Vorkommen in der näheren Um-

gebung als solche anzusehen. Alle im Untersuchungsgebiet kartierten Individuen des Schar-

lachkäfers sind aufgrund der o.g. Gründe als eine lokale Population abzugrenzen. Da der 

Zustand der Population sowie auch die Habitatqualität als mittel („B“) und die Beeinträchti-

gungen mit „A“ (gering) zu bewerten sind, ergibt sich insgesamt ein mittlerer Erhaltungszu-

stand („B“) der lokalen Population. 

1.2.6.5 Libellen 

Von insgesamt 39 Probeflächen an der Donau, konnte die Asiatische Keiljungfer in elf nach-

gewiesen werden (LAREG 2015). Von diesen sind wiederum zehn Vorkommen als boden-

ständig zu bewerten (Fortpflanzungsnachweise). Im Detail wurden 24 Exuvien, ein schlüp-

fendes Tier sowie ein Imago bei Revierflügen gefunden. Diese Funde verteilen sich über den 

gesamten Donauverlauf im Untersuchungsgebiet. Bei den Nachweisorten handelt es sich 

ausschließlich um Altarmbereiche und Stillwasserzonen hinter Parallelwerken oder Inseln. 

Ihren Verbreitungsschwerpunkt besitzt die Art im mittleren Untersuchungsgebiet südöstlich 

der Mündung der Hengersberger Ohe in einem Stillwasserbereich hinter einem Parallelwerk. 

Die Grüne Keiljungfer wurde an vier Standorten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Bei 

weiteren gefundenen Flussjungfern-Arten handelt es sich um die Kleine Zangenlibelle, die 

Gemeine Keiljungfer sowie die Westliche Keiljungfer. Für mitteleuropäische Verhältnisse 

besteht eine hohe Vielfalt an Flussjungfern im Gebiet. 

Die drei Moosjungfer-Arten konnten im Gebiet nicht nachgewiesen werden, was mit hoher 

Wahrscheinlichkeit aus den wenig geeigneten Habitatbedingungen für die Arten resultiert. 

Weitere Libellen-Arten im Untersuchungsgebiet können Tab. 1-4 entnommen werden.  

Eine besonders hohe Bedeutung für den Artenschutz besitzen die beiden FFH-Arten (Asiati-

sche und Grüne Flussjungfer), die Kleine Zangenlibelle und die Gemeine Keiljungfer. An den 

Stillgewässern sind darüber hinaus die Keilfleck-Mosaikjungfer sowie der Zweifleck beson-

ders bemerkenswert. 
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Tab. 1-4: In 2015 erfasste Libellenarten 

Art A 

Status Gefährdung 

FFH 
LK
R 

B 

A
D

 

F
G

 

T
D

 

P
R

 

E
A

 

S
 

E
X

 

R
L

D
 

R
L

B
 

R
L

 O
G

 

R
L

 T
/S

 

IU
C

N
 

Asiatische Keiljungfer 1 X X    X X G G + 0 LC IV - X 

Blaue Federlibelle 5 X X X X X X X + + + + LC - - X 

Blauflügel-Prachtlibelle 4 X    X   3 V V V LC - D, P X 

Blutrote Heidelibelle 2 X X X   X  + + + + LC - - X 

Braune Mosaikjungfer 1 X       V V + V LC - D  

Falkenlibelle 3 X   X X   + + + + LC - - X 

Feuerlibelle 3 X   X X   + + + + k.A. - P X 

Fledermaus-Azurjungfer 2 X  X     3 3 2 3 LC - D, P  

Frühe Adonislibelle 1 X       + + + + LC - -  

Frühe Heidelibelle 5 X X X X X   + + + + LC - - X 

Früher Schilfjäger 1 X    X   3 2 2 2 LC - D, P  

Gebänderte Prachtlibelle 5 X X X X X X X + + + + LC - D X 

Gemeine Becherjungfer 4 X X X     + + + + LC - - X 

Gemeine Binsenjungfer 3 X X    X  + + + + LC - P X 

Gemeine Heidelibelle 3 X X X   X X + + + + LC - - X 

Gemeine Keiljunger 2 X X X   X X 2 3 3 3 LC - D, P X 

Gemeine Winterlibelle 4 X  X  X   3 V 3 3 LC - D X 

Glänzende Smaragdlibelle 2 X       + + + + LC - -  

Große Heidelibelle 1  X      + + + + 
LC - D (X

) 

Große Königslibelle 2 X   X X   + + + + LC - - X 

Große Pechlibelle 5 X X X X X X X + + + + LC - - X 

Großer Blaupfeil 3 X X X X X X X + + + + LC - - X 

Großes Granatauge 5 X X X X X   V V V V k.A. - D, P X 

Grüne Flussjungfer 1 X     X X 2 2 2 2 
LC II, 

IV 
D, P 

X 

Hufeisen-Azurjungfer 4 X X X X X X X + + + + LC - - X 

Keilfleck-Mosaikjungfer 1 X X      2 1 + 1 
LC - - (X

) 

Kleine Königslibelle 2 X   X X   G G G G LC - P X 

Kleine Zangenlibelle 2 X      X 2 2 2 2 LC - P X 

Kleines Granatauge 5 X X X X X X X + + + + LC - D, P X 

Plattbauch 1 X       + + + + LC - -  

Pokaljungfer 2 X X X X X   + + + + LC - - X 

Südliche Mosaikjungfer 1 X       + + + + LC - -  

Vierfleck 2 X   X X   + + + + LC - - X 

Weidenjungfer 4 X X X     + + + + LC - - X 

Westliche Keiljungfer 2 X X      + + + + 
LC - - (X

) 

Zweifleck 1 X       G G G G LC - D  

RLD: Rote Liste Deutschland (BFN 2009), RLB: Rote Liste Bayern (LFU 2003), RL T/S: Regionale Rote Liste 
Bayern "Tertiärhügelland und voralpine Schotterplatten" (LFU 2003), RL OG: Regionale Rote Liste Bayern „Ost-
bayerische Grundgebirge“, Kategorien: 0 = verschollen/ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark 
gefährdet, 3 = gefährdet, R = extrem seltene Art oder Art mit geographischer Restriktion, V = Vorwarnliste, + = 
keine Gefährdung; FFH: II = Schutz nach Anhang II FFH-Richtlinie,  IV = Schutz nach Anhang IV FFH-Richtlinie, 
- = kein Schutz nach FFH-Richtlinie; IUCN: Gefährdungsgrad nach der International Union for Conservation of 
Nature, Kategorien: LC = least concern, k.A. = keine Angabe; LKR: Bedeutung im Landkreis, Kategorien: D = 
Bedeutung im Landkreis Deggendorf, P = Bedeutung im Landkreis Passau, - = keine Bedeutung; Abundanz-
klasse (A): 1 = Einzelfund, 2 = selten, 3 = mäßig häufig, 4 = häufig, 5 = sehr häufig; Status: AD = Imago, S = 
Schlupf, FG = frisch geschlüpft, TD = Tandem, PR = Paarungsrad, EA = Eiablage, EX = Exuvie; Bodenständig-
keit (B): X = bodenständig, (X) = vermutlich bodenständig 
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Die Bewertung des Erhaltungszustandes der beiden nach FFH-Richtlinie geschützten Arten 

Asiatische sowie Grüne Keiljungfer durch LAREG (2015) erfolgte nicht für jede Probefläche 

einzeln, sondern für die vier Lebensraumkategorien Altarme/ Stillwasserzonen hinter Paral-

lelwerken, Donauabschnitte, Hengersberger Ohe und Kleine Ohe (s. Tab. 1-5). 

Tab. 1-5: Erhaltungszustände der beiden FFH-Libellenarten (nach LAREG 2015) 

LRT Population Habitat Beeinträchtigung Gesamt* 

Asiatische Keiljungfer  

Altarme/ 
Stillwasser-
zonen 

C (überwiegend Ein-
zelnachweise) 

B (Großteil sandige 
Flachwasserbereiche + 
gute Gewässergüte) 

C 

C 

Donauab-
schnitte 

Nicht nachgewiesen, 
daher nicht bewertet 

Gewässersohle: C Verschlammung: A 

Gewässergüte: A 
Uferausbau: B 

Wellenschlag: C 

Grüne Flussjungfer  

Altarme/ 
Stillwasser-
zonen 

C 

Gewässersohle: C Verschlammung/ Veralgung: B 

C 

Gewässergüte: A Gewässerausbau: C 

Besonnung: A Wellenschlag: C 

Kleine Ohe 
C (nur 1 Fund, Nähe 
Donau-Mündung) 

Gewässersohle: C Verschlammung/Veralgung: B 

Gewässergüte: A Gewässerausbau: B 

Besonnung: B Wellenschlag: A 

Donauab-
schnitte 

Nicht nachgewiesen, 
daher nicht bewertet 

Gewässersohle: C Verschlammung/Veralgung: A 

Gewässergüte: A Gewässerausbau: B 

Besonnung: A Wellenschlag: C 

Hengers-
berger Ohe 

2015 nicht nachgewie-
sen, 2010 nur 2 Funde, 
daher nicht bewertet 

Gewässersohle: A Verschlammung/Veralgung: B 

Gewässergüte: B Gewässerausbau: C 

Besonnung: B Wellenschlag: A 

LRT: Lebensraumtyp; A = hervorragend, B = mittel, C = schlecht; * = Bewertung für das gesamte Untersu-
chungsgebiet 

Für die Asiatische Keiljungfer konnten im Untersuchungsgebiet elf Bodenständigkeitsnach-

weise erbracht werden. Diese werden als eine reproduzierende Population mit nur geringer 

Abundanz und deren Erhaltungszustand als schlecht (C) eingestuft. 

Auf die Grüne Flussjungfer entfallen 13 Bodenständigkeitsnachweise in den Altarmen bzw. 

Stillwasserzonen. Diese sind kleine, reliktartig verteilte, reproduzierende Populationen, die 

sich ebenfalls in schlechtem Erhaltungszustand (C) befinden. 

1.2.6.6 Wasserinsekten 

Es wurden insgesamt 18.102 Individuen erfasst, die 119 Taxa zugeordnet werden konnten. 

Alles in allem konnten 185 Arten bestimmt werden. Unter den nachgewiesenen Arten befin-

den sich 42 Arten der Roten Liste Deutschlands bzw. Bayerns. Eine Art (Grüne Keiljungfer) 

steht im Anhang IV sowie im Anhang II der FFH-Richtlinie.  

Insgesamt wurden die 185 Artnachweise wie folgt eingestuft: In Rangstufe 5 (höchste Be-

deutung) wurden keine Arten nachgewiesen, in Rangstufe 4 (sehr hohe Bedeutung) 2,2 % 

und in Rangstufe 3 (hohe Bedeutung) 9,2 %. Alle anderen sind den Rangstufen 2 und 1 bzw. 

keiner Rangstufe zuzuordnen. 
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Eine Differenzierung der einzelnen Bewertungen hinsichtlich ihrer Bedeutung erfolgt durch 

Unterstufen (A bis E) anhand der Individuenzahl ergänzt durch fachliche Einschätzungen. 

Diese Bewertung erfolgt nur für die o. g. Nachweise in den Rangstufen 3 und 4. 

Für 44 Bestände erfolgte eine Einstufung in die Unterstufe „E“ (Einzelnachweis oder sehr 

wenige Individuen, ohne Fortpflanzungsnachweis). Bedingt durch die in weiten Bereichen 

stark anthropogen überformte Landschaft (Eutrophierung, Fischbesatz u.a.m.) im Untersu-

chungsgebiet werden generell Lebensräume von seltenen und gefährdeten Arten, die über-

wiegend stenök sind, stark dezimiert. Dies wird auch dadurch verdeutlicht, dass nur vier Be-

ständen als „A“ (autochthoner Großbestand oder Massenvorkommen; Schwerpunktvorkom-

men im Gebiet, mit Fortpflanzungsnachweisen, mit der Funktion einer dauerhaften Lieferpo-

pulation) bzw. elf Bestände als „C“ (autochthoner mäßig kleiner bis kleiner Bestand; mit Fort-

pflanzungshinweisen, Bestand hat vermutlich nur zeitweise die Funktion einer Lieferpopulati-

on) eingestuft werden konnten.  

Die Ergebnisse spiegeln die insgesamt sehr hohe Bedeutung der Donauauen zwischen 

Deggendorf und Vilshofen für die Wasserinsekten in Bayern wider. Dies liegt einerseits an 

der bestehenden Diversität an Oberflächengewässern mit einer hohen Strukturvielfalt sowie 

insbesondere an der in diesem Abschnitt herrschenden auetypischen raum-zeitlichen Ober-

flächen- und Grundwasserstandsdynamik der Donau. Diese strukturelle Vielfalt bietet der 

nachgewiesenen, sehr hohen Artenzahl der Wasserinsektenfauna die entsprechenden ge-

eigneten Lebensräume (IVL 2012).  

Zahlreiche Vorkommen in diesem Raum haben für Bayern, Deutschland bzw. Europa be-

sondere Bedeutung. Hierzu zählen die in Bayern vom Aussterben (RLB 1) bedrohten Arten 

Graptodytes bilineatus, Haliplus furcatus und Siphlonurus alternatus, die in Deutschland 

(RLD 1) vom Aussterben bedrohten Arten Haliplus varius und Siphlonurus alternatus sowie 

die für den Artenschutz in Europa bedeutsamen Art Ophiogomphus cecilia (FFH-Anhang IV 

und II Art).  

Vor allem die Auen und Altwässer im FFH-Gebiet „Donauauen zwischen Straubing und Vils-

hofen“ sind nach den Ergebnissen der Kartierung für die Wasserinsektenfauna von heraus-

ragender Bedeutung.  

Von dem durchgehenden Auenband direkt an der Donau abgetrennte wertvolle Lebensräu-

me sind im Westteil: 

• verlandeter Donauarm nördlich Hofstetten 

• ehemaliger Hartholzauwald nördlich Alkofen 

Im Ostteil des Untersuchungsgebiets stellen das Isarmündungsgebiet (teilweise Natur-

schutzgebiet), das NSG „Donaualtwasser Staatshaufen“, die Mühlhamer Schleife und das 

Naturschutzgebiet „Donaualtwasser Winzerer Letten“ die herausragend wertvollen Lebens-

räume dar. Daneben sind außerhalb der die Donau begleitenden Auenbereiche folgende 

wichtige Wasserinsektenlebensräume: 

• das Streuwiesengebiet an der Alten Donau in der Gundelau zwischen Niederal-

teich und Winzer 
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• Donau-Altwasser und Auwaldrest im Deichhinterland nördlich Arbing 

• ehemalige Altwasserrinne bei Künzing 

1.2.7 Makrozoobenthos 

Insgesamt wurden 166 rezente Taxa nachgewiesen (ÖKON 2015). Am artenreichsten waren 

die Gruppen der Käfer mit 28 und die Schnecken mit 26 rezenten Taxa, gefolgt von den Kö-

cherfliegen (18) und den Muscheln (14). Abgesehen von der Steinfliege, konnten Vertreter 

aller Großgruppen erfasst werden. 

40 der nachgewiesenen rezenten Arten stehen auf einer der Roten Listen Deutschlands, 

Bayerns bzw. Bayern regional. In den Querprofilen allein waren elf rezente Rote Liste-Arten 

vorhanden, in den Einzelproben sogar 38. Damit sind 24 % aller gefundenen Arten auf einer 

der Roten Listen verzeichnet. Im Untersuchungsgebiet liegen vor allem anspruchslose neo-

zoische Crustacea (Echinogammarus ischnus, Jaera istri, Chelicorophium curvispinum, nicht 

näher klassifizierte Oligochaeten) in hoher Konstanz vor. Konstant sind darüber hinaus Arten 

wie Dikerogammarus villosus, Corbicula fluminea, Chironomidae, Potamopyrgus antipoda-

rum oder Theodoxus fluviatilis. Alle anderen Arten sind lediglich akzessorisch oder akziden-

tiell im Untersuchungsgebiet vertreten. 

Die einzige eudominante Art ist der Chelicorophium curvispinum. Echinogammarus ischnus 

und Dikerogammarus villosus sind immerhin noch dominant im Untersuchungsgebiet, Vertre-

ter der Oligochaeten, Potamopyrgus antipodarum, Corbicula fluminea sowie Jaera istri syn. 

sarsi sind subdominant. Weitere Arten sind ansonsten nur rezedent bis sporadisch im Ge-

biet. 

Tab. 1-6: Gesamtübersicht der Roten Liste-Arten in den Querprofilen und den Einzelprobe-

nahmen 

Taxon 

R
L

B
 

R
L

 O
G

 

R
L

 T
/S

 

R
L

D
 

IU
C

N
 

F
F

H
 

L
K

R
-

b
e

d
e

u
t-

s
a

m
 

Q
P

 

F
B

 

G
 

S
 

U
 

M
A

 

O
R

 

Acroloxus lacustris V 3 V + LC - D, P      x  

Agapetus laniger 2 k.A. k.A. 2 k.A. - - x       

Anisus vortex V R V V k.A. - D, P     x x  

Anodonta anatina 3 2 3 V LC - D, P     x   

Aplexa hypnorum 3 G 3 3 k.A. - D       x 

Bathyomphalus contortus V 3 V + LC - D   x   x x 

Brachycentrus subnubilus + + + 3 k.A. - - x x    x x 

Caenis lactea G k.A. k.A. 3 k.A. - -   x   x x 

Ephemera vulgata 3 k.A. k.A. + k.A. - D     x  x 

Ephoron virgo + k.A. k.A. 3 k.A. - D x  x x    

Erythromma najas V V V V k.A. - D, P     x x  

Gyraulus albus V V V + LC - D, P  x x x x x x 

Gyraulus crista 3 G 3 + LC - D     x x x 

Haliplus confinis 3 k.A. k.A. 3 k.A. - -       x 

Hippeutis complanatus 3 3 3 V LC - D, P     x  x 

Holocentropus dubius 3 k.A. k.A. + k.A. - -    x    

Hydaticus transversalis V k.A. k.A. + k.A. - -      x  

Lithoglyphus naticoides 3 2 3 2 LC - D, P x       

Lymnaea stagnalis V V V + LC - D, P     x x x 
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Taxon 

R
L
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Micronecta minutissima 2 k.A. k.A. + k.A. - -   x x x x x 

Musculium lacustre V 3 V + LC - D, P       x 

Physa fontinalis V V V 3 LC - D, P  x   x x x 

Pisidium casertanum V D V + LC - - x  x     

Pisidium henslowanum 3 3 3 + LC - D, P x x  x x   

Pisidium moitessierianum 3 3 3 3 k.A. - D, P    x    

Pisidium supinum 3 - 3 3 LC - D, P x  x   x  

Planorbis carinatus V 2 V 2 k.A. - D, P   x     

Planorbis planorbis V 2 V + LC - -   x  x x x 

Potamanthus luteus + k.A. k.A. 3 k.A. - D  x x   x  

Radix auricularia + + + G LC - P  x   x x x 

Segmentina nitida 2 2 2 3 k.A. - D, P     x x x 

Setodes punctatus 2 k.A. k.A. 2 k.A. - D    x    

Sphaerium corneum 3 - 3 + LC - - x x      

Stagnicola fuscus V 3 V 3 LC - D      x  

Sympetrum pedemontanum 2 2 2 3 LC - P       x 

Theodoxus fluviatilis 2 - - 2 LC - - x x x     

Unio pictorum 2 k.A. k.A. V LC - D, P    x x   

Valvata cristata + + + G k.A. - - x x  x  x x 

Valvata piscinalis V + + V LC - D x  x x x x x 

Viviparus contectus 3 1 3 3 LC - D      x x 

Taxazahl        11 9 12 10 16 21 20 

RLD: Rote Liste Deutschland (BfN 2009), RLB: Rote Liste Bayern (LFU 2003), RL T/S: Regionale Rote Liste 
Bayern "Tertiärhügelland und voralpine Schotterplatten" (LFU 2003), RL OG: Regionale Rote Liste Bayern „Ost-
bayerische Grundgebirge“, Kategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = 
Gefährdung anzunehmen, R = extrem seltene Art oder Art mit geographischer Restriktion, V = Vorwarnliste, + = 
keine Gefährdung; FFH: II = Schutz nach Anhang II FFH-Richtlinie,  IV = Schutz nach Anhang IV FFH-Richtlinie, 
- = kein Schutz nach FFH-Richtlinie; IUCN: Gefährdungsgrad nach der International Union for Conservation of 
Nature, Kategorien: LC = least concern, k.A. = keine Angabe; LKR-bedeutsam: Bedeutung im Landkreis, Kate-
gorien: D = Bedeutung im Landkreis Deggendorf, P = Bedeutung im Landkreis Passau, - = keine Bedeutung; 
QP= Querprofil der Donau; Einzelbeprobungen in der Aue: FB = Flussbausteine, G = Kies, S = Sand, U = 
Schluff, MA = Makrophyten, OR = Schlamm 

Die Querprofile in der Donau werden größtenteils von anspruchslosen Arten (Ubiquisten) – 

vor allem Neozoen – dominiert. Diese sind mit 13 Arten und mit einem Anteil von 84 % be-

zogen auf alle erfassten Individuen die dominanten Faunenelemente in den Querprofilen. 

Leitbildkonforme und flussgebietstypische Charakterarten sind deutlich unterrepräsentiert. Zu 

nennen sind hier lediglich Theodoxus fluviatilis, einige Köcherfliegen-Arten, die Eintagsfliege 

Ephoron virgo sowie die Pisidium casertanum. 

Betrachtet man die einzelnen Teilbereiche der Donau-Querprofile, so wurden die meisten 

Arten (41) in den Uferbereichen nachgewiesen, davon zehn Rote Liste-Arten. In den Sohlen-

randbereichen konnten insgesamt 30 (fünf Rote Liste-Arten), in der Stromsohlenmitte 21 

Arten (drei Rote Liste-Arten) erfasst werden. Wobei zu beachten ist, dass in der Sohlenmitte 

der Donau nur eine Probe und in den anderen Bereichen jeweils zwei Proben entnommen 

wurden. Auch was die Besiedlungsdichte angeht, lagen das Ufer sowie der Sohlenrand vor 

der Sohlenmitte. Die ökologische Funktionsfähigkeit aller drei Bereiche der Querprofile – 

Ufer, Sohlenrand, Sohlenmitte – werden als „wesentlich beeinträchtigt“ (Rangstufe 3) einge-

stuft. 

Im Rahmen der Einzelbeprobung wurden 151 rezente Taxa erfasst. Wie schon in den Quer-

profilen, sind auch hier die Käfer mit 28 Taxa und die Schnecken mit 24 rezenten Taxa, am 
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artenreichsten. In hoher Konstanz und damit substratunspezifisch, traten ausschließlich nicht 

näher klassifizierte Chironomiden auf. Vertreter der Oligochaeten sowie die Eintagsfliege 

Cloeon dipterum sind konstant in den Einzelproben. Alle anderen Arten sind hingegen nur 

akzessorisch oder akzidentiell vorhanden. Dominiert wird die Artenzusammensetzung von 

den Chironomiden (eudominant). Subdominant sind hingegen Gammarus roesseli, Cloeon 

dipterum, Chaoborus sp., Asellus aquaticus sowie die Vertreter der Oligochaeten. Weitere 

Arten sind nur rezedent, subrezedent oder sporadisch vertreten. 

Wie bereits erwähnt, sind 38 der in den Einzelproben nachgewiesenen rezenten Arten auf 

der Roten Liste verzeichnet, was einem Anteil von 24 % der Gesamtartenzahl entspricht. Die 

vom Aussterben bedrohte Theodoxus transversalis (Anhang II und IV FFH-Richtlinie) sowie 

drei weitere Arten konnten nur in subfossilem Zustand gefunden werden. Es wurden insge-

samt 36 rezente Arten der Mollusken erfasst, welche u. a. als Charakterarten der Gewäs-

seraue und des Donau-Uferbereiches bezeichnet werden können. Darüber hinaus waren 

auch 15 neozoische Arten in den Einzelproben vorhanden. 

Die Bewertung nach WRRL ergab einen guten ökologischen Zustand (Zustandsklasse II) 

sowie einen Saprobienindex, welcher der Qualitätsklasse II (gut) entspricht. 

An der Donau selbst zeigt sich eine an Artenreichtum verlierende, individuenarme autoch-

thone Makrozoobenthos-Artengemeinschaft, welche die wenigen verbliebenen naturnahen 

Habitate besetzt. Neozoen, die im Laufe der letzten drei Jahrzehnte an Artenreichtum und 

Individuenzahl deutlich zugenommen haben und eudominant (Anteil > 32%), insbesondere 

an nicht natürlich vorkommenden Substraten (eingebrachten Steinschüttungen) auftreten, 

bedrängen massiv einheimische Faunenelemente.  

Die Gewässer der Donauaue sind oftmals durch eine ausgeprägte Grund- und Oberflächen-

wasserdynamik geprägt und stellen auf Grund ihrer großen Habitatdiversität äußerst wertvol-

le Lebensräume dar. Sämtliche ökologische Nischen sind durch eine Vielzahl einheimischer 

Arten, insbesondere durch eine große Anzahl naturschutzfachlich relevanter Arten besetzt, 

so dass Neozoen hier nur eine untergeordnete Rolle spielen. 

1.2.8 Weichtiere 

1.2.8.1 Schnecken 

Auf insgesamt 102 Probeflächen wurden 54.011 Schneckenindividuen aus 37 Taxa erfasst. 

Aus diesen konnten 108 verschiedene Arten bestimmt werden. 84 Arten wurden im Untersu-

chungsgebiet lebend, 24 lediglich subrezent-fossil (Totfunde) nachgewiesen. Letztgenannte 

werden in der nachfolgenden Auswertung nicht weiter berücksichtigt.  

Unter den nachgewiesenen Arten sind viele, die nach der Roten Liste Bayern als „gefährdet 

(13 Arten), „stark gefährdet“ (4 Arten) oder „vom Aussterben bedroht“ (9 Arten) eingestuft 

sind. Vier Arten stehen zudem im Anhang II der FFH-Richtlinie.  

Die Landschnecken umfassen insgesamt 23 Arten. Zehn Arten (Aegopinella nites, Carychi-

um tridentatum, Discus rotundatus, Monachoides incarnatus, Arianta arbustorum, Punctum 

pygmaeum, Balea biplicata, Trochulus striolatus, Cepaea hortensis, Vitrea crystallina) bevor-
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zugen engste Nachbarschaft zu Wasser (feuchter (Au-)Wald, nasse Wiesen), neun Arten 

(Carychium minimum, Succinea putris, Arianta arbustorum, Zonitoides nitidus, Vitrea crystal-

lina, Punctum pygmaeum, Vallonia pulchella, Monachoides incarnatus, Carychium tridenta-

tum) sind hauptsächlich an Feuchtwiesen im Überflutungsbereich gebunden, d. h. sie müs-

sen eine gewisse Überflutungstoleranz aufweisen, 18 Arten haben unterschiedliche Ansprü-

che an ihren Lebensraum und sind charakteristisch für wechselfeuchte Wiesen und Seigen 

(Carychium tridendatum, Aplexa hypnorum, Vallonia pulchella, Pupilla pratensis, Planorbis 

planorbis, Valvata macrostoma, Gyraulus rossmaessleri, Segmentina nitida, Anisus leu-

costoma, Valvata cristata, Vertigo pygmaea, Vallonia pulchella, Cochlicopa lubrica, Succinea 

putris, Vallonia costata, Punctum pygmaeum, Carychium minimum, Zonitoides nitidus). Alle 

weiteren Lebensraumtypen repräsentieren einen nur sehr geringen Anteil der Arten.  

Bei den Wasserschnecken sind 20 Arten zu unterscheiden. Elf Arten (Valvata cristata, Anis-

us vortex, Carychium minimum, Succinea putris, Galba truncatula, Anisus leucostoma, Pla-

norbis planorbis, Aplexa hypnorum, Valvata macrostoma, Bithynia tentaculata) leben haupt-

sächlich in Temporärgewässern und Seigen. Typisch für Altwasser sind sieben Arten (Valva-

ta piscinalis piscinalis, Bithynia tentaculata, Hippeutis complanatus, Haitia acuta, Anisus vor-

ticulus, Gyraulus albus, Anis vortex). Sechs Arten sind charakteristisch in Fließgewässern 

(Lithoglyphus naticoides, Segmentina nitida, Potamopyrgus antipodarum, Valvata piscinalis 

piscinalis, Ancylus fluviatilis, Theodoxus fluviatilis). Auch hierbei repräsentieren alle weiteren 

Lebensraumtypen einen nur sehr geringen Anteil der Arten.  

Mehr als die Hälfte aller bewerteten Artvorkommen weisen mindestens eine „hohe Bedeu-

tung“ auf, was den besonderen naturschutzfachlichen Wert des Untersuchungsgebietes her-

ausstellt (s. Tab. 1-7).  

Tab. 1-7: Nachgewiesene Schneckenarten der Rangstufen 3 bis 5 

Art RLB RLD RL T/S FFH IUCN 
LKR-

bedeut-
sam Acanthinula aculeata V + V - LC D, P 

Acroloxus lacustris V + V - LC D, P 

Anisus leucostoma D - D - LC D, P 

Anisus spirorbis D 2 D - LC D, P 

Anisus vortex V V V - LC D, P 

Anisus vorticulus 1 1 1 II NT D 

Aplexa hypnorum 3 3 3 - LC D 

Bathyomphalus contortus V + V - LC D, P 

Carychium minimum V + V - k.A. D, P 

Cecilioides acicula V + V - k.A. D, P 

Cochlicopa lubricella 3 V 3 - k.A. D, P 

Columella edentula V + V - LC D, P 

Ena montana + V + - LC - 

Eucobresia nivalis 3 R + - DD - 

Euconulus praticola 3 V 3 - k.A. - 

Gyraulus albus V + V - LC D, P 

Gyraulus crista 3 + 3 - LC D 

Gyraulus laevis 1 1 G - LC - 

Gyraulus rossmaessleri 1 1 1 - LC D 

Haitia cf. heterostropha + + + - k.A. - 

Helicella itala + 3 + - LC D, P 

Helix pomatia + + + V LC D 

Hippeutis complanatus 3 V 3 - LC D, P 
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Art RLB RLD RL T/S FFH IUCN 
LKR-

bedeut-
sam Lithoglyphus naticoides 3 2 3 - LC D, P 

Lucilla scintilla G D D - k.A. - 

Lymnaea stagnalis V + V - LC D, P 

Physa fontinalis V 3 V - LC D, P 

Planorbis carinatus V 2 V - LC D, P 

Planorbis planorbis V + V - LC - 

Pseudotrichia rubiginosa 2 2 2 - LC D 

Pupilla muscorum 3 V 3 - LC D, P 

Pupilla pratensis + R + - k.A. - 

Radix ampla 2 1 2 - LC D 

Radix auricularia + G + - LC P 

Segmentina nitida 2 3 2 - LC D, P 

Stagnicola fuscus V 3 V - LC D 

Stagnicola turricula 3 3 3 - LC D 

Succinella oblonga V + V - k.A. D, P 

Theodoxus danubialis 1 1 0 - LC D 

Theodoxus fluviatilis 2 2 + - LC - 

Theodoxus transversalis 1 1 1 II EN D, P 

Trochulus coelomphala 3 R 3 - DD - 

Trochulus striolatus V V V - LC - 

Truncatellina cylindrica V 3 V - LC D, P 

Urticicola umbrosus V V V - LC P 

Vallonia declivis 1 1 1 - NT - 

Valvata macrostoma 1 1 1 - LC D 

Valvata piscinalis piscinalis V V V - LC - 

Vertigo angustior 3 3 3 II VU - 

Vertigo moulinsiana 1 2 1 II VU - 

Vertigo pusilla 3 + 3 - LC D, P 

Vertigo pygmaea V + V - LC D, P 

Viviparus acerosus 1 R 1 - LC D, P 

Viviparus contectus 3 3 3 - LC D, P 

RLD: Rote Liste Deutschland (BfN 2009), RLB: Rote Liste Bayern (LFU 2003), RL T/S: Regionale Rote Liste Bay-
ern "Tertiärhügelland und voralpine Schotterplatten" (LFU 2003), RL OG: Regionale Rote Liste Bayern „Ostbaye-
rische Grundgebirge“, Kategorien: 0 = verschollen/ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefähr-
det, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, R = extrem seltene Art oder Art mit geographischer Restriktion, 
V = Vorwarnliste, D = Daten defizitär, + = keine Gefährdung; FFH: II = Schutz nach Anhang II FFH-Richtlinie,  V = 
Schutz nach Anhang V FFH-Richtlinie, - = kein Schutz nach FFH-Richtlinie; IUCN: Gefährdungsgrad nach der 
International Union for Conservation of Nature; Kategorien: LC = least concern, NT = near threatened, VU = vul-
nerable, EN = endangered, DD = data deficient, k.A. = keine Angabe; LKR-bedeutsam: Bedeutung im Landkreis; 
Kategorien: D = Bedeutung im Landkreis Deggendorf, P = Bedeutung im Landkreis Passau, - = keine Bedeutung 

Eine individuelle Differenzierung der einzelnen Bewertungen hinsichtlich der Bedeutung der 

Bestände bzw. Vorkommen erfolgt durch Unterstufen (A bis E) anhand der Individuenzahl 

oder Abundanzklassen. Da die verwendete Erhebungsmethode (Aufsammlungstechnik) vor-

nehmlich auf eine möglichst vollständige Erfassung des Artenspektrums zielt, ist sie nicht für 

alle Arten geeignet auch Populationsgrößen genau einzuschätzen. Bei einigen Arten ist die 

auf Basis der gefundenen Individuenzahl bestimmte Unterstufeneinteilung wenig aussage-

kräftig. Besonders die Vertigo-Arten werden aufgrund ihrer geringen Größe im Gelände leicht 

übersehen, weshalb an den Fundorten größere intakte Populationen zu erwarten sind. Bei 

einigen Arten wurde die ordinale Unterstufe durch fachliche Einschätzung korrigiert (Anisus 

vorticulus, Gyraulus laevis, Vertigo moulinsiana und Vertigo angustior).  
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Zur Bewertung der Funde in ordinale Unterstufen wurden nur die lebenden bzw. frischtoten 

Funde herangezogen. Am häufigsten vergeben wurde die Unterstufe „E“ (Einzelnachweis 

oder sehr wenige Individuen, ohne Fortpflanzungshinweise).  

Nur etwa ein Drittel der Fundorte sind für den Erhalt der Populationen im Untersuchungsge-

biet von hoher Bedeutung. D.h. diese sind mit den Unterstufen „A“ (autochthoner Großbe-

stand oder Massenvorkommen; Schwerpunktvorkommen im Gebiet, mit Fortpflanzungshin-

weisen, mit der Funktion einer dauerhaften Lieferpopulation), „B“ (autochthoner Bestand mitt-

lerer Größe, mit Fortpflanzungshinweisen, Bestand hat die Funktion einer Lieferpopulation) 

oder „C“ (autochthoner mäßig kleiner bis kleiner Bestand; mit Fortpflanzungshinweisen, Be-

stand hat vermutlich nur noch zeitweise die Funktion einer Lieferpopulation) zu bewerten. 

Diese reproduktiven Bestände übernehmen also dauerhaft oder zumindest zeitweise (Unter-

stufe „C“) auch die Funktion einer Lieferpopulation zur Re- oder Neubesiedlung von Arealen. 

Die Ergebnisse bezeugen die hohe Bedeutung der Donauauen für die Schnecken. Dies liegt 

insbesondere an der herrschenden naturnahen Oberflächen- und Grundwasserstandsdyna-

mik der Donau in diesem Abschnitt. Die raumzeitliche Dynamik sorgt für eine extrem hohe 

Struktur- bzw. Nischenvielfalt, die zudem bestens mit Nähr- und Mineralstoffen versorgt wird. 

Diese Vielfalt bietet der sehr hohen in diesem Gebiet nachgewiesenen Gesamtzahl von 

Schneckenarten entsprechende Biotope. Durch die in weiten Bereichen stark anthropogen 

überformte Landschaft (Eutrophierung, Verinselung u. a. m.) werden die seltenen und ge-

fährdeten Arten in immer kleinere Areale zurück- oder gänzlich verdrängt.  

Anisus vorticulus wurde im Rahmen der zu erstellenden FFH-VS als charakteristische Art für 

den Lebensraumtyp 3150 ausgewählt. Vertigo angustior ist Bestandteil der Schutzgebietsku-

lisse des FFH-Gebiets Isarmündung. Diese Arten werden in den entsprechenden FFH-VS 

(Beilage Nr. 242) daher auch eingehender behandelt. 

Zahlreiche Arten haben im Untersuchungsgebiet innerhalb von Bayern, Deutschland bzw. 

Europa (bzw. weltweit) ihre Hauptvorkommen. Hierzu zählen in Bayern Gyraulus laevis, Gy-

raulus riparius, Cochlicopa nitens (keine Lebendfunde) und Vallonia enniensis, in Deutsch-

land Theodoxus danubialis (keine Lebendfunde), Borysthenia naticina, Valvata macrostoma, 

Viviparus acerosus, Gyraulus rossmaessleri, Anisus vorticulus sowie Radix ampla und in 

Europa (bzw. weltweit) Bythiospeum acicula (keine Lebendfunde) sowie Vallonia declivis. Als 

lokal bedeutsame Arten mit Verbreitungsschwerpunkt im Donautal gelten: Theodoxus trans-

versalis (keine Lebendfunde), T. danubialis (keine Lebendfunde), Viviparus acerosus, Tro-

chulus coelomphala und Vallonia declivis.  

Folgende Bereiche sind für die Schneckenfauna von herausragender Bedeutung: 

• Das Auenband (Auen und Altwässer) an der Donau und die vom Fluss abgetrenn-

ten ehemaligen Flussschleifen (FFH-Gebiet „Donau zwischen Straubing und Vils-

hofen“)  

• verlandeter Donauarm nördlich Hofstetten 

• ehemaliger Hartholzauwald nördlich Alkofen 

• FFH-Gebiet „Isarmündung“ (teilweise Naturschutzgebiet) 

• NSG „Donaualtwasser Staatshaufen“ 
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• Mühlhamer Schleife  

• NSG „Donaualtwasser Winzerer Letten“  

• Streuwiesengebiet an der Alten Donau in der Gundelau zwischen Niederalteich 

und Winzer 

• Donau-Altwasser und Auwaldrest hinterdeichs nördlich Arbing 

• ehemalige Altwasserrinne bei Künzing 

1.2.8.2 Großmuscheln 

Mit der Abgeplatteten, der Gemeinen sowie der Großen Teichmuschel, der Malermuschel, 

der Großen Flussmuschel und der Bachmuschel, konnten sechs der sieben in Bayern ver-

breiteten Großmuschelarten nachgewiesen werden (s. Tab. 1-8) (ÖKON 2015). Die Bach-

muschel wurde jedoch nur in subrezent-fossilem Zustand erfasst. Nördlich des Untersu-

chungsgebietes sowie in der Mühlhamer Schleife wurden zudem tote Individuen der Unterart 

kuesteri der Abgeplatteten Teichmuschel gefunden. Die Art ist lebend nur sehr schwer 

nachweisbar, da sie sich für gewöhnlich in die Gewässersohle eingräbt. Darüber hinaus wur-

de bei der Erfassung des Makrozoobenthos noch ein Exemplar der neozoischen Chinesi-

schen Teichmuschel entdeckt. 

In sieben der untersuchten Probeflächen konnten keine Großmuscheln erfasst werden, in 

acht Flächen nur subrezent-fossile Nachweise, welche vermutlich angeschwemmt wurden 

oder aus erloschenen Beständen stammen. Von der nach FFH-Richtlinie geschützten 

Bachmuschel konnten sogar sehr viele subrezent-fossile Nachweise vermeldet werden. Dies 

deutet darauf hin, dass im Untersuchungsgebiet bzw. in dessen Umgebung noch lebende 

Restpopulationen vorhanden sind. Im Jahr 2010 wurden nördlich der Isarmündung noch Le-

bendnachweise erfasst. 

Tab. 1-8: Gefährdungsstatus der Großmuschelarten 

Artname RLB 
RL 
OG 

RL 
T/S 

RLD IUCN FFH LKR-bedeutsam 

Abgeplattete Teichmuschel 1 1 1 1 VU - D 

Bachmuschel 1 1 1 1 EN II / IV D, P 

Gemeine Teichmuschel 3 2 3 V LC - D, P 

Große Flussmuschel 2 - - 2 LC - D 

Große Teichmuschel 3 + 3 3 LC - D, P 

Malermuschel 2 2 2 V LC - D, P 

RLD: Rote Liste Deutschland (BfN 2009), RLB: Rote Liste Bayern (LFU 2003), RL T/S: Regionale Rote Liste 
Bayern "Tertiärhügelland und voralpine Schotterplatten" (LFU 2003), RL OG: Regionale Rote Liste Bayern „Ost-
bayerische Grundgebirge“, Kategorien: 0 = verschollen/ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark 
gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, + = keine Gefährdung, - = kein Vorkommen; FFH: II = Schutz nach 
Anhang II FFH-Richtlinie,  IV = Schutz nach Anhang IV FFH-Richtlinie, - = kein Schutz nach FFH-Richtlinie; 
IUCN: Gefährdungsgrad nach der International Union for Conservation of Nature; Kategorien: LC = least con-
cern, VU = vulnerable, EN = endangered, LKR-bedeutsam: Bedeutung im Landkreis; Kategorien: D = Bedeu-
tung im Landkreis Deggendorf, P = Bedeutung im Landkreis Passau 

Naturschutzfachlich von hoher Bedeutung sind die drei Probeflächen in einem Donaualtarm 

im Auwald des NSG „Donaualtwasser Staatshaufen“, in einem Buhnenfeld am rechten Do-

nauufer südlich von Aicha a. d. Donau sowie in der Alten Donau, in welchen lebende Groß-
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muscheln erfasst wurden. Elf Probeflächen sind als besonders herausragend zu bezeichnen, 

d. h. diese zeichnen sich durch ein dichtes bzw. massenweise rezentes Vorkommen von 

einer oder mehreren Großmuschelarten aus. 

Von den 32 untersuchten Probeflächen können 17 als naturschutzfachlich relevant eingestuft 

werden. Bei einigen dieser Flächen konnten auch Reproduktionsnachweise erbracht werden. 

Das Untersuchungsgebiet bietet den Großmuschelarten damit also hervorragende Substrat- 

und Habitatstrukturen. 

1.2.9 Großkrebse 

Insgesamt wurden zwischen Deggendorf und Vilshofen neun Gewässer untersucht und da-

bei vier Arten mit 113 Individuen nachgewiesen (ARGE BNGF DR. K. SEIFERT & EZB-TB 

ZAUNER 2012). Unter den nachgewiesenen Arten sind die beiden einheimischen Arten Edel-

krebs (Astacus astacus) (RLB 3, RLD 1) sowie Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) 

(RLB 2, RLD 2). Der Steinkrebs ist zudem im Anhang II der FFH-Richtlinie gelistet. 

Die heimischen Arten Edel- und Steinkrebs wurden lediglich in einem Gewässersystem, dem 

„Seebacher Bach“ bzw. „Augraben“, vorgefunden. Dort wurden 15 Edelkrebse und 28 Stein-

krebse nachgewiesen, wobei sich das Vorkommen der Edelkrebse auf den Mittellauf und das 

der Steinkrebse auf den Oberlauf des Gewässers beschränken. 

Folgende Bereiche sind für die Großkrebsfauna von herausragender Bedeutung: 

• Nördlicher Abschnitt des Seebacher Bachs mit einem mittleren bis guten Bestand 

an Steinkrebsen 

• Mittlerer Abschnitt des Seebacher Bachs/Aubachs mit einem Bestand an Edel-

krebsen 

Allerdings liegen nur zwei Fundpunkte innerhalb des Untersuchungsgebietes, alle weiteren 

liegen nördlich davon. 

Darüber hinaus wurde der Kamberkrebs (Orconectes limosus) im Unterholzer Mühlbach mit 

einem Exemplar nachgewiesen. Der Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) wurde nur im 

Russengraben gefunden, er trat dort mit 69 Individuen und damit insgesamt als die Art mit 

den meisten Individuennachweisen im Untersuchungsgebiet auf. Seitengewässer, die durch 

die durchgängige Anbindung an die Donau für allochthone Krebsarten erreichbar werden, 

würden potenziell zu einem weiteren Refugium für diese werden. Da aber auch viele durch-

gängig angebundene Seitengewässer nicht von Krebsen bewohnt waren, scheinen für die 

aktive Besiedelung andere Einflussgrößen (z. B. chemische und physikalische Parameter) 

limitierend zu wirken.  
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1.3 Boden 

Die Bodenverhältnisse in den Deichvorländern und –hinterländern der Donau werden v. a. 

durch Aue-, Grundwasser- und bei höherem Geländeniveau bzw. ausklingendem Aueein-

fluss durch Landböden geprägt. Die wichtigsten flächenmäßig dominierenden Böden aus der 

Gruppe der Aueböden sind kalkhaltiger Auenboden, gefolgt von Auengley-Brauner Auenbo-

den. Paternien als Ausdruck von Böden, die einer ständigen Umlagerung und damit einer 

hohen Auendynamik ausgesetzt sind, nehmen den allerkleinsten Flächenanteil ein. Sie 

kommen einmal entlang des Angerbachs zwischen Künzing und Herzogau vor. Im erweiter-

ten durch den Landschaftsrahmenplan abgedeckten Teil des Untersuchungsgebiets dominie-

ren v.a. Gley-Kalkpaternia und Auen-Kalkgley. Sie kommen v.a. rechts und links der Isar vor. 

Die Gruppe der Grundwasserböden nimmt im bodenkundlich kartierten Bereich des Teilab-

schnitts 2 ca. ein Fünftel der kartierten Flächen ein. Der Großteil dieser Grundwasserböden 

gehört dem Bodentyp der Gleye an. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um kalkhaltige 

Gleye und kalkhaltige Auengleye. Zusammen mit dem Auenboden-Auengley stellen sie in 

der Gruppe der Grundwasserböden mehr als die Hälfte der Fläche. Organische Grundwas-

serböden wie Niedermoorgley und Niedermoor kommen nur auf kleiner Fläche vor. Ihren 

räumlichen Verbreitungsschwerpunkt haben die Grundwasserböden u.a. in der rezenten Aue 

der Isar zwischen den Schüttwiesen und Isarmünd, im Deichhinterland des Staatshaufens, In 

der Kehr, bei Fischwörth, im Deichhinterland von Auterwörth, bei Winzer sowie im Deichhin-

terland von Endlau. Die wenigen organischen Grundwasserböden finden sich noch am ehes-

ten in verlandeten Flussschleifen südlich von Isarmünd bei Hag, bei Altrinne auf Höhe von 

Donau-km 2273,0 sowie südöstlich von Osterhofen. Im Weiteren durch den Landschafts-

rahmenplan abgedeckten Teil des Untersuchungsgebiets kommen v.a. Kalkanmoorgley, 

Kalkgley, humusreiche Gley-Pararendzina und Pararendzina-Gley vor. 

Zur Gruppe der terrestrischen Böden bzw. Landböden gehören Pararendzinen, Parabraun-

erden, Braunerden und Pseudogleye. Im Untersuchungsgebiet treten sie hauptsächlich auf 

kiesigen, die Braunerden auf sandigen Terrassen im Deichhinterland auf. Lediglich einige 

vereinzelte Vorkommen sind in höheren Lagen im Deichvorland zu finden. Sie nehmen et-

was weniger als ein Fünftel der kartierten Flächen ein. Dominierende Bodentypen sind Pa-

rarendzina auch in erodierter Form sowie Gley-Pararendzina. Diese beiden Bodentypen stel-

len deutlich mehr als die Hälfte der Fläche in dieser Gruppe. Räumliche Verbreitungs-

schwerpunkte der terrestrischen Böden erstrecken sich von Hag bis Endlau. So z. B. im 

Deichhinterland südlich von Isarmünd, im Deichhinterland beim Staatshaufen, südlich von 

Thundorf, in der Gundelau sowie im Deichhinterland von Endlau. Im erweiterten Untersu-

chungsgebiet herrschen insbesondere zwischen Maxmühle und Hag v. a. Pararendzina aus 

Flußmergel, gefolgt von Gley-Braunerde unter Wald stellenweise podsolig sowie Braunerde 

aus lehmig-schluffiger Deckschicht vor. 

Böden mit einem überwiegend sehr hohen Gesamtwert werden zum weitaus größten Teil 

von kalkhaltigem Auenboden und Auengley-Brauner Auenboden eingenommen. Im erweiter-

ten Untersuchungsgebiet sind es v.a. Böden aus der Gruppe der Aueböden. Sie kommen 
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v.a. rechts der Isar bei Scheuer, im Staatshaufen, in der Gundelau, im Zainacher und Otta-

cher Wörth, bei Mühlau sowie Lenau vor. 

Böden in dieser Wertstufe sind v.a. Aueböden wie z. B. kalkhaltiger Auenboden, Auengley-

Brauner Auenboden, Pararendzina und weniger Grundwasserböden wie der kalkhaltige 

Gley. Im erweiterten Untersuchungsgebiet sind es v.a. Böden aus der Gruppe der Aue- bzw. 

Grundwasserböden. Sie treten bis Donau-km 2253,0 im Untersuchungsgebiet mehr oder 

weniger gleichmäßig auf. Eine gewisse Häufung findet sich jedoch westlich von Rain. 

Bei Böden mit dieser Wertstufe handelt es sich v.a. um terrestrische Böden wie z. B. Pa-

rarendzina und Parabraunerde aber auch um Grundwasserböden wie z. B. kalkhaltiger Gley 

und Brauner Auenboden-Auengley. Im erweiterten Untersuchungsgebiet sind es v.a. Grund-

wasserböden und terrestrische Böden. Ihr Hauptvorkommen ist rechts der Isar sowie im 

Deichhinterland auf Höhe des Staatshaufens. Böden mit einem geringen Gesamtwert neh-

men im bodenkundlich kartierten Bereich nur einen kleinen Flächenanteil in Form von anth-

ropogenen Böden ein. Im erweiterten Untersuchungsgebiet kommen Böden mit dieser Ge-

samtwertstufe nicht vor. Böden mit einem sehr geringen Gesamtwert kommen nach Umset-

zung der Bewertungsvorschriften nicht vor. 

1.4 Grundwasser 

Die Grundwasserverhältnisse in der Donauaue sind v. a. im donaunahen Bereich eng mit 

Abflussgeschehen der Donau verzahnt und bestimmen neben den Überflutungsereignissen 

ganz wesentlich die standörtliche Vielfalt und Variabilität in der Aue und teilweise in den 

Deichhinterländern. Sehr flache Grundwasserflurabstände bis 0,2 m bei RNW kommen auf 

126 ha und damit auf kleiner Fläche vor. Das Verbreitungsbild folgt dabei den ufernahen 

Bereichen der Donau bzw. Isar sowie Altwasserschlingen. Größere zusammenhängende 

Flächen dieser Klasse gibt es links der Isar nördlich von Schiltorn, südöstlich von Osterhofen 

sowie westlich von Pleinting im Deichhinterland. Flache Grundwasserflurabstände von über 

0,2 bis 0,4 m bei RNW kommen mit 115 ha ebenfalls auf kleiner Fläche vor. Ihr Verbrei-

tungsbild entspricht dem der sehr flachen Flurabstände mit einem Schwerpunkt entlang der 

Isar und im Deichhinterland rechts der Donau. Größere Flächenanteile dieser Grundwasser-

klasse treten nordwestlich von Hengersberg, entlang den Altwasserschleifen bei Sammern 

und Forstern, bei Gilsenöd und östlich von Osterhofen auf. Bei RNW mit über 0,4 bis 0,8 m 

bzw. bei mittleren Flurabständen stellen sich auf einer Fläche von 491 ha der Fläche ein. Die 

im Bereich der Isar vorkommenden Flurabstände von 0,4 bis 0,8 m zeichnen in auffälliger 

Weise die Rinnenstrukturen von ehemaligen Isarschleifen nach. Ebenso folgt diese Grund-

wasserklasse dem Donaulauf. Flächig größere und zusammenhängende Bereiche dieser 

Grundwasserklasse finden sich eher im Deichhinterland rechts der Isar und dort mehr oder 

weniger parallel entlang der A92, bei Hengersberg, zwischen Forstern und Aicha sowie süd-

östlich von Osterhofen. Tiefe bzw. Grundwasserflurabstände über 0,8 bis 1,2 m nehmen 

1.014 ha bzw. 11,55 % der modellierten Fläche innerhalb des Untersuchungsgebiets ein. 

Verbreitungsschwerpunkte sind die Wälder der Isar, das Deichhinterland zwischen Forstern 

und Aicha, das Deichhinterland westlich von Hengersberg sowie ein lang gezogener Streifen 
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nördlich der B8 zwischen Osterhofen und Künzing. Sehr tiefe Grundwasserflurabstände mit 

über 1,2 bis 2 m bei RNW kommen auf 4.621 ha der modellierten Fläche innerhalb des Un-

tersuchungsgebiets insbesondere in den Deichhinterländern der Isar sowie links der Donau 

durchgängig vor. Zum weitaus größten Teil sind bei RNW Grundwasserflurabstände über 

2 m ausgeprägt. Mit 4.621 ha bzw. 53,09 % der Fläche nehmen sie mehr als die Hälfte der 

modellierten Fläche innerhalb des Untersuchungsgebiets ein. In kleineren Teilen kommen 

sie in der Isaraue vor. Vielmehr nehmen sie große Teile des Deichvor- und –hinterlandes der 

Donau auf der nahezu gesamten Länge innerhalb des Untersuchungsgebiets ein. 

Neben den insbesondere oberflächennahen Grundwasserflurabständen ist eine stark variie-

rende Grundwasserschwankungsamplitude ein weiterer wichtiger Faktor im Standortgefüge 

der Aue. Ein Maß hierfür ist die Höhendifferenz des Grundwasserstandes zwischen RNW 

und MW. Je höher dieser ausfällt und in die oberflächennahen Bodenschichten einwirkt, des-

to vielfältiger ist das daraus resultierende Standortmosaik in der Aue. Die geringste Grund-

wasserschwankung ist auf 934 ha der modellierten Fläche gegeben. Diese Verhältnisse sind 

in weiterer Entfernung in den Deichhinterländern der größeren Fließgewässer v. a. links der 

Isar, rechts der Isar bei Forstern sowie entlang der B8 zwischen Osterhofen und Künzing 

erfüllt. Ähnlich dazu nur mit größeren Flächenanteilen von 2.437 ha verhält sich die Grund-

wasserschwankungsamplitude in der Klasse von 0,2 bis 0,4 m. Im Fall der Donau befindet 

sie sich eher in Randlage wie z. B. zwischen Forstern und Haardorf, von Osterhofen bis Ar-

bing, während sie bei der Isar insgesamt große Flächen bis teilweise zur Isar hin einnimmt. 

Bei den weiteren Klassen der Grundwasserschwankung (0,4 bis 0,6 m, 0,6 bis 0,8 m, 0,8 bis 

1,0 m, 1,0 bis 1,2 m) ist die Vorflutwirkung der Donau auf das Grundwasser erkennbar. Die-

se Klassen verlaufen alle mehr oder weniger parallel zur Donau, wobei die größeren 

Amplituden naturgemäß immer näher zur Donau liegen. Ausgeprägte und großflächige Be-

reiche mit einer Schwankung von 1 bis 1,2 m befinden sich in der Mühlhamer Schleife links 

der Donau bzw. der Mühlhauer Schleife links der Donau. Dort weisen nahezu die gesamten 

Auenbereiche diese Schwankungsbreite auf. Die Bereiche mit der größten Grundwasser-

schwankung von über 1,2 m sind auf 157 ha auf einer großen fern der rechten Donauseite 

gelegenen Fläche zwischen Moos Langenisarhofen sowie donaunah von Do-km 2285,5 bis 

2283,3, unmittelbar parallel zur Donau im Ein- und Ausgangsbereich der Mühlhamer Schlei-

fe, bei Mitterndorf, Pleinting und Hilgartsberg modelliert worden. 

1.5 Oberflächengewässer 

Die Donau zählt zu den kiesgeprägten Strömen, die sich durch breite Auen sowie durch 

Schotter und Kiese als dominierende Substrate auszeichnen. Im westlichen Teil des UG liegt 

die Isar als bedeutendster Nebenfluss. Zu weiteren wichtigen Nebengewässern der Donau 

innerhalb des Untersuchungsgebiets zählen Hengersberger bzw. Kleine Ohe (links der Do-

nau) sowie Stögermühl- und Angerbach (rechts der Donau). Innerhalb des UG befinden sich 

zahlreiche Alt- und Nebengewässer sowie Weiher und Tümpel, die teilweise auch zur Erho-

lung als Badeseen genutzt werden (z. B. Griesweiher), aber auch Baggerseen, die zum Kie-
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sabbau genutzt werden. Alt- und Nebengewässer erhöhen die Lebensraumvielfalt eines 

Fließgewässers. Durchströmte Nebenarme der Donau sind kaum vorhanden. 

Das Abflussverhalten der Donau wird im Wesentlichen durch die rechtsseitigen Alpenzuflüs-

se und die linksseitig zufließenden Mittelgebirgsflüsse bestimmt. Dabei tritt die maximale 

Wasserführung der Alpenflüsse, beeinflusst durch die Schneeschmelze und sommerliche 

Starkniederschläge, in den Monaten Mai bis August auf. Mittelgebirgsflüsse dagegen haben 

ihre höchsten Abflüsse in den Winter- und Frühjahrsmonaten von Oktober bis Februar. Zu 

Niedrigwasserereignissen kommt es demzufolge meist im Zeitraum zwischen Juli und Okto-

ber. Nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes liegt die langjährige Mittelwasser-

abflussmenge (MQ) am Pegel Hofkirchen bei 642 m³/s (Jahresreihe 1901-2012) (bzw. 

640 m³/s bei Betrachtung der Jahresreihe 1901 – 2005). Dabei variiert die Breite der Was-

serfläche zwischen 150 und 300 m. Die Abflüsse bei mittlerem Niedrigwasser (MNQ) betra-

gen 301 m³/s für den Pegel Hofkirchen. Bei mittleren Hochwässern (MHQ) beträgt der Ab-

fluss im Donauabschnitt um 1.860 m³/s. 

1.6 Klima/Luft 

Der überwiegende Teil des Untersuchungsraumes ist von landwirtschaftlicher Nutzung 

(Acker- und Grünlandflächen) mit zum Teil lockerem Gehölzbestand geprägt. Diese Bereiche 

(Freiland-Klimatop) weisen einen extremen Tages- und Jahresgang der Temperatur und der 

Feuchte sowie eine hohe Kaltluftproduktivität auf. Die Windströmungsverhältnisse ändern 

sich nur sehr wenig. In flach geneigten oder in Mulden liegenden Freiland-Klimatopen bildet 

sich häufig Nebel. Dagegen zeichnen sich die Waldflächen (Wald-Klimatop) - im Untersu-

chungsgebiet vor allem die Waldgebiete bei der Isarmündung, dem Staatshaufen und der 

Gundelau - durch stark gedämpfte Tages- und Jahresgänge der Temperatur und der Feuch-

te aus. Tagsüber ist die Temperatur aufgrund von Beschattung und Verdunstung relativ nied-

rig, nachts relativ mild. Meist treten leichte Windbewegungen auf. Mit der Donau befindet 

sich ein so genanntes Gewässer-Klimatop im Untersuchungsraum. Diese haben aufgrund 

meist gering ausgeprägter Tages- und Jahresgänge der Temperatur gegenüber ihrer Umge-

bung einen ausgleichenden thermischen Einfluss. Insbesondere großflächige Gewässer wei-

sen im Sommer tagsüber niedrigere, nachts höhere Temperaturen als die Umgebung auf. 

Kennzeichnend sind außerdem eine hohe Luftfeuchtigkeit und Offenheit gegenüber Windein-

fluss. Vor allem im Herbst und nachts ist das Wasser wärmer als die Luft. Die Verdunstung 

über der Wasserfläche führt zu diesen Zeiten zu erhöhter Luftfeuchte und zu Nebelbildung. 

In den ländlichen Siedlungen bzw. Stadträndern (Stadtrand-Klimatop) mit niedriger Bebau-

ung und einem hohen Anteil an Grünstrukturen und Privatgärten ist die nächtliche Abkühlung 

in den dichter bebauten Bereichen eingeschränkt und im Wesentlichen von der Umgebung 

abhängig; die Grünflächen kühlen dagegen stärker ab. Durch die Bebauung wird die Ausbil-

dung lokaler Windsysteme und Kaltluftströme behindert, Regionalwinde werden abgebremst. 

Größere Siedlungen und Städte, die durch mehrgeschossige geschlossene Bebauung mit 

geringen Grünanteilen geprägt sind, stellen ein eigenes Klimatop (Stadt-Klimatop) dar. Durch 

die geringe nächtliche Abkühlung im Sommer entsteht gegenüber der Umgebung eine Wär-

meinsel mit geringer Luftfeuchtigkeit. Regionale und überregionale Windsysteme werden 
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durch die dichte und hohe Bebauung beeinflusst, so dass der Luftaustausch eingeschränkt 

ist. Zusätzlich besteht oftmals eine hohe Schadstoffbelastung der Luft. Derartige Stadt-

Klimatope befinden sich hauptsächlich am Rand (Deggendorf) bzw. knapp außerhalb (Platt-

ling) des Untersuchungsraumes. 

Ca. 80 % der Flächen im UG zeichnen sich durch eine hohe Kaltluftproduktion aus. Es han-

delt sich dabei um Offenland mit Acker-, Grünland oder Mischnutzung. Flächen mit einer 

mittleren Kaltluftproduktion also Wälder und Seen > 50 ha kommen auf ca. 14 % vor. Die 

Bewertungsstufen sehr hohe, geringe und sehr geringe Kaltluftproduktion nehmen insgesamt 

ca. 6 % der Fläche ein. 

1.7 Landschaft 

Um die Eigenart, die Vielfalt und die Schönheit der Landschaft zu erfassen wurden im Unter-

suchungsgebiet 12 Landschaftsbildeinheiten verwendet. Die Abgrenzung erfolgt entspre-

chend dem Landschaftsrahmenplan der Region 12 „Donau-Wald“: 

• Landschaftsbildeinheit 8.5 – „Nördliche Donaurandhöhen“  

mit einer hohen landschaftlichen Eigenart und einer mittleren Erholungswirk-

samkeit. 

• Landschaftsbildeinheit 8.6 – „Schwanenkirchener Bucht“  

mit einer mittleren landschaftlichen Eigenart sowie einem geringen Erholungs-

wert. 

• Landschaftsbildeinheit 8.7 – „Lallinger Winkel“  

mit einer hohen landschaftlichen Eigenart und einem hohen Erholungswert. 

• Landschaftsbildeinheit 12.3 – „Donau“  

mit einer insgesamt geringen landschaftlichen Eigenart und einer mittleren Erho-

lungswirksamkeit. Ausgenommen davon ist der Donauabschnitt von Niederal-

teich bis Hofkirchen und dort insbesondere die Donauschleifen bei Mühlham, 

Mühlau sowie der Winzerer Letten. Dort weisen die Donau und ihre Vorländer 

eine nahezu idealtypische Ausprägung auf. 

• Landschaftsbildeinheit 12.8 – „Donauauen vor Deggendorf“  

mit einer mittleren landschaftlichen Eigenart und einer hohen Erholungswirk-

samkeit. 

• Landschaftsbildeinheit 12.9 – „Donauauen bei Osterhofen“  

mit einer mittleren landschaftlichen Eigenart sowie einer mittleren Erholungs-

wirksamkeit. 

• Landschaftsbildeinheit 12.10 – „Donauauen zw. Hengersberg und Hofkirchen“ 

mit einer geringen landschaftlichen Eigenart sowie einer geringen Erholungs-

wirksamkeit. 

• Landschaftsbildeinheit 12.11 – „westliches Donauengtal“  

mit einer hohen landschaftlichen Eigenart sowie einer hohen Erholungswirksam-

keit. 
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• Landschaftsbildeinheit 13.1 – „Dungau – Kernfläche“  

mit einer hohen landschaftlichen Eigenart sowie einer hohen Erholungswirksam-

keit. 

• Landschaftsbildeinheit 13.3 – „Isar-Donau-Aue“  

mit einer hohen landschaftlichen Eigenart sowie einer hohen Erholungswirksam-

keit. 

• Landschaftsbildeinheit 13.4 – „Dungau südlich der Isar“  

mit einer geringen landschaftlichen Eigenart sowie einer geringen Erholungs-

wirksamkeit. 

• Landschaftsbildeinheit 15.2 – „Isartal“  

mit einer hohen landschaftlichen Eigenart sowie einer hohen Erholungswirksam-

keit. 

Entlang der Donau erstreckt sich über das UG eine Urlaubs- und Erholungslandschaft, die in 

Teilen deutlich anthropogen überformt ist, aber auch Natursehenswürdigkeiten wie das Isar-

mündungsgebiet, die Donauabschnitte bei Mühlham und Mühlau mit ihren parkartigen 

Deichvorländern, zahlreichen kulturellen Sehenswürdigkeiten wie z. B. das Kloster Niederal-

teich und einer breit gefächerten touristischen Infrastruktur. Die Donauschifffahrt stellt eine 

der touristischen Attraktionen innerhalb des UG dar. Bereiche für Wasserskiläufer sind eben-

falls an geeigneten Stellen ausgewiesen. In Vilshofen befindet sich ein Ruderclub. Nahezu 

alle erreichbaren Kiesflächen entlang des Donauufers werden von Menschen als Bade- und 

Lagerstellen in Anspruch genommen. Zu den beliebtesten Bade- und Lagerplätzen an der 

Donau gehört beispielsweise die Kiesfläche zwischen Thundorf und Aicha mit ihrer weiten 

Aue, die ebenfalls genutzt wird, sowie die langen Gleitufer in der Mühlhamer Schleife und bei 

Hofkirchen. Im Untersuchungsgebiet, das durch seine reizvolle Kulisse des Donautals und 

des Bayerischen Waldes viele Erholungssuchende anlockt, verlaufen eine Vielzahl von regi-

onalen und überregionalen Wegeverbindungen für Radfahrer und Wanderer. Dazu zählen 

Ferienstraßen, Fernradwege, Themenradwege, Radtouren, Fernwanderwege, Naturerleb-

niswege und Rundwanderwege. Zwei der für die Region bedeutendsten Fernradwege sind 

der Donau- und der Isarradweg. 
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2 Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung und Mini-

mierung von Beeinträchtigungen 

Unter den im Folgenden beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung wer-

den gängige Arbeitspraktiken, auch wenn sie teilweise Vermeidungscharakter haben, nicht 

gesondert aufgeführt, sondern als übliche Vorgehensweise bei der Bauabwicklung voraus-

gesetzt. Dazu gehört: 

• Bauarbeiten werden nur tagsüber durchgeführt,  

• Anlage von Flutmulden vom Land aus, 

• Anlage von Regelungsbauwerken vom Wasser aus. 

Eine Abweichung von dieser Vorgehensweise ist nur nach erneuter Prüfung der möglichen 

Auswirkungen auf alle relevanten Schutzgüter zulässig. 

2.1 Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen durch Maß-

nahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes  

Bereits bei der Erstellung der EU-Studie (BMVBS 2012) wurden Vorhabensbestandteile in 

einem kontinuierlichen und iterativen Planungsprozess zwischen technischer Planung und 

Umweltplanung optimiert. So wurde für verschiedene Polder, in denen sich mehrere Hoch-

wasserschutzmaß-nahmen als Alternativen gegenüberstanden, zuerst eine Reihung der 

grundlegenden Alter-nativen aus umweltfachlicher Sicht vorgenommen und dargestellt, für 

welche Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes die geringsten negativen 

Auswirkungen auf die FFH-Erhaltungsziele, den europäischen Artenschutz und sonstige Be-

einträchtigungen zu erwarten waren. Ergebnis des Alternativenvergleichs war, dass Deich-

rückverlegungen in der Regel als am positivsten eingeschätzt wurden, gefolgt von Flutmul-

den und schließlich Rodungen und Bewuchsentfernungen. Im Anschluss daran wurde ge-

prüft, ob eine weitere kleinräumige Optimierung der Deichrückverlegungen, Leitdeiche, 

Hochwasserentlastungs-strecken, Flutmulden, Streichwehre, Bewuchsentfernungen und des 

Rückbaus von Straßen-dämmen durch eine Lageoptimierung möglich war. Die Maßnahmen 

zur Vermeidung und Minimierung umfassten überwiegend kleinere Trassenverschiebungen 

der neuen Deichlinien sowie Verkürzungen und Verschmälerungen der Flutmulden, um Be-

troffenheiten der Schutzgüter zu vermeiden bzw. zu verringern. Im Anschluss daran wurden 

noch in der EU-Studie Konfliktschwerpunkte/-räume gebildet. In diesen wurden dann die 

verschiedenen einzelnen Vorhabensbestandteile des Hochwasserschutzes bzw. des Was-

serstraßenausbaus weiter optimiert.  

Im Nachgang der EU-Studie wurde für das anstehende Planfeststellungsverfahren erneut in 

einen Planungsprozess eingetreten und die technische Planung in einem breit angelegten 

Informations- und Dialogprozess mit Betroffenen vor Ort diskutiert. Die Anregungen der Be-

troffenen wurden aufgenommen. In Bereichen, in denen Änderungen aus technischer und 

umweltfachlicher Sicht als sinnvoll und realisierbar erachtet wurden, sind diese in der jetzt 

vorliegenden Planung umgesetzt worden. Ebenso sind die Belange der Land- und Forstwirt-
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schaft über entsprechende Fachbeiträge eingeholt, diskutiert und wo möglich, in der techni-

schen Planung des Hochwasserschutzes berücksichtigt worden. 

Im Rahmen dieser LBP-Erstellung wurde für die vorgelegte technische Planung geprüft, ob 

eine Optimierung oder Vermeidung von Beeinträchtigungen möglich ist. Des Weiteren wurde 

das Netz der Baustraßen in seinem Verlauf sowie die Lage von Baustelleneinrichtungsflä-

chen optimiert, um Betroffenheiten der Schutzgüter so weit wie möglich zu reduzieren. De-

tailliert ausgearbeitete Bauzeitenregelungen sorgen in den einzelnen Bauabschnitten dafür, 

dass unter Berücksichtigung des Bauablaufs baubedingte Beeinträchtigungen auf ein Mini-

mum beschränkt werden. 

2.1.1 Vermeidung anlagebedingter Beeinträchtigungen 

 

Abb. 2-1: Übersicht über die Lage der Vermeidung anlage- und betriebsbedingter Beeinträch-

tigungen 

T-A 6 

MA 6 
MA 3 

FI 1 

R-E 5 
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2.1.1.1 Überlaufbauwerk bei Fischerhafen (FI 1) 

Durch das geplante Überlaufbauwerk bei Fischerhafen sind geschützte Bestände der 

Weichholzauenwälder (LRT 91E0*, §30-Biotop), Pfeifengraswiesen (LRT 6410, §30-Biotop), 

feuchte Hochstaudenfluren (LRT 6430, §30-Biotop) sowie nicht geschützte, aber hochwerti-

ge Großseggenriede, Hochstaudenfluren, Nasswiesen bzw. Sümpfe betroffen. Darüber hin-

aus führt das geplante Bauwerk zu Eingriffen in Kammmolch- und Springfroschlaichgewäs-

ser. 

Durch eine Verschwenkung des Überlaufbauwerks um ca. 60 m in südsüdwestlicher Rich-

tung wird der Eingriff in den Weichholzauwald (LRT 91E0*, §30-Biotop) und in die Amphi-

bienlaichgewässer verringert. Eine vollständige Vermeidung der der Eingriffe ist aufgrund 

technischer Zwänge nicht möglich.  

 

Abb. 2-2: Optimierung des Überlaufbauwerks bei Fischerhafen (FI 1) 
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2.1.1.2 Verschwenkung des Überlaufbauwerks im Polder Thundorf / Aicha (T-A 6) 

Die ursprünglich vorgesehene Lage des Überlaufbauwerks im Polder Thundorf / Aicha be-

fand sich teilweise in einem nach §30 BNatSchG geschützten Hartholz-Auwald WA91F0 

(LRT). Durch eine Verschwenkung des Überlaufbauwerks in Richtung Nordwesten um ca. 80 

m ist eine Vermeidung der Eingriffe in die geschützten Biotope möglich. 

 

Abb. 2-3: Verschwenkung des Überlaufbauwerks im Polder Thundorf / Aicha (T-A 2) 
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2.1.1.3 Deichabtrag und Rodung zwischen Zainacher Wörth und Schwarzholz 

(R-E 5) 

Für den Deichabtrag und den Durchlass zwischen Zainacher Wörth und Schwarzholz, der 

die Altarm-Anbindung im neuen Vorland gewährleisten soll, waren Rodungsarbeiten geplant, 

durch die Höhlenbäume in Anspruch genommen werden müssten. Die Rodung der Höhlen-

bäume hätte den dauerhaften Verlust eines Kleinspechtreviers zur Folge. Im Zuge der Pla-

nungsoptimierung wurde die Breite des Durchlasses reduziert. Dies führt zum Erhalt der 

Höhlenbäume und somit des Kleinspechtreviers.   

 

Abb. 2-4: Optimierung Deichabtrag und Rodung zwischen Zainacher Wörth und Schwarzholz 

(R-E 5)  

(Ks = Kleinspecht, Wr = Wasserralle, T = Teichrohrsänger, Tr = Teichhuhn, Zt = Zwergtaucher, Sn = Schnatter-

ente) 
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2.1.1.4 Leitstruktur Mühlauer Schleife (MA 3) 

Der bestehende Deich in der Mühlauer Schleife wird auf ein Niveau ca. HW10 zurückgebaut. 

Da eine frühere Verschwenkung der Leitstruktur auf die neue Deichtrasse aus hydraulischen 

Gründen nicht möglich ist, wird die Böschung der Leitstruktur mit 1:10 auf der landesseitigen 

Böschung ausgezogen, um die Beeinträchtigungen durch Silhouettenwirkung für den Kiebitz 

(2 Reviere) und die Feldlerche (1 Revier) zu verringern.  

 

Abb. 2-5: Optimierung Leitdeich Mühlauer Schleife  

(Ki= Kiebitz, Fl =Feldlerche, Sn = Schnatterente) 
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2.1.1.5 Deichrückverlegung Mühlau - Anschluss alter Deich südwestlich von Nes-

selbach (MA 6) 

Die vorgesehene neue Deichlinie südwestlich von Nesselbach beim Anschluss an den alten 

Deich verläuft durch einen Weichholzauwald (LRT 91E0*, §30-Biotop), von dem sich ein 

Großteil innerhalb des FFH-Gebiets Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen befindet. 

Zudem wären Laichgewässer von Laub- und Springfrosch betroffen. 

Die Deichtrasse wurde um ca. 150-200 m in Richtung Westen verschwenkt und schließt 

beim Schöpfwerk Mühlau an den bestehenden Deich an. Dadurch werden die Amphibienge-

wässer und die Weichholzauenbestände (LRT 91E0* und §30-Biotop) zum Großteil im Hin-

terland verbleiben, wodurch der Eingriff in diese vermieden bzw. verringert wird.  

 

Abb. 2-6:  Optimierung Deichrückverlegung Mühlau - Anschluss alter Deich südwestlich von 

Nesselbach 
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2.1.2 Vermeidung betriebsbedingter Beeinträchtigungen  

Fischschäden durch Pumpbetrieb der Schöpfwerke 

Fischschäden durch den Pumpbetrieb an bestehenden sowie an umgebauten bzw. neu ge-

bauten Schöpfwerken und Schöpfstellen lassen sich durch Fischschutzvorkehrungen nach 

dem neuesten Stand der Technik weitestgehend vermeiden bzw. sehr stark vermindern (30-

4 VFFH). Diese Vermeidungsmaßnahme ist an insgesamt drei Schöpfwerken im TA2 vorge-

sehen: Haardorf, Mühlau und Künzing. Detaillierte Angaben liefert der Bericht: Donauausbau 

Straubing-Vilshofen, Schöpfwerke; Gutachten zur Durchgängigkeit und zum Fischschutz an 

Schöpfwerken und Schöpfstellen (BNGF 2009c), Beilage Nr. 279.  

Diese Maßnahme richtet sich gezielt auf den Schutz der indifferenten und stillwasserlieben-

den Fischarten sowie auf den Schutz rheophiler Arten wie Schied oder Aitel, die auch inner-

halb binnenseitiger Gewässer sowie in Altgewässern und Gräben im Donauvorland vorkom-

men. 

Im FFH-Zusammenhang ist diese Maßnahme gezielt auf den Schutz bzw. die Erhaltung der 

Populationen von folgenden Anhang-II-Fischarten und auf den Erhalt von deren Schlüssel-

habitate ausgelegt: Bitterling, Schied, Donau-Kaulbarsch sowie der charakteristischen Arten 

Brachse und Nerfling des LRT 3150. 

2.1.3 Vermeidung bauzeitlicher Störungen 

In einem umfangreichen iterativen Abstimmungsprozess wurden Möglichkeiten zur Vermei-

dung und Minderung bauzeitlicher Störungen erarbeitet. Diese beinhalten die Verlegung von 

Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen sowie die Festlegung von Bauzeitenregelun-

gen. Hierzu wurden in einem ersten Schritt Bereiche mit besonders hohen Beeinträchti-

gungsumfängen bzw. besonders großem Vermeidungspotenzial identifiziert. Unter Berück-

sichtigung der notwendigen Anforderungen an den Bauablauf wurden diese Vorschläge in 

mehreren Abstimmungsterminen zwischen den technischen Planern und der Umweltplanung 

ausgearbeitet und optimiert.  

Im Folgenden werden die erzielten Ergebnisse für die einzelnen Polder dokumentiert. Die 

Bauzeitenregelungen sind in den Maßnahmenblättern (Anhang 1) sowie den Maßnahmen - 

Lageplänen (Beilagen Nr. 108 - 133) detailliert beschrieben.  
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2.1.3.1 Polder Fischerdorf 

Die ursprünglich geplante Baustraße im Bereich der alten Isar verläuft durch ein Revier des 

Bibers und würde zu Beeinträchtigungen des Reviers führen. Eine Andienung der Baustelle 

des Überlaufbauwerks nur aus nördlicher Richtung ist ausreichend, die Baustraße im Be-

reich der Alten Isar kann daher entfallen. Für die Herstellung des Überlaufbauwerks und die 

zuführende Baustraße kann eine Bauzeitenregelung während der Brutzeit von Vögeln 

(15.03. – 31.07.) (Maßnahme 30-1.4 VFFH) vorgesehen werden, um Beeinträchtigungen von 

brütenden Vogelarten in diesem Bereich durch baubedingte Störungen zu vermeiden.  

 

Abb. 2-7: Vermeidung bauzeitlicher Störungen im Polder Fischerdorf 
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2.1.3.2 Polder Isarmünd 

Für das Überlaufbauwerk sowie die zuführende Baustraße im Bereich Isarmünd wird eine 

Bauzeitenbeschränkung innerhalb der Vogelbrutzeit (15.03.-31.07.) (Maßnahme 30-1.4 VFFH) 

festgelegt. Innerhalb der Jungenaufzuchtzeit des Bibers (bis 31.08.) wird der Baustellenver-

kehr auf ein Minimum reduziert, um Beeinträchtigungen des Biberreviers soweit als möglich 

zu vermeiden. 

 

Abb. 2-8: Vermeidung bauzeitlicher Störungen im Polder Isarmünd 
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2.1.3.3 Polder Thundorf-Aicha 

Zur Vermeidung bauzeitlicher Störungen mehrerer Reviere der Schnatterente wird der nörd-

liche Teil der Flutmulde Thundorf außerhalb der Brutzeit von Vögeln (15.03. – 31.07.) herge-

stellt (Maßnahme 30-1.4 VFFH). Die Anbindung der Flutmulde an die Donau wird außerhalb 

der Schlupfzeit von Libellen (01.05.-31.08.) hergestellt, um Eingriffe in Larval- und Schlupf-

habitate der Asiatischen Keiljungfer und Grünen Flussjungfer zu vermeiden (Maßnahme 

30-1.8 VFFH). 

Im Deichrückverlegungsbereich zwischen Thundorf und Aicha wird der gesamte Abschnitt 

unterhalb des Querschotts außerhalb der Vogelbrutzeit (15.03. – 31.07.) hergestellt (Maß-

nahme 30-1.4 VFFH). Im nördlichen Bereich wird ab ca. 450 m oberhalb des Querschotts der 

Deichrückbau außerhalb der Brutzeit durchgeführt (Maßnahme 30-1.5 VFFH). Durch die ab-

schirmende Wirkung des Deiches können auch bei einer durchgehenden Führung des Bau-

stellenverkehrs über den bestehenden Deichhinterweg baubedingte Störungen der Brutvo-

gelreviere im Deichvorland vermieden werden.  

 

Abb. 2-9: Vermeidung bauzeitlicher Störungen im Polder Thundorf-Aicha 
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2.1.3.4 Polder Winzer-Gundelau-Auterwörth 

Im Bereich der Gundelau am Deich Hengersberger Ohe rechts war eine Baustelleneinrich-

tungsfläche im Störbereich einer Biberburg geplant. Die Fläche konnte im Zuge der Optimie-

rung der Planung aus dem Störbereich verschoben werden um baubedingte Beeinträchti-

gungen des Biberreviers zu vermeiden. 

 

 

Abb. 2-10: Vermeidung bauzeitlicher Störungen im Polder Winzer-Gundelau-Auterwörth 
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Im Polder Winzer-Gundelau-Auterwörth ist für die Deicherhöhung bzw. Rückverlegung des 

Deichs Auterwörth, die Erhöhung des Deichs Winzer an der Donau sowie die Anlage des 

Auefließgewässers im bestehenden Deichhinterland durchgehend eine Beschränkung der 

Bautätigkeit auf die Zeit außerhalb der Vogelbrutzeit (15.03. – 31.07.) vorgesehen (Maß-

nahme 30-1.4 VFFH). Für einen kurzen Abschnitt im Bereich Mitterndorf (ca. Deich-km 0+450 

bis 0+700) sind zusätzlich Bautätigkeiten, die donauseitig wahrgenommen werden können, 

im Zeitraum bis Ende August ausgeschlossen, um ein Beeinträchtigungen eines angrenzen-

den Biberreviers zu vermeiden (Maßnahme 30-1.8 VFFH). Der Rückbau des bestehenden 

Deichs Auterwörth in der Mühlhamer Schleife erfolgt ebenfalls außerhalb der Brutzeit von 

Vögeln (Maßnahme 30-1.5 VFFH). Der Baustellenverkehr kann hier jedoch durchgehend über 

den bestehenden Deichhinterweg geführt werden. Für die Deichrückverlegung an der Hen-

gersberger Ohe ist für den Abschnitt zwischen der Gundelau und der Ohebrücke für die 

Deichneuanlage und Rückbau des bestehenden Deiches ebenfalls eine Bauzeitenbeschrän-

kung zur Berücksichtigung der Vogelbrutzeiten vereinbart. Ausgenommen hiervon ist die 

Anlage des Kreuzungsbauwerks für die Trinkwasserleitung sowie das Siel Altrinne (Maß-

nahme 30-1.5 VFFH). 

Aufgrund der umfangreichen Beschränkungen der Deichbauarbeiten kann bei den meisten 

ins Vorland führenden Baustraßen auf eine Befahrung während der Vogelbrutzeit verzichtet 

werden. Ausschließlich auf der Baustraße von der Brücke Hengersberger Ohe zum Deich 

Auterwörth, entlang des Deich(rückbaus) Deich Auterwörth und östlich der Kiesweiher bei 

Aichet (Ringverkehr) ist ein vollständiger Verzicht auf Befahrung während der Vogelbrutzeit 

nicht möglich. Zur Vermeidung von bauzeitlichen Störungen und Revierverlusten während 

der Brutzeit der Vögel vom 15.03 bis 31.07 wird jedoch die Anzahl und Geschwindigkeit des 

Baustellenverkehrs auf den Baustraßen begrenzt (Maßnahme 30-1.6 VFFH). 

2.1.3.5 Polder Ruckasing-Endlau 

Im Zuge des Optimierungsprozesses wurde die Baustelleneinrichtungsfläche bei Polkasing 

so verkleinert, dass Störungen der angrenzenden Biberburg vermieden werden können. Auf 

die geplante Baustraße bei Arbing konnte verzichtet werden, wodurch Störungen der Vogel-

brutreviere in diesem Bereich vermieden werden.  

Im nördlichen Teil der Deichrückverlegung sind bis auf einen kurzen Abschnitt bei Berndl 

keine Bauzeitenbeschränkungen vorgesehen. Im Bereich des Biberreviers bei Berndel wird 

der bestehende Deich als Abschirmung stehengelassen und außerhalb der Jungenaufzucht-

zeit des Bibers (01.05.-31.08.) zurückgebaut (Maßnahme 30-1.8 VFFH). Der Baustellenver-

kehr kann ganzjährig auf dem bestehenden Deichhinterweg geführt werden. Für den Deich-

rückbau im Bereich Zainacher Wörth sind Deichbauarbeiten während der Vogelbrutzeit 

(15.03. – 31.07.) ausgeschlossen, um Störungen der Vogelarten im Deichvorland sowie der 

Graureiherkolonie zu vermeiden (Maßnahme 30-1.4 VFFH).  
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Abb. 2-11:  Vermeidung bauzeitlicher Störungen im Polder Ruckasing-Endlau 

Der Deichrückbau im Bereich Ottacher Wörth erfolgt ab Höhe des nördlichen Endes des 

Stillgewässers bis zum südlichen Ende der Deichrückverlegung Ottach außerhalb der Vogel-

brutzeit (15.03. – 31.07.) (Maßnahme 30-1.5 VFFH). Im Bereich der Biberburg wird der Zeit-

raum bis zum Ende der Jungenaufzuchtzeit des Bibers (31.08.) verlängert (Maßnahme 

30-1.9 VFFH). Der Baustellenverkehr kann ganzjährig über den bestehenden Deichhinterweg 

geführt werden, wenn der bestehende Deich zur Abschirmung bestehen bleibt, bis der Bau-

stellenverkehr abgeschlossen ist. 

Für den Neubau des Deichs Ottach (Deich-km 2+800 – 3+600), die Deicherhöhung ab dem 

südlichen Ende der Deichrückverlegung Ottach bis auf Höhe des Schöpfwerks Endlau sowie 
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die Straßenaufhöhung bei Gramling werden Baumaßnahmen und Baustellenverkehr nur 

außerhalb der Vogelbrutzeit (15.03.-31.07.) durchgeführt (Maßnahme 30-1.4 VFFH).  

Für die Baustraße bei Schnelldorf entlang des Herzogbachableiters wird eine Befahrung nur 

außerhalb der Brutzeit von Vögeln (15.03. – 31.07.) festgelegt (Maßnahme 30-1.4 VFFH). Für 

die geschotterten Baustraßen südlich des Endes der Deichrückverlegung Ottach bei Gram-

ling bzw. Endlau wird der Baustellenverkehr während der Brutzeit von Vögeln (15.03. – 

31.07.) auf 100 LKW/Tag bei 50 km/h bzw. 200 LKW/Tag bei 30 km/h begrenzt, um die Stö-

rungen so weit wie möglich zu vermindern (Maßnahme 30-1.6 VCEF). 

2.1.3.6 Polder Mühlau 

Für den nördlichsten Abschnitt des Deichs Mühlau (Deich-km 0+000 bis 0+800) wird eine 

Bauzeitenbeschränkung für die Baumaßnahmen innerhalb der Vogelbrutzeit (15.03.-31.07.) 

vorgesehen (Maßnahme 30-1.5 VFFH). Durch die abschirmende Wirkung des Deiches können 

auch bei einer durchgehenden Führung des Baustellenverkehrs über den bestehenden 

Deichhinterweg baubedingte Störungen der Brutvogelreviere im Deichvorland vermieden 

werden. Für die Baustraße südlich Gries wird von einer Befahrung innerhalb der Vogelbrut-

zeit (15.03.-31.07.) abgesehen (Maßnahme 30-1.4 VFFH).  

 

Abb. 2-12: Vermeidung bauzeitlicher Störungen im Polder Mühlau 
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Für den Deichneubau im Bereich der Deichrückverlegung Mühlauer Schleife ist eine Bau-

zeitenbeschränkung innerhalb der Vogelbrutzeit (15.03.-31.07.) für die Deichbaumaßnahmen 

vorgesehen (Maßnahme 30-1.5 VFFH). Der Baustellenverkehr kann nach Herstellung des 

neuen Deichkörpers über den neuen Deichhinterweg geführt werden. Zur Reduzierung der 

Störungswirkungen wird der Baustellenverkehr auf 100 LKW/Tag bei 50 km/h bzw. 200 

LKW/Tag bei 30 km/h begrenzt (Maßnahme 30-1.6 VCEF). Der Aushub des Auefließgewäs-

sers im Bereich hinter dem bestehenden Donau-Deich wird außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln (15.03.-31.07.) durchgeführt um Störungen der Vogelreviere im Deichvorland zu ver-

meiden (Maßnahme 30-1.4 VFFH). 

2.1.3.7 Polder Künzing 

Im Polder Künzing konnte im Zuge des Optimierungsprozesses ein Verzicht auf die Baustra-

ße zwischen Piflitz und Herzogbach-Ableiter sowie die Verkleinerung der Baustelleneinrich-

tungsfläche auf Höhe Herzogau erreicht werden. Dadurch können Störungen der Brutvogel-

reviere in den Offenlandbereichen vermieden werden.  

Bauzeitenregelungen wurden im Polder Künzing nicht festgelegt. 

 

Abb. 2-13: Vermeidung bauzeitlicher Störungen im Polder Künzing 
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2.1.3.8 Polder Hofkirchen 

Die Baustraße zur Anlage der Flutmulde Hofkirchen wurde so verlegt, dass in möglichst gro-

ßem Umfang bestehende Straßen im Bereich des Gewerbegebietes genutzt werden und 

Offenlandbereiche möglichst wenig befahren werden. Dadurch können Störungen von Vo-

gelbrutrevieren durch den Baustellenverkehr vermieden werden. Die Anlage des unterstro-

migen Anbindungsbereichs der Flutmulde an die Donau wird außerhalb der Jungenaufzucht-

zeit des Bibers (01.05. – 31.08.) hergestellt, um Störungen der angrenzenden Biberburg in 

der Kleinen Ohe zu vermeiden (Maßnahme 30-1.8 VFFH).  

 

Abb. 2-14: Vermeidung bauzeitlicher Störungen im Polder Hofkirchen 
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2.2 Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen durch den 

Ausbau der Wasserstraße  

2.2.1 Vermeidung anlage- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen 

Vermeidung von Eingriffen durch den Bau von Buhnen, Parallelwerken (30-2.1 VFFH – 

30-2.3 VFFH) 

Wesentliche Eingriffe in den aquatischen Bereich durch das ursprünglich geplante Rege-

lungskonzept konnten vermieden werden durch 

• Verzicht auf besonders konfliktträchtige Regelungsbauwerke (30-2.1 VFFH) 

• Verkürzung von Regelungsbauwerken, Verkleinerung der Aufstandsflächen (30-2.2 VFFH) 

• Verschwenkung/Verschiebung von Regelungsbauwerken (30-2.3 VFFH). 

Diese Maßnahmen wurden im Rahmen des iterativen Planungsprozesses und der Konflik-

tanalyse Fischfauna behandelt und sind in der technischen Planung bereits umgesetzt. Sie 

sind im LBP nicht dargestellt. Die Maßnahmen richten sich auf den Schutz aller rheophilen 

und indifferenten Fischarten.  

Im FFH-Zusammenhang sind diese Maßnahmen gezielt auf den Schutz der Populationen 

von folgenden Anhang-II-Fischarten (bzw. der charakteristischen Arten des LRT 3260) und 

auf den Erhalt von deren Schlüsselhabitate ausgelegt: Streber, Zingel, Schrätzer, Weißflos-

siger Gründling/Donau-Stromgründling, Frauennerfling, Schied, Donau-Kaulbarsch (Barbe, 

Nase). 

Ökologische Gestaltung/Verbesserung der Regelungsbauwerke (30-2.4 VFFH) 

Alle neu geplanten und anzupassenden (Verlängerung, Umgestaltung) Regelungsbauwerke 

(Buhnen und Parallelwerke) werden ökologisch so optimiert (30-2.4 VFFH), dass sie eine 

möglichst heterogene Struktur bzw. ein vielfältiges Unterwasserrelief aufweisen und somit in 

der Wechselbeziehung Bauwerkstruktur-Strömung ein variables Strömungsmosaik entsteht. 

Bauwerksstruktur und Strömungsbedingungen zusammen bieten damit Mikro- und Mesoha-

bitate für indifferente und rheophile Fischarten. Die ökologische Gestaltung der Regelungs-

bauwerke erfolgt durch: 

• Verwendung möglichst großer Wasserbausteine und unregelmäßiger Steinschüttung (im 

Bereich der äußeren Deckwerkslagen) zur Schaffung von großlückigen Hohlraumsyste-

men bei Buhnen, Parallelwerken und sonstigen Regelungsbauwerken. 

• Höhenvariation der Buhnenrücken +/- 20 cm in 5 m breiten Abschnitten und Anordnung 

einer Kerbe auf RNWkü –0,5 m. Im Einzelfall können Buhnenkerben unter Berücksichti-

gung der Regelungswirkung zur Initiierung und Lenkung der Strömung im Buhnenfeld bis 

zu einer Tiefe von RNWkü –1,0 m ausgeführt werden. Bei Buhnengruppen werden die 

Kerben in Fießrichtung versetzt angeordnet.  
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• Parallelwerke mit aufgelockerter Linienführung und Strukturen, welche geeigneten 

Schutz vor Schifffahrtsauswirkungen bieten; Kerben im Bereich des Uferanschlusses (auf 

RNWkü –0,5 m) sowie mehrfache Öffnungen (auf RNWkü –0,2 m) im Bereich des Paral-

lelwerkes selbst. Die Öffnungen werden so gestaltet, dass ein optimaler Schifffahrts-

schutz besteht (Einbau von Natursteinquadern). 

(vgl. technischer Regelplan Beilagen Nr. 39 und 40) 

Die ökologische Gestaltung der Buhnen, insbesondere die Absenkungen (Kerben) auf das 

Niveau RNWkü −0,5 m bzw. in definierten Bereichen an ausgewählten Buhnen unter Berück-

sichtigung der technischen Randbedingungen auf bis zu RNWkü –1,0 m gewährleisten 

• die direkte strukturelle Aufwertung des Buhnenkörpers bzw. dessen verbesserte Eigen-

schaft und Funktionsfähigkeit als Fischeinstand. Die fischökologisch optimierte Buhne ist 

bei einer mittleren Höhe der Buhnenkronen von RNWkü +0,5 m schon bei Abflüssen deut-

lich unter Mittelwasser (MWkü-Spiegel liegt etwa 1,0 bis 1,3 m über RNWkü) und damit 

über lange Zeiträume hinweg vollständig überströmt. Dadurch ist sie als Strukturelement 

für die Fischfauna auf gesamter Aufstandsfläche bzw. über den gesamten Buhnenkörper 

„nutzbar“. 

• den Erhalt bzw. die Verbesserung der Strömungsvielfalt/-varianz in den bestehenden 

bzw. neu entstehenden Buhnenfeldern. Somit vermindern bzw. vermeiden sie indirekte 

Beeinträchtigungen des Strömungsregimes in den ufernahen Donaubereichen, welche 

durch die Buhnenertüchtigungen bzw. den Neubau von Buhnen betroffen sind. Gleichzei-

tig wird die hydromorphologische Dynamik im Unterwasser der Kerben erhöht, so dass 

dort heterogene Sohlstrukturen mit Übertiefen entstehen können. 

Die oben beschriebene Wirkung der „Buhnenkerben“ wurde durch hydraulische Modellierun-

gen beispielhaft für den Regelungsabschnitt bei Donau-km 2292,90–2292,40 (TA1) linksufrig 

überprüft (RMD Wasserstraßen GmbH, März 2014). Das Ergebnis (siehe Abb. 2-15) macht 

deutlich, dass im Vergleich zu Buhnen ohne Kerben in den indirekt beeinflussten Bereichen 

die Strömungsvielfalt erhalten bleibt bzw. sogar verstärkt wird. Gleichermaßen ist auch ten-

denziell eine leicht erhöhte Durchschnittsgeschwindigkeit in den Buhnenfeldern stromab-

wärts von „Kerbenbuhnen“ festzustellen. 
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Erläuterung: Weiße Flächen: keine v-Veränderung; gelb-rote Flächen: v-Erhöhung, blaue Flächen: v-Verminderung 

Abb. 2-15: Durch hydraulische Modellierungen (RMD Wasserstraßen GmbH, März 2014) für ein 

Buhnenfeld bei Do-km 2292,90–2292,40 linksufrig (TA1) ermittelte Differenz der 

Fließgeschwindigkeiten (Größenordnung siehe Farbskala) zwischen Buhnen mit 

Kerben und Buhnenabschnitten ohne Kerben (Wasserstand: MW). 

Auch die ökologische Gestaltung der Parallelwerke zielt auf die Erhöhung der Strömungsva-

rianz in den gegen die Strömung abgeschatteten Wasserflächen hinter dem Bauwerk ab und 

stellt gleichzeitig eine Aufwertung des Parallelwerks als fischökologisch wirksames Struktu-

relement dar. Die Funktionsweise in beiderlei Hinsicht ist anhand der Praxisbeispiele an der 

Donau bei Vilshofen (Abb. 2-17) nachgewiesen. 

Buhnenkerbe 

Buhnenkerbe 

Buhnenkerbe 
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Abb. 2-16: Maßnahme 30-2.4 VFFH: Schematische Darstellung einer ökologischen Optimierung 

von Parallelwerken durch Ausbildung von Öffnungen auf RNWkü −0,2 m mit Wellen-

schlagschutz und Kerben im Landanschluss auf RNWkü – 0,5 m (siehe auch techni-

scher Regelplan Beilagen Nr. 40).  

 

Abb. 2-17: Maßnahme 30-2.4 VFFH: Praxisbeispiel: fischökologisch optimiertes Parallelwerk 

(Vilshofen, Bürgerfeld) mit Wellenschlagschutz, Öffnungen und vielfältigen Wech-

selbeziehungen zwischen Struktur und Strömung. 
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Die Maßnahme 30-2.4 VFFH ist in den technischen Regelplänen Beilagen Nr. 39 und 40 dar-

gestellt und richtet sich gezielt auf den Schutz aller rheophilen und indifferenten Arten. Im 

FFH-Zusammenhang ist sie auf den Schutz der Populationen von folgenden Anhang-II-

Fischarten (bzw. der charakteristischen Arten der LRT 3260 und 3150) und auf den Erhalt 

von deren Schlüsselhabitaten ausgelegt: Huchen, Streber, Zingel, Schrätzer, Weißflossiger 

Gründling/Donau-Stromgründling, Frauennerfling, Schied, Donau-Kaulbarsch (Nerfling, 

Brachse, Barbe, Nase). 

Teilweise Kiesüberschüttung von Regelungsbauwerken zur Verminderung der Neo-

zoenkonkurrenz (30-2.5 VFFH) 

Die Steinlückensysteme der Blocksteinregelungsbauwerke sind bevorzugte Ansiedlungsbe-

reiche für Fisch-Neozoen, insbesondere für Grundelarten der Gattung Neogobius (Schwarz-

mundgrundel, Kessler Grundel) und für den Aal. Um die Besiedlung und daraus entstehende 

Konkurrenzeffekte auf die heimischen Arten, insbesondere auf die rheophilen Donaubarsche 

Streber, Schrätzer, Zingel und Donau-Kaulbarsch sowie auf andere rheophile und rhithrale 

Arten (Donau-Stromgründling, Rutte u.a.) abzuschwächen, werden in ausgewählten, beson-

ders empfindlichen Bereichen (Regelungsbauwerke im Umfeld von besonders wertvollen 

Schlüssel- und Sonderhabitaten der genannten Arten), die neuen/ertüchtigten Regelungs-

bauwerke teilweise (auf 1–2 Dritteln der Aufstandsfläche) mit Flusskies überschüttet. Die 

Kiesüberschüttung (30-2.5 VFFH) dient in erster Linie dazu, die Steinlückensysteme zu ver-

schließen und damit die Haupt-Siedlungsbereiche der Neozoen unzugänglich zu machen. 

Die partielle Kiesüberschüttung von Regelungsbauwerken ist zeitgleich mit dem Bau bzw. 

der Anpassung von Regelungsbauwerken geplant. Die fischfaunistische Funktion bzw. die 

entsprechende Kompensationswirkung tritt unmittelbar nach der baulichen Fertigstellung der 

Regelungsbauwerke ein. Falls die Hohlraumsysteme im Laufe der Zeit freigespült werden, 

erfolgt eine erneute Kiesüberschüttung im Zuge ökologischer Pflegemaßnahmen, welche im 

Rahmen der Unterhaltungsbaggerungen vorzunehmen sind.  

Diese Maßnahmen richten sich gezielt auf den Schutz der rheophilen Arten, insbesondere 

Donaubarsche und Rutte. 

Im FFH-Zusammenhang sind diese Maßnahmen auf den Schutz der Populationen von fol-

genden Anhang-II-Fischarten ausgelegt: Streber, Zingel, Schrätzer, Weißflossiger Gründ-

ling/Donau-Stromgründling, Donau-Kaulbarsch, Barbe.  

Ökologische Gestaltung/Verbesserung von Ufervorschüttungen (30-2.6 VFFH) 

Um nachteilige fischökologische Effekte von neuen Regelungsbauwerken (Buhnen, Parallel-

werke, technische Ufervorschüttungen) zu vermeiden, werden fischökologisch verbesser-

te Ufervorschüttungen mit Schifffahrtsschutz (Kieslaichplatz/Jungfischhabitat) als Rege-

lungsbauwerk verwendet bzw. eingebaut (30-2.6 VFFH): 

Bauliche Herstellung:  

An der fahrrinnenseitigen Begrenzung der Ufervorschüttung werden Kies-Längsriegel mit 

geschichtetem Stützkörper (Aufbau: Wasserbausteine, einmalig mit Donaukies überschüttet) 
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als Wellenschlag-Schutzstruktur errichtet. Die Kies-Längsriegel weisen bei mittleren Kronen-

höhen von RNWkü +0,5 m wechselnde Höhenlagen der Krone auf und sind mit Öffnungen 

(Sohllagen auf RNWkü −0,5 m) ausgestattet.  

Auf der Uferseite der Wellenschlagschutzelemente soll eine ca. 10–15 m breite, strukturierte 

Kiesfläche (muldenförmig im Querschnitt) mit einer Tiefenrinne auf Niveau ca. RNWkü −0,5 m 

angelegt werden. Im Anschluss landseits erfolgt der Aufbau der Ufervorschüttung als relief-

reiche strukturierte (Blocksteine, Steingruppen etc.) Kiesfläche aus örtlichen Donau-

Flusskiesen bis zur Uferböschung. 

Durch stellenweise eingebaute Strukturelemente im Bereich der Strömungsrinne zwischen 

Wellenschlagschutzelement und Wasseranschlagslinie entstehen zum einen Bereiche, an 

denen kleinräumige Substrat-Umlagerungen (Auskolkungen hinter Einzelblöcken und Tot-

holzelementen, Substratfraktionierung) provoziert werden. Zum anderen werden in der/dem 

auch bei Niedrigwasserverhältnissen bestehenden Strömungsrinne/Nebenarm landseits der 

Wellenschlagschutzelemente Einstände und Mesohabitate (Fressplätze) für adulte Fische 

diverser Arten entstehen. 

Management und Pflege (Laichplatzmanagement):  

Eine regelmäßige ökologische Kontrolle der ökologisch verbesserten Ufervorschüttungen 

hinsichtlich Laichplatzqualität und –funktion ist vorgesehen. Bei Bedarf erfolgt Kiesdotation 

an vorgegebenen Stellen der Laichplatzflächen. 

Die ökologisch optimierten Ufervorschüttungen sind in folgenden Maßnahmenplänen darge-

stellt: Beilagen Nr. 109, 110, 114, 116, 117 - sowie im LBP-Systemplan Beilage Nr. 134 und 

im technischen Regelplan Beilage Nr. 41. 

Die ökologisch optimierten Ufervorschüttungen wurden im Vergleich zu den hydraulischen 

Betrachtungen der EU-Studie im Rahmen der Konfliktanalyse in mehreren Iterationsschritten 

hinsichtlich ihrer Funktion als Kieslaichplatz weiter optimiert.  

 

Abb. 2-18: Ausschnitt Regelplan „Fischökologisch verbesserte Ufervorschüttung", Beila-

ge Nr. 41. 
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Abb. 2-19: Darstellung der Fließgeschwindigkeitsdifferenzen zwischen erstem und dritten Op-

timierungsschritt gemäß hydraulischer Modellierung der RMD auf einer fischökolo-

gisch verbesserten Ufervorschüttung (Beispiel Hafen Straubing-Sand, Abflusssimu-

lation bei MQ). 

Das ökologische Laichplatzmanagement auf den optimierten Ufervorschüttungen zielt darauf 

ab, deren Funktion als Kieslaichplatz nachhaltig sicherzustellen. In diesem Zusammenhang 

ist vorgesehen (jeweils nach Bedarfsfeststellung), verbackene Substrate entweder zu lo-

ckern/umzulagern und/oder gezielte Kiesdotation mit Donaukies aus Unterhaltungsbagge-

rungen im näheren Umfeld im oberstromigen Bereich (oberstes Drittel) der Ufervorschüttung 

durchzuführen (das ökologische Laichplatzmanagement lehnt sich an die sog. Unterhal-

tungsbaggerungen des Geschiebemanagement-Konzeptes an und bezieht diese mit ein).  

Die fischökologische Funktionsfähigkeit und sofortige Wirksamkeit derartiger Ufervorschüt-

tungen als Kieslaichplatz und Jungfischhabitat für rheophile Arten, aber auch als Standplät-

ze/Mesohabitate für große Exemplare diverser rheophiler und indifferenter Arten (in der 

Strömungsrinne) konnten am Beispiel gleichartiger Kompensationsmaßnahmen an Fließ-

strecken der Donau zwischen Ingolstadt und Neustadt (Einbaujahr 2008/2009) und bei 

Passau (Einbau März 2007, Laichgeschehen April 2007, Brutnachweise Juli 2007) durch 

ökologische Erfolgskontrollen (BNGF 2009a, 2010a, 2011a, BNGF 2007b, 2009f) nachge-

wiesen werden (siehe auch Abb. 2-20 und Abb. 2-21.) 

Die Maßnahmen 30-2.6 VFFH (Fischökologisch verbesserte Ufervorschüttung mit Schifffahrts-

schutz und Laichplatzmanagement) dienen vornehmlich dem Schutz der rheophilen und in-

differenten Arten.  

Im FFH-Zusammenhang sind diese Maßnahmen gezielt auf den Schutz der Populationen 

von folgenden Anhang-II-Fischarten (bzw. der charakteristischen Arten des LRT 3260) und 

auf den Erhalt von deren Schlüsselhabitaten ausgelegt: Huchen, Streber, Zingel, Schrätzer, 
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Weißflossiger Gründling/Donau-Stromgründling, Frauennerfling, Schied, Donau-Kaulbarsch 

(Barbe, Nase). 

 

Abb. 2-20: Beispiel-Maßnahme „fischökologisch gestaltete Ufervorschüttung“: Kohärenzmaß-

nahme im Projekt Schiffslände Passau-Lindau mit Nachweisen von Streber, Zingel, 

Schrätzer, Frauennerfling, Donau-Stromgründling, Barbe, Nase, Huchen, Äsche, 

Bachforelle; Funktion als Kieslaichplatz/Jungfischhabitat, Standplatz/Mesohabitat 

für große adulte Exemplare nachgewiesen (BNGF 2007b, 2009f). 

 

 

Fangpunkt Huchen, FFH-Anhang II, 4,5kg, 

August 2009 
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Abb. 2-21: Beispiel-Maßnahme „fischökologisch gestaltete Ufervorschüttung“ Donaufließstre-

cke bei Vohburg: Kohärenzmaßnahme im Projekt GUD Kraftwerke Irsching (Maß-

nahme erstellt März 2009) mit Nachweisen von Streber, Schrätzer, Frauennerfling, 

Donau-Stromgründling, Barbe, Nase, Huchen, Äsche; Funktion als Kieslaich-

platz/Jungfischhabitat, Standplatz/Mesohabitat für adulte Fische nachgewiesen 

(BNGF 2009a, 2010a, 2011a). 

Vermeidung von Eingriffen durch Kolkverbau und Kolkverfüllung (30-3.1 VFFH – 

30-3.5 VFFH) 

Die Vermeidung bzw. Minimierung von Eingriffen durch Kolkverbauten umfassten folgende 

Maßnahmen: 

• Verzicht auf Kolkverbauten (im LBP-Planteil nicht dargestellt) (30-3.1 VFFH) 

• Übertiefenausgleich durch Grobkornzugabe (30-3.2 VFFH) 

• Übertiefenausgleich durch Grundschwellen (30-3.3 VFFH) 

• Teilverbau der Buhnenkopfkolke (30-3.4 VFFH) 

• Teilverbau ausgewählter Krümmungs- und Sonderkolke auf RNWkü –5,0 m bzw. RNWkü –

4,5 m (30-3.5 VFFH) 

 

Im FFH-Zusammenhang sind diese Maßnahmen auf den Schutz der Populationen von fol-

genden Anhang-II-Fischarten (bzw. der charakteristischen Arten der LRT 3260) und auf den 

 

Fangpunkt Huchen, 

FFH-Anhang II  

6,5 kg,Juni 2009 

 

Fangpunkt Schrätzer, FFH-

Anhang II, 18-22cm , Oktober 

2009 
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Erhalt von deren Rückzugsräumen ausgelegt: Huchen, Streber, Zingel, Frauennerfling, 

Schied (Barbe, Nase). 

Im Zuge der Konfliktanalyse und des iterativen Planungsprozesses wurden, analog zur Vor-

gehensweise im TA1, für jeden Kolk Möglichkeiten zur Eingriffsvermeidung geprüft. 

Hierbei konnte auf ursprünglich geplante Kolkverbauten komplett verzichtet werden 

(30-3.1 VFFH).  

Die Vermeidungsmaßnahme Übertiefenausgleich durch Grobkornzugabe (30-3.2 VFFH) be-

zieht sich auf eine rd. 4 ha große Sohlfläche bei Deggendorf stromaufwärts der Isarmün-

dung. Dort wird der Übertiefenausgleich nicht, wie ursprünglich vorgesehen, mit gebroche-

nem Steinmaterial ausgeführt, sondern mit Flusskies aus Korngrößen, die dem Donaukies 

flussabwärts der Isarmündung entsprechen. Der Einbau erfolgt so, dass sich ein unregelmä-

ßiges Sohlrelief ergibt. Die Heterogenität des Sohlreliefs wird sich im Laufe der Zeit voraus-

sichtlich noch verstärken. 

 

Abb. 2-22: Übertiefenausgleich durch Grobkornzugabe aus Flusskiesen (Körnungsklassen 

entsprechend Donaukies unterhalb Isarmündung (30-3.2 VFFH). (techn. Regelplan: 

Beilagen Nr. 42) 

Die Vermeidungsmaßnahme Übertiefenausgleich durch Grundschwellen (30-3.3 VFFH) findet 

im Kolk bei der Isarmündung Anwendung. Die ursprüngliche Planung sah hier eine Verfül-

lung mit Wasserbausteinen auf ganzer Fläche vor. Stattdessen erfolgt nun der Einbau von 

Grundschwellen im Abstand von ca. 50 m bzw. eine Ertüchtigung bereits vorhandener 

Grundschwellen. Die Grundschwellen haben Aufstandsbreiten von ca. 8–10 m (Böschungs-

fußsicherung nicht eingerechnet) und erreichen ein Niveau von ca. RNWkü –3,5 m. Im Ist-

Zustand sind bereits Grundschwellen im Kolk vorhanden. Die Bereiche/Becken zwischen 

den Grundschwellen sind zum Teil mit Kies überdeckt. Die Mächtigkeit der Kiesüberdeckung 

variiert in Abhängigkeit zu den Abflussverhältnissen und der eingetragenen Menge aus dem 

Isarschüttkegel. Für die Bestandsgrundschwellen ist eine Ertüchtigung vorgesehen. Durch 
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den Einbau der Grundschwellen ergibt sich ein heterogen strukturiertes Sohlrelief. Auch in 

Zukunft ist im Zuge des Geschiebemanagements davon auszugehen, dass sich eine variable 

Kiesüberdeckung einstellen wird.  

 

Abb. 2-23: Übertiefenausgleich durch Grundschwellen (30-3.3 VFFH). (techn. Regelplan: Beila-

gen Nr. 42) 

Beim Teilverbau der Buhnenkopfkolke auf Höhen von RNWkü –3,50 m (30-3.4 VFFH) wird 

nicht der gesamte Kopfkolk bis zum umliegenden Sohlniveau aufgefüllt wie ursprünglich vor-

gesehen, sondern es bleibt eine Restübertiefe von ca. 1,10 m unter dem umgebenden Sohl-

niveau4. Der Eingriff wird dadurch partiell vermindert. Weiterhin wird die Verfüllung mit Stei-

nen der Klasse CP 45/125 vorgenommen, welche so klein sind, dass sie keine geeigneten 

Besiedlungssubstrate (Steinhohlraumsysteme) für Fischneozoen (Schwarzmeergrundeln und 

Aale) darstellen. Eine unregelmäßige Oberfläche ergibt sich beim Einbau bzw. wird sich in-

nerhalb kurzer Betriebszeit unter dem Einfluss der Strömung einstellen. 

                                                

4 Bezugsgröße Herstellungssohle mit einer Herstellungstiefe auf RNWkü  -2,40 m 



ARGE BBJ Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen 
 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

25.09.2018 64 

 

Abb. 2-24: Teilverbau der Buhnenkopfkolke (30-3.4 VFFH): Querprofil Kopfkolkverfüllung (techn. 

Regelplan: Beilagen Nr. 42) 

Eine weitere Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahme der Eingriffe in Kolke ist der Teil-

verbau ausgewählter Krümmungs- und Sonderkolke auf RNWkü –5,0 m bzw. RNWkü –4,5 m 

(30-3.5 VFFH). 

Diese Maßnahme greift für den Krümmungskolk in der Kurve Endlau bzw. Mühlau (Donau-

km 2259,88 – 2258,95 Bw. Nr. 8.2.370, 8.2.380, 8.2.390) (vgl. Abb. 2-25). Gegenüber der 

ursprünglichen Technischen Planung entfällt bei diesem Kolkverbau eine großzügige Teilflä-

che gänzlich (30-3.1 VFFH). Zudem erfolgt der Teilverbau auf ca. 1,4 ha auf RNWkü –4,5 m 

und auf ca. 1,5 ha auf RNWkü–5,0 m. Damit verbleibt eine Restübertiefe von ca. 2,10 m bzw. 

ca. 2,60 m unter dem umgebenden Sohlniveau5 erhalten. 

                                                

5 Bezugsgröße Herstellungssohle mit einer Herstellungstiefe auf RNWkü  -2,40 m 
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Abb. 2-25: Vermeidungsmaßnahmen Eingriffe Krümmungskolk Endlau (Donau-km 2258,90 – 

2260,05) (30-3.1 VFFH Verzicht von Verbau und 30-3.5 VFFH Teilverbau auf RNWkü –5 m 

bzw. RNWkü –4,5 m) 

Des Weiteren wurden unvermeidliche Eingriffe in drei sog. Sonderkolke durch eine Redukti-

on der Verfüllhöhe von RNWkü –3,5 m auf RNWkü –4,5 m minimiert (Bw-Nr. 8.2.230, 8.2.260, 

8.2.360). 

Sonderkolk wird als Bezeichnung für alle Kolktypen herangezogen, die weder in die Katego-

rie Buhnenkopfkolk noch in die Kategorie Krümmungskolk fallen. Innerhalb der Sonderkolke 

wurde für Kolke im Strömungsschatten von Buhnen eine überdurchschnittlich hohe Frequen-

tierung bei den Bestandserhebungen 2015/2016 festgestellt (hydroakustische Untersuchun-

gen). Die Ergebnisse der Untersuchung legen den Schluss nahe, dass hydraulisch schwach 

belastete, turbulenz- und strömungsarme Kolkbereiche für Fische, insbesondere für kleine 

Fischgrößen, besonders attraktiv und als Rückzugsraum besonders wichtig sind. 

Innerhalb des TA 2 werden insgesamt drei dieser Kolktypen teilverfüllt (vgl. Abb. 2-26): 

Durch die reduzierte Verfüllhöhe von RNWkü –4,5 m statt RNWkü –3,5 m verbleiben folglich 

Restübertiefen von ca. 2,1 m unter dem umgebenden Sohlniveau6 

                                                

6 Bezugsgröße Herstellungssohle mit einer Herstellungstiefe auf RNWkü  -2,4 m 
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Abb. 2-26: Sonderkolke im Strömungschatten von Buhnen mit überdurchschnittlich hoher 

Frequentierung, die auf RNWkü – 4,5 m verfüllt werden (30-3.5 VFFH) 

Eingriffe durch Fahrrinnenanpassung/Vertiefung 

Bei den Sohlbaggerungen zur Herstellung der plangemäßen Ausbautiefe ist die Vermeidung 

von Eingriffen nicht möglich: Die Ausbautiefe als projektbestimmendes technisches Kriterium 

wurde im Rahmen der Eingriffsbewertung bzw. der vorgeschlagenen Vermeidung als nicht 

veränderbarer Faktor betrachtet. 

2.2.2 Vermeidung bauzeitlicher Störungen 

In Ergänzung zur Optimierung der technischen Planung und des Bauablaufes für die Maß-

nahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes wurde auch die Vermeidbarkeit baube-

dingter Störungen durch den Ausbau der Wasserstraße geprüft.  

Insbesondere relevant sind hier Störungen der Fischfauna durch die umfangreichen Mas-

senbewegungen, welche im aquatischen Raum grundsätzlich Fische und deren Entwick-

lungsstadien sowie die Fischnährtiere direkt schädigen oder vorübergehend aus ihren Meso-
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habitaten7 verscheuchen und vertreiben können. Grundlegende Maßnahmen zur Vermei-

dung und Schadensminderung bezüglich der Fischfauna sind: 

• „Kleine“ Bauzeitbeschränkungen auf eigens auszuweisenden Flächen (30-1.1 VFFH) im 

Hinblick auf die Hauptlaichzeiten besonders empfindlicher kieslaichender (rheophiler) 

Fischarten. Als überlappende „Kern-Laichzeit“ für eine große Anzahl in dieser Hinsicht re-

levanter Arten (z.B. Frauennerfling, Nase, Barbe) wurde hierbei der Zeitraum zwischen 

01.04. und 15.05. definiert. Die „kleinen“ Bauzeitbeschränkungen werden aber nur für 

Baustellen erforderlich sein, die auf der gleichen Flussseite oberstromig in 30–300 m Ent-

fernung von ausgewiesenen, wertvollen Laichplätzen/rheophilen Jungfischhabitaten der 

aufgeführten Arten liegen. Gleichermaßen ist die „kleine“ Bauzeitbeschränkung zwischen 

01.04. und 15.05. nur bei Abflüssen kleiner 2/3 MQ erforderlich, da bei höheren Abflüs-

sen die Feststoffkonzentrationen vergleichsweise gering sind und Sedimentation im Nah-

bereich der Baustelle durch die erhöhte Schleppkraft nicht zu erwarten ist. 

• „Große“ Bauzeitbeschränkung auf eigens auszuweisenden Flächen (30-1.2 VFFH) im Hin-

blick auf die Hauptlaichzeiten und Brutentwicklungsphasen besonders empfindlicher rhe-

ophiler, kieslaichender Arten (z.B. Frauennerfling, Nase; Beschränkungszeitraum 01.04. 

bis 15.06. für Kieslaichplätze; 01.05. bis 15.06. für Jungfischhabitate). Die „große“ Bau-

zeitbeschränkung gilt nur für Baumaßnahmen/ Massenbewegungen direkt auf den Flä-

chen von ausgewiesenen, wertvollen Kieslaichplätzen/ Jungfischhabitaten rheophiler Ar-

ten. 

• Flussabwärts gerichteter Bauverlauf innerhalb einzelner Bauabschnitte zur Vermeidung 

von wiederholter Sedimentation, Kolmation und Versiltung/Versiegelung auf/von neu ge-

bauten Flächen mit baubedingt freigesetzten Feinsedimenten (30-1.3 VFFH). 

Die ersten beiden Maßnahmen richten sich gezielt auf den Schutz rheophiler Arten. Maß-

nahme 30-1.3 VFFH richtet sich auf den Schutz der rheophilen und indifferenten Arten. 

Im FFH-Zusammenhang sind diese Maßnahmen gezielt auf den Schutz bzw. die Erhaltung 

der Populationen von folgenden Anhang-II-Fischarten (bzw. der charakteristischen Arten der 

LRT 3260) ausgelegt: Streber, Zingel, Weißflossiger Gründling/Donau-Stromgründling, Frau-

ennerfling, (Barbe, Nase). 

Von großer Bedeutung sind weiterhin Störungen von Vögeln, die ufernah und im direkten 

Umfeld nachgewiesener Reviere z.B. der Kiesbrüter erfolgen. Hierzu wurden auf Grundlage 

der aktuellen technischen Planung die Bereiche ermittelt für die aufgrund bauzeitlicher Stö-

rungen temporäre Revierverluste nicht auszuschließen sind. Für diese Bereiche wurde in 

einem iterativen Planungsprozess geprüft, ob hinsichtlich des Bauablaufes ein Verzicht auf 

Bautätigkeiten während der Brutzeit möglich ist. Für folgende Bereiche wurde eine Be-

                                                

7 Mesohabitat:  Teilhabitat, das durch spezielle Struktur- Funktionselemente geprägt bzw. charakterisiert wird z. B. Kiesbank, 

Kolk, Schnelle, Gleitufer, Bucht 



ARGE BBJ Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen 
 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

25.09.2018 68 

schränkung der Bautätigkeiten außerhalb der Brutzeit von Vögeln (15.03. – 31.07.) 

(30-1.4 VFFH) festgelegt: 

• Neuanlage Buhnen und Ufervorschüttung Donau-km 2279,6-2278,8 (rechtssei-

tig) 

• Neuanlage Buhnen, Kolkverbauten Donau-km 2276,8 – 2276,2 (rechtsseitig) 

• Neuanlage Buhnen Donau-km 2273,9 – 2273,3 (rechtsseitig) 

• Neuanlage Buhnen, Parallelwerk Donau-km 2272,5 – 2271,8 (rechtsseitig) 

• Neuanlage Buhnen Donau-km 2268,6 – 2267,7 (linksseitig) 

• Neuanlage Ufervorschüttung Donau-km 2267,4 – 2267,1 (rechtsseitig) 

• Neuanlage Buhnen Donau-km 2263,4 – 2262,6 (rechtsseitig) 

• Neuanlage technische Ufervorschüttung Donau-km 2262,9 – 2262,7 (linksseitig) 

• Neuanlage Buhnen Donau-km 2260,6 – 2260,5 (rechtsseitig) 

• Neuanlage Buhnen Donau-km 2253,8 – 2252,9 (rechtsseitig) 

• Neuanlage Buhnen Donau-km 2255,7 – 2255,1 (rechtsseitig) 

Die Bauzeitenregelungen für den Ausbau der Wasserstraße sind in den Maßnahmenblättern 

(Anhang 1) sowie den Maßnahmen - Lageplänen (Beilagen Nr. 108 - 133) detailliert darge-

stellt.  

2.3 Vorgesehene Vermeidungsmaßnahmen für den Ausbau der Wasser-

straße und für die Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasser-

schutzes 

Vermeidungsmaßnahmen bei der Durchführung der Baumaßnahme dienen dem unmittelba-

ren Schutz vor temporären Gefährdungen während der Bauausführung. Entsprechende 

Maßnahmen sind Einzäunungen (z.B. zum Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vege-

tationsflächen) oder Bauzeitenregelungen (z.B. Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit stö-

rungsempfindlicher Vogelarten). 

Nachfolgend sind die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen dargestellt. Eine ausführliche 

Beschreibung erfolgt in den Maßnahmenblättern (Anhang 1). 

• 30-1.1 VFFH „Kleine“ Bauzeitbeschränkungen   

• 30-1.2 VFFH „Große“ Bauzeitbeschränkungen   

• 30-1.3 VFFH Flussabwärts gerichteter Bauablauf innerhalb der einzelnen Bauab-

 schnitte   

• 30-1.4 VFFH Bauzeitenregelung Vögel 

• 30-1.5 VFFH Beschränkung der Deichbauarbeiten während der Brutzeit von  

 Vögeln 

• 30-1.6 VCEF Begrenzung des Baustellenverkehrs auf Baustraßen 

• 30-1.7 VFFH Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit von Vögeln 

• 30-1.8 VFFH Bauzeitenregelung Biber und Libellen 

• 30-1.9 VFFH Beschränkung der Deichbauarbeiten während der Jungenaufzucht-

 zeit des Bibers 

• 30-1.10 VCEF Bauzeitenregelung Amphibien 
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• 30-1.11 VCEF Bauzeitenregelung Fledermäuse 

• 30-2.1 VFFH Verzicht auf Regelungsbauwerke   

• 30-2.2 VFFH Verkürzung von Regelungsbauwerken, Verkleinerung der Auf-

 standsflächen   

• 30-2.3 VFFH Verschwenkung/Verschiebung von Regelungsbauwerken   

• 30-2.4 VFFH Ökologische Gestaltung/Verbesserung der Regelungsbauwerke   

• 30-2.5 VFFH Teilweise Kiesüberschüttung von Regelungsbauwerken   

• 30-2.6 VFFH Fischökologisch verbesserte Ufervorschüttungen mit Schiffahrts-

 schutz und Laichplatzmanagement 

• 30-3.1 VFFH Verzicht auf (Buhnenkopf-)Kolkverbauten   

• 30-3.2 VFFH Übertiefenausgleich durch Grobkornzugabe 

• 30-3.3 VFFH Übertiefenausgleich durch Grundschwellen 

• 30-3.4 VFFH Teilverbau der Buhnenkopfkolke 

• 30-3.5 VFFH Teilverbau ausgewählter Krümmungs- und Sonderkolke auf 

 RNWkü-5 m bzw. RNWkü-4,5 m 

• 30-4 VFFH Fischschutzvorkehrung an Schöpfwerken 

• 30-5 VFFH Inspektion des Baufeldes einschließlich Bäumen, und Gebäuden 

 und technischer Bauwerke sowie entlang der Baustraßen (Umwelt-

 baubegleitung) 

• 30-6 VFFH Vergrämung Biber 

• 30-6 VCEF Vergrämung Biber 

• 30-7.1 VCEF Vergrämung von Individuen der Zauneidechse 

• 30-7.2 VCEF Umsiedelung von Individuen der Zauneidechse 

• 30-8.1 VFFH Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes  

• 30-8.1 VCEF Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes  

• 30-8.2 VCEF Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes mit Fang- 

 einrichtungen 

• 30-8.3 VFFH Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes mit Fangein- 

 richtungen und Umsiedlung Amphibien 

• 30-8.3 VCEF Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes mit Fangein- 

 richtungen und Umsiedlung Amphibien 

• 30-8.4 VFFH Vermeidung von Individuenverlusten bei baubedingten Eingriffen / 

 Teilverfüllungen von Laichgewässern 

• 30-8.4 VCEF Vermeidung von Individuenverlusten bei baubedingten Eingriffen / 

 Teilverfüllungen von Laichgewässern 

• 30-9 VFFH Vergrämung von Individuen des Hellen und Dunklen Wiesenknopf-

 Ameisenbläulings  

• 30-9 VCEF Vergrämung von Individuen des Hellen und Dunklen Wiesenknopf-

 Ameisenbläulings  

• 30-10 VFFH Anlage von Schutzzäunen zur Begrenzung des Baufeldes angren-

 zend an FFH-Lebensraumtypen 

• 30-10 V Anlage von Schutzzäunen zur Begrenzung des Baufeldes angren-

 zend an naturschutzfachlich hochwertige Bereiche 

• 30-12 V Vermeidung von Stoffeinträgen in Gewässer 
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2.4 Rekultivierungsmaßnahmen  

Alle nur vorübergehend beanspruchten Flächen sind wiederherzustellen. Eine ausführliche 

Beschreibung erfolgt in den Maßnahmenblättern (Anhang 1). 

• 30-11.1 V Abtrag des Oberbodens von allen Auftrags- und Abtragsflächen 

 und separate Zwischenlagerung 

• 30-11.2 V Rekultivierung des Bodens auf allen temporären Bauflächen  

• 30-11.3 V Schutzmaßnahme gegen Bodenverdichtung im Bereich von 

 Baustraßen/Bauflächen  

Soweit Aufstandsflächen von nicht mehr benötigten Deichen frei werden und diese nicht Be-

standteil von Ausgleichs-, Ersatz- oder Gestaltungsmaßnahmen sind, sind diese so zu rekul-

tivieren, dass eine an den Standort angepasste land- oder forstwirtschaftliche Nutzung mög-

lich ist. 
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3 Verbleibende erhebliche Beeinträchtigungen von Natur-

haushalt und Landschaftsbild nach Vermeidung 

3.1 Biotope und Pflanzen 

3.1.1 Erhebliche Beeinträchtigungen von Biotop- und Nutzungstypen nach  

BayKompV 

Unterschieden werden die direkten Projektwirkungen, die infolge der unmittelbaren Überprä-

gung des Standorts zum Verlust der betroffenen Biotop- und Nutzungstypen führen, wie Ver-

siegelung und Überbauung, Auf- und Abtrag sowie eine dauerhaft veränderte Land-Wasser-

Verteilung und indirekte Projektwirkungen, die eine Veränderung der Standortbedingungen 

zur Folge haben. Die Bilanzierung der Beeinträchtigungen von Biotop- und Nutzungstypen 

nach BayKompV wird im Methodikhandbuch (Beilage 166) genauer erläutert. 

Insgesamt kommt es zu direkten Verlusten von hoch bewerteten Biotop- und Nutzungstypen 

in einer Höhe von etwa 24,28 ha, wovon ca. 11,94 ha auf die Verbesserung des Hochwas-

serschutzes und 12,34 ha auf den Ausbau der Wasserstraße entfallen. Durch indirekte Be-

einträchtigungen gehen insgesamt 34,84 ha von Biotoptypen mit hoher Bedeutung verloren. 

Davon entfallen 26,14 ha auf den indirekten Flächenverlust und 8,70 ha sind auf eine gradu-

elle Beeinträchtigung zurückzuführen. 

Über 51 ha der direkten Eingriffe finden in Biotop- und Nutzungstypen mittlerer Bewertung 

statt. Der Großteil dieser Flächen liegt in der Donau oder in deren unmittelbaren Nähe. Etwa 

21,68 ha der Betroffenheiten werden durch den Ausbau der Wasserstraße ausgelöst, dort 

insbesondere durch Sohlbaggerungen, Kolkverbau, Anlage von Parallelwerken sowie Ufer-

vorschüttungen. Etwa 29,83 ha gehen durch die Verbesserung des Hochwasserschutzes 

durch die Anlage von Flutmulden, Betriebswegen sowie Deicharbeiten verloren. Durch indi-

rekte Beeinträchtigungen gehen insgesamt 22,07 ha von Biotoptypen mit mittlerer Bedeu-

tung verloren. Davon entfallen allein 21,95 ha auf den indirekten Flächenverlust und lediglich 

0,12 ha sind auf eine graduelle Beeinträchtigung zurückzuführen. Diese graduellen Beein-

trächtigungen kommen nur in den Gruppen „Periodisch bis episodisch trockenfallende Le-

bensräume an Fließgewässern (F3)“, „Ufersäume, Säume, Ruderal- und Staudenfluren der 

planaren-hochmontanen Stufe (K1)“ und „Standortgerechte Auenwälder und gewässerbe-

gleitende Wälder (L5)“ vor. 

Von den insgesamt ca. 98,29 ha Fläche mit Konflikten in gering bewertete Biotop- und Nut-

zungstypen werden etwa 29,67 ha durch den Ausbau der Wasserstraße ausgelöst 

und 68,61 ha durch die Verbesserung des Hochwasserschutzes. Es liegen keine indirekten 

Verluste gering bewerteter Biotop- und Nutzungstypen vor. 

Von den insgesamt 4,98 ha Fläche mit Konflikten in Biotop- und Nutzungstypen ohne natur-

schutzfachliche Bedeutung wird der größte Teil durch die Verbesserung des Hochwasser-

schutzes ausgelöst. Durch den Ausbau der Wasserstraße entstehen lediglich Konflikte von 
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weniger als 0,01 ha. Es liegen keine indirekten Verluste gering bewerteter Biotop- und Nut-

zungstypen vor. 

Nachfolgende Tabelle enthält eine zusammenfassende Darstellung der erheblichen Beein-

trächtigungen der Biotop- und Nutzungstypen durch den Ausbau der Wasserstraße und die 

Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes (vgl. UVU, Beilage 206, Kapitel 

4.4). 

Tab. 3-1: Erhebliche Beeinträchtigungen der Biotop- und Nutzungstypen durch den Ausbau 

der Wasserstraße und die Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

Biotop- und 

Nutzungstyp 

Verbesserung des 

Hochwasser-

schutzes 

Ausbau der  

Wasserstraße 

Betroffenheit durch beide 

Vorhaben 

Summe 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

Indirek-

te Wir-

kungen 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

Direkte und indirekte Beeinträchtigungen von Biotop- und Nutzungstypen mit hoher Bewertung (ha) 

B1 Gebüsche und 

Hecken 

0,50 0,07 0,08 0,00 1,61 0,58 0,07 2,26 

B2 Feldgehölze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 

B3 Einzelbäume, 

Baumreihen und 

Baumgruppen 

0,49 0,02 0,01 0,00 1,38 0,49 0,02 1,88 

B4 Streuobst-

bestände 

0,00 0,00 0,00 0,00 < 0,01 0,00 0,00 < 0,01 

F1 Natürlich  

entstandene 

Fließgewässer 

0,04 0,00 11,22 0,00 7,99 11,26 0,00 19,24 

F2 Künstlich  

angelegte  

Fließgewässer 

0,07 < 0,01 0,00 0,00 0,28 0,07 < 0,01 0,35 

F3 Periodisch bis 

episodisch  

trockenfallende 

Lebensräume an 

Fließgewässern 

0,03 0,10 0,74 0,00 0,78 0,77 0,10 1,64 

G2 Extensiv-

grünland 

4,08 0,18 0,00 0,00 0,63 4,08 0,18 4,89 

G3 Mager-

grünland 

1,68 < 0,01 0,00 0,00 0,15 1,68 < 0,01 1,83 

K1 Ufersäume, 

Säume, Ruderal- 

und Staudenflu-

ren der planaren-

hochmontanen 

Stufe 

0,12 0,04 0,01 0,00 0,38 0,12 0,04 0,55 



Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen ARGE BBJ 
Landschaftspflegerischer Begleitplan  

 

 

25.09.2018 73 73 

Biotop- und 

Nutzungstyp 

Verbesserung des 

Hochwasser-

schutzes 

Ausbau der  

Wasserstraße 

Betroffenheit durch beide 

Vorhaben 

Summe 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

Indirek-

te Wir-

kungen 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

L1 Standort-

gerechte 

Laub(misch) 

wälder trockener 

bzw. trocken-

warmer Standorte 

0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 

L5 Standort-

gerechte Auen-

wälder und  

gewässerbeglei-

tende Wälder 

3,36 0,55 0,12 0,02 9,88 3,48 0,57 13,93 

L6 Sonstige 

standortgerechte 

Laub(misch)-

wälder 

0,04 0,00 0,00 0,00 5,21 0,04 0,00 5,25 

O1 Natürliche und 

naturnahe Felsen 

/ Felswände und 

Block- / Schutt-

halden 

0,00 0,00 0,00 0,00 < 0,01 0,00 0,00 < 0,01 

R1 Großröhrichte 0,37 0,03 0,14 0,00 4,43 0,51 0,03 4,97 

R2 Kleinröhrichte 0,01 < 0,01 0,00 0,00 0,16 0,01 < 0,01 0,17 

R3 Großseggen-

riede 

0,03 0,02 0,00 0,00 0,37 0,03 0,02 0,42 

S1 Natürliche bis 

naturferne  

Stillgewässer 

0,06 0,00 0,00 0,00 0,50 0,06 0,00 0,56 

S3 Periodisch bis 

episodisch  

trockenfallende 

Lebensräume an 

Stillgewässern 

< 0,01 0,02 < 0,01 0,00 1,04 < 0,01 0,02 1,06 

Summe BNT mit 

hoher Bewertung 

10,92 1,02 12,31 0,02 34,84 23,23 1,05 59,11 

Direkte und indirekte Beeinträchtigungen von Biotop- und Nutzungstypen mit mittlerer Bewertung (ha) 

B1 Gebüsche und 

Hecken 

1,38 0,18 0,00 0,00 0,72 1,38 0,18 2,28 

B2 Feldgehölze 0,57 0,01 0,00 0,00 0,55 0,57 0,01 1,14 

B3 Einzelbäume, 

Baumreihen und 

Baumgruppen 

0,93 0,04 0,03 0,00 0,00 0,96 0,04 1,00 

B4 Streuobst-

bestände 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 
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Biotop- und 

Nutzungstyp 

Verbesserung des 

Hochwasser-

schutzes 

Ausbau der  

Wasserstraße 

Betroffenheit durch beide 

Vorhaben 

Summe 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

Indirek-

te Wir-

kungen 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

F1 Natürlich  

entstandene 

Fließgewässer 

0,03 0,02 18,45 0,00 0,10 18,48 0,02 18,60 

F2 Künstlich  

angelegte  

Fließgewässer 

0,02 < 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 < 0,01 0,04 

F3 Periodisch bis 

episodisch  

trockenfallende 

Lebensräume an 

Fließgewässern 

0,04 < 0,01 2,78 0,00 0,12 2,82 < 0,01 2,94 

G2 Extensiv-

grünland 

10,67 2,17 < 0,01 0,00 2,74 10,67 2,17 15,58 

G3 Mager-

grünland 

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

K1 Ufersäume, 

Säume, Ruderal- 

und Staudenflu-

ren der planaren-

hochmontanen 

Stufe 

9,33 0,25 0,04 < 0,01 0,20 9,37 0,25 9,82 

L5 Standort-

gerechte Auen-

wälder und ge-

wässerbegleiten-

de Wälder 

0,01 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,02 0,17 

L6 Sonstige 

standortgerechte 

Laub(misch)wälde

r 

0,06 0,12 0,00 0,00 1,93 0,06 0,12 2,11 

L7 Nicht standort-

gerechte 

Laub(misch)-

wälder 

0,48 0,17 0,00 0,00 0,00 0,48 0,17 0,65 

N7 Nadelholz-

forste 

0,00 < 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 < 0,01 < 0,01 

O4 Sonstige  

natürliche und 

naturnahe vegeta-

tionsfreie/-arme 

offene Bereiche 

< 0,01 0,00 0,11 0,02 0,11 0,11 0,02 0,24 

O6 Abgrabungs- 

und Aufschüt-

tungsflächen 

0,17 0,12 0,00 0,00 0,00 0,17 0,12 0,29 
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Biotop- und 

Nutzungstyp 

Verbesserung des 

Hochwasser-

schutzes 

Ausbau der  

Wasserstraße 

Betroffenheit durch beide 

Vorhaben 

Summe 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

Indirek-

te Wir-

kungen 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

P4 Sonderflächen 

und Kleingebäude 

im Siedlungs-

bereich 

0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,05 

R1 Großröhrichte 1,66 0,15 0,21 0,03 10,13 1,87 0,18 12,18 

R3 Großseggen-

riede 

0,01 0,03 0,00 0,00 0,32 0,01 0,03 0,35 

S1 Natürliche bis 

naturferne  

Stillgewässer 

0,80 0,23 < 0,01 0,00 4,15 0,80 0,23 5,18 

S3 Periodisch bis 

episodisch  

trockenfallende 

Lebensräume an 

Stillgewässern 

< 0,01 0,01 < 0,01 0,00 0,81 < 0,01 0,01 0,83 

W1 Waldmäntel 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,06 

W2 Vorwälder 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 

Summe BNT mit 

mittlerer  

Bewertung 

26,30 3,53 21,62 0,06 22,07 47,93 3,58 73,58 

Direkte und indirekte Beeinträchtigungen von Biotop- und Nutzungstypen mit geringer Bewertung (ha) 

A1 Bewirtschafte-

te Äcker 

31,48 0,00 0,00 0,00 0,00 31,48 0,00 31,48 

A2 Ackerbrachen 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,06 

B3 Einzelbäume, 

Baumreihen und 

Baumgruppen 

0,07 0,01 0,01 0,00 0,00 0,08 0,01 0,09 

F1 Natürlich  

entstandene 

Fließgewässer 

< 0,01 0,00 29,04 0,00 0,00 29,04 0,00 29,04 

F2 Künstlich  

angelegte Fließ-

gewässer 

0,07 0,12 0,00 0,00 0,00 0,07 0,12 0,19 

G1 Intensiv-

grünland 

18,41 0,15 0,42 < 0,01 0,00 18,83 0,15 18,98 

G4 Tritt- und 

Parkrasen 

0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,39 

K1 Ufersäume, 

Säume, Ruderal- 

und Staudenflu-

ren der planaren-

hochmontanen 

Stufe 

2,58 0,30 < 0,01 0,06 0,00 2,58 0,36 2,94 
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Biotop- und 

Nutzungstyp 

Verbesserung des 

Hochwasser-

schutzes 

Ausbau der  

Wasserstraße 

Betroffenheit durch beide 

Vorhaben 

Summe 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

Indirek-

te Wir-

kungen 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

L7 Nicht standort-

gerechte 

Laub(misch)-

wälder 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

N7 Nadelholz-

forste 

0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,03 

O6 Abgrabungs- 

und Aufschüt-

tungsflächen 

< 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 

P1 Park- und 

Grünanlagen 

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 

P3 Sport-/Spiel-

/Erholungs-

anlagen 

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 

P4 Sonderflächen 

und Kleingebäude 

im Siedlungs-

bereich 

0,37 0,02 0,00 0,00 0,00 0,37 0,02 0,39 

V1 Verkehrsflä-

chen des  

Straßen- und 

Flugverkehrs 

0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 

V3 Rad-/Fußwege 

und Wirtschafts-

wege 

14,13 0,00 0,11 0,00 0,00 14,24 0,00 14,24 

V5 Grünflächen 

und Gehölz-

bestände entlang 

von Verkehrs-

flächen 

0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 

X1 Siedlungs-

bereiche 

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 

X3 Sondergebiete 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,19 

Summe BNT  

mit niedriger   

Bewertung 

67,99 0,62 29,61 0,06 0,00 97,61 0,68 98,29 

Direkte und indirekte Beeinträchtigungen von Biotop- und Nutzungstypen ohne naturschutzfachliche 

Bedeutung (ha) 

O6 Abgrabungs- 

und Aufschüt-

tungsflächen 

0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 
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Biotop- und 

Nutzungstyp 

Verbesserung des 

Hochwasser-

schutzes 

Ausbau der  

Wasserstraße 

Betroffenheit durch beide 

Vorhaben 

Summe 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

Indirek-

te Wir-

kungen 

anlage-

bedingt 

baube-

dingt 

P4 Sonderflächen 

und Kleingebäude 

im Siedlungs-

bereich 

< 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 < 0,01 0,00 < 0,01 

P5 Sonstige  

versiegelte  

Freiflächen 

0,14 0,00 < 0,01 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 

V1 Verkehrs-

flächen des  

Straßen- und 

Flugverkehrs 

3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3,42 0,00 3,42 

V3 Rad-/Fußwege 

und Wirtschafts-

wege 

1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 1,29 

X4 Gebäude der 

Siedlungs-,  

Industrie- und 

Gewerbegebiete 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 

Summe BNT 

ohne naturschutz-

fachliche  

Bedeutung 

4,98 0,00 < 0,01 0,00 0,00 4,98 0,00 4,98 

Gesamtsumme  110,19 5,17 63,54 0,14 56,90 173,74 5,31 235,95 

 

3.1.2 Erhebliche Beeinträchtigungen von Pflanzenarten 

Veränderungen der Wasserspiegellagen oder Fließgeschwindigkeiten führen an 10 Wuchs-

orten zu erheblichen Eingriffen in Wuchsorte des Liegenden Büchsenkrauts (Lindernia pro-

cumbens). Auf sieben Standorten werden Habitate graduell beeinträchtigt, d. h. der Konkur-

renzdruck durch ausdauernde Pflanzen nimmt aufgrund fallender Wasserspiegellagen zu 

oder die Chance zum Abfruchten nimmt für die Art durch steigende Wasserspiegel ab. 
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3.1.3 Kompensationspflichtige Konflikte bei Biotop- und Nutzungstypen und 

Pflanzenarten 

Die in der folgenden Tabelle genannten erheblichen Beeinträchtigungen (Konflikte) bedürfen 

mit Bezug zu den Vorgaben der BayKompV einer Kompensation (siehe Anhang 2). 

Tab. 3-2:  Kompensationspflichtige Konflikte bei Biotop- und Nutzungstypen und geschützten 

Pflanzenarten 

Nr. Beschreibung der Konflikte 

B 1 Anlage- und baubedingter Verlust von Fließgewässern und Quellbereichen (teilweise LRT 3260, 
3270) durch Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Was-
serstraße (F1, F2, F3) 

B 2 Anlage- und baubedingter Verlust von Stillgewässern (teilweise LRT 3150) durch Maßnahmen zur 
Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße (S1, S3) 

B 3 Anlage- und baubedingter Verlust von Extensivgrünland und Magergrünland (teilweise LRT 6210, 
6410, 6510) sowie Intensivgrünland durch Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 
sowie den Ausbau der Wasserstraße (G1, G2, G3) 

B 4 Anlage- und baubedingter Verlust von Röhrichten und Großseggenrieden durch Maßnahmen zur 
Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße (R1, R2, R3) 

B 5 Anlage- und baubedingter Verlust von Säumen, Ruderal- und Staudenfluren (teilweise LRT 6430) 
durch Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße 
(K1, P433) 

B 6 Anlage- und baubedingter Verlust von Laub(misch)wäldern verschiedener Standorte sowie Au-
enwäldern und Blockschuttwäldern (teilweise LRT 9170, 91E0*, 91F0) durch Maßnahmen zur 
Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße (L1, L5, L6, L7, W1, 
W2) 

B 7 Anlage- und baubedingter Verlust von Gebüschen, Hecken und Feldgehölzen durch Maßnahmen 
zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße (B1, B2, B3, B4) 

B 8 Anlage- und baubedingter Verlust von natürlichen und naturnahen vegetationsfreien/-armen of-
fenen Bereichen durch Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau 
der Wasserstraße (O1, O4) 

B 9 Anlage- und baubedingter Verlust von geringwertigen Biotopstrukturen durch Maßnahmen zur 
Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße (A1, A2, G4, N7, O6, 
P1, P3, P4, P5, V1, V3, V5, X1, X2, X3, X4) 

F 1 Anlage- und baubedingter Verlust von Schlammfluren als Wuchsorte von Lindernia procumbens (Lie-
gendes Büchsenkraut) 
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3.1.4 Erhebliche Beeinträchtigungen von nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 Bay-

NatSchG geschützten Biotopen 

Generell werden bei den Auswirkungen auf gesetzlich geschützte Biotope Verluste durch 

direkte Flächeninanspruchnahmen sowie erhebliche indirekte Auswirkungen durch Verände-

rung von Standortpotenzialen, verursacht durch veränderte Grundwasser- und Über-

schwemmungsverhältnisse, unterschieden. Bei den indirekten Auswirkungen wird zwischen 

gradueller Beeinträchtigung und Totalverlust als Folge der Wasserhaushaltsveränderung 

unterschieden. Bei graduellen Beeinträchtigungen kommt es nur zum teilweisen Verlust der 

Qualität eines vorhandenen Bestandes (Pflanzengesellschaft), es bleibt jedoch ein für die 

bisherige Zuordnung hinreichender, wenn auch etwas veränderter Bestand (z.B. der gleiche 

FFH-Lebensraumtyp) erhalten, während beim Totalverlust sich ein anderer Vegetationstyp 

oder -zonierung einstellt. 

Bei direkten Verlusten wird in Eingriffe durch den Ausbau der Wasserstraße und die Maß-

nahmen für den Hochwasserschutz einerseits und die Eingriffe durch aquatische Kohärenz-

maßnahmen andererseits unterschieden. 

Der überwiegende Teil der direkten Flächeninanspruchnahme ergibt sich aus den geplanten 

Ufervorschüttungen, Deichneubauten, Straßen und Betriebswegen, Parallelwerken und Buh-

nen. Insgesamt sind nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG geschützte Biotope in 

einem Umfang von 17,8 ha durch direkte Flächeninanspruchnahme betroffen. Den größten 

Anteil nehmen hierbei Lebensräume der Moorwälder, Auwälder und sonstige Wälder sowie 

Röhrichte, Seggenriede und Hochstaudenfluren ein. Maßgeblich von direkten Eingriffen 

durch aquatische Kohärenzmaßnahmen betroffen sind neben Röhrichten, Seggenrieden und 

Hochstaudenfluren auch Gewässer.  

Durch indirekte Flächenverluste sind insgesamt 36 ha betroffen. Der Totalverlust durch indi-

rekte Beeinträchtigungen beläuft sich dabei auf 27,26 ha und die graduellen Beeinträchti-

gungen auf 8,74 ha. Graduelle Beeinträchtigungen treten insbesondere in der Gruppe Moor-

wälder, Auwälder und sonstige Wälder auf. Den größten Anteil bei den Totalverlusten neh-

men die Röhrichte, Seggenriede und die Hochstaudenfluren ein. 
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Tab. 3-3: Verluste von gesetzlich geschützten Biotopen durch direkte und indirekte Wirkun-

gen der Vorhaben 

Biotop Erhebliche Beeinträchtigungen (ha) 

Wasser-

straßenausbau 

und HWS 

aquatische 

Kohärenzmaß-

nahmen 

indirekter  

Totalverlust 

indirekte  

graduelle Be-

einträchtigung 

Summe 

Röhrichte, Seggenriede und Hochstaudenfluren 

GG00BK 0,04 0,00 0,41 0,00 0,44 

GH00BK 0,76 0,48 0,48 0,00 1,72 

GH6430 0,04 0,00 0,02 0,04 0,09 

GN00BK 1,72 0,04 2,99 0,00 4,76 

GR00BK 2,06 1,55 10,16 < 0,01 13,76 

SI00BK 0,06 0,15 1,80 0,00 2,01 

SI3150 0,02 0,60 0,11 0,00 0,74 

VC00BK 0,02 0,00 0,34 0,00 0,36 

VH00BK 0,80 0,01 4,05 0,00 4,87 

VH3150 0,13 0,03 0,35 0,00 0,51 

VK00BK 0,01 0,01 0,15 0,00 0,16 

VK3150 < 0,01 0,03 < 0,01 0,00 0,04 

Moorwälder, Auwälder und sonstige Wälder  

WA91E0* 3,05 0,40 1,11 4,18 8,73 

WA91F0 1,14 0,00 0,81 4,47 6,42 

WG00BK 0,01 0,00 0,15 0,00 0,16 

wärmeliebende Säume 

GW00BK 0,03 0,00 0,04 0,00 0,07 

Magerrasen, Felsheiden 

GT6210 1,69 0,00 0,15 0,00 1,84 

Pfeifengraswiesen 

GP6410 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 

Gewässer 

FW00BK 0,00 0,00 0,62 0,00 0,62 

FW3260 0,01 0,00 0,28 0,00 0,28 

FW3270 0,01 0,00 0,15 0,06 0,22 

SU00BK 0,19 0,03 0,23 0,00 0,45 

SU3150 0,00 0,67 0,42 0,00 1,09 

VC3150 0,03 0,00 0,03 0,00 0,06 

VU3150 0,55 1,40 2,41 0,00 4,36 

Summe 12,38 5,42 27,26 8,74 53,80 
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3.2 Tiere  

Für das Schutzgut Tiere und die Lebensräume der verschiedenen Artengruppen sind anlage- 

und baubedingte Beeinträchtigungen durch direkte Verluste von Habitaten, z.B. durch Über-

bauung, Überschüttung sowie durch indirekte Beeinträchtigungen infolge der Veränderungen 

des Grundwasserregimes, der Überflutung, der Wasserspiegelschwankungen, der Fließge-

schwindigkeit, der Substratzusammensetzung/Habitatstruktur relevant.  

Für die Fischfauna, die schon im Ist-Zustand durch den Betrieb der Wasserstraße beein-

trächtigt wird, stellen die betriebsbedingten Veränderungen insbesondere die Verstärkung 

der Schifffahrtswirkungen erhebliche Beeinträchtigungen dar. Bei den weiteren Artengruppen 

weisen die betriebsbedingten Beeinträchtigungen durch den Ausbau der Wasserstraße und 

die Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Vergleich zu den bau- und 

anlagebedingten Inanspruchnahmen nur ein geringes Konfliktpotential auf. Es handelt sich 

dabei weitgehend um erforderliche Pflegemaßnahmen auf den Regelungsbauwerken, Dei-

chen und Deichschutzstreifen sowie die Unterhaltungsbaggerungen und daraus resultieren-

de Habitatbeeinträchtigungen bzw. Störungen.  

Die Hochwasserrückhalteräume (HRR) werden im Ausbauzustand über Überlaufstrecken mit 

aufgesetzten Deichen kontrolliert geflutet. Die HRR werden dabei erst ab einem ca. 30-

jährlichen Hochwasserereignis aktiviert. Somit wird die Überflutungshäufigkeit gegenüber 

den derzeitigen Verhältnissen nicht erhöht. Bei der künftigen, kontrollierten Überschwem-

mung stellen sich in etwa die gleichen Wasserstände ein wie bei einem Deichbruch im be-

stehenden Zustand. Die maximalen Wasserstände in den HRR entsprechen den Donauwas-

serständen auf Höhe der Überlaufstrecken. Im Falle einer Flutung werden somit die Wasser-

tiefen in den HRR gegenüber den derzeitigen Verhältnissen nicht erhöht. Die Entleerung der 

HRR erfolgt ebenfalls über die Überlaufstrecken, und mit fallenden Donauwasserständen 

ergänzend auch über die dafür vorgesehenen Auslaufstellen. Die Entleerung verläuft dabei 

korrespondierend zur fallenden Hochwasserwelle der Donau und entspricht von der Zeitdau-

er ebenfalls bestehenden Verhältnissen. Überflutungsdauern in den HRR werden daher ge-

genüber den derzeitigen Verhältnissen ebenfalls nicht verlängert. 

In der folgenden Tabelle ist eine zusammenfassende Darstellung der erheblichen Beein-

trächtigungen der verschiedenen Tierartengruppen durch den Ausbau der Wasserstraße und 

die Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes dargestellt (Die Ableitung der 

unterschiedlichen Bewertungsansätze sind in Beilage 206, Umweltverträglichkeitsuntersu-

chung (UVU) - Auswirkungen, Kapitel 5 erläutert). 
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3.2.1 Zusammenfassende Darstellung der erheblichen Beeinträchtigungen der verschiedenen Tierartengruppen durch den 

Ausbau der Wasserstraße und die Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

Tab. 3-4: Schutzgut Tiere: Zusammenfassende Darstellung der Konflikte Hochwasserschutz und Ausbau Wasserstraße 

Auswirkungs-
kategorie 

Hochwasserschutz Ausbau Wasserstraße 
Betroffenheit durch beide  

Vorhabensteile 
Summe 

 Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt  

Fische         

Rheophile Arten - - Relevante Verluste 
von 4,2 ha Kies-
laichplatzfläche 

Beeinträchtigung 
durch Zusammen-
wirken von gestei-
gertem Schiffsver-
kehr, Monotonisie-
rungseffekten (allg. 
Habitatverschlechte-
rung, erhöhter 
Prädationsdruck) 
und erhöhter Neo-
zoenkonkurrenz 

- - - Relevante Verluste 
von 4,2 ha Kies-
laichplatzfläche 
Beeinträchtigung 
durch Zusammen-
wirken von gestei-
gertem Schiffsver-
kehr, Monotonisie-
rungseffekten (allg. 
Habitatverschlechte-
rung, erhöhter 
Prädationsdruck) 
und erhöhter Neo-
zoenkonkurrenz 

Verstärkung der 
baubedingten Wir-
kungen 

Indifferente Arten - - - - - - - 

Stagnophile Arten - - - - - -  
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Auswirkungs-
kategorie 

Hochwasserschutz Ausbau Wasserstraße 
Betroffenheit durch beide  

Vorhabensteile 
Summe 

 Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt  

Vögel        

Brutvögel (vgl. saP) Auswirkungen, die durch Bauzeitenregelungen vermieden werden, stellen keine Konflikte dar 

Rangstufe 5        

Großer Brachvogel Verlust dauerhaft: 2 
Reviere 

Verlust temporär: 1 
Revier, Störung: 1 
Revier 

- - - - 4 Reviere 

Rangstufe 4        

Kiebitz, Knäkente, 
Löffelente 

Verlust dauerhaft: 41 
Reviere, Störung 
dauerhaft: 23 Revie-
re (davon 7 gleich-
zeitig temporäre 
Verluste) 

Verlust temporär: 37 
Reviere (davon 7 
gleichzeitig dauer-
hafte Störung), Stö-
rung: 19 Reviere 

Verlust dauerhaft: 3 
Reviere 

Störung: 2 Reviere - - 118 Reviere 

Rangstufe 3        

Blaukehlchen, Dros-
selrohrsänger, Eis-
vogel, Feldlerche, 
Gartenrotschwanz, 
Gänsesäger, Grün-
specht, Wasserralle 

Verlust dauerhaft: 15 
Reviere 

Verlust temporär: 22 
Reviere, Störung: 10 
Reviere 

- Verlust temporär: 11 
Reviere, Störung: 4 
Reviere 

Störung dauerhaft: 1 
Reviere (gleichzeitig 
temporärer Verlust) 

Verlust temporär: 10 
Reviere (davon 1 
gleichzeitig dauer-
hafte Störung), Stö-
rung: 3 Reviere 

75 Reviere 
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Auswirkungs-
kategorie 

Hochwasserschutz Ausbau Wasserstraße 
Betroffenheit durch beide  

Vorhabensteile 
Summe 

 Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt  

Rangstufe 2        

Flussregenpfeifer, 
Gelbspötter, Neuntö-
ter, Rohrweihe, 
Schlagschwirl, 
Schnatterente, 
Schwarzspecht, 
Turmfalke 

Verlust dauerhaft: 18 
Revier 

Verlust temporär: 43 
Reviere, Störung: 11 
Reviere 

- Verlust temporär: 3 
Reviere, Störung: 2 
Reviere 

Verlust dauerhaft: 1 
Revier 

Verlust temporär: 3 
Reviere 

81 Reviere 

Rangstufe 1        

Dorngrasmücke, 
Feldsperling, Klein-
specht, Kuckuck, 
Pirol, Teichhuhn 

Verlust dauerhaft: 5 
Reviere 

Verlust temporär: 15 
Reviere, Störung: 7 
Reviere 

- Verlust temporär: 1 
Revier, Störung: 3 
Reviere 

- Verlust temporär: 5 
Reviere, Störung: 3 
Reviere 

39 Reviere 

Rangstufe 0 

Goldammer, Mäuse-
bussard, Nachtigall, 
Teichrohrsänger, 
Wachtelkönig, Wal-
dohreule, Wiesen-
schafstelze 

Verlust dauerhaft: 22 
Reviere 

Verlust temporär: 67 
Reviere, Störung: 20 
Reviere 

Verlust dauerhaft: 11 
Reviere 

Verlust temporär: 9 
Reviere, Störung: 3 
Reviere 

- Verlust temporär: 2 
Revier, Störung: 1 
Reviere 

135 Reviere 

Sonstige Brutvögel der Rangstufe 0 (vgl. saP)  
Die Auswirkungen sind bei den als Bruthabitaten genutzten Biotoptypen quantifiziert (vgl. SG Pflanzen) 

Brutvögel der Wälder 
und Feldgehölze 

- - - - - - - 

Brutvögel der Wald-
ränder und Kleinge-
hölze  

- - - - - - - 
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Auswirkungs-
kategorie 

Hochwasserschutz Ausbau Wasserstraße 
Betroffenheit durch beide  

Vorhabensteile 
Summe 

 Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt  

Brutvögel des Offen-
lands, der Röhrichte 
und Hochstaudenflu-
ren 

- - - - - - - 

Brutvögel der Ge-
wässer und Gewäs-
serufer  

- - - - - - - 

Brutvögel des Sied-
lungsbereichs und 
der landwirtschaftli-
chen Hofflächen  

- - - - - - - 

Rastvögel (vgl. saP) 

Rastvögel: Sondierer 
im weichen Substrat 

Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. 

Rastvögel: Arten der 
Seichtwasserberei-
che 

Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. 

Rastvögel: An san-
diges Substrat an-
gepasste Arten 

- - - - - - - 

Rastvögel: Arten der 
Kiesflächen 

Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. 
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Auswirkungs-
kategorie 

Hochwasserschutz Ausbau Wasserstraße 
Betroffenheit durch beide  

Vorhabensteile 
Summe 

 Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt  

Wasservögel (vgl. saP) 

Wasservögel der 
Donau 

- - - - - - - 

Wasservögel der 
Donau und der Alt-
wässer 

Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. 

Wasservögel der 
Donau, Altwässer 
Stillwasserbereichen 

Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. Störung: n.q. Verlust: n.q. 

        

Säugetiere (vgl. saP) Auswirkungen, die durch Bauzeitenregelungen vermieden werden, stellen keine Konflikte dar 

Biber - Verlust temporär: 3 
Reviere, Störung: 2 
Reviere  

- - - - Verlust temporär: 3 
Reviere, Störung: 2 
Reviere  

Fischotter - - - - - - - 

Haselmaus - Verlust temporär: 
0,17 ha (potenzieller 
Habitate) 

- - - - Verlust temporär: 
0,17 ha (potenzieller 
Habitate) 

Fledermäuse 
Kolonien 
/Wochenstuben 

- - - - - - - 

Fledermäuse 
potenzielle Quartiere 
(Bäume); Arten: s. 
saP 

Verlust von 104 
potentiellen Höhlen-
bäumen 

- - - Verlust von 1 poten-
tiellen Höhlenbaum 

- Verlust von 105 
potentiellen Höhlen-
baumen 
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Auswirkungs-
kategorie 

Hochwasserschutz Ausbau Wasserstraße 
Betroffenheit durch beide  

Vorhabensteile 
Summe 

 Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt  

Reptilien (vgl. saP) Auswirkungen, die durch Bauzeitenregelungen vermieden werden, stellen keine Konflikte dar 

Schlingnatter keine Auswirkungen 

Zauneidechse 
(Rangstufe 3) 

Verlust: 37,95 ha - - - - - Verlust: 37,95 ha 

        

Amphibien (vgl. saP) Auswirkungen, die durch Bauzeitenregelungen oder CEF-Maßnahmen vermieden werden, stellen keine Konflikte dar 

Rangstufe 4        

Gelbbauchunke - Verlust Laichgewässer: ca. 200 m2 

Verlust Landlebensraum: n.q. 

- Verlust Laichgewäs-
ser: ca. 200 m2 

Verlust Landlebens-
raum: n.q. 

Kammmolch Verlust Laichgewässer: ca. 110 m2 

Verlust Landlebensraum: 

mittlerer Bedeutung: 0,47 ha 

hoher Bedeutung: 0,11 ha 

- - Verlust Laichgewäs-
ser: ca. 110 m2 

Verlust Landlebens-
raum: 

mittlerer Bedeutung: 
0,47 ha 

hoher Bedeutung: 
0,11 ha 

Kreuzkröte - - - - 
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Auswirkungs-
kategorie 

Hochwasserschutz Ausbau Wasserstraße 
Betroffenheit durch beide  

Vorhabensteile 
Summe 

 Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt  

Moorfrosch Verlust Laichgewässer: ca. 204 m2 

Verlust Landlebensraum: 

mittlerer Bedeutung: 0,84 ha 

hoher Bedeutung: 0,50 ha 

- - Verlust Laichgewäs-
ser: ca. 204 m2 

Verlust Landlebens-
raum: 

mittlerer Bedeutung: 
0,84 ha 

hoher Bedeutung: 
0,50 ha 

Laubfrosch Verlust Laichgewässer: 0,16 ha 

Verlust Landlebensraum: 

mittlerer Bedeutung: 5,07 ha 

hoher Bedeutung: 2,77 ha 

-  Verlust Laichgewäs-
ser: 0,16 ha 

Verlust Landlebens-
raum: 

mittlerer Bedeutung: 
5,07 ha 

hoher Bedeutung: 
2,77 ha 

Wechselkröte - - - - 

Rangstufe 3        

Kleiner Wasser-
frosch 

- - - - 

Springfrosch Verlust Laichgewässer: 0,15 ha 

Verlust Landlebensraum: 

mittlerer Bedeutung: 4,80 ha 

hoher Bedeutung: 1,87 ha - 

- - Verlust Laichgewäs-
ser: 0,15 ha 

Verlust Landlebens-
raum: 

mittlerer Bedeutung: 
4,80 ha 

hoher Bedeutung: 
1,87 ha - 
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Auswirkungs-
kategorie 

Hochwasserschutz Ausbau Wasserstraße 
Betroffenheit durch beide  

Vorhabensteile 
Summe 

 Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt  

Tagfalter 

Rangstufe 4 (Charakterart frischer bis feuchter Grünländer) 

Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

direkter Verlust: 0,89 ha 

indirekter Verlust: 0,75 ha 

- - direkter Verlust:  

0,89 ha 

indirekter Verlust: 

0,75 ha 

Rangstufe 3 (Charakterart frischer bis feuchter Grünländer) 

Dunkler Wiesen-
knopf-Ameisen-
bläuling 

direkter Verlust: 2,01 ha 

indirekter Verlust: 0,26 ha 

- - direkter Verlust:  

2,01 ha 

indirekter Verlust: 

0,26 ha 

Rangstufe 2 (Charakterart frischer bis feuchter Grünländer) 

Mädesüß-
Perlmutterfalter 

 - - - - - - 

        

Nachtfalter 

Nachtkerzen-
schwärmer (Rang-
stufe 1) 

direkter Verlust: 10,19 ha 

indirekter Verlust: 4,27 ha 

- - direkter Verlust:  

10,19 ha 

indirekter Verlust:  

4,27 ha 
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Auswirkungs-
kategorie 

Hochwasserschutz Ausbau Wasserstraße 
Betroffenheit durch beide  

Vorhabensteile 
Summe 

 Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt  

Uferlaufkäfer (Lehmufergilde) 

Bembidion semi-
punctatum 

Verlust dauerhaft: 
0,08 ha 

- - - - - Verlust dauerhaft: 
0,08 ha 

Bembidion testace-
um 

- - Verlust dauerhaft: 
<0,01 ha 

- - - Verlust dauerhaft: 
<0,01 ha 

Bembidion prasinum - - Verlust dauerhaft: 
0,08 ha 

- - - Verlust dauerhaft: 
0,08 ha 

        

Totholzkäfer 

Eremit Verlust: n.q. Verlust: n.q. Verlust: n.q. Verlust: n.q. - - Verlust: n.q. 

Scharlachkäfer Verlust: n.q. Verlust: n.q. Verlust: n.q. Verlust: n.q. - - Verlust: n.q. 

        

Wasserinsekten 

Rangstufe 3        

Micronecta minutis-
sima 

- - Verlust dauerhaft: 
0,25 ha 

- - - Verlust dauerhaft: 
0,25 ha 
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Auswirkungs-
kategorie 

Hochwasserschutz Ausbau Wasserstraße 
Betroffenheit durch beide  

Vorhabensteile 
Summe 

 Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt  

Libellen 

Rangstufe 4        

Arten der Stillgewäs-
ser: Aeshna isoce-
les, Sympecma 
fusca 

Verlust dauerhaft: 
0,30 ha 

Verlust temporär: 
0,18 ha 

Verlust temporär: 
0,09 ha 

- - - - Verlust dauerhaft: 
0,30 ha 

Verlust temporär: 
0,27 ha 

Arten der Fließge-
wässer: Onycho-
gomphus forcipatus, 
Ophiogomphus ce-
cilia 

Verlust dauerhaft: 
3,37 ha 

Verlust temporär: 

0,05 ha 

Verlust temporär: 
0,35 ha 

Verlust dauerhaft: 
5,11 ha 

Verlust temporär: 

1,90 ha 

- - - Verlust dauerhaft: 
8,48 ha 

Verlust temporär: 

2,30 ha 

Rangstufe 3 

Arten der Stillgewäs-
ser: Brachytron pra-
tense, Coenagrion 
pulchellum 

Verlust dauerhaft: 

0,40 ha 

Verlust temporär: 
0,24 ha 

Verlust temporär: 
0,16 ha 

- - - - Verlust dauerhaft: 

0,40 ha 

Verlust temporär: 
0,40 ha 

Arten der Fließge-
wässer: Gomphus 
flavipes, Gomphus 
vulgatissimus 

Verlust dauerhaft: 
3,41 ha 

Verlust temporär: 
0,07 ha 

Verlust temporär: 
0,41 ha 

Verlust dauerhaft: 
5,11 ha 

Verlust temporär: 

1,90 ha 

- - - Verlust dauerhaft: 
8,52 ha 

Verlust temporär: 
1,38 ha 
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Auswirkungs-
kategorie 

Hochwasserschutz Ausbau Wasserstraße 
Betroffenheit durch beide  

Vorhabensteile 
Summe 

 Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt  

Weichtiere 

Rangstufe 3 

Arten der Stillgewäs-
ser: Brachytron pra-
tense, Coenagrion 
pulchellum 

Verlust dauerhaft: 

0,40 ha 

Verlust temporär: 
0,24 ha 

Verlust temporär: 
0,16 ha 

- -   Verlust dauerhaft: 

0,40 ha 

Verlust temporär: 
0,40 ha 

Arten der Fließge-
wässer: Gomphus 
flavipes, Gomphus 
vulgatissimus 

Verlust dauerhaft: 
3,42 ha 

Verlust temporär: 
0,07 ha 

Verlust temporär: 
0,84 ha 

Verlust dauerhaft: 
5,11 ha 

Verlust temporär: 

1,45 ha 

-   Verlust dauerhaft: 
8,53 ha 

Verlust temporär: 
2,36 ha 

Rangstufe 5 (Fließgewässerarten) 

Unio crassus Verlust: n.q. Verlust: n.q. Verlust: n.q. Verlust: n.q. - - Verlust: n.q. 

Rangstufe 5 (Art der Stillgewässer/Altarme) 

Anisus vorticulus Verlust: n.q. Verlust: n.q. Verlust: n.q. Verlust: n.q. - - Verlust: n.q. 

Gyraulus rossma-
essleri 

Verlust dauerhaft: 
0,09 ha 

 

Verlust temporär: 
0,19 ha 

- - - - Verlust dauerhaft: 
0,09 ha 

Verlust temporär: 
0,19 ha 

Valvata macrostoma  Verlust dauerhaft: 
0,12 ha 

 

Verlust temporär: 
0,18 ha 

- - - - Verlust dauerhaft: 
0,12 ha 

Verlust temporär: 
0,18 ha 
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Auswirkungs-
kategorie 

Hochwasserschutz Ausbau Wasserstraße 
Betroffenheit durch beide  

Vorhabensteile 
Summe 

 Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt  

Rangstufe 5 (Landschnecken) 

Vallonia declivis Verlust dauerhaft: 
0,09 ha 

- - - - - Verlust dauerhaft: 
0,09 ha 

Rangstufe 4 (Fließgewässerarten) 

Theodoxus fluviatilis - - Verlust dauerhaft: 
0,14 ha 

- - - Verlust dauerhaft: 
0,14 ha 

Unio pictorum Verlust dauerhaft: 
0,15 ha 

Verlust temporär: 
0,008 ha 

- Verlust dauerhaft: 
1,57 ha 

- - - Verlust dauerhaft: 
1,72 ha 

Verlust temporär: 
0,008 ha 

Rangstufe 3        

Arten der Stillgewäs-
ser/Altarme : Aplexa 
hypnorum, Anisus 
leucostoma, Gyrau-
lus crista, Hippeutis 
complanatus, Pla-
norbis carinatus, 
Radix auricula, 
Segmentina nitida, 
Stagnicola fuscus, 
Stagniola turricula 

Verlust dauerhaft: 
0,33 ha 

Verlust temporär: 
0,005 ha 

Verlust temporär: 
0,006 ha 

- - - - Verlust dauerhaft: 
0,33 ha 

Verlust temporär: 
0,01 ha 

Arten der Fließge-
wässer: Anodonta 
anatina, Anodonta 
cygnea, Lithoglyphus 
naticoides, Unio 
tumidus 

Verlust dauerhaft: 
0,34 ha 

Verlust temporär: 
0,02 ha 

 

Verlust temporär: 
0,02 ha 

Verlust dauerhaft: 
1,49 ha 

 

- - 

 

- Verlust dauerhaft: 
1,83 ha 

Verlust temporär: 
0,04 ha 
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Auswirkungs-
kategorie 

Hochwasserschutz Ausbau Wasserstraße 
Betroffenheit durch beide  

Vorhabensteile 
Summe 

 Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt  

Landschnecken: 
Cochlicopa lubrica, 
Pseudotrichia rubigi-
nosa, Pupilla musco-
rum, Truncatellina 
cylindrica, Vertigo 
angustior, Vertigo 
pusilla 

Verlust dauerhaft: 
0,28 ha 

Verlust temporär: 
0,01 ha 

Verlust temporär: 
0,19 ha 

Verlust dauerhaft: 
0,001 ha 

- - - Verlust dauerhaft: 
0,28 ha 

Verlust temporär: 
0,20 ha 

        

Großkrebse 

Keine Auswirkungen 

        

Makrozoobenthos 

Rangstufe 4 

Theodoxus fluviatilis Verlust dauerhaft: 
0,59 ha 

- Verlust dauerhaft: 
0,99 ha 

- - - Verlust dauerhaft: 
1,58 ha 

Rangstufe 3 

Aplexa hypnorum Verlust dauerhaft: 
0,02 ha 

- 

 

- - - - Verlust dauerhaft: 
0,02 ha 

Gyraulus crista Verlust dauerhaft: 
0,12 ha 

Verlust temporär: 
0,002 ha 

- - - - - Verlust dauerhaft: 
0,12 ha 

Verlust temporär: 
0,002 ha 
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Auswirkungs-
kategorie 

Hochwasserschutz Ausbau Wasserstraße 
Betroffenheit durch beide  

Vorhabensteile 
Summe 

 Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt Anlagebedingt Baubedingt  

Hippeutis com-
planatus 

Verlust dauerhaft: 
0,08 ha 

- - - - - Verlust dauerhaft: 
0,08 ha 

Micronecta minutis-
sima 

Verlust dauerhaft: 
0,08 ha 

- - - - - Verlust dauerhaft: 
0,08 ha 

Physa fontinalis Verlust dauerhaft: 
0,14 ha 

Verlust temporär: 
0,002 ha 

- - - - - Verlust dauerhaft: 
0,14 ha 

Verlust temporär: 
0,002 ha 

Pisidium supinum Verlust dauerhaft: 
0,59 ha 

 Verlust dauerhaft: 
0,99 ha 

 

   Verlust dauerhaft: 
1,58 ha 

Segmentina nitida Verlust dauerhaft: 
0,11 ha 

- - - - - Verlust dauerhaft: 
0,11 ha 

Valvata cristata Verlust dauerhaft: 
0,59 ha 

 Verlust dauerhaft: 
0,99 ha 

 

   Verlust dauerhaft: 
1,58 ha 

Viviparus contectus Verlust dauerhaft: 
0,02 ha 

     Verlust dauerhaft: 
0,02 ha 
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3.2.2 Beeinträchtigungen der Fischfauna durch den Ausbau der Wasserstraße 

In Bezug auf die Fischfauna hat die Analyse der nicht vermeidbaren erheblichen Beeinträch-

tigungen der Erhaltungsziele bzw. Schutzgegenstände durch den Ausbau der Wasserstraße 

ergeben, dass diese im Wesentlichen auf verbleibende nachteilige Auswirkungen des Vor-

habens zurückgehen, welche 

• Verluste bei Kieslaichplätzen verursachen 

• das typische Sohlrelief der Donau vereinheitlichen, Übertiefen teilweise abbauen und 

damit die Lebensraumbedingungen (Verfügbarkeit und Qualität von Einständen, Nah-

rungsräumen, Aufenthalts- bzw. Rückzugsorten) besonders für die rheophilen Fischar-

ten verschlechtern, 

• die Konkurrenzsituation durch Neozoen-Fischarten verstärken und hierdurch die Erhal-

tungs-Zustände (Bestandsgröße, Populationsstruktur) der Populationen europarechtlich 

geschützter rheophiler und rhithraler Fischarten verschlechtern, 

• den Prädationsdruck durch fischfressende Vögel erhöhen, 

• zu einer Verstärkung der Schifffahrtswirkungen, insbesondere auf die Brut- und Juvenil-

stadien der geschützten rheophilen Fischarten führen und dadurch deren Erhaltungszu-

stände verschlechtern,  

• lokale Änderungen des Fließgewässercharakters der Donau im Bereich von strömungs-

geprägten Schlüsselhabitaten (insbesondere Kieslaichplätze) und damit deren Funkti-

onsfähigkeit stellenweise vermindern bzw. zu lokalen Flächenverlusten derselben füh-

ren. 

Der Umfang der Flächen unmittelbar in der Donau, welche durch die flussregelnden Maß-

nahmen in TA 2 in Anspruch genommen bzw. indirekt beeinträchtigt werden, liegt insgesamt 

bei 126,65 ha (vgl. Tab. 3-7 unten). 

Die Monotonisierung des Sohlreliefs und damit die Beeinträchtigung der in Sohlnähe vor-

handenen Meso- und Mikrohabitate und Nischen der bodenorientierten Flussfische (Nah-

rungsräume, Aufenthalts-/Rückzugsorte) entstehen in TA 2 in erster Linie durch den Kolk-

verbau und in geringerem Umfang auch durch die Sohlbaggerungen zur Herstellung der ge-

planten Fahrrinne. 

Hinsichtlich der Eingriffsintensität von Eingriffen in Kolke wurden die Eingriffsintensitäten auf 

Grundlage der Ergebnisse der hydroakustischen Untersuchungen 2015/2016 sowie der Befi-

schungen 2015/2016 (Zingelvorkommen in den Reibersdorfer Kurven mit im Ist-Zustand 

Teilverfüllten Krümmungskolken) im Vergleich zu den Bewertungen aus dem TA1 weiter dif-

ferenziert: 

2015/2016 fanden im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter jeweils tags- und nachts hydroa-

kustische Untersuchungen von ausgewählten Kolken und Referenzabschnitten ohne Kolk 

statt. Die Kolke wurden getrennt ausgewertet nach Kolktyp. Unterschieden wurden Buhnen-

kopfkolke, Krümmungskolke und Sonderkolke. Bei den Sonderkolken handelt es sich nicht 

um „besondere“ Kolke mit spezieller Funktion, sondern um Kolke, die nicht in die beiden vor-
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genannten Kategorien eingeordnet werden konnten. Zusammengefasst konnte durch die 

Untersuchungen die Bedeutsamkeit von Buhnenkopfkolken bestätigt werden. Diese wiesen 

im Vergleich zu den anderen Kolktypen höhere Biomassen auf. Daraus lässt sich schließen, 

dass Buhnenkopfkolke insbesondere von größeren bzw. adulten Fischen bevorzugt genutzt 

werden. Eine Korrelation zwischen Kolktiefe und Fischdichte war anhand der Daten generell 

nicht festzustellen. Bei den Krümmungskolken stach heraus, dass grundsätzlich hinsichtlich 

der Individuendichten keine Bevorzugung der Krümmungskolke im Vergleich zu den Kon-

trollstellen ohne Kolk festgestellt werden konnte. Größe, Tiefe und Tiefenvarianz der Krüm-

mungskolke haben vermutlich eine untergeordnete Bedeutung im Hinblick auf die Frequen-

tierung mit Fischen. Innerhalb der Sonderkolke wiesen diejenigen Kolke eine herausragend 

hohe Frequentierung auf, die sich ufernah in strömungsberuhigten Bereichen hinter Buhnen 

befanden. Diese scheinen insbesondere für Kleinfische, besonders nachts, attraktiv als 

Rückzugsraum zu sein. Diese Erkenntnisse aus der Hydroakustik-Untersuchung wurden in 

der Eingriffsbilanzierung der Kolkverbauten berücksichtigt. Aus diesem Grund wird der Ein-

griffsfaktor für die Teilverfüllung von Krümmungskolken auf RNW-3,5 von bisher 0,6 auf 0,4 

reduziert. Umgekehrt wird der Eingriffsfaktor für den Teilverbau von überdurchschnittlich 

stark frequentierten Sonderkolken auf 1,0, also 100%, erhöht. 

Bezogen auf die Schlüsselhabitate wurde eine Verlustfläche an wertvollen Kieslaichplätzen 

für rheophile Arten von ca. 4,2 ha aktiver Laichplatzfläche ermittelt. Bei den Jungfischhabita-

ten ist dagegen eine Zunahme von insgesamt ca. 4,6 ha (aktive JFH-Fläche) zu erwarten, 

davon entfallen 2,8 ha auf die JFH rheophiler Arten und 1,8 ha auf nicht rheophile Arten.  

Tab. 3-5: Zusammenstellung der flächenhaften Veränderungen und Beeinträchtigungen von 

besonderen Schlüsselhabitaten (Wertzahl ≥ 3) in TA 2 

Verlust-/Zugewinnflächen Schlüsselhabitate  ha 

Kieslaichplätze (aktive Laichfläche) -4,2 

Jungfischhabitate rheophil (aktive JFH-Fläche) +2,8 

Jungfischhabitate nicht rheophil (aktive JFH-Fläche) +1,8 

(vgl. Anhang 2 und 3 der UVU Prognose – Beilagen Nr. 206) 

Die hochwertigen Kieslaichflächen für rheophile Arten sind schon im Ist-Zustand in einigen 

Flussabschnitten defizitär und verschlechtern sich voraussichtlich in allen Donauabschnitten 

(UA 6 bis UA 9) sukzessive weiter. Darüber hinaus sind die Brut- und Juvenilstadien der rhe-

ophilen Fischarten von den gegenwärtigen wie den zukünftig voraussichtlich gesteigerten 

Schifffahrtswirkungen im Bereich der Laichplätze und Jungfischhabitate in den Flachwasser-

bereichen betroffen. 

Die Auswirkungen auf Fischpopulationen durch die verstärkte Neozoenkonkurrenz und durch 

erhöhten Prädationsdruck, ebenso wie die allgemeinen Wirkungen, welche die zusätzliche 

Schifffahrt im Hauptflussschlauch erzeugt, können nicht flächig zugeordnet werden und las-

sen sich daher nicht in Form von Verlustflächen abbilden. 
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Grundsätzlich ist festzustellen, dass alle dargestellten „flächigen Eingriffe“, bezogen auf den 

aquatischen Lebensraum, nicht zu tatsächlichen Flächenverlusten in gleicher Größenord-

nung führen. Dies gilt sowohl für einen Teil der Flächen, die durch Regelungsbauwerke 

überbaut werden, als auch für die Flächen der Kolkverfüllungen oder der Sohlbaggerungen 

zur Herstellung der Ausbautiefe der Fahrrinne. Auf bzw. im Wasserkörper über diesen Ein-

griffsflächen, ebenso wie auf den Wasserflächen, in denen die Strömung beeinflusst wird 

(Abschattung hinter Parallelwerken), ist auch im Ausbauzustand aquatischer Lebensraum 

mit Fließgewässercharakter vorhanden. Verändern und meist verschlechtern wird sich je-

doch in vielen Bereichen die Habitatqualität. 

Ermittlung der Eingriffs-/Verlustflächen 

 

Zur Ermittlung und Darstellung der tatsächlichen fischökologisch/fischfaunistischen „Verlust-

flächen“ müssen die durch die Flussregelung und sonstige Maßnahmen in TA 2 beanspruch-

ten Flächen in aquatische Habitatflächenverluste umgewandelt werden. Zur integralen Ab-

schätzung des Gesamtumfangs der Eingriffe in die fischfaunistischen Habitatflächen wurden 

hierbei zwei unterschiedliche Bilanzierungs-Ansätze gewählt. Im Folgenden wird nur Metho-

de 1:  

„Bilanzierung durch fachgutachterliche Gewichtung der flächenhaften Eingriffe (Eingriffsflä-

che x Verlustfaktor)“ 

dargestellt und deren Ergebnis verwendet.  

Die Methode 2 ist in der UVU; Teil 2 erläutert, Beilage Nr. 206 „Bilanzierung auf Basis des 

Struktur-Habitat-Bewertungssystems“. 

Bei Methode 1 werden die jeweiligen Eingriffsflächen bzw. der darüber nach wie vor existie-

rende aquatische Lebensraum inklusive der zugehörigen Schlüssel- und Mesohabitate der 

Fischfauna hinsichtlich ihrer verbleibenden bzw. der verloren gehenden ökologischen Quali-

tät und Funktionsfähigkeit gewichtet. Die Gewichtung erfolgt über Multiplikation der Eingriffs-

flächen mit sog. Verlustfaktoren8, welche Zahlenwerte zwischen 0 (keine Verlustfläche) und 1 

(100 % Verlustfläche) annehmen können. Die Verlustfaktoren wurden durch fachgutachterli-

che Abschätzung ermittelt. Dabei wurde analysiert, welche Qualität und ökologische Funkti-

onsfähigkeit der Fließgewässerlebensraum (inklusive zugehörige Schlüssel- und Mesohabi-

tate der Fischfauna) auf und über der jeweiligen Eingriffsfläche im Ausbauzustand noch ha-

ben könnte, bzw. wie hoch der Verlust an Qualität und Funktionsfähigkeit flächenanteilig zu 

bewerten ist (Ableitung siehe Tab. 3-6).  

                                                

8 Dieser Ansatz erfordert eine stärker differenzierte Festlegung von Beeinträchtigungsfaktoren gegenüber der BayKompV, die 
nur die Faktoren 0–0,4–0,7–1,0 vorsieht. Im Verfahren zum TA1 wurde diese Vorgehensweise mit stärker abgestufen Beein-
trächtigungsfaktoren mit der Höheren Naturschutzbehörde abgestimmt.   
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Tab. 3-6:  Ableitung der unterschiedlichen Eingriffsintensitäten und daraus resultierenden 

Verlustfaktoren. 

 Eingriffsintensität 

gering mittel hoch 

Wirkung Wasserflächen/-körper 
bleiben erhalten oder es 
entstehen sehr geringe 
Flächenverluste jeweils in 
Verbindung mit geringen 
Funktionseinschränkungen 

Wasserflächen/-körper blei-
ben im Wesentlichen erhalten 
oder es entstehen geringe 
Flächenverluste jeweils in 
Verbindung mit mittelgradiger 
Funktionsbeeinträchtigung 

Wasserflächen bleiben grund-
sätzlich erhalten aber es 
entstehen starke Beeinträch-
tigung der Flächenfunktion, 
z.B. durch Verlust von Über-
tiefen/Schlüsselhabitaten   

Resultierender 
Verlustfaktor 0,05 bis 0,20 0,25 bis 0,55 0,60 bis 1,0 

 

Die entsprechenden Gesichtspunkte und Überlegungen hinsichtlich der verschiedenen Ein-

griffskategorien werden nachfolgend dargestellt: 

a) Beim Bau bzw. bei der Ertüchtigung der Regelungsbauwerke (Buhnen und Parallel-

werke) werden Flachwasserbereiche beansprucht und in Blocksteinflächen umgewan-

delt (siehe sehr geringe bis geringe Eingriffsintensität in Tab. 3-6) und dabei zum Teil 

Schlüsselhabitate der Fischfauna direkt oder indirekt beeinträchtigt (siehe mittlere Ein-

griffsintensität in Tab. 3-6). Bei Niedrigwasserständen gehen durch die aus dem Was-

ser ragenden Baukörper der Blocksteinbauwerke gewisse Wasserflächen zeitweise 

verloren, bei Mittelwasser sind diese aber wieder zur Gänze unter Wasser und werden 

überströmt. Bei Niedrigwasser entstehen hinter den Parallelwerken nicht oder nur 

schwach durchströmte Zonen, so dass auch Fließgewässercharakter verloren geht. 

Zudem begünstigen die Blocksteinbauwerke trotz entsprechender Maßnahmen zur 

Vermeidung/Schadensbegrenzung (30-2.5 VFFH) die Neozoenansiedlung. Andererseits 

stellen die Unterwasserstrukturen der ökologisch optimierten Regelungsbauwerke (30-

2.4 VFFH) und ihr näheres „morpho-hydraulisches“ Umfeld auch geeignete Meso- und 

Mikrohabitate für rheophile und indifferente Fische dar (Einstände, Fressplätze, 

Schutzstrukturen auch gegenüber Vogelprädation). Insbesondere die Buhnenköpfe 

und ihr Umfeld mit ihren speziellen hydraulischen Situationen (Wechselwirkung zwi-

schen Struktur und Strömung) sind geeignete Mesohabitate für Adulte verschiedener 

rheophiler und „streng“ rheophiler Arten. Durch die ökologische Gestaltung der Rege-

lungsbauwerke (Kerben, unregelmäßige Höhen etc.) wird sich insgesamt die Strö-

mungsvielfalt in den Buhnenfeldern nicht nachteilig verändern. Die Bereiche an und 

hinter den ökologisch optimierten Parallelwerken sind als strömungsberuhigte Meso-

habitate für indifferente Arten geeignet. Die negativen Wirkungen der Regelungsbau-

werke durch lokalen Flächenverlust bei Schlüsselhabitaten sowie durch die gesteigerte 

Neozoenkonkurrenz und die positiven Effekte der ökologisch optimierten Bauwerke 

(Wirkung als Mesohabitate) wurden gegeneinander aufgewogen.  

Je nach Intensität des Eingriffs (Lage in „normalen“ Donau-Flachwasserbereichen oder 

direkte/indirekte Beeinträchtigung auf Schlüsselhabitate, siehe oben) wurde insgesamt 

für den aquatischen Lebensraum über den Aufstandsflächen der Regelungsbauwerke 

rechnerische Verlustabschläge von 15 % (Buhnen) bzw. 20 % (Parallelwerke) (ent-

sprechend Verlustfaktoren von 0,15 bzw. 0,2) bei sehr geringen bis geringen Ein-
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griffsintensität sowie von jeweils 30 % (entsprechend Verlustfaktoren von jeweils 0,3) 

bei mittleren Eingriffsintensitäten veranschlagt. Zusätzlich wurden die Flächen, auf de-

nen durch den Bau/Ertüchtigung von Buhnen und Parallelwerken Strömungsabschat-

tungen (indirekte Beeinträchtigungen) entstehen, mit Verlustabschlägen von 10 % 

(Faktor 0,1) gewertet. 

b) Für das Parallelwerk Isarmündung wird ein Eingriffsfaktor von 0,1 angesetzt, da die-

ses Parallelwerk niedriger dimensioniert (Oberkante auf RNW) ist als die Regelplanung 

für Parallelwerke (RNWkü +0,7 m). Die technischen Ufervorschüttungen umfassen 

insgesamt drei Bauwerke mit unterschiedlichen Höhen und Ausdehnungen. Dies sind 

eine Vorschüttung bei Donau-km 2277,1 rechts mit einer geplanten Höhe von MWkü, 

bei Donau-km 2272,4 rechts mit einer geplanten Höhe von RNWkü+0,4 sowie bei Do-

nau-km 2262,8 links mit einer geplanten Höhe von RNW+0,7. Analog zu den Eingriffen 

durch Regelungsbauwerke werden durch die Vorschüttungen uferparallele Flachwas-

serbereiche beansprucht und in Blocksteinflächen umgewandelt. Die Eingriffsintensität 

wird mit mittel bewertet (entsprechend Verlustfaktoren von jeweils 0,3). 

c) Bei den ökologisch optimierten Ufervorschüttungen (Vermeidung 30-2.6 VFFH) stel-

len die Kiesflächen funktionsfähige Kieslaichplätze und Jungfischhabitate dar. Die zur 

Fahrrinne hin vorgelagerten Kies-Längsriegel mit Blocksteinunterbau dienen dem 

Schutz der Kiesflächen gegenüber Wellenschlag. Insgesamt ist dadurch auf den be-

troffenen Flächen infolge des verbesserten Schifffahrtsschutzes von einer Verbesse-

rung der Habitatsituation auszugehen. Da es auf den Ufervorschüttungen in der unte-

ren Hälfte im Vergleich zum Ist-Zustand zu geringfügigen Reduktionen der Fließge-

schwindigkeiten kommen kann und bei gewissen Wasserständen zudem kleinere Flä-

chenreduktionen zu erwarten sind, werden im Sinne einer worst-case-Betrachtung 

dennoch eine geringe Beeinträchtigungen (rechnerische Flächenverluste) von 4–6 % 

bzw. ein Verlustfaktor von 0,05 angesetzt.  

d) Je nach Art des Kolkverbaus und des Kolktyps (siehe Zusammenfassung der hydro-

akustischen Ergebnisse oben) wurde für den aquatischen Lebensraum über den Flä-

chen des Kolkverbaus (Verlust an Tiefenvarianz, starke Monotonisierung, Verlust an 

Meso- und Mikrohabitaten) ein Verlustabschlag zwischen 100 % und 10 % angesetzt.  

Für die Grobkornzugabe oberhalb der Isarmündung wird aufgrund der geplanten 

Maßnahme zur Vermeidung/Schadensbegrenzung (30-3.2 VFFH) ein Verlustfaktor von 

0,1 angesetzt. 

Bei der Ertüchtigung des Kolkes unterhalb der Isarmündung durch Grundschwellen 

(Vermeidung/Schadensbegrenzung 30-3.3 VFFH) wird ein Verlustfaktor von 0,1 ange-

setzt für die Ertüchtigung bestehender Schwellen und 0,4 für den Neubau von zusätzli-

chen Grundschwellen. 

Teilverbauten von Krümmungskolken (regulär auf RNWkü -3,5 m ohne zusätzliche 

Vermeidung) werden mit 0,4 bilanziert. Durch die zusätzliche Vermeidungsmaßnahme 

30-3.5 VFFH (Teilverbau auf RNWkü –5 m bzw. RNWkü –4,5 m – betrifft Krümmungskolk 

in der Endlauer Schleife) reduzieren sich die Eingriffsfaktoren respektive auf 0,15 bzw. 

0,2. 

Für den Verbau der Buhnenkopfkolke wurde auf Grund der Vermeidungsmaßnahme 

30-3.4 VFFH (Teilverbau auf RNWkü -3,5 m statt ursprünglich vollständige Verfüllung) ein 

Verlustfaktor von 0,6 verwendet. 
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Bei den Kolk-Flächen, die durch Buhnen und Parallelwerke ganz überbaut werden, 

wurde der Verlustfaktor auf 1,0 im Sinne eines vollständigen Lebensraumverlustes ge-

setzt. Ebenso werden Ertüchtigungen von Sonderkolken (Kolke im Strömungsschat-

ten von Buhnen mit überdurchschnittlich hoher Frequentierung) trotz Vermeidungs-

maßnahme (30-3.5 VFFH Teilverbau auf RNWkü-4,5 m) mit einem Verlustfaktor von 1,0 

bilanziert. 

e) Bei der Sohlbaggerung in der Kiesstrecke erfolgt anlagebedingt eine Vertiefung der 

Flusssohle um 0,35 m – 0,40 m. Hierdurch kommt es zu Monotonisierungen des Sohl-

reliefs auf rund 44 ha (innerhalb der bestehenden Fahrrinne: ca. 31 ha, außerhalb der 

bestehenden Fahrrinne ca. 13 ha). Bei den Bereichen innerhalb der Fahrrinne handelt 

es sich um Flächen, die schon im Ist-Zustand zu den Tiefenbereichen zählen und re-

gelmäßig durch Unterhaltungsbaggerungen gestört werden, so dass keine wesentliche 

Veränderung des Flächencharakters eintritt. Da auch die Sohlqualität (Kiessohle) ins-

gesamt nicht abnimmt (Geschiebemanagement) besteht die nachteilige Wirkung zum 

einen in einer möglicherweise geringfügig verminderten Flächenproduktivität. Ein tiefes 

Gewässer ist gemäß HUÉT (1964) biologisch weniger produktiv als ein flaches Ge-

wässer. Zum anderen entsteht durch die Vereinheitlichung der Sohle ein Verlust an he-

terogenem Sohlrelief und damit an Mikrohabitaten. Dieser Verlust wird sich aber im 

Laufe der Zeit (bis zur jeweils nächsten Unterhaltungsbaggerung) auch immer wieder 

teilweise rückbilden. Der rechnerische flächenbezogene Gesamtverlust (Verlustfläche 

Lebensraum Fischfauna) wird hinsichtlich der Sohlbaggerung innerhalb der Fahrrinne 

auf rund 5–15 % (10 %), bezogen auf den aquatischen Raum über der Baggerungsflä-

che geschätzt. Der entsprechende Verlustfaktor (flächenbezogen) beträgt somit 0,1. 

Baggerungen außerhalb der Fahrrinne werden aufgrund der Tatsache, dass dort der-

zeit noch keine regelmäßige Unterhaltungsbaggerung stattfindet mit dem doppelten 

Faktor von 0,2 belegt. 

Im unteren Ausbauabschnitt nach der Mühlauer Kurve ab Donau-km 2258,5 ist die Do-

nau durch eine Felssohle mit unterschiedlich dicken Kiesauflagen gekennzeichnet 

(sog. Felsstrecke). Je nach Sohlbeschaffenheit wird zur Vertiefung der Fahrrinne sowie 

für die Herstellung des Geschiebefanges bereichsweise das Lösen von Fels durch 

Reißen oder Meißeln oder die Baggerung von Kies erforderlich. Eine exakte Ermittlung 

des Flächenumfangs für die Herstellung der Fahrrinne bzw. des Geschiebefanges in 

Fels ist nicht möglich. Auf Basis der vorhandenen Daten kann nach Auskunft der RMD 

davon ausgegangen werden, dass das Verhältnis von Kiesbaggerung zu Reißen oder 

Meißeln innerhalb der Felsstrecke ca. 1:1 beträgt. Die Bereiche, in denen Reißen und 

Meißeln in Fels notwendig wird, konzentrieren sich hierbei vor allem auf den Geschie-

befang. Die Herstellungstiefen beim Reißen und Meißeln in Fels sind tiefer als bei den 

Sohlbaggerungen. Durch die Tieferlegung entstehen vom Grundsatz her Monotonisie-

rungseffekte. Allerdings erfolgt in den Bereichen mit felsiger Sohle durch das Mei-

ßeln/Lösen von Fels im Vergleich zu Baggerungen keine Glättung und Monotonisie-

rung. Vielmehr wird alleine durch die normalen Arbeitsvorgänge beim Lösen des felsi-

gen Untergrunds ein unebenes Sohlrelief mit Vertiefungen und Spitzen hergestellt. 

Nach Angaben der BAW (Bundesanstalt für Wasserbau) entstehen über das ange-

nommene arbeitsbedingte Maß der Unregelmäßigkeit von plus/minus 15 cm hinaus lo-

kal auch deutliche Übertiefen. Hierdurch entstehen für die Fischfauna geeignete Meso- 
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bzw. Mikrohabitate. Deshalb wird das Reißen und Meißeln in Fels mit geringeren Ein-

griffsfaktoren belegt als die Sohlbaggerungen in Kies. Gleichfalls wird zwischen Eingrif-

fen innerhalb und außerhalb der Fahrrinne unterschieden (0,15 außerhalb der Fahrrin-

ne, 0,075 innerhalb der Fahrrinne). 

f) In mehreren Abschnitten in TA 2 wird die Fahrrinne verlagert bzw. erweitert. Die 

dadurch entstehenden neuen Fahrrinnen-Flächen, in denen es zu indirekten Beein-

trächtigungen der Fischfauna durch die Schifffahrt kommen kann, werden mit einem 

Verlustfaktor von 0,2 belegt. 

 

Tab. 3-7:  Bilanzierung der Verlustflächen an „Lebensraum mit Fließgewässercharakter inkl. 

fischfaunistischer Schlüssel- und Mesohabitate“ in TA 2 nach Methode (1): Ein-

griffsfläche x Verlustfaktor 

Maßnahme/Anlage 

Eingriffsintensität1 Fläche 

[ha] 

Verlust-

faktor 

Verlust-

fläche [ha] 

Buhne / Parallelwerk Abtrag - 0,24 0,00 0,00 

Buhne (Neu+Anpassung) sehr gering, gering gering 4,90 0,15 0,73 

Buhne (Neu+Anpassung) mittel mittel 1,59 0,30 0,48 

Paralellwerk (Neu+Anpassung) sehr gering, gering gering 4,79 0,20 0,96 

Paralellwerk (Neu+Anpassung) mittel mittel 0,91 0,30 0,27 

Parallelwerk Isarmündung gering 0,78 0,10 0,08 

Technische Vorschüttung, mittel mittel 0,95 0,30 0,29 

Fischökologisch optimierte Ufervorschüttung, gering gering 6,72 0,05 0,34 

Kolk oberhalb Isarmündung, Teilverbau Grobkornzugabe gering 4,07 0,10 0,41 

Kolk Isarmündung,  

Teilverbau Ertüchtigung Grundschwelle  

gering 0,27 0,10 0,03 

Kolk Isarmündung,  

Teilverbau Grundschwelle neu 

mittel 0,71 0,40 0,28 

Krümmungskolk, Teilverbau 5,0 gering 1,54 0,15 0,23 

Krümmungskolk, Teilverbau 4,5 gering 1,43 0,20 0,29 

Krümmungskolk, Teilverbau 3,5 mittel 19,34 0,40 7,74 

Kolk Winzer (Fkm 2264,0 - 2263,8, weder Krümmungs- noch 

Buhnenkopfkolk), Teilverbau 3,5 
mittel 0,60 0,40 0,24 

Buhnenkopfkolk, Teilverbau 3,5 hoch 0,50 0,60 0,30 

Sonderkolk (Kolke im Strömungsschatten von Buhnen mit 

überdurchschnittlich hoher Frequentierung), Teilverbau 4,5 
hoch 0,14 1,00 0,14 

Kolk, Überbau hoch 1,08 1,00 1,08 

Kiesstrecke, Sohlbaggerung außerhalb FaRi gering 12,94 0,20 2,59 

Kiesstrecke, Sohlbaggerung innerhalb FaRi gering 31,30 0,10 3,13 

Felsstrecke, Sohlbaggerung außerhalb FaRi  

(Annahme 50%) 

gering 0,77 0,20 0,15 
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Maßnahme/Anlage 

Eingriffsintensität1 Fläche 

[ha] 

Verlust-

faktor 

Verlust-

fläche [ha] 

Felsstrecke, Sohlbaggerung innerhalb FaRi  

(Annahme 50%)  
gering 

3,46 0,10 0,35 

Felsstrecke, Fahrrinnenherstellung in Fels  

außerhalb FaRi (Annahme 50%) 
gering 

0,77 0,15 0,12 

Felsstrecke, Fahrrinnenherstellung in Fels  

innerhalb FaRi (Annahme 50%) 
gering 

3,46 0,075 0,26 

Indirekte Beeinträchtigungen (Strömungsabschattung) gering 14,71 0,10 1,47 

Zusätzliche Fläche Fahrrinne gering 8,68 0,20 1,74 

Gesamt  126,65  23,70 

Hinweis: 

Die 126,65 ha unfaktorisierte Eingriffsfläche ergeben sich wie folgt: Die reine Aufstandsfläche der Eingriffe durch die techni-

sche Planung Wasserstraße unmittelbar in der Donau beträgt 103,26 ha. Des Weiteren werden die „zusätzliche Fläche Fahr-

rinne“ mit 8,68 ha sowie „indirekte Beeinträchtigungen (Strömungsabschattung)“ mit 14,71 ha zum Flächenumfang gezählt. 

Daraus ergibt sich eine Eingriffsfläche bzw. ein Verlust von fließgewässertypischem Lebensraum von insgesamt 126,65 ha. In 

der Eingriffsbilanz der flächenbezogen bewertbaren Merkmale der Biotoptypen nach Anlage 3.1 BayKompV (vgl. Tab. 3-1) 

beträgt die Eingriffsfläche durch die Wasserstraße 105,63 ha. Dies umfasst die reine Aufstandsfläche der Eingriffe Wasser-

straße unmittelbar in der Donau von 103,26 ha zzgl. 2,37 ha der Fläche für Maßnahmen an Land, die der technischen Pla-

nung zur Wasserstraße zugeordnet sind (Baustraßen, Baustelleneinrichtungsflächen, Errichtung Steinlagerplatz Mühlhamer 

Schleife etc.).  

 

Für den Ausbau in TA 2 wurde auf Basis von Methode 1 eine Eingriffsfläche bzw. eine Ver-

lustfläche von insgesamt ca. 23,70 ha, auf Basis von Methode 2 von 8,5 ha prognostiziert. 

Im Sinne eines „worst-case“-Ansatzes wird für die Eingriffsbilanzierung allerdings nur Metho-

de 1 verwendet. Die Eingriffs-/Verlustfläche wird damit auf 

     ca. 23,70 ha 

festgesetzt. Die Eingriffsfläche wird definiert als Verlustfläche an „Lebensraum mit Fließ-

gewässercharakter inklusive fischfaunistischer Schlüssel- und Mesohabitate“. 

3.2.3 Beeinträchtigungen der Fischfauna durch Maßnahmen zur Verbesserung 

des Hochwasserschutzes 

Im Rahmen der Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes ergeben sich unter 

Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen keine zu kompensierenden Beeinträchtigun-

gen der Fischfauna. 
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3.2.4 Kompensationspflichtige Konflikte bei Tieren 

Die in der folgenden in der Tabelle dargestellten erheblichen Beeinträchtigungen (Konflikte) 

bedürfen mit Bezug zu den Vorgaben der BayKompV einer Kompensation (siehe Anhang 2). 

Tab. 3-8: Kompensationspflichtige Konflikte bei Tieren9 

Nr. Beschreibung der Konflikte 

T-Fi-3 Verlust/Veränderung von Kieslaichplätzen durch Ver-/Überbauung bzw. indirekte Beeinträch-
tigungen durch den Ausbau der Wasserstraße 
Rheophile Fischarten inkl. Streber, Zingel, Weißflossiger Gründling/Donau-Stromgründling 

T-Fi-4 Verlust/Veränderung von rheophilen Jungfischhabitaten durch Ver-/Überbauung bzw. indirek-
te Beeinträchtigungen durch den Ausbau der Wasserstraße 
Rheophile Fischarten inkl. Streber, Zingel, Schrätzer, Weißflossiger Gründling/Donau-
Stromgründling, Frauennerfling 

T-Fi-5 Verlust/Veränderung von fließgewässertypischem Lebensraum durch Ver-/Überbauung bzw. 
indirekte Beeinträchtigungen durch den Ausbau der Wasserstraße 
Rheophile Fischarten inkl. Streber, Zingel, Schrätzer, Weißflossiger Gründling/Donau-
Stromgründling, Frauennerfling, Donau-Kaulbarsch 

T-Fi-6 Verlust von Meso- und Mikrohabitaten durch Ver-/Überbauung bzw. indirekte Beeinträchti-
gungen durch den Ausbau der Wasserstraße 
Rheophile Fischarten inkl. Streber, Zingel, Schrätzer, Weißflossiger Gründling/Donau-
Stromgründling, Frauennerfling, Donau-Kaulbarsch 

T-Fi-7 Abnahme der Strömungsvarianz durch den Ausbau der Wasserstraße 
Rheophile Fischarten inkl. Streber, Zingel, Schrätzer, Weißflossiger Gründling/Donau-
Stromgründling, Frauennerfling, Donau-Kaulbarsch 

T-Fi-8 Abnahme bzw. Verlust der Wechselbeziehung zwischen Strömung und Struktur durch den 
Ausbau der Wasserstraße 
Rheophile Fischarten inkl. Streber, Zingel, Schrätzer, Weißflossiger Gründling/Donau-
Stromgründling, Frauennerfling, Donau-Kaulbarsch 

T-Fi-9 Monotonisierungseffekte durch die flussregelnden Maßnahmen durch den Ausbau der Wasser-
straße 
Rheophile Fischarten inkl. Streber, Zingel, Schrätzer, Weißflossiger Gründling/Donau-
Stromgründling, Frauennerfling, Donau-Kaulbarsch 

T-Fi-10 Monotonisierung des Sohlreliefs durch Kolkverbau durch den Ausbau der Wasserstraße 
Rheophile, Streber, Zingel, Frauennerfling 

T-Fi-11 Monotonisierung des Sohlreliefs durch Sohlbaggerung durch den Ausbau der Wasserstraße 
Rheophile Fischarten inkl. Streber, Zingel, Schrätzer, Weißflossiger Gründling/Donau-
Stromgründling, Frauennerfling durch den Ausbau der Wasserstraße 

T-Fi-12 Erhöhter Konkurrenzdruck durch Neozoen  
Rheophile Fischarten inkl. Streber, Zingel, Schrätzer, Weißflossiger Gründling/Donau-
Stromgründling, Donau-Kaulbarsch 

T-Fi-13 Erhöhter Raubdruck durch fischfressende Vögel durch den Ausbau der Wasserstraße 
Rheophile Fischarten inkl. Streber, Zingel, Schrätzer, Frauennerfling, Donau-Kaulbarsch 

T-Fi-14 Gesteigerter Schiffsverkehr: Wellenschlag, Sog und Schwall, Substratumlagerungen, Trüb-

                                                

9 Die BayKompV enthält keine Vollzugshinweise für den Wasserstraßenausbau. Die Ermittlung der kompensationspflichtigen 
Konflikte für die Tiere wurde gemäß §5 Abs. 3 BayKompV unter Berücksichtigung der Vollzughinweise Hochwasserschutz und 
in Anlehnung an die Vollzughinweise Straßenbau erarbeitet.  
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Nr. Beschreibung der Konflikte 

stoffe, Fischschäden (Schraubenkontakt) durch den Ausbau der Wasserstraße 
Rheophile Fischarten inkl. Streber, Zingel, Schrätzer, Weißflossiger Gründling/Donau-
Stromgründling, Frauennerfling, Donau-Kaulbarsch 

T-Fi-20 Schädigung/Tötung einzelner Donau-Kaulbarsche durch Massenbewegungen während der 
Bautätigkeiten durch den Ausbau der Wasserstraße 
Donau-Kaulbarsch 

T-V1 Dauerhafter und temporärer Verlust sowie dauerhafte und temporäre Störung von Wiesenbrüterre-
vieren durch Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 
Großer Brachvogel, Kiebitz 

T-V2 Dauerhafter Verlust von Revieren der Arten der offenen Feldflur durch Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Hochwasserschutzes 
Feldlerche 
 
Temporärer Verlust und temporäre Störung von Revieren der Arten der offenen Feldflur durch 
Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 
Feldlerche, Kiebitz 

T-V3 Dauerhafter Verlust von Revieren der Röhricht bewohnenden Arten durch Maßnahmen zur Ver-
besserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße 
Blaukehlchen, Drosselrohrsänger, Teichrohrsänger 
 
Temporärer Verlust von Revieren der Röhricht bewohnenden Arten durch Maßnahmen zur Ver-
besserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße 
Blaukehlchen, Rohrweihe, Teichrohrsänger 

T-V4 Dauerhafter Verlust sowie temporärer Verlust und temporäre Störung von Revieren der auf Kiesflä-
chen siedelnden Arten durch den Ausbau der Wasserstraße  
Flussregenpfeifer 

T-V5 Dauerhafter Verlust von Revieren der Stillgewässer bewohnenden Arten durch Maßnahmen zur 
Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße 
Knäkente, Schnatterente 
 
Temporärer Verlust und temporäre Störung von Revieren der Stillgewässer bewohnenden Arten 
durch Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße  
Knäkente, Löffelente, Schnatterente, Teichhuhn, Wasserralle 

T-V6 Dauerhafter Verlust von Revieren der Arten der halboffenen Agrarlandschaft durch Maßnahmen 
zur Verbesserung des Hochwasserschutzes  
Feldsperling, Gartenrotschwanz, Gelbspötter, Goldammer, Grünspecht, Neuntöter, Turmfalke, Wal-
dohreule  
 
Temporärer Verlust von Revieren der Arten der halboffenen Agrarlandschaft durch Maßnahmen 
zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße 
Dorngrasmücke, Gartenrotschwanz, Gelbspötter, Goldammer, Grünspecht, Kuckuck, Mäusebussard, 
Neuntöter, Turmfalke, Waldohreule  

T-V7 Dauerhafter Verlust von Revieren der Wald bewohnenden Arten durch Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Hochwasserschutzes  
Schlagschwirl 

T-V8 Dauerhafter Verlust von Revieren der die Weichholzaue bewohnenden Arten durch Maßnahmen 
zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße  
Pirol 
 
Temporärer Verlust der die Weichholzaue bewohnenden Arten durch Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße 
Nachtigall, Pirol 

T-V9 Dauerhafter und temporärer Verlust der Fließgewässer bewohnenden Arten durch Maßnahmen 
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Nr. Beschreibung der Konflikte 

zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße 
Eisvogel, Gänsesäger 

T-V10 Dauerhafter und temporärer Verlust und temporäre Störung von Rast- und Zugvogellebensräumen 
mit hoher Bedeutung durch Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den 
Ausbau der Wasserstraße 

• An Seichtwasserbereiche mit vernässten Schlick- oder Grasflächen angepasste Arten 

• An kiesiges Substrat angepasste Arten 

• Wasservögel: Arten, die auf der Donau und zu mehr als 10 % auf Altwässern nachgewiesen wur-
den 

• Wasservögel: Arten, die auf der Donau, auf Altwässern und in Stillwasserbereichen hinter Inseln 
nachgewiesen wurden 

T-S1 Verlust von Quartieren Baumhöhlen bewohnender Fledermäuse (Abendsegler (Nyctalus noctula), 
Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfledermaus 
(Myotis nattereri), Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Großes Mausohr (Myotis myotis), Kleine 
Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri), Mückenfledermaus (Pi-
pistrellus pygmaeus), Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)) durch Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasser-
schutzes 

T-A1 Verlust von aquatischen und terrestrischen Lebensräumen des Kammmolches (Triturus cristatus) 
durch direkte Wirkungen von Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

T-A2 Verlust von aquatischen und terrestrischen Lebensräumen des Springfrosches (Rana dalmatina) 
durch direkte Wirkungen von Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

T-A3 Verlust von aquatischen und terrestrischen Lebensräumen des Laubfrosches (Hyla arborea) durch 
direkte und indirekte Wirkungen von Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

T-A4 Verlust von aquatischen und terrestrischen Lebensräumen des Moorfrosches (Rana arvalis) durch 
direkte Wirkungen von Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

T-A5 Verlust von aquatischen und terrestrischen Lebensräumen der Gelbbauchunke (Bombina variegata) 
durch direkte Wirkungen von Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

T-R1 Verlust von trockenen/mageren Lebensräumen der Zauneidechse (Lacerta agilis) durch direkte Wir-
kungen von Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

T-MZ1 Verlust und Veränderung von Habitaten des Makrozoobenthos (Aplexa hypnorum, Gyraulus crista, 
Hippeutis complanatus, Micronecta minutissima, Physa fontinalis, Pisidium supinum, Segmentina 
nitida, Theodoxus fluviatilis, Valvata cristata, Viviparus contectus) durch Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße 

T-TF1 Verlust von Lebensraum für den Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris teleius) durch 
direkte und indirekte Wirkungen von Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie 
den Ausbau der Wasserstraße 

T-TF2 Verlust von Lebensraum für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris nausithous) 
durch direkte und indirekte Wirkungen von Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 
sowie den Ausbau der Wasserstraße 

T-L1 Verlust von Lebensraum gefährdeter Libellen (Aeshna isoceles, Brachytron pratense, Coenagrion 
pulchellum, Gomphus flavipes, G. vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus, Ophiogomphus cecilia, 
Sympecma fusca) durch Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau 
der Wasserstraße 

T-NF1 Verlust von potenziellem Lebensraum für den Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) 
durch direkte und indirekte Wirkungen von Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

T-UL1 Verlust von Lebensraum für gefährdete Uferlaufkäfer der Lehmufergilde (Bembidion semipunctatum, 
Bembidion testaceum, Bembidion prasinum) durch Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasser-
schutzes sowie den Ausbau der Wasserstraße 
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Nr. Beschreibung der Konflikte 

T-WT1 Verlust von Lebensraum für gefährdete Weichtiere der Fließgewässer (Muscheln: Anodonta anatina, 
Anodonta cygnea, Unio pictorum, Unio tumidus; Schnecken: Lithoglyphus naticoides, Theodoxus 
fluviatilis) durch Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie den Ausbau der 
Wasserstraße 

T-WT2 Verlust von Lebensraum für gefährdete Weichtiere der Stillgewässer und Altwässer (Muscheln: Ano-
donta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum; Schnecken: Anisus leucostoma, Gyraulus crista, G. 
rossmaessleri, Hippeutis complanatus, Planorbis carinatus, Radix auricularia, Segmentina nitida, 
Stagniola fuscus, Stagniola turricula, Valvata macrostoma) durch Maßnahmen zur Verbesserung des 
Hochwasserschutzes 

T-WT3 Verlust von Lebensraum für gefährdete Landschnecken (Cochlicopa lubrica, Pseudotrichia rubigino-
sa, Pupilla muscorum, Truncatellina cylindrica, Vallonia declivis Vertigo angustior, Vertigo pusilla) 
durch Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

 

3.3 Boden 

Das Schutzgut Boden wird durch Versiegelung, Auf- und Abtrag sowie baubedingten Beein-

trächtigungen durch beide Vorhaben beeinträchtigt. Als Folge des Donauausbaus kommen 

bei diesem Vorhaben eine Veränderung der Land-Wasser-Linie bei RNW (Einstau von 

Landböden) sowie eine Anhebung des dauerhaft grundwasserbeeinflussten Bodenhorizon-

tes von Aueböden (=Vergleyung) als Wirkungen auf kleiner Fläche hinzu. Die nachfolgende 

Tabelle stellt diese erheblichen Beeinträchtigungen dar. Weitergehende Ausführungen dazu 

können aus dem Kap. 6 der UVU (Beilage 206) entnommen werden. 

Tab. 3-9: Erhebliche Beeinträchtigungen beim Boden durch den Ausbau der Wasserstraße 

und die Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

Auswirkungs-

kategorie 

Verbesserung des Hoch-

wasserschutzes 

Ausbau der Wasserstraße Betroffenheit durch 

beide Vorhaben 

 Anlagebedingt* Baube-

dingt 

Anlagebedingt* Bau-

bedingt 

Anlage-

bedingt 

Bau-

bedingt 

Direkte Wirkungen (Versiegelung, Auf- und Abtrag, Bau) 

Böden mit 
überwiegend 
sehr hohem 
Gesamtwert 

8,5 ha (V) 
60,66 ha (A/A) 

17,21 ha - (V) 
0,01 ha (A/A) 

0,05 ha 69,17 ha 17,26 ha 

Böden mit 
überwiegend 
hohem Ge-
samtwert 

10,82 ha (V) 
76,68 ha (A/A) 

25,19 ha 0,44 ha (V) 
0,08 ha (A/A) 

0,15 ha 88,02 ha 25,34 ha 

Böden mit 
überwiegend 
mittlerem bis 
geringem Ge-
samtwert 

1,02 ha (V) 
2,70 ha (A/A) 

4,84 ha - (V) 
- (A/A) 

0,14 ha 3,72 ha 4,98 ha 
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Auswirkungs-

kategorie 

Verbesserung des Hoch-

wasserschutzes 

Ausbau der Wasserstraße Betroffenheit durch 

beide Vorhaben 

 Anlagebedingt* Baube-

dingt 

Anlagebedingt* Bau-

bedingt 

Anlage-

bedingt 

Bau-

bedingt 

Indirekte Wirkungen (Überstauung und Vergleyung) 

Böden mit 
überwiegend 
sehr hohem 
Gesamtwert 

- - 0,42 ha (Ü) 
- (Vg) 

- 0,42 ha - 

Böden mit 
überwiegend 
hohem Ge-
samtwert 

- - 0,71 ha (Ü) 
0,01 ha (Vg) 

- 0,72 ha - 

Böden mit 
überwiegend 
mittlerem bis 
geringem Ge-
samtwert 

- - 0,02 ha (Ü) 
- (Vg) 

- 0,02 - 

Summen  20,34 ha (V) 

140,04 ha (A/A) 

0 ha (Ü) 

0 (Vg) 

47,24 ha 0,44 ha (V) 

0,09 ha (A/A) 

1,15 ha (Ü) 

0,01 ha (Vg) 

0,34 ha 162,07 ha 47,58 ha 

* V = Versiegelung, A/A = Auf- und Abtrag, Ü = Überstauung, Vg = Vergleyung 

Aus den o. g. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden ergeben sich folgende in der Ta-

belle dargestellte Konflikte. 

Tab. 3-10: Kompensationspflichtige Konflikte beim Boden 

Nr. Beschreibung der Konflikte 

Bo 1 Beanspruchung von Böden durch Versiegelung (Bo-V), Auf- und Abtrag (Bo-A/A) und baubedingte 
Beeinträchtigungen (Bo-Bau) 

Bo 2 Dauerhafter Einstau/Überflutung von Böden durch Veränderung der Land-Wasser-Linie 

Bo 3 Zunehmende Vergleyung bzw. Anhebung des Gr-Horizontes (=dauerhafter Einstau) 

 

3.4 Grundwasser 

Beim Schutzgut Grundwasser fallen die Änderungen des Grundwasserflurabstandes (RNW) 

sowie die Änderungen der Grundwasserschwankungsamplitude kleinflächig und so gering 

aus, dass daraus für diesen Teil des Naturhaushaltes keine erheblichen Beeinträchtigungen 

resultieren. 
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3.5 Oberflächengewässer 

Hinsichtlich des Abflusses und der Abflussdynamik sind keine bzw. nur unwesentliche Ände-

rungen zu erwarten. Gleiches gilt für die mittleren Fließgeschwindigkeiten bei RNQ und MQ. 

Diese nimmt im TA 2 bei RNQ geringfügig zu und bei MQ geringfügig ab. Bei der Uferstruk-

tur kommt es in sechs von insgesamt 142 500 m-Abschnitten zu Veränderungen. In zwei 

Abschnitten werden bisher nicht verbaute Ufer durch die Neuanlage von Flussbauwerken 

verändert. Die Sohle wird durch Sohlbaggerungen und Kolkverfüllungen bereichsweise nivel-

liert. Durch die Maßnahmen des Hochwasserschutzes werden Gräben in 10 Fällen neu ge-

quert, in drei Fällen gedükert bzw. verlegt. 

Tab. 3-11: Erhebliche Beeinträchtigungen bei Oberflächengewässer durch den Ausbau der 

Wasserstraße und die Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

Auswirkungs-

kategorie 

Verbesserung des 

Hochwasserschutzes 

Ausbau der Wasser-

straße 

Betroffenheit durch 

beide Vorhaben 

Summe 

 Anlage-

bedingt 

Bau-

bedingt 

Anlage-

bedingt 

Bau-

bedingt 

Anlage-

bedingt 

Bau-

bedingt 

 

Veränderung der 
Ufer- und Sohl-
struktur 

- - In sechs von 142 Abschnitten wird die 
Uferstruktur verändert. Zwei Abschnitte waren 

bisher nicht verbaut. Die Sohle wird Sohlbagge-
rungen und Kolkverfüllungen bereichsweise 

nivelliert. 

 

Veränderung 
von Gräben 

10 Fälle 
von neuen 
Querungen 

jeweils 3 
Fälle von 
Verlegun-
gen und 
Dükerun-

gen. 

   

Veränderung 
des Stoffhaus-
halts 

Insgesamt können die Auswirkungen der Vorhaben auf die Gewässergüte 
der Donau als sehr gering bezeichnet werden. 

- 

 

Aus den o. g. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Oberflächengewässer ergeben sich fol-

gende in der Tabelle dargestellte Konflikte. 

Tab. 3-12: Kompensationspflichtige Konflikte beim Oberflächengewässer 

Nr. Beschreibung der Konflikte 

W 1 Anlage von Buhnen und Parallelwerken 

W 2 Umleitung und Querung von Gräben im Zusammenhang mit Maßnahmen der Deichverlegung, -
erhöhung und der Neuanlage von Schöpfwerken 
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3.6 Klima / Luft 

Spürbare Auswirkungen auf das Regionalklima sind durch die geplanten Ausbaumaßnah-

men nicht zu erwarten. In unmittelbar von den Baumaßnahmen betroffenen Gebieten wird 

das Gelände- bzw. Kleinklima kleinräumig durch die Neuanlage von Deichen oder deren 

Erhöhung verändert. Hierzu sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine genauen Prognosen 

möglich. Daher erfolgt bei Umsetzung der Vorhaben eine Beweissicherung durch den Deut-

schen Wetterdienst. Erhebliche Auswirkungen des Kleinklimas können vor allem durch die 

Zerschneidung von Kaltluftabflussgebieten und die mögliche Ausbildung von Kaltluftseen 

infolge des Deichbaus entstehen. Aufgrund des weitgehend flachen Reliefs im Bereich der 

geplanten Deiche sind besondere Kaltluftströme im Umfeld der Baumaßnahmen aber nicht 

bekannt. Wälder mit Klima- und Immissionsschutzfunktionen werden vorhabenbedingt mit 

0,28 ha auf kleiner Fläche beeinträchtigt. Aufgrund der Gesamtgröße der Wälder mit Klima-

schutzfunktionen im Untersuchungsgebiet ergeben sich jedoch keine erheblichen Auswir-

kungen. Zu einer erheblichen Zunahme von Schadstoffimmissionen des lufthygienisch weit-

gehend wenig belasteten Untersuchungsgebietes wird es durch die Vorhaben ebenfalls nicht 

kommen. 

3.7 Landschaftsbild 

Die Rückverlegung und geringfügige Erhöhungen bereits vorhandener Deiche sowie die An-

lage naturnaher Flutmulden rufen zwar großflächige, aber allgemein wenig erhebliche Ver-

änderungen des Landschaftsbildcharakters hervor. Die geplante großflächige Inanspruch-

nahme von landschaftsprägenden Gehölzstrukturen zur Anlage von Flutmulden zwischen 

Isarmündung und Bereich Staatshaufen liegt zudem östlich außerhalb der Verfahrensgrenze 

dieser Planfeststellung. Insgesamt gehen landschaftsbildprägende Strukturen durch bau- 

und anlagebedingte Eingriffe auf ca. 32,01 ha verloren. Davon werden 

• blütenreiche Wiesen, Säume und Ackerwildkrautfluren auf 10,01 ha, 

• Fließgewässer und Verlandungsgesellschaften auf ca. 6,23 ha, 

• raumbildende Gehölzstrukturen, Laub- und Mischwälder auf 3,96 ha, 

• sonstige landschaftsbildprägende Gehölzstrukturen auf 3,31 ha 

• sonstige landschaftsbildprägende Strukturen ohne Vegetation auf 0,11 ha, 

• Trocken- und Halbtrockenrasen auf 1,68 ha, 

• Verlandungsgesellschaften an Gewässern, Nasswiesen und Moore auf 5,25 ha 

sowie 

• Waldbestände, die nach dem Landschaftsrahmenplan von besonderer Ausprä-

gung für das Landschaftsbild sind, auf 1,46 ha 

durch die Vorhaben in Anspruch genommen. Im Bereich der von Deichrückverlegungen be-

troffenen Landschaftsbildeinheiten wird das Landschaftsbild nach Abschluss der Bauarbeiten 

landschaftsgerecht wiederhergestellt. Durch die Neuanlage von mehreren Flussbauwerken 



Teilabschnitt 2: Deggendorf – Vilshofen ARGE BBJ 
Landschaftspflegerischer Begleitplan  

 

 

25.09.2018 111 

werden Uferabschnitte der Donau fragmentiert und im Fall von Flachufern in ihrem Wert für 

die Freizeit und Erholungsfunktion geschmälert. 

Durch Kompensationsflächen, insbesondere innerhalb der Deichvorländer werden auetypi-

sche Landschaftsstrukturen geschaffen. Der Anteil an Grünländern wird dabei innerhalb der 

Deichvorländer gegenüber intensiv genutzten Ackerflächen zunehmen. Die betroffenen 

Sichtfelder und Blickbeziehung von deichbegleitenden Geh- und Radwegen sowie die durch 

die Vorhaben temporär unterbrochenen Rad- und Gehwegverbindungen werden größtenteils 

durch die Neuanlage von Wegen an den rückverlegten Deichen wiederhergestellt. Insbeson-

dere durch die Aufweitung der Überflutungsräume ergeben sich zudem neue erlebbare 

Sichtfelder und Wegeführungen in die Donauaue sowie wahrnehmbar größere Deichvorlän-

der. 

Tab. 3-13: Erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Ausbau der Wasser-

straße und die Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

Auswirkungskategorie Verbesserung 

des Hochwasser-

schutzes 

Ausbau der Was-

serstraße 

Betroffenheit durch 

beide Vorhaben 

Summe 

Verlust von landschaftsbildprägenden Strukturen und Flächen 

Wald und land-
schaftsprägende Gehöl-
ze: 

7,09 ha 0,18 ha   

Fließgewässer und Still-
gewässer 

0,63 ha 5,59 ha   

landschaftsbildprägende 
Offenlandflächen 

16,67 0,38 ha   

Überprägung von Wäl-
dern mit besonderer 
Bedeutung 

1,46 ha    

Summe 25,85 ha 6,15 ha -- 32 ha 

Verlust oder Beeinträchtigung von Freizeit- und Erholungsfunktionen 

Überprägung in der 
Landschaftsbildeinheit 
12.3 Donau 

- Neuanlage von meh-
reren Buhnen und 
Parallelwerken an 
bisher nicht frag-

mentierten Uferab-
schnitten bzw. an 

Flachufern der Do-
nau 
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Aus den o. g. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaftsbilds ergeben sich folgende 

in der Tabelle dargestellte Konflikte. 

Tab. 3-14: Kompensationspflichtige Konflikte beim Landschaftsbild 

Nr. Beschreibung der Konflikte 

Lb 1 Verlust landschaftsbildprägender Strukturen 

Lb 2 Verlust oder Beeinträchtigung von Freizeit- und Erholungsfunktionen 
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4 Kompensationskonzept  

Die Planung der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach den Anforderungen 

des BNatSchG, des BayNatSchG und der BayKompV, der Kohärenzmaßnahmen für die 

erheblichen Beeinträchtigungen der FFH- und Vogelschutzgebiete der Donauauen und der 

Isarmündung, der artenschutzrechtlich begründeten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) und der Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-

Maßnahmen), der erforderlichen Biotopschutzmaßnahmen nach § 30 Abs. 3 BNatSchG und 

Art 23 BayNatSchG) sowie der Maßnahmen aus dem Bericht Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL) erfolgt auf der Grundlage eines integrierten Kompensationskonzeptes für alle erheb-

lichen Beeinträchtigungen der Auenlandschaft, der Donau, der Isar, Alt- und Nebengewäs-

sern sowie der Fischfauna und ihrer Habitate im Hauptfluss und in den Nebengewässern.  

Bei der Planung der Maßnahmen ist eine größtmögliche Überlagerung von Maßnahmenzie-

len auf denselben Maßnahmenflächen (Multifunktionalität) angestrebt worden, um den Flä-

chenumfang der Maßnahmen möglichst gering zu halten. Soweit eine multifunktionale Kom-

pensation nicht möglich war, wurden zusätzliche Maßnahmen vorgesehen. Dabei wurden 

Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten im Sinne des 

§ 20 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 BNatSchG sowie Maßnahmen in Natura 2000-Gebieten nach § 32 

Abs. 5 BNatSchG als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen einbezogen. Unter Beachtung der 

Vorgaben des § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 BNatSchG ist weiterhin geprüft worden, ob eine 

Wiederherstellung in gleichartiger oder gleichwertiger Weise auch durch Maßnahmen zur 

Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen, insbesondere 

für die Fischfauna und ihre Habitate im Hauptfluss und in den Nebengewässern, oder durch 

Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen in der Form von produktionsintegrierten Maß-

nahmen erbracht werden kann.  

Als Grundlage für die Maßnahmenplanung sind die Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete 

(s. Kap. 4.1) sowie Fachpläne und Programme mit den jeweiligen Zielkonzeptionen des Na-

turschutzes für die Donau- und Isarauen ausgewertet worden, um daraus ein Planungsleit-

bild und das integrierte Zielkonzept für Maßnahmen zur Kompensation der Beeinträchtigun-

gen der Auenlandschaft, der Donau, der Isar, der Alt- und Nebengewässer sowie der Habita-

te der Fischfauna abzuleiten. 

4.1 Abstimmung mit der FFH-Managementplanung 

Das Kompensationskonzept sowie die Maßnahmenplanung wurden mit der Regierung von 

Niederbayern im Zuge der FFH-Managementplanung für das FFH- und Vogelschutzgebiet 

„Donau(auen) zwischen Straubing und Vilshofen“ sowie das FFH- und Vogelschutzgebiet 

„Isarmündung“ abgestimmt. Hierbei wurde ebenfalls Bezug auf die Ergebnisse des Scopings 

genommen. Die Managementplanung für das FFH- und Vogelschutzgebiet „Donau(auen) 

zwischen Straubing und Vilshofen“ sowie das FFH- und Vogelschutzgebiet „Isarmündung“ 

befindet sich aktuell in Bearbeitung.  
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Die Kohärenzmaßnahmen-Planung für den Ausbau der Wasserstraße und die Maßnahmen 

zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Abschnitt Deggendorf - Vilshofen erfolgte in 

enger Abstimmung mit der Höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Niederbayern 

auf der Basis der von ihr beauftragten Managementplanung. Grundlage waren die Erhal-

tungsziele für das FFH- und Vogelschutzgebiet „Donau(auen) zwischen Straubing und Vilsh-

ofen“ sowie das FFH- und Vogelschutzgebiet „Isarmündung“.  

Die Maßnahmenplanung wurde im Zeitraum vom November 2015 bis zum Juli 2017 auf ins-

gesamt 7 Terminen vorgestellt, aus dem Abstimmungsprozess mit den Naturschutzbehörden 

fortgeschrieben und weitgehend abgestimmt. Dabei wurden die LRT- und zielartenbezoge-

nen Abgrenzungen der Maßnahmenräume bzw. -flächen für Kohärenzmaßnahmen in den 

FFH- und Vogelschutzgebieten hinsichtlich der räumlichen und fachlichen Eignung sowie mit 

den Erfordernissen der FFH-Managementplanung abgestimmt. 

4.2 Planungsleitbild und Zielkonzept  

4.2.1 Auswertung von Plänen und Programmen 

Bei der Maßnahmenplanung sind über die Abstimmung mit der FFH-Managementplanung 

und den Planungsbeteiligten hinaus verschiedene Fachplänen und Programme des Natur-

schutzes und der Landschaftsplanung ausgewertet worden. Hierzu gehören die: 

a) Aussagen des Landschaftsrahmenplans Donau-Wald  

b) Aussagen der kommunalen Landschaftsplanung 

c) Aussagen der Arten- und Biotopschutzprogramme der Landkreise Deggendorf und  

 Vilshofen 

d) Aussagen von Pflege- und Entwicklungsplänen 

o Pflege- und Entwicklungsplan „Mündungsgebiet der Isar“ (1994) 

o Pflege- und Entwicklungsplan für das SUMAD – Untersuchungsgebiet Donauvor-

länder Straubing – Pfelling (2005) 

o Pflege- und Entwicklungsplan für die Donauvorländer Pfelling – Vilshofen (2005) 

o Pflege- und Entwicklungsplan für den Umsetzungsabschnitt 3 Isarmündungsgebiet 

mit Staatshaufen (2008) 

o Pflege- und Entwicklungsplan Naturpark Bayerischer Wald (Teilfortschreibung 2007, 

Bearbeitungsstand Dezember 2009) 

o Pflege- und Entwicklungsplan für die Geschützten Landschaftsbestandteile Gollau 

(Stadt Straubing) (2010) 

In Abstimmung mit den Naturschutzbehörden wurden ebenfalls die Ökokontoflächen ausge-

wertet und in die Maßnahmenplanung einbezogen. 
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4.2.2 Planungsleitbild 

Planungsleitbild ist der historische Zustand der Donau zwischen Straubing und Deggendorf, 

ebenso wie das Leitbild des naturnahen kiesgeprägten Stromes (Gewässertyp 10 im „sehr 

guten Zustand“ nach WRRL, POTTGIESSER & SOMMERHÄUSER 2008). Zur möglichst 

genauen Erfassung und Abbildung der Leitbild-Zustände des Fluss-Aue-Ökosystems wurden 

historische Karten von Adrian Riedl von 1756 und 1805 georeferenziert und flächig ausge-

wertet. Gleichermaßen gingen die Flussgeometrien verschiedener historischer Entwick-

lungsstadien des Fluss-Auesystems vor und nach Beginn der sog. Mittelwasserkorrektionen 

zwischen 1800 und 1850 in die Betrachtungen mit ein. Hierzu wurden georeferenzierte Kar-

ten im Maßstab 1:25.000 sowie der historische Atlas Bayerns im Maßstab 1:50.000 heran-

gezogen. Die sog. Positionsblätter im Maßstab 1:25.000 wurden zwischen 1817 und 1841 

gezeichnet und dienten als Basis für den historischen Atlas Bayern.  

Das Planungsleitbild wurde über die Abbildung des Referenzzustands ausgehend von den 

autökologischen Ansprüchen der Fischarten und ihren flussauetypischen Habitaten auch für 

die Reaktivierung der Auendynamik entwickelt und zu einem integrativen Leitbild zusam-

mengeführt. 

Der historische Zustand und das naturschutzfachliche Leitbild im Abschnitt Deggendorf - 

Vilshofen ist eine Stromlandschaft bzw. ein Fluss-Aue-System, das charakterisiert wird 

durch: 

• eine überwiegend gebogene bis mäandrierende Laufentwicklung der Donau, 

• eine stellenweise verzweigte Laufentwicklung, 

• Inseln mit einfacher oder mehrfacher Nebenarmbildung (Verzweigung) im Donau-

Hauptstrom, 

• zahlreiche große und kleine Auefließgewässer bzw. Nebenarme, die die Aueflächen 

durchziehen, 

• eine dynamische Eigenentwicklung von Altarmen und neuen Nebenarmen in der Aue 

durch natürliche „Durchbrüche“, 

• großflächige, auenreliefreiche extensiv genutzte Auen bzw. Vorlandbereiche 

Zielsetzung der Reaktivierung der Auendynamik sind:  

• donautypische Aueentwicklungskomplexe mit Auefließgewässern mit hoher Tiefenhe-

terogenität und hohem eigendynamischem Entwicklungspotenzial, 

• vielfältige, fluss-/auetypische Lebensräume: u.a. Flussinseln, Weichholz- und Hartholz-

auen, in den Uferzonen mit ausgeprägten Kiesflächen, Verlandungszonen, Wechselwas-

serzonen und angrenzenden Röhrichten, Seggenrieden, feuchten Hochstaudenfluren, 

• großflächige, extensiv genutzte Grünlandflächen und mosaikartig verteilte Biotoptypen: 

u.a. Feuchtwiesen mit Seigen und Brennen, feuchten Hochstaudenfluren.  



ARGE BBJ Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen 
 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

25.09.2018 116 

 

Abb. 3-1:  Planungsleitbild: historischer Zustand der Donau zwischen Isarmündung und Nie-

deralteich (historischer Atlas Bayern, Anfang 19. Jhd.). 
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Abb. 3-2:  Planungsleitbild: historischer Zustand der Donau zwischen Thundorf und Winzer 

(historischer Atlas Bayern, Anfang 19. Jhd.). 
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Abb. 3-3:  Planungsleitbild: historischer Zustand der Donau zwischen Winzer und Hofkirchen 

(historischer Atlas Bayern, Anfang 19. Jhd.). 

4.2.3 Zielkonzeption der Maßnahmenplanung 

Die Zielkonzeption für die Maßnahmenplanung wird aus folgenden Vorgaben und Sachver-

halten entwickelt: 

• den erheblichen Beeinträchtigungen durch den Ausbau der Wasserstraße und die Maß-

nahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes,  

• den Erhaltungszielen der Natura 2000-Gebiete und der Abstimmung mit der FFH-

Managementplanung mit den speziellen Anforderungen an Kohärenzmaßnahmen,  

• den Erhaltungszuständen der betroffenen europäisch geschützten Arten sowie der Be-

deutung und Gefährdung national geschützter Arten, 

• den speziellen artenschutzrechtlichen Anforderungen an CEF- und FCS-Maßnahmen, 

• den funktionalen Anforderungen der Eingriffsregelung und der BayKompV,  
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• den allgemeinen Zielvorgaben der WRRL und dem speziellen Maßnahmenprogramm im 

betroffenen Wasserkörper (FWK 1_F477: Donau von Einmündung Isar bis Einmündung 

Vils) 

• der Auswertung der Fachpläne und Programme sowie  

• dem Planungsleitbild für die Donau. 

Bei der Entwicklung des Zielkonzeptes und der Maßnahmenplanung sind naturschutzfachli-

che Zielkonflikte, insbes. aus FFH- und Artenschutzsicht, in einem iterativen Rückkopp-

lungsprozess geprüft und weitestgehend vermieden worden, u.a. durch die: 

• Bewertung der erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensraumtypen (LRT), Anhang II-

Arten nach FFH-RL sowie der Arten nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 2 VS-RL, 

• Bewertung der Verbotstatbestände der Arten, insbes. derer, die sich in einem ungünsti-

gen Erhaltungszustand befinden und schwer wiederherstellbare Schlüsselhabitate besie-

deln, 

Grundlegende Ziele des integrierten Kompensationskonzeptes für die erheblichen Beein-

trächtigungen der Auenlandschaft der Donau und der Isar, deren Alt-/Nebengewässer sowie 

der Fischfauna und deren aquatischem Lebensraum sind: 

• Schaffung von donautypischen Aueentwicklungskomplexen mit Auefließgewässern, Suk-

zessionsflächen und sonstigen aquatischen und terrestrischen Flächen mit hohem ei-

gendynamischen Entwicklungspotenzial (Reaktivierung der Auendynamik), 

• Schaffung bzw. Wiederherstellung von fließgewässertypischem Lebensraum mit hoher 

hydromorphologischer Diversität und naturgemäßer Ausstattung mit fischfaunistischen 

Habitaten (Kieslaichplätze, Brut- und Jungfischhabitate, Nahrungsräume, Schutzräu-

me/Schutzstrukturen) in der Donau und in Auefließgewässern, 

• Erhaltung bzw. Wiederherstellung von fluss-/auetypischen ökologischen Funktionen (li-

neare/laterale Durchgängigkeit, Wasserspiegeldynamik, Quervernetzung), 

• Schaffung von Nebengerinnen, Anbindung bestehender Altwassersysteme, 

• Wiederherstellung und Entwicklung von Fließgewässern des LRT 3260 im Bereich der 

Auefließgewässer mit flutender Wasserpflanzenvegetation, typischen Fließgewässer-

Gesellschaften mit einem breiten Spektrum von Substraten und Strömungsgeschwindig-

keiten, 

• Schaffung von Entwicklungsflächen für den LRT 3270 im Bereich der flach ausgezoge-

nen Gleitufer der Auefließgewässer  

• Schaffung von Entwicklungsflächen für den LRT 3150 im Bereich von bei Hochwasser 

rückwärtig angebundenen bzw. regelmäßig überströmten Aue-Stillgewässerarmen im Be-

reich der Auefließgewässer sowie durch die Optimierung bestehende Stillgewässer bzw. 

Anlage neuer Stillgewässerflächen, 

• Wiederherstellung und Verbesserung der hydrologischen und ökologischen Funktionsbe-

ziehungen zwischen Fluss, rezenter Aue und Deichhinterland, 
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• Förderung der Entwicklung eines auetypischen Wasserhaushaltes zur Aufrechterhaltung 

der hydrologischen und ökologischen Funktionsbeziehungen zwischen Fluss und Aue 

einschließlich Deichhinterland (Auendynamik), 

• Wiederherstellung und Entwicklung von großflächigen Weichholzauen, 

• Umbau degenerierter Weichholz- und Hartholzauen und Pappelpflanzungen auf ehema-

ligen Weich- und Hartholzauenstandorten, 

• Schaffung bzw. Wiederherstellung von vielfältigen, fluss-/auetypischen Lebensräu-

men/Lebensraumtypen mit der Entwicklung von Feuchtwiesen, Hochstaudenfluren und 

auenreliefreichen Grünländern (Seigen) mit breiten Verlandungszonen aus Flutrasen, 

Seggenrieden, Röhrichten und feuchten Hochstaudenfluren, 

• Wiedervernässung der Vorländer, Wiederherstellung und Entwicklung von Extensivgrün-

ländern, Feucht-, Streuwiesenkomplexen in den Auerandbereichen als Lebensräume für 

Wiesenbrüter, 

• Wiederherstellung von extensiv genutzten Magerrasen tlw. auf den Deichen. 

Das Zielkonzept ist im Maßnahmenplanungsprozess in Abstimmung mit den zuständigen 

Behörden innerhalb der in Kapitel 6 dargestellten Maßnahmenkomplexe und den dargestell-

ten Maßnahmentypen umgesetzt worden.  

4.3 Berücksichtigung agrarstruktureller Belange  

Gemäß §15 Abs. 3 BNatSchG und § 9 der BayKompV sind bei der Planung von Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen die landwirtschaftlich genutzten Flächen, hier insbesondere über-

durchschnittlich ertragreiche Böden zu schonen und möglichst nicht aus der Nutzung zu 

nehmen. Grundlage für die Dokumentation der Berücksichtigung der agrarstrukturellen Be-

lange ist der Fachbeitrag Landwirtschaft, erstellt von der Fachgruppe Landwirtschaft der Re-

gierung von Niederbayern (s. Beilage Nr. 281). Soweit der Fachbeitrag über Bestandsbe-

schreibungen und Auswirkungsprognosen hinaus Forderungen und Einwendungen aus Sicht 

der Ersteller enthält, wurden diese – soweit möglich – bei der Erarbeitung und Anpassung 

sowohl der technischen als auch der umweltfachlichen Planungen gewürdigt. Eine weiterge-

hende Reduzierung der Auswirkungen auf die Landwirtschaft ist nicht möglich. Die Träger 

des Vorhabens schließen sich insoweit den Forderungen des Fachbeitrags nicht an (s. auch 

Erläuterungsbericht (Beilage Nr. 1), Kap. 4.1). 

Im Planungsprozess der Maßnahmenplanung ist in Abstimmung mit der Fachgruppe Land-

wirtschaft der Regierung von Niederbayern und den örtlichen Ämtern für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten (ÄELF) Deggendorf und Vilshofen vorrangig geprüft worden, ob die 

Kompensationsmaßnahmen durch PIK-Maßnahmen auf Acker und Grünlandflächen, auf 

Flächen der öffentlichen Hand (insbesondere Maßnahmen in den Vorlandbereichen), zur 

Entsiegelung sowie durch Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen in Natura 2000-

Gebieten in Kooperation mit Landwirten erbracht werden können. Ziel ist, möglichst zu ver-

meiden, dass land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen aus der Nutzung genommen 

werden. Dabei sind die Zielsetzung und der Funktionsbezug der Kohärenz, CEF-, FCS-
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Maßnahmen, der Maßnahmen zur Wiederherstellung der nach § 30 BNatSchG geschützten 

Biotope sowie der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu beachten.  

Die Abstimmung mit der Fachgruppe Landwirtschaft der Regierung von Niederbayern unter 

Einbindung der örtlichen ÄELF Deggendorf und Vilshofen fand in dem Zeitraum von Januar 

bis Oktober 2017 statt. Insbesondere die Anforderungen an PIK-Maßnahmen auf Acker bzw. 

Grünland wurden eng mit der Fachgruppe Landwirtschaft der Regierung von Niederbayern 

unter Einbindung der örtlichen ÄELF Deggendorf und Vilshofen sowie dem Landesamt für 

Landwirtschaft (LfL) abgestimmt.  

Die Umsetzung der PIK Maßnahmen soll mit Bezug zum § 9 Abs. 5 der BayKompV und den 

Vollzugshinweisen und der LfU Arbeitshilfe für PIK Maßnahmen über freiwilligen vertragliche 

Regelungen erfolgen. Durch diese freiwilligen vertraglichen Vereinbarungen wird die dauer-

hafte Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen verhindert.  

Die erforderliche Maßnahmenfläche außerhalb der Donau beträgt 329 ha davon 27 ha für die 

fischökologisch begründeten Maßnahmen in der Donauaue, den Uferbereichen sowie u.a. 

der Auefließgewässer Mühlham und Mühlau10. Hinzu kommen Entsiegelungsmaßnahmen 

(v.a. ehemaliger Deichhinterlandwege, Maßnahme 53 A) in der Größe von 4,75 ha und rund 

22 ha Ausgleichmaßnahmen auf Deichen11.  

Der Maßnahmenanteil in Natura 2000-Gebieten außerhalb der Donau, der eng mit der Ma-

nagementgruppe der Höheren Naturschutzbehörde abgestimmt worden ist (s. Kap. 4.1), be-

trägt ca. 162 ha (46 % der Gesamtmaßnahmenfläche).  

Der Anteil der PIK-Maßnahmen auf Acker beträgt ca. 29 ha12 (ca. 1,1 ha dauerhafte und 

27,88 ha temporäre Acker-PIK) und der Grünlandmaßnahmen ca. 166 ha13 (%-Anteil der 

PIK-Maßnahmen an der Gesamtfläche der Maßnahmen beträgt 55 %). Die Suchräume für 

die Acker-PIK Maßnahmen sind abgegrenzt und in den Maßnahmenplänen dargestellt. In 

den Suchräumen können ortsansässige Landwirte auf freiwilliger Basis produktionsintegrier-

te Maßnahmen gegen Vergütung durchführen (siehe Maßnahmenblätter (Anhang 1) und 

Maßnahmenpläne (Beilagen Nr. 108 - 133)). 

256 ha der Gesamtmaßnahmenfläche (72 %) liegen in den neuen Deichvorländern (erste 

Deichlinie). Wiederum liegen alle Kompensationsflächen innerhalb der Maßnahmenräume 

des Hochwasserschutzes bzw. innerhalb der Polder (s. Maßnahmenübersichtsplan (Beilage 

107)).  

                                                

10 Maßnahmen 31-2.1 AFFH, 31-2.2 AFFH, 31-2.3 AFFH,  38-1.1 AFFH, 38-1.3 AFFH, 38-1.4 AFFH, 38-1.5 AFFH, 44-1.1 AFFH, 44-1.3 
AFFH, 44-1.4 AFFH, 44-1.5 AFFH 

11 Maßnahmen 52-1.1 AFCS, 52-1.2 AFCS, 52-2 AFFH 

12 Maßnahmen 50-1.1 ACEF, 50-1.2 ACEF, 50-2 ACEF 

13 Maßnahmen 36-2.1 AFFH, 36-2.2 AFFH, 38-3.1 AFFH, 38-3.2 AFFH, 38-3.3 AFFH, 39-3 AFCS, 42-1.1 ACEF, 42-1.2 AFCS, 44-3.1 AFCS, 
44-3.2 AFCS, 44-3.3 AFCS, 45-2.1 AFCS, 45-2.2 AFCS, 45-2.3 AFFH, 45-2.4 AFCS 
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Mit Bezugnahme auf die Ergebnisse des Fachbeitrags Landwirtschaft und den engen Ab-

stimmungsprozess mit der Fachgruppe Landwirtschaft der Regierung von Niederbayern un-

ter Einbindung der örtlichen ÄELF Deggendorf und Vilshofen sind die agrarstrukturellen Be-

langen, hier insbesondere die überdurchschnittlich ertragreichen Böden, bei der Planung von 

Kompensationsmaßnahmen so weit wie möglich berücksichtigt worden.  

4.4 Abstimmungsprozess der Maßnahmenplanung 

Beteiligt an dem Abstimmungsprozess der Kompensationsmaßnahmen waren die Bundes-

behörden Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Regensburg, Generaldirektion Wasserstraßen 

und Schifffahrt (GDWS) und die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), die Regierung von 

Niederbayern (Höhere Naturschutzbehörde sowie Fachgruppe Landwirtschaft und Fachbera-

tung Fischerei), das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, die Unteren Naturschutzbehörden 

Deggendorf und Vilshofen, die Forstverwaltung sowie über die Fachgruppe Landwirtschaft 

das AELF Deggendorf und Vilshofen.  

Die Maßnahmenplanung im Abschnitt Deggendorf - Vilshofen ist eingebettet in verschiedene 

projektbegleitende Arbeitskreise, hier speziell zur Kohärenzmaßnahmen-Planung sowie zur 

Abstimmung mit der Wasserwirtschaft und Landwirtschaft.  

Die Kohärenzplanung erfolgte in enger Abstimmung mit der Höheren Naturschutzbehörde 

der Regierung von Niederbayern auf der Basis der von ihr beauftragten Managementpla-

nung. Die Maßnahmen wurden in einem Planungsprozess im Zeitraum vom November 2015 

bis zum Juli 2017 auf insgesamt 7 Terminen abgestimmt.  

Die Beteiligung und Abstimmung mit der Fachgruppe Landwirtschaft der Regierung von Nie-

derbayern unter Einbindung der örtlichen ÄELF Straubing und fand in dem Zeitraum von 

Januar bis Oktober 2017 statt. Insbesondere die Anforderungen an PIK-Maßnahmen auf 

Acker bzw. Grünland wurden eng mit der Fachgruppe Landwirtschaft der Regierung von 

Niederbayern unter Einbindung der örtlichen ÄELF Deggendorf und Vilshofen sowie des 

Landesamtes für Landwirtschaft (LfL) abgestimmt.  

Ergänzend wurden der Bayrische Bauernverband am 26.01. und 13.07.2017 sowie die Na-

turschutzvereinigungen am 25.01.2017 über die Maßnahmenplanung informiert. 

Mit der Auslegung der Planfeststellungsunterlagen und im Vorfeld der Erörterung erfolgt im 

Herbst 2018 eine weitere Information der Städte und Gemeinden, der Landwirtschaft, spezi-

ell der Flächenbewirtschafter und Grundstückseigentümer sowie der Forstverwaltung.  

In mehreren Besprechungsrunden im Rahmen der EU-Studie im Zeitraum 2010 bis 2012 

wurden die Vorauswahl, die Trassenführung und Gestaltung sowie die hydraulischen und 

sonstigen Rahmenbedingungen der für die Kompensation benötigten Auefließgewässer und 

die sonstigen Kompensationsmaßnahmen für die Fischfauna ebenso wie das integrierte 

Kompensations-Gesamtkonzept mit der technischen Planung, den beteiligen Naturschutzbe-

hörden und mit sonstigen Fachbehörden abgestimmt. Dieser Abstimmungsprozess mit den 
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Naturschutzbehörden und den Vorhabenträgern wurde zwischen November 2015 und Juli 

2017 unter Einbezug der Ergebnisse des Scopings weiter fortgesetzt und intensiviert. Bezüg-

lich der Schlüsselmaßnahmen Auefließgewässer und Flussinseln wurden zudem umfangrei-

che hydraulische Untersuchungen und Modellierungen vorgenommen (RMD Wasserstraßen 

GmbH, Mai 2016 bis Oktober 2017), welche in die LBP-Planung eingeflossen sind und die 

Lage, Trassenverläufe und Ausformungen der Maßnahmen wesentlich beeinflusst haben.  

 

Abb. 3-4:  Beispielhafte Darstellung des Auswahlprozesses für die Trasse des „Auefließge-

wässer Mühlham“. Maßgebliche Anpassungskriterien im Vergleich zur Trasse EU-

Studie: 1) Verminderung des landwirtschaftlichen Flächenverbrauchs, 2) Gewinn an 

Fließlänge, 3) Minimierung von Störungen, 4) Größtmögliches Entwicklungspoten-

zial der Deichvorländer im Sinne der Erhaltungsziele der Natura2000 Gebiete, 5) 

Vermeidung von Querströmungen für die Schifffahrt im Wiedereinmündungsbe-

reich. 
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5 Zusammenfassende Darstellung der Maßnahmen anderen 

Fachrechts 

Aufgrund der spezifischen rechtlichen Anforderungen des Artenschutzes sowie des Natura 

2000-Gebietsschutzes bilden die erforderlichen funktionserhaltenden (CEF) und kompensa-

torischen (FCS) Maßnahmen sowie die Kohärenzmaßnahmen für die von den Vorhaben 

betroffenen geschützten Arten und FFH-Lebensraumtypen das Grundgerüst des Maßnah-

menkonzeptes. Darauf aufbauend sind für die beeinträchtigten planungsrelevanten Funktio-

nen aus der Eingriffsregelung, die über die Betroffenheit von europarechtlich geschützten 

Arten und Lebensstätten hinausgehen, weitere geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men konzipiert. 

Die landschaftspflegerischen Maßnahmen müssen darüber hinaus geeignet sein, die erfor-

derlichen Biotopschutzmaßnahmen nach § 30 Abs. 3 BNatSchG, die Maßnahmen zur Siche-

rung des Erhaltungszustandes der Arten und Lebensräume nach § 19 Abs. 2 BNatSchG, die 

Maßnahmen nach WRRL zum Erhalt oder zur Erreichung eines guten ökologischen Zu-

stands für die Donau sowie den forstrechtlichen Ersatz sicher zu stellen. 

5.1 Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz der FFH-Gebiete 

Im Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsstudie sind erhebliche Beeinträchtigungen für die FFH-

Gebiete „Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen“ (7142-301) und „Isarmündung“ 

(7243-302) zu erwarten. Für die erheblich beeinträchtigten Lebensraumtypen und Arten wer-

den die Voraussetzungen für eine Abweichung nach § 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG in der 

FFH-VS (Beilagen Nr. 242, Kap. 6 (Donauauen) bzw. Kap. 5 (Isarmündung)) dargelegt. Im 

Rahmen der FFH-Abweichungsprüfung ist es erforderlich, durch spezifische Kohärenzmaß-

nahmen den Zusammenhang des Netzes „Natura 2000“ wiederherzustellen bzw. zu sichern. 

Die Lebensraumtypen und Anhang II-Arten können durch die geplanten Kohärenzmaßnah-

men innerhalb der FFH-Gebiete „Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen“ bzw. „Isar-

mündung“ sowie im direkten räumlich-funktionalen Zusammenhang direkt angrenzend zu 

den FFH-Gebieten wiederhergestellt werden. Um mögliche temporäre Funktionsdefizite (time 

lag) bis zur Erreichung des eigentlichen Entwicklungsziels der Kohärenzmaßnahme auszu-

gleichen wurde für die Beeinträchtigungen der Lebensraumtypen ein Kohärenzverhältnis 

zwischen den beeinträchtigten Flächen und den Maßnahmenflächen von 1: 2 bis 1 : 3 sowie 

artbezogen orientiert an dem Verlust oder Funktionsverlust von Lebensstätten im Umfang 

der durchschnittlichen Lebensraumansprüche bzw. Minimalareale der betroffenen Art vorge-

sehen (s. Methodikhandbuch Beilage 166, Teil C Kap. 7.4). 

Nach Klärung mit der EU Kommission im Zuge der EU Beteiligung zum TA1 liegen die Maß-

nahmen zur Wiederherstellung des Lebensraumtyps (LRT) 91E0* Weichholzauen aufgrund 

des ungünstigen Erhaltungszustandes des LRT in der biogeographischen Region außerhalb 

der FFH-Gebiete „Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen“ bzw. „Isarmündung“. Die 

Ausgleichsflächen für den LRT 91E0* liegen im Deichvorland Ottach, in der Mühlauer Schlei-

fe und bei Ober- und Unterschöllnach (s. Maßnahmenblätter (/Anhang 1) und Übersichtskar-
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te der Kohärenzmaßnahmen (Beilage 267)), so dass mit Bezug zu den Erhaltungszielen für 

die FFH-Gebiete „Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen" und „Isarmündung“ hydro-

logisch intakte Auenwälder mit regelmäßiger Überflutung und einem naturnaher Wasser-

haushalt wiederhergestellt werden können. Durch die Lage der Kohärenzflächen ist die Auf-

rechterhaltung der Integrität des FFH Gebietes für den LRT 91E0* im Besonderen gewahrt.  

Die Kohärenzmaßnahmen außerhalb der bisherigen Grenzen der FFH Gebiete „Donauauen 

zwischen Straubing und Vilshofen“ bzw. „Isarmündung“ werden zeitnah nach erfolgtem Plan-

feststellungsbeschluss in das jeweilige Gebiet und das Gebietsmanagement integriert. Die 

infolge der Umsetzung der Kohärenzmaßnahmen für den LRT 91E0* außerhalb der FFH-

Gebiete erforderliche Erweiterung der FFH-Gebiete um die Maßnahmenflächen wird inner-

halb eines Jahres nach Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses an die Generaldi-

rektion Umwelt der EU-Kommission gemeldet. 

Das Kompensationskonzept bei der Fischfauna ist so angelegt, dass es für alle beeinträch-

tigten europarechtlich und national geschützten Arten und ökologische Gilden (Rheophile, 

Indifferente und Stagnophile) geeignete gilden- und artspezifische Maßnahmen bereitstellt. 

In Bezug auf die zeitlichen Anforderungen an die Wirksamkeit von Maßnahmen wird davon 

ausgegangen, dass diese in der Regel zu dem Zeitpunkt wirksam sein müssen, an dem die 

Beeinträchtigung der betroffenen Arten eintritt. So sind alle wesentlichen Maßnahmen zur 

Kohärenzsicherung bzw. die FCS-Maßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen für die Fischfau-

na (z.B. neue strömungsabhängige Schlüsselhabitate (Kieslaichplätze) oder neue Fließge-

wässer) vom Zeitpunkt der Herstellung an wirksam und erfüllen die Kompensationsfunktion 

ohne zeitliche Funktionslücken. 

In den folgenden Tabellen sind die erheblich beeinträchtigten Lebensraumtypen und Anhang 

II-Arten den Kohärenzmaßnahmen zugeordnet. Die Beschreibung der jeweiligen Maßnah-

men ist den Maßnahmenblättern (Anhang 1) zu entnehmen. Die Karte „Natura 2000: Über-

sicht Kohärenzmaßnahmen“ (Beilagen Nr. 267) enthält eine Gesamtübersicht über alle Ko-

härenzmaßnahmen für beide FFH-Gebiete. 

Für die erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensraumtypen und Arten kann durch die ge-

planten Kohärenzmaßnahmen innerhalb und angrenzend an die FFH-Gebiete „Donauauen 

zwischen Straubing und Vilshofen“ sowie „Isarmündung“ der Zusammenhang des Netzes 

„Natura 2000“ wiederhergestellt werden. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kohä-

renzmaßnahmen ist zudem die Kohärenz für die erheblich beeinträchtigten Lebensraumty-

pen und FFH-Anhang II-Arten durch die Vorhaben auch im Zusammenwirken mit anderen 

Plänen und Projekten sichergestellt. Durch die Integration der Kohärenzmaßnahmen in das 

jeweilige FFH-Gebietsmanagement soll sichergestellt werden, dass die Maßnahmen funkti-

onsfähig sind (s. FFH-VS, Beilagen Nr. 242, Kap. 6.3 (Donauauen) bzw. 5.3 (Isarmündung)). 
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Tab. 5-1: Übersicht über die vorgesehenen Kohärenzmaßnahmen Lebensraumtypen und Anhang II-Arten (außer Fische)14 

(D) = Beeinträchtigungen / Kompensationsbedarf im FFH-Gebiet „Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen“ 

(I) = Beeinträchtigungen / Kompensationsbedarf im FFH-Gebiet „Isarmündung“ 

Die Bilanzierung der Beeinträchtigungen sowie des Kompensationsbedarfs und -umfangs erfolgt auf den Quadratmeter genau. Aufgrund der zusammenfassenden Darstellung in den Tabel-

len in Hektar können aufgrund von Rundungsfehlern geringfügige Abweichungen zwischen den dargestellten Summen und der Summe der Einzelwerte auftreten. In der Bilanz ergeben sich 

für verschiedene Lebensraumtypen und Arten Abweichungen des Maßnahmenumfangs gegenüber dem Kohärenzbedarf, da die Maßnahmen multifunktional für verschiedene Schutzgegen-

stände (z.B.: für den LRT 6510 sowie den Phengaris teleius und nausithous) belegt oder aus dem Artenschutz als CEF und FCS Maßnahmen begründet sind (s. saP Beilage 268 und 

FFH-VS Beilage 242). Für den Gewässerlebensraumtyp 3260 ergeben sich die Abweichungen, da die Kohärenzmaßnahmen primär für die Anhang II Fischarten entwickelt wurden, aber 

gleichzeitig funktional geeignete Kohärenzmaßnahmen für den Fließgewässerlebensraumtyp sind. Die Abweichung kann auch im sinnvollen Zuschnitt der Maßnahmenflächen bzw. der 

Parzellengröße begründet sein. 

LRT / Art Beeinträchtigung 
Kompensations-

bedarf1 

Maßnahmentyp 
Maßnahmen-
umfang  Nr. Name 

LRT 3150 Verlust  

Funktionsverlust  
 

Graduell 

3,39 ha (D) 

1,25 ha (D) 
0,97 ha (I) 

1,98 ha2 (D) 

6,78 ha (D) 

2,50 ha (D) 
1,95 ha (I) 

1,98 ha (D) 

31-5 AFFH 

 

 
 

38-1.4 AFFH 

 

38-1.5 AFFH 

39-1.1 AFFH 

44-1.4 AFFH 

 

Entwicklung bestehender Stillgewässer zum 
LRT 3150 (Natürliche eutrophe Seen mit 
einer Vegetation vom Typ Magnopotamion 
oder Hydrocharition) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließge-
wässers (LRT 3150) 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150)  

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließge-
wässers (LRT 3150) 

5,09 ha 
 
 
 

0,83 ha 
 

3,12 ha 

1,67 ha 

0,48 ha 
 

                                                

14 n der Tabelle sind nur die Beeinträchtigungen der Lebensräume und Arten innerhalb der FFH-Gebiete dargestellt, die Betrachtungsgegenstand der FFH-VS (Beilage 242) sind. Alle arten-
schutzrechtlichen Betroffenheiten auch außerhalb der FFH-Gebietsgrenzen sind in der saP (Beilage 268) behandelt und in Tabelle Zusammenfassende Darstellung der erheblichen Beein-
trächtigungen der verschiedenen Tierartengruppen durch den Ausbau der Wasserstraße und die Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

Tab. 3-4 dargestellt. Entsprechende (ggf. zusätzliche) CEF/FCS-Maßnahmen sind in Tab. 5-4 zugeordnet. Betroffenheiten von Lebensraumtypen außerhalb der FFH-Gebiete sind in Tabelle 
Tab. 3-3 dargestellt und entsprechende (ggf. zusätzliche) Maßnahmen in Tab. 5-6 zugeordnet. 
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LRT / Art Beeinträchtigung 
Kompensations-

bedarf1 

Maßnahmentyp 
Maßnahmen-
umfang  Nr. Name 

44-1.5 AFFH 

45-1.1 AFFH 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

2,07 ha 

0,58 ha 

Summe  6,60 ha 13,21 ha   13,84 ha 

LRT 3260 Verlust  

Funktionsverlust 

0,19 ha (D) 

0,49 ha (D) 
0,08 ha (I) 

0,39 ha (D) 

0,98 ha (D) 
0,15 ha (I) 

38-1.1 AFFH 

38-1.3 AFFH 

 

44-1.1 AFFH 

44-1.3 AFFH 

Neuanlage eines Fließgewässers (LRT 3260) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließge-
wässers (LRT 3260) 

Neuanlage eines Fließgewässers (LRT 3260) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließge-
wässers (LRT 3260) 

9,48 

1,14 ha 
 

5,47 

0,28 

Summe  0,76 ha 1,51 ha   16,37 ha 

LRT 3270 Verlust  

Funktionsverlust  
 

Graduell 

0,81 ha (D) 

0,28 ha (D) 
<0,01 ha (I) 

0,11 ha (D) 
0,05 ha3 (D) 
0,02 ha (I) 

1,63 ha (D) 

0,57 ha (D) 
<0,01 ha (I) 

0,11 ha (D) 
0,05 ha (D) 
0,02 ha (I) 

38-1.2 AFFH 

 

44-1.2 AFFH 

 

Entwicklung von LRT 3270 im Wechselwas-
serbereich der Flachuferzonen 

Entwicklung von LRT 3270 im Wechselwas-
serbereich der Flachuferzonen 

2,02 ha 
 

0,87 ha 

Summe  1,20 ha 2,38 ha   2,88 ha 

LRT 6210 Verlust  

Funktionsverlust 

1,53 ha (D) 

0,02 ha (D) 

3,06 ha (D) 

0,04 ha (D) 

52-2 AFFH Anlage von magerem Halbtrockenrasen (LRT 
6210)  

4,08 ha 

Summe  1,55 ha 3,10 ha   4,08 ha 

LRT 6410 Verlust 0,03 ha (I) 0,05 ha (I) 33-2 AFFH Anlage bzw. Entwicklung von Pfeifengraswie-
sen (LRT 6410) 

0,29 ha 
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LRT / Art Beeinträchtigung 
Kompensations-

bedarf1 

Maßnahmentyp 
Maßnahmen-
umfang  Nr. Name 

Summe  0,03 ha 0,05 ha   0,29 ha 

LRT 6430 Verlust 
 

Funktionsverlust  

Graduell 

0,02 ha (D) 
0,01 ha (I) 

0,02 ha (D) 

0,03 ha (D) 
0,01 ha (I) 

0,04 ha (D) 
0,03 ha (I) 

0,03 ha (D) 

0,03 ha (D) 
0,01 ha (I) 

45-1.3 AFFH Anlage von feuchten Hochstaudenfluren (LRT 
6430) 

0,16 ha 

Summe  0,09 ha 0,15 ha   0,16 ha 

LRT 6510 Verlust  
 

Funktionsverlust 

Graduell 

2,80 ha (D) 
0,10 ha (I) 

0,14 ha (D) 

<0,01 ha (D) 

5,60 ha (D) 
0,20 ha (I) 

0,27 ha (D) 

<0,01 ha (D) 

32.1 AFFH 

 

 

32.3 AFFH 

 

37-5 AFFH 

 

45-3 AFFH 

 

49 AFFH 

 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland 
(LRT 6510) für Phengaris teleius und nausit-
hous  

Anlage von artenreichem Extensivgrünland 
(LRT 6510) für Phengaris teleius 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland 
(LRT 6510) für Phengaris nausithous 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland 
(LRT 6510) für Phengaris teleius und nausit-
hous 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland 
(LRT 6510) für Phengaris nausithous 

1,11 ha 
 
 

0,58 ha  
(von 2,34 ha) 

1,27 ha 
 

3,37 ha 
 

0,36 ha  

 
 

 

Summe  3,04 ha 6,08 ha   6,70 ha 

LRT 9170 Verlust 0,05 ha (D) 0,09 ha (D) 34.1 EFFH Anlage von Eichen-Hainbuchenwald (LRT 
9170) 

1,14 ha 

Summe  0,05 ha 0,09 ha   1,14 ha 
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LRT / Art Beeinträchtigung 
Kompensations-

bedarf1 

Maßnahmentyp 
Maßnahmen-
umfang  Nr. Name 

LRT 91E0* Verlust  
 

Funktionsverlust 
 

Graduell 

2,69 ha (D) 
0,05 ha (I) 

0,83 ha (D) 
0,24 ha (I) 

2,05 ha (D) 
0,59 ha 

8,10 ha (D) 
0,16 ha (I) 

2,50 ha (D) 
0,72 ha (I) 

3,09 ha (D) 
0,89 ha (I) 

39-2.1 EFFH 

44-4 EFFH 

48 EFFH 

Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0*) 

Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0*) 

Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0*) 

7,38 ha 

3,26 ha 

4,90 ha 

 

Summe  6,46 ha 15,47 ha   15,53 ha 

LRT 91F04 Verlust  
 

Funktionsverlust 
 

Graduell 
 

0,01 ha (D) 
0,60 ha(I) 

0,21 ha (D) 
0,38 ha (I) 

2,12 ha (D) 
<0,01 ha (I) 

0,02 ha (D) 
1,21 ha (I) 

0,44 ha (D) 
0,97 ha (I) 

2,15 ha (D) 
<0,01 ha (I) 

38-5 EFFH 

39-2.2 EFFH 

Umbau zu LRT 91F0 

Anlage Hartholzauwald (LRT 91F0) 

4,13 ha 

2,42 ha 

Summe  3,33 ha 4,76 ha   6,55 ha 

Heller Wiesen-
knopf-
Ameisenbläuling 
(Phengaris 
teleius) 

Beeinträchtigung 1,64 ha (D) 4,92 ha (D) 32.3 AFFH 

 

 

45-3 AFFH 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland 
(LRT 6510) für Phengaris teleius 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland 
(LRT 6510) für Phengaris teleius und nau-
sithous 

2,34 ha 
 
 

3,37 ha 

Summe  1,64 ha 4,92 ha   5,71 ha 
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LRT / Art Beeinträchtigung 
Kompensations-

bedarf1 

Maßnahmentyp 
Maßnahmen-
umfang  Nr. Name 

Dunkler Wiesen-
knopf-
Ameisenbläuling 
(Phengaris 
nausithous) 

Beeinträchtigung 1,43 ha (D) 
0,17 ha (I) 

2,86 ha (D) 
0,34 ha (I) 

32.1 AFFH 

 

 

 45-3 AFFH 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland 
(LRT 6510) für Phengaris teleius und nausit-
hous  

Anlage von artenreichem Extensivgrünland 
(LRT 6510) für Phengaris teleius und nausit-
hous 

1,11 ha  
 
 

3,37 ha 

Summe  1,60 ha 2,86 ha   4,48 ha 

Gelbbauchunke 
(Bombina varie-
gata) 

Beeinträchtigung 0,01 ha (D) 0,03 ha (D) 38-4.1 AFFH 

 

38-4.2 AFFH 

Anlage eines Rohbodenbereiches mit Klein-
gewässern 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Stau-
denfluren 

1,63 ha 
 

1,43 ha 

Summe   0,03 ha   3,06 ha 

Grüne Fluss-
jungfer (Ophio-
gomphus cecilia) 

Verlust (potenzieller 
Habitate) 

17,38 ha (D) 17,38 ha (D) 31-3.1 AFFH 
 
 
 

38-1.1 AFFH 

38-1.4 AFFH 
 

44-1.1 AFFH 

44-1.4 AFFH 

Ökologische Optimierung/Strukturierung von 
Wasserflächen hinter Parallelwerken als 
fischfaunistische Mesohabitate (Schutzstruk-
turen) 

Neuanlage eines Fließgewässers (LRT 3260) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließge-
wässers (LRT 3150) 

Neuanlage eines Fließgewässers (LRT 3260) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließge-
wässers (LRT 3150) 

3,65 ha 
 
 
 

9,48 ha 

0,83 ha 
 

5,47 ha 

0,48 ha 

Summe   17,38 ha   19,91 ha 
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LRT / Art Beeinträchtigung 
Kompensations-

bedarf1 

Maßnahmentyp 
Maßnahmen-
umfang  Nr. Name 

Kammmolch  
(Triturus crista-
tus) 

Verlust Laichge-
wässer 

Landlebensraum 
hoher Eignung 

Landlebensraum 
mittlerer Eignung 

0,011 ha (I) 

 
0,11 ha (I)I 

 
 

0,47 ha (I) 

0,022 ha (I) 

 
0,22 ha (I) 

 
 

0,47 ha (I) 

33-1 AFFH 

33-2 AFFH 

 

33-3 AFFH 

 

33-4 AFFH 

Anlage Auengebüsch 

Anlage bzw. Entwicklung von Pfeifengras-
wiesen (LRT 6410) 

Entwicklung von strukturreichen Staudenflu-
ren bzw. Röhrichten 

Anlage Laichgewässer 

0,17 ha 

0,29 ha 
 

0,28 ha 
 

0,05 ha 

Summe   0,71 ha   0,79 ha 

Erläuterungen: 

1 Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs (Anwendung verschiedener Kompensationsfaktoren) vgl. Methodikhandbuch, Beilage 166, Teil C, Kap 7.4. Für graduelle Beeinträchtigungen 

werden nur 50 % der ermittelten Flächen für die Ausgleichsermittlung herangezogen. Aufgrund der zusammenfassenden Darstellung in Hektar können aufgrund von Rundungsfehlern ge-

ringfügige Abweichungen zwischen Beeinträchtigung und Kompensationsbedarf auftreten. 

² Nur Beeinträchtigungen der charakteristischen Arten Liegendes Büchsenkraut (Lindernia procumbens) und Gewöhnlicher Schlammling (Limosella aquatica) innerhalb von nicht durch das 

Vorhaben betroffenen Beständen des LRT 3150, zusätzliche Beeinträchtigungen durch charakteristische Arten werden als graduelle Funktionsbeeinträchtigung gewertet und mit 50 % der 

ermittelten Flächen bilanziert. 

³ Beeinträchtigungen der charakteristischen Arten Liegendes Büchsenkraut (Lindernia procumbens) und Gewöhnlicher Schlammling (Limosella aquatica) innerhalb von nicht durch das Vor-

haben betroffenen Beständen des LRT 3270 

4 Beim LRT 91F0 variiert der Kompensationsfaktor abhängig vom Alter des Eingriffsbestandes. Wälder des LRT 91F0 mit junger bzw. mittlerer Ausprägung sind dabei von direktem Verlust 

mit 98 m² (D) bzw. 6.035 m² (I), von Funktionsverlust mit 1.894 m² (D) bzw. 1.842 m² (I) und von graduellem Verlust von 20.799 m² (D) bzw. 2 m² (I) betroffen. Bei Wäldern des 91F0 mit 

älterer Ausprägung sind von direktem Verlust 16 m² (D), von Funktionsverlust 211 m² (D) bzw. 1.987 m²(I) und von graduellem Verlust 442 m² (D) bzw. 9 m² (I) betroffen. 
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Tab. 5-2: Übersicht über die vorgesehenen Kohärenzmaßnahmen Fische im FFH-Gebiet „Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen“ 

Art Beeinträchtigung 
Kompensations-
bedarf TA 2 [ha] 

Maßnahmenzuordnung 
Maßnahmenumfang  

TA 22 [ha] Maßnahmen-
Code 

Bezeichnung 

Donau-Kaulbarsch 
(Gymnocephalus 
baloni) 

Erhebliche Beeinträchtigung der Po-
pulation infolge des erhöhten Tö-
tungsrisikos während der Bautätigkei-
ten kann nicht gänzlich ausgeschlos-
sen werden. 
 
 

n.q.1 
 
 
 
 

31-1.1 AFFH Neuanlage von Flussinseln (im Bereich von 

Regelungsbauwerken; Berndel, Winzer) 

1,68 

31-1.2 AFFH Umgestaltung Stillwasserbereich in schiff-

fahrtsgeschützten Fließgewässerlebensraum 

0,54 

31-3.1 AFFH Ökologische Optimierung/Strukturierung von 

Wasserflächen hinter Parallelwerken 

0,55 

38-1.3 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlham 0,51 

38-1.4 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlham 0,31 

38-1.5 AFFH Neuanlage von Stillgewässern Mühlham 0,15 

44-1.3 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlau 0,12 

44-1.4 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlau 0,16 

44-1.5 AFFH Neuanlage von Stillgewässern Mühlau 0,08 

Summe  n.q.   4,10 

Erläuterungen: 
1 n. q.  nicht flächig quantifizierbar 
2 Grundlage: Faktorisierte Kompensationsflächen auf Basis der Tab. 6-7 

In der Maßnahmenkonzeption enthalten: schifffahrtsgeschützte Habitatflächen, Fischeinstände/-unterstände mit Schutzfunktion vor Prädation durch fischfressende Vögel  
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Art Beeinträchtigung 
Kompensations-
bedarf TA 21 [ha] 

Maßnahmenzuordnung 
Maßnahmenumfang  

TA 22 [ha] Maßnahmen-
Code 

Bezeichnung 

Streber 
(Zingel streber) 

Verluste von Kieslaichplätzen-/flächen 
 
geringe lokale Verluste von rheophilen 
Jungfischhabitaten, insgesamt Flä-
chenzunahme 
 
Verlust/Veränderung von fließ-
gewässertypischem Lebensraum  
 
Verlust von Meso- und Mikrohabitaten 
 
Abnahme der Strömungsvarianz 
 
Abnahme bzw. Verlust der Wechsel-
beziehung zwischen Strömung und 
Struktur 
 
Monotonisierungseffekte durch die 
flussregelnden Maßnahmen 
 
Monotonisierung des Sohlreliefs durch 
Kolkverbau/Verlust von Rückzugs-
raum und Einständen 
 
Monotonisierung des Sohlreliefs durch 
Sohlbaggerung bzw. Fahrrinnenher-
stellung in Fels 
 
Zusätzliche Auswirkungen eines in-
tensivierten Frachtschiffbetriebs 
 
Erhöhte Konkurrenz durch Neozoen 
 
Erhöhter Prädationsdruck durch fisch-
fressende Vögel 

3,63 

 
 

n.q. 
 
 
 

4,614 
 

n.q. 
 

(1,475) 
 

(1,475) 
 
 
 

(2,806) 
 
 

2,487 
 
 
 

3,308 
 
 

 
n. q. 

 
 

n. q. 
 

n. q. 

31-1.1 AFFH Neuanlage von Flussinseln (im Bereich von 

Regelungsbauwerken; Berndel, Winzer) 

1,68 

31-1.2 AFFH Umgestaltung Stillwasserbereich in schiff-

fahrtsgeschützten Fließgewässerlebensraum 

0,54 

31-3.2 AFFH Schaffung von Übertiefen/Kolken hinter Pa-

rallelwerken als Fischhabitate 

0,209 

31-3.3 AFFH Entwicklung von Kolkstrukturen hinter Buh-

nenkerben als Fischhabitate 

0,35 

31-4. AFFH Ökologisches Laichplatzmanagement auf 

bestehenden Laichplätzen 

0,87 

38-1.1 AFFH Neuanlage eines Fließgewässers Mühlham  10,01 
1,08 
1,30 

44-1.1 AFFH Neuanlage eines Fließgewässers Mühlau 10,05 

Summe  13,98   26,09 



ARGE BBJ Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen 
 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

25.09.2018 134 

Erläuterungen: 
1 Grundlage: Faktorisierte Eingriffsflächen auf Basis der Tab. 3-7, aufsummiert nach Beeinträchtigungstyp 
2 Grundlage: Faktorisierte Kompensationsflächen auf Basis der Tab. 6-7 
3 Die Ermittlung der Verlustflächen an KLPs ergibt sich aus der Gegenüberstellung der aktiven Laichflächen im Ist-Zustand zu den prognostizierten aktiven Laichflächen (nach Vermei-

dung/Minimierung, vor Ausgleich) siehe Anhang 2 der UVU Beilagen Nr. 206 
4 Summe der faktorisierten Eingriffsflächen durch Buhnen, Parallelwerke, Ufervorschüttungen sowie indirekte Beeinträchtigungen durch Regelungsbauwerke (Strömungsabschattung) 
5 Summe der faktorisierten, indirekten Beeinträchtigung durch Regelungsbauwerke (Strömungsabschattung). Fläche wird nicht gesondert bilanziert, da im Kompensationsbedarf für 

„Verlust/Veränderung von fließgewässertypischem Lebensraum“ bereits enthalten. 
6 Summe der faktorisierten Eingriffsflächen durch Buhnen und Parallelwerke. Fläche wird nicht gesondert bilanziert, da im Kompensationsbedarf für „Verlust/Veränderung von fließge-

wässertypischem Lebensraum“ bereits enthalten. 
7 Summe der faktorisierten Eingriffsflächen in Kolke. Eingriffe in Krümmungskolke werden artspezifisch nicht angerechnet. 
8 Von der Gesamteingriffsfläche Fahrrinnenbaggerungen bzw. Fahrrinnenherstellung in Fels werden 50 % für die artbezogene Beeinträchtigung angerechnet (Art besiedelt nicht ge-

samten Fahrrinnenbereich, sondern vorwiegend die Randbereiche)  

9 Realisierung innerhalb von Teilflächen der Maßnahme 31-3.1 AFFH (Strukturierung hinter Parallelwerken). Die Maßnahme 31-3.1 AFFH (Strukturierung hinter Parallelwerken) ist an vier 

Standorten mit einem faktorisierten Flächenumfang von 0,55 ha vorgesehen. An zwei Standorten erfolgt die Umsetzung kombiniert mit der Maßnahme 31-3.2 AFFH (Übertiefen hinter 

Leiwerken) mit einem faktorisierten Flächenumfang von insgesamt 0,40 ha. Davon werden für streng rheophile Arten nur 50 % angerechnet. 

n. q.  nicht flächig quantifizierbar 

 

In der Maßnahmenkonzeption enthalten: aktive KLP-Flächen, schifffahrtsgeschützte Habitatflächen, Fischeinstände/-unterstände mit Schutzfunktion vor Prädation durch fischfressende 

Vögel  
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Art Beeinträchtigung 
Kompensations-
bedarf TA 21 [ha] 

Maßnahmenzuordnung 
Maßnahmenumfang  

TA 22 [ha] Maßnahmen-
Code 

Bezeichnung 

Zingel 
(Zingel zingel) 

Verluste von Kieslaichplätzen-/flächen 
 
geringe lokale Verluste von rheophi-
len Jungfischhabitaten, insgesamt 
Flächenzunahme 
 
Verlust/Veränderung von fließ-
gewässertypischem Lebensraum  
 
Verlust von Meso- und Mikrohabitaten 
 
Abnahme der Strömungsvarianz 
 
Abnahme bzw. Verlust der Wechsel-
beziehung zwischen Strömung und 
Struktur 
 
Monotonisierungseffekte durch die 
flussregelnden Maßnahmen 
 
Monotonisierung des Sohlreliefs durch 
Kolkverbau/Verlust von Rückzugs-
raum und Einständen 
 
Monotonisierung des Sohlreliefs durch 
Sohlbaggerung bzw. Fahrrinnenher-
stellung in Fels 
 
Zusätzliche Auswirkungen eines in-
tensivierten Frachtschiffbetriebs 
 
Erhöhte Konkurrenz durch Neozoen 
 
Erhöhter Prädationsdruck durch fisch-
fressende Vögel 

2,53 
 
 

n.q. 
 
 
 

4,614 
 

n. q. 
 

(1,475) 
 

(1,475) 
 
 
 

(2,806) 
 
 

2,487 
 
 
 

3,308 
 
 
 

n. q. 
 
 

n. q. 
 
 

n. q. 

31-1.1 AFFH Neuanlage von Flussinseln (im Bereich von 

Regelungsbauwerken; Berndel, Winzer) 

1,68 

31-1.2 AFFH Umgestaltung Stillwasserbereich in schiff-

fahrtsgeschützten Fließgewässerlebensraum 

0,54 

31-3.2 AFFH Schaffung von Übertiefen/Kolken hinter Pa-

rallelwerken als Fischhabitate 

0,209 

31-3.3 AFFH Entwicklung von Kolkstrukturen hinter Buh-

nenkerben als Fischhabitate 

0,35 

31-4. AFFH Ökologisches Laichplatzmanagement auf 

bestehenden Laichplätzen 

0,87 

38-1.1 AFFH Neuanlage eines Fließgewässers Mühlham  10,01 
1,08 
1,30 

44-1.1 AFFH Neuanlage eines Fließgewässers Mühlau 10,05 

Summe  12,88   26,09 
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Erläuterungen: 
1 Grundlage: Faktorisierte Eingriffsflächen auf Basis der Tab. 3-7, aufsummiert nach Beeinträchtigungstyp 
2 Grundlage: Faktorisierte Kompensationsflächen auf Basis der Tab. 6-7 
3 Die Ermittlung der Verlustflächen an KLPs ergibt sich aus der Gegenüberstellung der aktiven Laichflächen im Ist-Zustand zu den prognostizierten aktiven Laichflächen (nach Vermei-

dung/Minimierung, vor Ausgleich) siehe Anhang 2 der UVU Beilagen Nr. 206 
4 Summe der faktorisierten Eingriffsflächen durch Buhnen, Parallelwerke, Ufervorschüttungen sowie indirekte Beeinträchtigungen durch Regelungsbauwerke (Strömungsabschattung) 
5 Summe der faktorisierten, indirekten Beeinträchtigung durch Regelungsbauwerke (Strömungsabschattung). Fläche wird nicht gesondert bilanziert, da im Kompensationsbedarf für 

„Verlust/Veränderung von fließgewässertypischem Lebensraum“ bereits enthalten. 
6 Summe der faktorisierten Eingriffsflächen durch Buhnen und Parallelwerke. Fläche wird nicht gesondert bilanziert, da im Kompensationsbedarf für „Verlust/Veränderung von fließge-

wässertypischem Lebensraum“ bereits enthalten. 
7 Summe der faktorisierten Eingriffsflächen in Kolke. Eingriffe in Krümmungskolke werden artspezifisch nicht angerechnet. 
8 Von der Gesamteingriffsfläche Fahrrinnenbaggerungen bzw. Fahrrinnenherstellung in Fels werden 50 % für die artbezogene Beeinträchtigung angerechnet (Art besiedelt nicht ge-

samten Fahrrinnenbereich, sondern vorwiegend die Randbereiche)  

9 Realisierung innerhalb von Teilflächen der Maßnahme 31-3.1 AFFH (Strukturierung hinter Parallelwerken). Die Maßnahme 31-3.1 AFFH (Strukturierung hinter Parallelwerken) ist an vier 

Standorten mit einem faktorisierten Flächenumfang von 0,55 ha vorgesehen. An zwei Standorten erfolgt die Umsetzung kombiniert mit der Maßnahme 31-3.2 AFFH (Übertiefen hinter 

Parallelwerken) mit einem faktorisierten Flächenumfang von insgesamt 0,40 ha. Davon werden für streng rheophile Arten nur 50 % angerechnet. 

n. q.  nicht flächig quantifizierbar 

 

In der Maßnahmenkonzeption enthalten: aktive KLP-Flächen, schifffahrtsgeschützte Habitatflächen, Fischeinstände/-unterstände mit Schutzfunktion vor Prädation durch fischfressende 

Vögel  
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Art Beeinträchtigung 
Kompensations-
bedarf TA 21 [ha] 

Maßnahmenzuordnung 
Maßnahmenumfang  

TA 22 [ha] Maßnahmen-
Code 

Bezeichnung 

Schrätzer 
(Gymnocephalus 
schraetser) 

geringe lokale Verluste von rheophi-
len Jungfischhabitaten, insgesamt 
Flächenzunahme 
 
Verlust/Veränderung von fließ-
gewässertypischem Lebensraum  
 
Verlust von Meso- und Mikrohabitaten 
 
Abnahme der Strömungsvarianz 
 
Abnahme bzw. Verlust der Wechsel-
beziehung zwischen Strömung und 
Struktur 
 
Monotonisierungseffekte durch die 
flussregelnden Maßnahmen 
 
Monotonisierung des Sohlreliefs durch 
Sohlbaggerung bzw. Fahrrinnenher-
stellung in Fels 
 
Zusätzliche Auswirkungen eines in-
tensivierten Frachtschiffbetriebs 
 
Erhöhte Konkurrenz durch Neozoen 
 
Erhöhter Prädationsdruck durch fisch-
fressende Vögel 

n. q. 
 
 
 
 

4,614 
 

n. q. 
 

(1,475) 
 

(1,475) 
 
 
 

(2,806) 
 
 

3,307 
 
 
 

n. q. 
 
 

n. q. 
 
 

n. q. 

31-1.1 AFFH Neuanlage von Flussinseln (im Bereich von 

Regelungsbauwerken; Berndel, Winzer) 

1,68 

31-1.2 AFFH Umgestaltung Stillwasserbereich in schiff-

fahrtsgeschützten Fließgewässerlebensraum 

0,54 

31-2.1 AFFH Förderung der dynamischen Eigenentwick-

lung von Uferbereichen (Ausgang Mühlha-

mer Schleife) 

0,77 

31-2.2 AFFH Zulassen der dynamischen Eigenentwicklung 

entlang eines Uferabschnittes (Isarmündung) 

0,12 

31-2.3 AFFH Zulassen und Fördern der dynamischen 

Eigenentwicklung von ausgewählten Uferbe-

reichen 

0,18 

31-3.1 AFFH Ökologische Optimierung/Strukturierung von 

Wasserflächen hinter Parallelwerken 

0,55 

38-1.1 AFFH Neuanlage eines Fließgewässers Mühlham  10,01 
1,08 
1,30 

38-1.3 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlham 0,51 

38-1.4 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlham 0,31 

44-1.1 AFFH Neuanlage eines Fließgewässers Mühlau 10,05 

44-1.3 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlau 0,12 

44-1.4 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlau 0,16 

Summe  7,91   27,37 
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Erläuterungen: 
1 Grundlage: Faktorisierte Eingriffsflächen auf Basis der Tab. 3-7, aufsummiert nach Beeinträchtigungstyp 
2 Grundlage: Faktorisierte Kompensationsflächen auf Basis der Tab. 6-7 
4 Summe der faktorisierten Eingriffsflächen durch Buhnen, Parallelwerke, Ufervorschüttungen sowie indirekte Beeinträchtigungen durch Regelungsbauwerke (Strömungsabschattung) 
5 Summe der faktorisierten, indirekten Beeinträchtigung durch Regelungsbauwerke (Strömungsabschattung). Fläche wird nicht gesondert bilanziert, da im Kompensationsbedarf für 

„Verlust/Veränderung von fließgewässertypischem Lebensraum“ bereits enthalten. 
6 Summe der faktorisierten Eingriffsflächen durch Buhnen und Parallelwerke. Fläche wird nicht gesondert bilanziert, da im Kompensationsbedarf für „Verlust/Veränderung von fließge-

wässertypischem Lebensraum“ bereits enthalten. 
7 Von der Gesamteingriffsfläche Fahrrinnenbaggerungen bzw. Fahrrinnenherstellung in Fels werden 50 % für die artbezogene Beeinträchtigung angerechnet (Art besiedelt nicht ge-

samten Fahrrinnenbereich, sondern vorwiegend die Randbereiche)  

n. q.  nicht flächig quantifizierbar 

In der Maßnahmenkonzeption enthalten: schifffahrtsgeschützte Habitatflächen, Fischeinstände/-unterstände mit Schutzfunktion vor Prädation durch fischfressende Vögel  
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Art Beeinträchtigung 
Kompensations-
bedarf TA 21 [ha] 

Maßnahmenzuordnung 
Maßnahmenumfang  

TA 22 [ha] Maßnahmen-
Code 

Bezeichnung 

Weißflossiger 
Gründling (Gobio 
albipinnatus) / 
Donau-
Stromgründling 
(Romanogobio 
vladykovi) 

Verluste von Kieslaichplätzen-/flächen 
 
geringe lokale Verluste von rheophi-
len Jungfischhabitaten, insgesamt 
Flächenzunahme 
 
Verlust/Veränderung von fließ-
gewässertypischem Lebensraum  
 
Verlust von Meso- und Mikrohabitaten 
 
Abnahme der Strömungsvarianz 
 
Abnahme bzw. Verlust der Wechsel-
beziehung zwischen Strömung und 
Struktur 
 
Monotonisierungseffekte durch die 
flussregelnden Maßnahmen 
 
Monotonisierung des Sohlreliefs durch 
Sohlbaggerung bzw. Fahrrinnenher-
stellung in Fels 
 
Zusätzliche Auswirkungen eines in-
tensivierten Frachtschiffbetriebs 
 
Erhöhte Konkurrenz durch Neozoen 
 
Erhöhter Prädationsdruck durch fisch-
fressende Vögel 

2,93 
 

 
n.q. 

 
 
 

4,614 
 

n.q. 
 

(1,475) 
 

(1,475) 
 
 
 

(2,806) 
 
 

3,308 
 
 
 

n. q. 
 
 

n. q. 
 
 

n. q. 

31-1.1 AFFH Neuanlage von Flussinseln (im Bereich von 

Regelungsbauwerken; Berndel, Winzer) 

1,68 

31-1.2 AFFH Umgestaltung Stillwasserbereich in schiff-

fahrtsgeschützten Fließgewässerlebensraum 

0,54 

31-2.1 AFFH Förderung der dynamischen Eigenentwick-

lung von Uferbereichen (Ausgang Mühlha-

mer Schleife) 

0,77 

31-2.2 AFFH Zulassen der dynamischen Eigenentwicklung 

entlang eines Uferabschnittes (Isarmündung) 

0,12 

31-2.3 AFFH Zulassen und Fördern der dynamischen 

Eigenentwicklung von ausgewählten Uferbe-

reichen 

0,18 

31-4 AFFH Ökologisches Laichplatzmanagement auf 

best. Laichplätzen 

0,87 

38-1.1 AFFH Neuanlage eines Fließgewässers Mühlham  10,01 
1,08 
1,30 

38-1.3 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlham 0,51 

38-1.4 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlham 0,31 

44-1.1 AFFH Neuanlage eines Fließgewässers Mühlau 10,05 

44-1.3 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlau 0,12 

44-1.4 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlau 0,16 

Summe  10,81   27,70 
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Erläuterungen: 
1 Grundlage: Faktorisierte Eingriffsflächen auf Basis der Tab. 3-7, aufsummiert nach Beeinträchtigungstyp 
2 Grundlage: Faktorisierte Kompensationsflächen auf Basis der Tab. 6-7 
3 Die Ermittlung der Verlustflächen an KLPs ergibt sich aus der Gegenüberstellung der aktiven Laichflächen im Ist-Zustand zu den prognostizierten aktiven Laichflächen (nach Vermei-

dung/Minimierung, vor Ausgleich) siehe Anhang 2 der UVU Beilagen Nr. 206 
4 Summe der faktorisierten Eingriffsflächen durch Buhnen, Parallelwerke, Ufervorschüttungen sowie indirekte Beeinträchtigungen durch Regelungsbauwerke (Strömungsabschattung) 
5 Summe der faktorisierten, indirekten Beeinträchtigung durch Regelungsbauwerke (Strömungsabschattung). Fläche wird nicht gesondert bilanziert, da im Kompensationsbedarf für 

„Verlust/Veränderung von fließgewässertypischem Lebensraum“ bereits enthalten. 
6 Summe der faktorisierten Eingriffsflächen durch Buhnen und Parallelwerke. Fläche wird nicht gesondert bilanziert, da im Kompensationsbedarf für „Verlust/Veränderung von fließge-

wässertypischem Lebensraum“ bereits enthalten. 
7 Von der Gesamteingriffsfläche Fahrrinnenbaggerungen bzw. Fahrrinnenherstellung in Fels werden 50 % für die artbezogene Beeinträchtigung angerechnet (Art besiedelt nicht ge-

samten Fahrrinnenbereich, sondern vorwiegend die Randbereiche)  

n. q.  nicht flächig quantifizierbar 

 

In der Maßnahmenkonzeption enthalten: aktive KLP-Flächen, schifffahrtsgeschützte Habitatflächen, Fischeinstände/-unterstände mit Schutzfunktion vor Prädation durch fischfressende 

Vögel  
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Art Beeinträchtigung 
Kompensations-
bedarf TA 21 [ha] 

Maßnahmenzuordnung 
Maßnahmenumfang  

TA 22 [ha] Maßnahmen-
Code 

Bezeichnung 

Frauennerfling 
(Rutilus  
pigus/virgo) 

Verluste von Kieslaichplatzflächen 
 
geringe lokale Verluste von rheophi-
len Jungfischhabitaten, insgesamt 
Flächenzunahme 
 
Verlust/Veränderung von fließ-
gewässertypischem Lebensraum  
 
Verlust von Meso- und Mikrohabitaten 
 
Abnahme der Strömungsvarianz 
 
Abnahme bzw. Verlust der Wechsel-
beziehung zwischen Strömung und 
Struktur 
 
Monotonisierungseffekte durch die 
flussregelnden Maßnahmen 
 
Monotonisierung des Sohlreliefs durch 
Kolkverbau 
 
Monotonisierung des Sohlreliefs durch 
Sohlbaggerung bzw. Fahrrinnenher-
stellung in Fels 
 
Zusätzliche Auswirkungen eines in-
tensivierten Frachtschiffbetriebs 
 
Erhöhte Konkurrenz durch Neozoen 
 
Erhöhter Prädationsdruck durch fisch-
fressende Vögel 

4,23 
 
 

n. q. 
 

 
 

4,614 
 

n. q. 
 

(1,475) 
 

(1,475) 
 
 
 

(2,806) 
 
 

2,487 
 
 

3,308 
 
 
 

n. q. 
 
 

n.q. 
 

n. q. 
 

31-1.1 AFFH Neuanlage von Flussinseln (im Bereich von 

Regelungsbauwerken; Berndel, Winzer) 

1,68 

31-1.2 AFFH Umgestaltung Stillwasserbereich in schiff-

fahrtsgeschützten Fließgewässerlebensraum 

0,54 

31-2.1 AFFH Förderung der dynamischen Eigenentwick-

lung von Uferbereichen (Ausgang Mühlha-

mer Schleife) 

0,77 

31-2.2 AFFH Zulassen der dynamischen Eigenentwicklung 

entlang eines Uferabschnittes (Isarmündung) 

0,12 

31-2.3 AFFH Zulassen und Fördern der dynamischen 

Eigenentwicklung von ausgewählten Uferbe-

reichen 

0,18 

31-3.2 AFFH Schaffung von Übertiefen/Kolken hinter Pa-

rallelwerken als Fischhabitate 

0,209 

31-3.3 AFFH Entwicklung von Kolkstrukturen hinter Buh-

nenkerben als Fischhabitate 

0,35 

31-4 AFFH Ökologisches Laichplatzmanagement auf 

best. Laichplätzen 

0,87 

38-1.1 AFFH Neuanlage eines Fließgewässers Mühlham  10,01 
1,08 
1,30 

38-1.3 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlham 0,51 

38-1.4 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlham 0,31 

44-1.1 AFFH Neuanlage eines Fließgewässers Mühlau 10,05 

44-1.3 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlau 0,12 

44-1.4 AFFH Neuanlage von Nebenarmen Mühlau 0,16 

Summe  14,58   28,25 

 



ARGE BBJ Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen 
 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

25.09.2018 142 

Erläuterungen: 
1 Grundlage: Faktorisierte Eingriffsflächen auf Basis der Tab. 3-7, aufsummiert nach Beeinträchtigungstyp 
2 Grundlage: Faktorisierte Kompensationsflächen auf Basis der Tab. 6-7 
3 Die Ermittlung der Verlustflächen an KLPs ergibt sich aus der Gegenüberstellung der aktiven Laichflächen im Ist-Zustand zu den prognostizierten aktiven Laichflächen (nach Vermei-

dung/Minimierung, vor Ausgleich) siehe Anhang 2 der UVU Beilagen Nr. 206 
4 Summe der faktorisierten Eingriffsflächen durch Buhnen, Parallelwerke, Ufervorschüttungen sowie indirekte Beeinträchtigungen durch Regelungsbauwerke (Strömungsabschattung) 
5 Summe der faktorisierten, indirekten Beeinträchtigung durch Regelungsbauwerke (Strömungsabschattung). Fläche wird nicht gesondert bilanziert, da im Kompensationsbedarf für 

„Verlust/Veränderung von fließgewässertypischem Lebensraum“ bereits enthalten. 
6 Summe der faktorisierten Eingriffsflächen durch Buhnen und Parallelwerke. Fläche wird nicht gesondert bilanziert, da im Kompensationsbedarf für „Verlust/Veränderung von fließge-

wässertypischem Lebensraum“ bereits enthalten. 
7 Summe der faktorisierten Eingriffsflächen in Kolke. Eingriffe in Krümmungskolke werden artspezifisch nicht angerechnet. 
8 Von der Gesamteingriffsfläche Fahrrinnenbaggerungen bzw. Fahrrinnenherstellung in Fels werden 50 % für die artbezogene Beeinträchtigung angerechnet (Art besiedelt nicht ge-

samten Fahrrinnenbereich, sondern vorwiegend die Randbereiche)  

9 Realisierung innerhalb von Teilflächen der Maßnahme 31-3.1 AFFH (Strukturierung hinter Parallelwerken). Die Maßnahme 31-3.1 AFFH (Strukturierung hinter Parallelwerken) ist an vier 

Standorten mit einem faktorisierten Flächenumfang von 0,55 ha vorgesehen. An zwei Standorten erfolgt die Umsetzung kombiniert mit der Maßnahme 31-3.2 AFFH (Übertiefen hinter 

Parallelwerken) mit einem faktorisierten Flächenumfang von insgesamt 0,40 ha. Davon werden für streng rheophile Arten nur 50 % angerechnet. 

n. q.  nicht flächig quantifizierbar 

 

In der Maßnahmenkonzeption enthalten: aktive KLP-Flächen, schifffahrtsgeschützte Habitatflächen, Fischeinstände/-unterstände mit Schutzfunktion vor Prädation durch fischfressende 

Vögel  
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5.2 Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz der Vogelschutzgebiete 

Im Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen sind erhebliche Beeinträchtigungen für 

das Vogelschutzgebiet „Donau zwischen Straubing und Vilshofen“ (7142-471) zu erwarten.  

Für die erheblich beeinträchtigten Vogelarten müssen die Voraussetzungen für eine Abwei-

chung nach § 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG dargelegt werden. In Kap. 6 der Verträglichkeitsun-

tersuchung für das Vogelschutzgebiet „Donau zwischen Straubing und Vilshofen“ (Beila-

ge 242) wird dargelegt, dass keine anderweitigen zumutbaren Alternativen mit geringeren 

Beeinträchtigungen bestehen und zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Inte-

resses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art vorhanden sind. Darüber hin-

aus müssen gemäß § 34 Abs. 5 BNatSchG ebenso wie nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL Maß-

nahmen zur Sicherung des Zusammenhangs (der Kohärenz) des europäischen ökologischen 

Netzes „NATURA 2000“ vorgesehen werden. Die Lebensräume der durch die Vorhaben be-

troffenen Vogelarten können durch die geplanten Kohärenzmaßnahmen innerhalb des Vo-

gelschutzgebietes sowie im direkten räumlich-funktionalen Zusammenhang zu diesem wie-

derhergestellt werden. Um mögliche temporäre Funktionsdefizite (time lag) bis zur Errei-

chung des eigentlichen Entwicklungsziels der Kohärenzmaßnahmen auszugleichen wurde 

ein jeweils artspezifischer Kompensationsumfang für die Verluste und Funktionsverluste von 

Revieren bzw. Lebensstätten ermittelt, der sich an den durchschnittlichen Reviergrößen, 

Lebensraumansprüchen und Minimalarealen der betroffenen Arten orientiert (s. Kap. 6.2.2 

und Methodikhandbuch (Beilage 166, Teil C Kap. 7.4)).  

In den folgenden Tabellen sind die erheblich beeinträchtigten Vogelarten den Kohärenzmaß-

nahmen zugeordnet. Die Beschreibung der jeweiligen Maßnahmen ist den Maßnahmenblät-

tern (Anhang 1) zu entnehmen. Die Karte „Natura 2000: Übersicht Kohärenzmaßnahmen“ 

(Beilagen Nr. 267) enthält eine Gesamtübersicht über alle Kohärenzmaßnahmen für das 

Vogelschutzgebiet. 

Für die erheblichen Beeinträchtigungen der Anhang I Vogelarten und Vogelarten gem. Art. 4 

Abs. 2 der VS-RL kann durch die geplanten Kohärenzmaßnahmen innerhalb und angren-

zend an das d Vogelschutzgebiet „Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen“ der Zu-

sammenhang des Netzes „Natura 2000“ wiederhergestellt werden. Unter Berücksichtigung 

der vorgesehenen Kohärenzmaßnahmen ist zudem die Kohärenz für die erheblich beein-

trächtigten Vogelarten gem. Anhang I und Art. 4 Abs. 2 der VS-RL durch die Vorhaben auch 

im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten sichergestellt. Durch die Integration 

der Kohärenzmaßnahmen in das FFH-Gebietsmanagement soll sichergestellt werden, dass 

die Maßnahmen funktionsfähig sind (s. Beilagen Nr. 242 für das Vogelschutzgebiet „Donau-

auen zwischen Straubing und Vilshofen“ Kap. 6.3).  
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Tab. 5-3: Zuordnung der Kohärenzmaßnahmen für das Vogelschutzgebiet „Donau zwischen Straubing und Vilshofen“ 15 

Art 
(Ø Reviergröße) 

Beeinträchtigung 
Kompensa-
tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung Maßnahmenum-
fang  

 
 

Nr. Name 

Blaukehlchen 
(0,6 ha) 

Verlust von 5 Revieren 

(davon 3 temporär) 

 

1,8 ha / 1.000 m bei 
linearen Maßnahmen  

(bei dauerhaften Revier-
verlusten 0,6 ha/ Rev. 
oder 250 m / Rev., bei 
temporären Revierverlus-
ten jeweils die Hälfte) 

38-2.1 AFFH 
 

38-2.2 AFFH 

 

 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Stauden-
fluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden  

Entwicklung von artenreichen Säumen und Stauden-
fluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden  

4,98 ha 
 

5,39 ha 

 

Summe 10,37 ha 

Flussregenpfeifer 
(0,5 – 1 ha) 

 

Verlust von 2 Revieren 

(davon 1 temporär) 

 

1 - 2 ha  

(0,5 -1 ha / Rev. bei Re-
vierverlusten, bei tempo-
rären Revierverlusten die 
Hälfte) 

38-3.2 AFFH 

 

Anlage Optimalhabitat 

 

9,47 ha 

 

Summe 9,47 ha 

Gänsesäger 

(50 ha) 

Verlust von 16 Revieren 

(davon 13 temporär) 

Nisthilfen 85 Stck. 

(5 Stck. / Rev.) 

51-4.1 AFFH 

51-4.3 AFFH 

Dauerhafte Anlage von Nisthilfen für den Gänsesäger 

Temporäre Anlage von Nisthilfen für den Gänsesäger 

15 Stck. 

65 Stck. 

Summe 80 Stck. 

                                                

15 n der Tabelle sind nur die Beeinträchtigungen der Vogelarten innerhalb der VS-Gebiete dargestellt, die Betrachtungsgegenstand der VSG-VU (Beilage 242) sind. Alle artenschutzrechtli-
chen Betroffenheiten auch außerhalb der VS-Gebietsgrenzen sind in der saP (Beilage 268) behandelt und in Tabelle Zusammenfassende Darstellung der erheblichen Beeinträchtigungen 
der verschiedenen Tierartengruppen durch den Ausbau der Wasserstraße und die Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

Tab. 3-4 dargestellt. Entsprechende (ggf. zusätzliche) CEF/FCS-Maßnahmen sind in Tab. 5-5 zugeordnet.  
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Art 
(Ø Reviergröße) 

Beeinträchtigung 
Kompensa-
tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung Maßnahmenum-
fang  

 
 

Nr. Name 

Großer Brachvogel 

(20 ha) 

Verlust von 2 Revieren 40 ha 

(20 ha / Rev.) 

36-2.1 AFFH 

 

 

36-2.2 AFFH 

 

 

38-3.1 AFFH 

 

 

38-3.2 AFFH 

38-3.3 AFFH 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit 
Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen und 
Gelegeschutz 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit 
Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen und 
Gelegeschutz 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit 
Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen und 
Gelegeschutz 

Anlage Optimalhabitat 

Entfernung von Gehölzen 

20,31 ha 
 
 

2,25 ha 
 
 

33,86 ha 
 
 

9,47 ha 

1,04 ha 

Summe 66,92 ha 

Kiebitz 

(3 ha) 

 

Verlust von 7 Revieren 

(davon 3 temporär) 

 

3,5 - 28 ha  

 

(0,5 – 4 ha / Rev.) 

38-3.1 AFFH 

 

 

38-3.2 AFFH 

38-3.3 AFFH 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit 
Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen und 
Gelegeschutz 

Anlage Optimalhabitat 

Entfernung von Gehölzen 

33,86 ha 
 

 
9,47 ha 

1,04 ha 

Summe 44,37 ha 

Knäkente 

(1 ha) 

Verlust von 3 Revieren 

(davon 2 temporär) 

2 ha 

 

(1 ha / Rev. bei Revier-
verlusten, bei temporären 
Revierverlusten die Hälf-
te) 

38-2.2 AFFH 

 

39-1.1 AFFH 

39-1.2 AFFH 

 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Stauden-
fluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden  

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Stauden-
fluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden  

5,39 ha 
 

1,67 ha 

2,97 ha 

 

Summe 10,04 ha 
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Art 
(Ø Reviergröße) 

Beeinträchtigung 
Kompensa-
tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung Maßnahmenum-
fang  

 
 

Nr. Name 

Neuntöter 

(1 ha) 

Verlust von 2 Revieren 

(davon 1 temporär) 

1 - 2 ha  

 

(1-2 ha / Rev. bei Revier-
verlusten, bei temporären 
Revierverlusten die Hälf-
te) 

37-3 AFFH 

 

37-4.1 AFFH 

37-4.2 AFFH 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit Dornenge-
büschen 

Anlage Dornenhecke 

Anlage artenreicher Krautsaum 

1,24 ha 
 

0,20 ha 

0,20 ha 

Summe 1,64 ha 

Rohrweihe 

(100 ha) 

Temporärer Verlust von 
einem Revier 

 

0,5 ha / n.q.  

 

(für Bruthabitat 0,5 ha 
gem. MKULNV 2013) 

38-2.1 AFFH 

 

38-2.2 AFFH 

 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Stauden-
fluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden  

Entwicklung von artenreichen Säumen und Stauden-
fluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden  

4,98 ha 
 

5,39 ha 
 

Summe 10,37 ha 

Schnatterente 

(1 ha) 

Verlust von 13 Revieren 

(davon 9 temporär) 

8,5 ha 

 

(1 ha / Rev. bei Revier-
verlusten, bei temporären 
Revierverlusten die Hälf-
te) 

38-1.4 AFFH 

 

38-1.5 AFFH 

38-2.1 AFFH 

 

38-2.2 AFFH 

 

39-1.1 AFFH 

39-1.2 AFFH 

 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers 
(LRT 3150) 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Stauden-
fluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden  

Entwicklung von artenreichen Säumen und Stauden-
fluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden  

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Stauden-
fluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden durch  

0,83 ha 
 

3,12 ha 

4,98 ha 
 

5,39 ha 
 

1,67 ha 

2,97 ha 

 

Summe 18,97 ha 
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Art 
(Ø Reviergröße) 

Beeinträchtigung 
Kompensa-
tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung Maßnahmenum-
fang  

 
 

Nr. Name 

Teichrohrsänger 

(0,04 ha) 

Verlust von 20 Revieren 

(davon 13 temporär) 

0,54 ha 

 

(0,04 ha / Rev. bei tempo-
rären Revierverlusten die 
Hälfte) 

38-2.1 AFFH 

 

 

38-2.2 AFFH 

39-1.2 AFFH 

 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Stauden-
fluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Stauden-
fluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Stauden-
fluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden 

4,98 ha 
 
 

5,39 ha 

2,97 ha 

Summe 13,34 ha 

Wachtelkönig 

(10 ha) 

Dauerhafter Verlust von 
einem Revier 

10 ha 

(10 ha / Rev.) 

45-2.3 AFFH Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit 
Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen und 
Gelegeschutz 

11,33 ha 

Summe 11,33 ha 
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5.3 CEF- und FCS-Maßnahmen  

Durch die Auswirkungen des Ausbaus der Wasserstraße und der Maßnahmen zur Verbesse-

rung des Hochwasserschutzes werden artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG für die in der Tabelle nachfolgend dargestellten Arten eintreten bzw. kön-

nen nur unter Berücksichtigung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen zur Wahrung der 

Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlich-funktionalen Zusammen-

hang (CEF-Maßnahmen) ausgeschlossen werden. Einen Überblick über die Arten, für die 

das Eintreten der Verbotstatbestände unter Berücksichtigung von CEF-Maßnahmen vermie-

den werden kann und über die Arten, für die ein Eintreten von Verbotstatbeständen zu kon-

statieren ist, ist den Kapiteln 5.2 und 8 des Fachbeitrages Artenschutz (Beilagen Nr. 268) zu 

entnehmen. 

Für die Vogelarten, für die ein Eintreten der Verbotstatbestände nicht ausgeschlossen wer-

den kann, erfolgt die Darlegung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG in Kap. 7 des Fachbeitrages Artenschutz (Beilage 268). Für sämtliche Arten, für 

die eine artenschutzrechtliche Ausnahme erforderlich ist, kann gemäß den Anforderungen an 

eine artenschutzrechtliche Ausnahme die Wahrung des Erhaltungszustands unter Berück-

sichtigung von Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes gewährleistet werden. 

Von besonderer Relevanz sind hier die Arten in einem ungünstigen Erhaltungszustand. Die 

spezifischen Maßnahmen sind im Anhang zum Fachbeitrag Artenschutz unter Punkt 3 des 

jeweiligen Formblattes dargelegt.  

Die nachfolgenden Bilanztabellen bieten eine artbezogene Übersicht der vorgesehenen 

CEF- und FCS-Maßnahmen. Der erforderliche Maßnahmenumfang ergibt sich auf der 

Grundlage der beeinträchtigten Arten und Lebensstätten bzw. Populationen sowie der 

durchschnittlichen Habitatansprüche und Reviergrößen bzw. Minimalareale (s. Kap. 6.2.2 

und Methodikhandbuch (Beilage 166, Teil C Kap. 7.4)). Die Lage der jeweiligen CEF- und 

FCS-Maßnahmen ist den LBP-Maßnahmenplänen zu entnehmen (Beilagen Nr. 108 bis 133).  

Unter Berücksichtigung der aufgeführten CEF- und FCS-Maßnahmen ist bei allen Arten ge-

währleistet, dass der Erhaltungszustand der Arten wiederhergestellt wird und sich nicht ver-

schlechtert bzw. dass keine Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungs-

zustands verursacht wird (vgl. Fachbeitrag Artenschutz Beilage 268, Kap 7). 
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Tab. 5-4: Übersicht CEF- und FCS-Maßnahmen für Arten nach Anhang IV FFH-RL 

Art Kompensationsbedarf Maßnahmenzuordnung 

Tagfalter 

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Phengaris teleius 

4,92 ha 32.1 AFFH 

 

32.3 AFFH 

 

45-3 AFFH 

 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für 
Phengaris teleius und nausithous 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für 
Phengaris teleius 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für 
Phengaris teleius und nausithous 

1,11 ha 
 

2,34 ha 
 

3,37 ha 

 

Summe Phengaris teleius 4,92 ha   6,82 ha 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Phengaris nausithous 

 

4,55 ha 32.1 AFFH 

 

32.2 AFCS 

 

37-5 AFFH 

 

45-3 AFFH 

 

49 AFFH 

 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für 
Phengaris teleius und nausithous 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland für Phengaris 
nausithous 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für 
Phengaris nausithous 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für 
Phengaris teleius und nausithous 

Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für 
Phengaris nausithous 

1,11 ha 
 

0,24 ha 
 

1,27 ha 
 

3,37 ha 
 

0,36 ha 

 

Summe Phengaris nausithous 4,55 ha   6,36 ha 

Nachtfalter 

Nachtkerzenschwärmer 

Proserpinus proserpina 

14,47 ha 33-3 AFFH 
 

36-1 ACEF 

36-4 ACEF 

37-1 ACEF 

37-2.2 ACEF 

37-2.3 ACEF 

37-4.2 ACEF 

Entwicklung von strukturreichen Staudenfluren bzw.  
Röhrichten 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage artenreicher Krautsaum 

0,28 ha 
 

1,72 ha 

0,25 ha 

3,84 ha 

0,82 ha 

0,44 ha 

0,20 ha 
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Art Kompensationsbedarf Maßnahmenzuordnung 

37-6 ACEF 

38-1.6 AFCS 

38-2.1 AFFH 

 

38-2.2 AFFH 

 

38-4.2 AFFH 

39-1.2 AFFH 

 

40 ACEF 

43-1.2 ACEF 

43-2 ACEF 

44-1.6 AFCS 

44-2.1 AFFH 

 

44-2.2 AFFH 

 

45-1.2 AFCS 

 

45-1.3 AFFH 

46 ACEF 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

Entwicklung naturnaher Ufervegetation 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren 
bzw. Röhrichten und Großseggenrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren 
bzw. Röhrichten und Großseggenrieden 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren 
bzw. Röhrichten und Großseggenrieden 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Entwicklung naturnaher Ufervegetation 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren 
bzw. Röhrichten und Großseggenrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren 
bzw. Röhrichten und Großseggenrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren 
bzw. Röhrichten und Großseggenrieden 

Entwicklung von feuchten Hochstaudenfluren (LRT 6430) 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

0,56 ha 

5,30 ha 

4,98 ha 
 

5,39 ha 
 

1,43 ha 

2,97 ha 
 

2,58 ha 

0,96 ha 

1,07 ha 

3,53 ha 

2,62 ha 
 

3,89 ha 
 

1,44 ha 
 

0,16 ha 

1,56 ha 

Summe Nachtkerzenschwärmer 14,47 ha   46,00 ha 

Amphibien 

Gelbbauchunke 

Bombina variegata 

Landlebensraum: n.q. 

Laichgewässer:  200m2 

38-4.1 AFFH 

38-4.2 AFFH 

Anlage eines Rohbodenbereiches mit Kleingewässern 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

1,63 ha 

1,43 ha 

Summe Gelbbauchunke n.q.   3,06 ha 
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Art Kompensationsbedarf Maßnahmenzuordnung 

Kammmolch 

Triturus cristatus 

Landlebensraum: 
mittlerer Bedeutung: 0,24 ha, 
hoher Bedeutung: 0,11 ha  

Laichgewässer: ca. 110 m2 

33-1 AFFH 

33-2 AFFH 

33-3 AFFH 
 

33-4 AFFH 

Anlage Auengebüsch 

Anlage bzw. Entwicklung von Pfeifengraswiesen (LRT 6410) 

Entwicklung von strukturreichen Staudenfluren bzw. Röhrich-
ten 

Anlage Laichgewässer 

0,17 ha 

0,29 ha 

0,28 ha 
 

0,05 ha 

Summe Kammmolch 0,36 ha   0,79 ha 

Laubfrosch 

Hyla arborea 

Landlebensraum: 
mittlerer Bedeutung: 2,54 ha; 
hoher Bedeutung: 2,77 ha,  

Laichgewässer: 0,16 ha 

36-2.2 AFFH 

 

36-3.1 ACEF 

36-3.2 ACEF 

36-4 ACEF 

36-5 ACEF 

36-6 ACEF 

36-7 ACEF 

37-2.1 AFFH 

37-2.2 ACEF 

37-2.3 ACEF 

37-6 ACEF 

43-3 ACEF 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Früh-
mahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen und Gelegeschutz 

Optimierung eines vorhandenen Grabens 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

Anlage Hecke 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland 

Anlage Laichgewässer 

Optimierung eines vorhandenen Grabens 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit Dornengebü-
schen und Strukturelementen 

2,25 ha 
 

0,17 ha 

0,40 ha 

0,25 ha 

0,14 ha 

0,85 ha 

0,16 ha 

0,16 ha 

0,82 ha 

0,44 ha 

0,56 ha 

2,62 ha 

Summe Laubfrosch 5,47 ha   8,83 ha 
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Art Kompensationsbedarf Maßnahmenzuordnung 

Moorfrosch 

Rana arvalis 

Landlebensraum: 
mittlerer Bedeutung: 0,42 ha 
hoher Bedeutung: 0,50 ha, 

Laichgewässer: ca. 204 m2 

36-2.2 AFFH 

 

36-3.1 ACEF 

36-3.2 ACEF 

36-4 ACEF 

36-5 ACEF 

36-6 ACEF 

36-7 ACEF 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Früh-
mahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen und Gelegeschutz 

Optimierung eines vorhandenen Grabens 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

Anlage Hecke 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland 

Anlage Laichgewässer 

2,25 ha 
 

0,17 ha 

0,40 ha 

0,25 ha 

0,14 ha 

0,85 ha 

0,16 ha 

Summe Moorfrosch 0,94 ha   4,22 ha 
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Art Kompensationsbedarf Maßnahmenzuordnung 

Springfrosch 

Rana dalmatina 

Landlebensraum: 
mittlerer Bedeutung: 2,40 ha; 
hoher Bedeutung: 1,87 ha,  

Laichgewässer: 0,15 ha 

33-1 AFFH 

33-2 AFFH 

33-3 AFFH 

 

33-4 AFFH 

36-2.2 AFFH 

 

36-3.1 ACEF 

36-3.2 ACEF 

36-4 ACEF 

36-5 ACEF 

36-6 ACEF 

36-7 ACEF 

37-2.1 AFFH 

37-2.2 ACEF 

37-2.3 ACEF 

37-6 ACEF 

38-4.2 AFFH 

43-1.1 ACEF 

43-1.2 ACEF 

43-3 ACEF 

 

Anlage Auengebüsch 

Anlage bzw. Entwicklung von Pfeifengraswiesen (LRT 6410) 

Entwicklung von strukturreichen Staudenfluren bzw. Röhrich-
ten 

Anlage Laichgewässer 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Früh-
mahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen und Gelegeschutz 

Optimierung eines vorhandenen Grabens 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

Anlage Hecke 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland 

Anlage Laichgewässer 

Optimierung eines vorhandenen Grabens 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

Anlage Laichgewässer 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit Dornengebü-
schen und Strukturelementen 

0,17 ha 

0,29 ha 

0,28 ha 
 

0,05 ha 

2,25 ha 
 

0,17 ha 

0,40 ha 

0,25 ha 

0,14 ha 

0,85 ha 

0,16 ha 

0,16 ha 

0,82 ha 

0,44 ha 

0,56 ha 

1,43 ha 

0,12 ha 

0,96 ha 

2,62 ha 
 

Summe Springfrosch 4,42 ha   12,12 ha 
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Art Kompensationsbedarf Maßnahmenzuordnung 

Reptilien 

Zauneidechse 

Lacerta agilis  

n.q. 36-1 ACEF 

37-1 ACEF 

37-2.2 ACEF 

37-2.3 ACEF 

40 ACEF 

43-2 ACEF 

43-3 ACEF 

 

46 ACEF 

52-1.1 AFCS 

52-1.2 AFCS 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit Dornengebü-
schen und Strukturelementen 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 

Verteilung von Totholzstrukturen 

Optimierung für Zauneidechse durch Anlage von Wintergru-
ben 

1,72 ha 

3,84 ha 

0,82 ha 

0,44 ha 

2,58 ha 

1,07 ha 

2,62 ha 
 

1,56 ha 

9,20 ha 

8,76 ha 

 

Summe Zauneidechse n.q.   32,62 ha 
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Art Kompensationsbedarf Maßnahmenzuordnung 

Fischeb  

Donau-Kaulbarsch 

(Gymnocephalus baloni) 

n.q. 31-1.1 AFFH 
 

31-1.2 AFFH 

 

31-3.1 AFFH 

 

 

38-1.3 AFFH 

 

38-1.4 AFFH 

 

38-1.5 AFFH 

44-1.3 AFFH 

 

44-1.4 AFFH 

 

44-1.5 AFFH 

Neuanlage von Flussinseln (im Bereich von Regelungsbau-
werken; Berndel, Winzer) 

Umgestaltung Stillwasserbereich in schifffahrtsgeschützten 
Fließgewässerlebensraum 

Ökologische Optimierung/Strukturierung von Wasserflächen 
hinter Parallelwerken als fischfaunistische Mesohabitate 
(Schutzstrukturen) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 
3260) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 
3150) 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 
3260) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 
3150) 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

8,63 ha 
 

1,48 ha 
 

3,65 ha 
 
 

1,14 ha 
 

0,83 ha 
 

3,12 ha 

0,28 ha 
 

0,48 ha 
 

2,07 ha 

Summe Donau-Kaulbarsch n.q.   21,68 ha 

                                                

b  Die in dieser Tabelle angegebenen Flächengrößen beziehen sich auf die Gesamt-Aufstandsflächen der jeweiligen Maßnahmen. Die Flächengröße für die anrechenba-
re Kompensationsfläche bei der Tiergruppe Fische ist nur ein Anteil dieser Gesamtfläche. Beispiel Flussinseln im Bereich von Regelungsbauwerken: Gesamt-
Aufstandsfläche 8,63 ha => anrechenbare Kompensationsfläche 4,20 ha (entspricht dem Mittelwert aus der Mittelwasser- und Niedrigwasserfläche) (vgl. Tab. 6-7). 
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Art Kompensationsbedarf Maßnahmenzuordnung 

Libellen 

Asiatische Keiljungfer 

(Gomphus flavipes) 

direkter Verlust: 21,47 ha 

indirekter Verlust: - 

31-3.1 AFFH 

 

 

38-1.1 AFFH 

38-1.3 AFFH 

 

38-1.4 AFFH 

 

38-1.5 AFFH 

44-1.1 AFFH 

44-1.4 AFFH 

Ökologische Optimierung/Strukturierung von Wasserflächen 
hinter Parallelwerken als fischfaunistische Mesohabitate 
(Schutzstrukturen) 

Neuanlage eines Fließgewässers (LRT 3260) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 
3260) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 
3150) 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Neuanlage eines Fließgewässers (LRT 3260) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 
3150) 

3,65 ha 
 
 

9,48 ha 

1,14 ha 
 

0,83 ha 
 

3,12 ha 

5,47 ha 

0,48 ha 

Summe Asiatische Keiljungfer 21,47 ha   24,18 ha 

Grüne Keiljungfer 

(Ophiogomphus cecilia) 

direkter Verlust: 21,47 ha 

indirekter Verlust: - 

31-3.1 AFFH 

 

 

38-1.1 AFFH 

38-1.3 AFFH 

 

38-1.4 AFFH 

 

38-1.5 AFFH 

44-1.1 AFFH 

44-1.4 AFFH 

Ökologische Optimierung/Strukturierung von Wasserflächen 
hinter Parallelwerken als fischfaunistische Mesohabitate 
(Schutzstrukturen) 

Neuanlage eines Fließgewässers (LRT 3260) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 
3260) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 
3150) 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Neuanlage eines Fließgewässers (LRT 3260) 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 
3150) 

3,65 ha 
 
 

9,48 ha 

1,14 ha 
 

0,83 ha 
 

3,12 ha 

5,47 ha 

0,48 ha 

Summe Grüne Keiljungfer 21,47 ha   24,18 ha 
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Art Kompensationsbedarf Maßnahmenzuordnung 

Fledermäuse 

Abendsegler (Nyctalus noctula), Bech-
steinfledermaus (Myotis bechsteinii), 
Braunes Langohr (Plecotus auritus), 
Fransenfledermaus (Myotis nattereri), 
Große Bartfledermaus (Myotis brandti-
i), Großes Mausohr (Myotis myotis), 
Kleine Bartfledermaus (Myotis mysta-
cinus), Kleiner Abendsegler (Nyctalus 
leisleri), Mückenfledermaus (Pipistrel-
lus pygmaeus), Nordfledermaus (Epte-
sicus nilssonii), Rauhautfledermaus 
(Pipistrellus nathusii), Wasserfleder-
maus (Myotis daubentonii) 

530 Stk. 51-6 ACEF Anlage von Fledermauskästen 530 Stk. 

Pflanzen 

Liegendes Büchsenkraut 

(Lindernia procumbens) 

2,81 ha 38-1.5 AFFH 

39-1.1 AFFH 

44-1.5 AFFH 

45-1.1 AFFH 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150)  

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150)  

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150)  

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150)  

3,12 ha 

1,67 ha 

2,07 ha 

0,58 ha 

Summe Liegendes Büchsenkraut 2,81   7,45 ha1 

1 Entwicklung von Lindernia procumbens nicht auf der Gesamtfläche, sondern anteilig im Bereich der Flachwasserzonen 
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Tab. 5-5: Übersicht CEF- und FCS-Maßnahmen für Vogelarten 

Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Vögel 

Blaukehlchen 

(0,6 ha) 

Dauerhafter Verlust: 

2 Reviere 

Temporärer Verlust:  

11 Reviere 

4,5 ha / 1.875 m bei linea-
ren Maßnahmen 

 

(bei dauerhaften Revier-

verlusten 0,6 ha/ Rev. oder 

250 m / Rev., bei temporä-

ren Revierverlusten jeweils 

die Hälfte) 

38-2.1 AFFH 
 
 

38-2.2 AFFH 
 
 

39-1.2 AFFH 
 
 

44-2.1 AFCS 
 
 

44-2.2 AFCS 

 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

4,98 ha 
 
 

5,39 ha 
 
 

2,97 ha 
 
 

2,62 ha 
 
 

3,89 ha  

Summe Blaukehlchen    19,85 ha  

Dorngrasmücke 

(0,3 ha) 

Temporärer Verlust: 

3 Reviere 
0,6 ha 

 

(0,3 ha / Rev. bei Revier-

verlusten, bei temporären 

Revierverlusten die Hälfte) 

43-3 ACEF 

 

47 AFCS 

 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit 
Dornengebüschen und Strukturelementen 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit 
Dornengebüschen 

2,62 ha 
 

2,47 ha 

Summe Dorngrasmücke    5,09 ha 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Drosselrohrsänger 

(0,3 – 0,4 ha) 

Dauerhafter Verlust:  

1 Revier 
0,30 – 0,40 ha 

 

(0,3 – 0,4 ha / Rev.)) 

39-1.2 AFFH 

 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

2,97 ha 

Summe Drosselrohrsänger    2,97 ha 

Eisvogel 

(1 km) 

Dauerhafter Verlust:  

2 Reviere 

Temporärer Verlust:  

1 Revier 

2,5 km / 15 Stck. Abbruch-

kanten  

 

(1 km bzw. 5 Stck. Ab-

bruchkanten / Rev.; bei 

temporären Revierverlus-

ten die Hälfte) 

31-2.1 AFFH 

 
 

44-1.1 AFFH 

 

Förderung der dynamischen Eigenentwicklung 
von Uferbereichen (Ausgang Mühlhamer 
Schleife) 

Neuanlage eines Fließgewässers (LRT 3260) 

1,92 ha 

 

 

5,47 ha 

 

Summe Eisvogel    7,39 ha 

Feldlerche 

(0,5 ha) 

Dauerhafter Verlust:  

5 Reviere 

Temporärer Verlust:  

4 Reviere 

1,10 -5 ha dauerhaft 

0,88 - 4 ha temporär 

 

(0,22 ha – 1 ha / Rev) 

50-1.1 ACEF 

 
 

50-1.2 ACEF 

 

Anlage produktionsintegrierter dauerhafter 
Maßnahmen für die Feldlerche 
 
Anlage produktionsintegrierter temporärer 
Maßnahmen für die Feldlerche 

1,10 – 5 ha 

 

0,88 – 4 ha 

Summe Feldlerche   dauerhaft: 1,10 – 5 ha 

temporär: 0,88 – 4 ha  

Feldsperling 

(0,3 – 3 ha) 

Dauerhafter Verlust: 

4 Reviere 

 

Nisthilfen 20 Stck. 

 

(5 Stk. / Rev. bei Revier-

verlusten) 

33-1 AFFH 

51-5 ACEF 

Anlage Auengebüsch 

Dauerhafte Anlage von Nisthilfen für den Feld-

sperling 

0,17 ha 

20 Stk. 

Summe Feldsperling 
   20 Stck. 

0,17 ha 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Flussregenpfeifer 

(0,5 – 1 ha) 

 

Dauerhafter Verlust:  

2 Reviere 

Temporärer Verlust:  

3 Reviere 

2 – 4 ha 

 

(0,5 -1 ha / Rev. bei Re-

vierverlusten, bei temporä-

ren Revierverlusten die 

Hälfte) 

31-1.1 AFFH 
 

38-3.2 AFFH 

44-3.2 AFCS 

 

Neuanlage von Flussinseln (im Bereich von 
Regelungsbauwerken; Berndel, Winzer) 

Anlage Optimalhabitat 

Anlage Optimalhabitat 

 

0,82 ha16  

von 8,63 ha 

9,47 

9,56 

Summe Flussregenpfeifer    19,85 ha 

Gänsesäger 

(50 ha) 

Dauerhafter Verlust: 

3 Reviere 

Temporärer Verlust:  

17 Reviere 

Nisthilfen 15 Stck.  

(dauerhaft) 

Nisthilfen 85 Stck.  

(temporär) 

 

(5 Stck. / Rev. bei Revier-

verlusten) 

51-4.1 AFFH 
 

51-4.2 AFCS 
 

51-4.3 AFFH 

 

Dauerhafte Anlage von Nisthilfen für den Gän-
sesäger 

Temporäre Anlage von Nisthilfen für den Gän-
sesäger 

Temporäre Anlage von Nisthilfen für den Gän-
sesäger 

15 Stck. 
 

20 Stck. 
 

65 Stck. 

Summe Gänsesäger    100 Stck. 

                                                

16 Fläche oberhalb MW+0,5 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Gartenrotschwanz 

(1 ha) 

Dauerhafter Verlust:  

1 Revier 

Temporärer Verlust:  

7 Reviere 

 

Nisthilfen 40 Stck. 

 

(Nisthilfen: 5 Stck. / Rev.) 

41.1-1 ACEF 
 

51-1.1 ACEF 
 

51-1.2 ACEF 

 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit 
Dornengebüschen und Strukturelementen 

Dauerhafte Anlage von Nisthilfen für den Gar-
tenrotschwanz 

Temporäre Anlage von Nisthilfen für den Gar-
tenrotschwanz 

1,79 ha 
 

5 Stck. 
 

35 Stck. 

 

Summe Gartenrotschwanz    1,79 ha  
40 Stck. 

Gelbspötter 

(0,25 – 0,40 ha) 

Dauerhafter Verlust:  

7 Reviere 

Temporärer Verlust:  

23 Reviere 

 

5 – 8 ha 

(0,25 – 0,40 ha / Rev. bei 

Revierverlusten, bei tem-

porären Revierverlusten 

und bei Störung die Hälfte) 

39-2.1 EFFH 

39-2.2 EFFH 

43-3 ACEF 
 

48 EFFH 

Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0) 

Anlage Hartholzauwald (LRT 91F0) 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit 
Dornengebüschen und Strukturelementen 

Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0) 

7,38 ha 

2,42 ha 

2,62 ha 
 

4,90 ha 

Summe Gelbspötter    17,32 ha 

Goldammer 

(0,5 ha) 

 

Dauerhafter Verlust: 

23 Reviere 

Temporärer Verlust:  

57 Reviere 

25,75 ha 

(0,5 ha / Rev. bei Revier-

verlusten, bei temporären 

Revierverlusten die Hälfte) 

35 AFCS 
 

38-3.2 AFFH 

39-2.1 EFFH 

47 AFCS 
 

48 EFFH 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit 
Dornengebüschen 

Anlage Optimalhabitat 

Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0) 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit 
Dornengebüschen 

Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0) 

1,35 ha 
 

9,47 ha 

7,38 ha 

2,47 ha 
 

4,90 ha 

Summe Goldammer    25,56 ha 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Großer Brachvogel 

(20 ha) 

Dauerhafter Verlust:  

2 Reviere 

Temporärer Verlust:  

1 Revier 

temporäre Störung:  

1 Revier 

60 ha dauerhaft 

(20 ha / Rev. bei Revier-

verlusten, bei temporären 

Verlusten und bei Störun-

gen jeweils die Hälfte) 

36-2.1 AFFH 
 
 

36-2.2 AFFH 
 
 

38-3.1 AFFH 
 
 

38-3.2 AFFH 

38-3.3 AFFH 

39-3 AFCS 
 
 

42-1.1 ACEF 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen 
und Gelegeschutz 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen 
und Gelegeschutz 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen 
und Gelegeschutz 

Anlage Optimalhabitat 

Entfernung von Gehölzen 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen 
und Gelegeschutz 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen 
und Gelegeschutz 

20,31 ha 
 
 

2,25 ha 
 
 

33,86 ha 
 
 

9,47 ha 

1,04 ha 

15,55 ha 
 
 

9,83 ha 

 

Summe Großer Brachvogel    92,30 ha 

Grünspecht 

(180 ha) 

Dauerhafter Verlust:  

1 Revier 

Temporärer Verlust:  

3 Reviere 

n.q. 34.2 AFCS Nutzungsverzicht, Förderung Alt- und Totholz n.q. 
 

Summe Grünspecht    n.q. 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Kiebitz 

(3 ha) 

 

Dauerhafter Verlust:  

43 Reviere 

Dauerhafte Störung:  

23 Reviere 

Temporärer Verlust:  

24 Reviere 

Temporäre Störung:  

20 Reviere 

 

25 - 200 ha dauerhaft 

17 - 136 ha temporär 

 

(0,5 - 4 ha / Rev. bei Re-

vierverlusten, bei Störun-

gen die Hälfte) 

36-2.1 AFFH 
 
 

36-2.2 AFFH 
 
 

38-3.1 AFFH 
 
 

38-3.2 AFFH 

38-3.3 AFFH 

39-3 AFCS 
 
 

42-1.1 ACEF 
 
 

42-1.2 AFCS 

44-3.1 AFCS 
 
 

44-3.2 AFCS 

44-3.3 AFCS 

45-2.1 AFCS 
 
 

45-2.2 AFCS 

45-2.3 AFFH 
 
 

45-2.4 AFCS 

 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen 
und Gelegeschutz 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen 
und Gelegeschutz 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen 
und Gelegeschutz 

Anlage Optimalhabitat 

Entfernung von Gehölzen 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen 
und Gelegeschutz 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen 
und Gelegeschutz 

Anlage Optimalhabitat 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen 
und Gelegeschutz 

Anlage Optimalhabitat 

Entfernung von Gehölzen 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen 
und Gelegeschutz 

Anlage Optimalhabitat 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen 
und Gelegeschutz 

Rodung von Gehölzen 

 

20,31 ha 
 
 

2,25 ha 
 
 

33,86 ha 
 
 

9,47 ha 

1,04 ha 

15,55 ha 
 
 

9,83 ha 
 
 

3,16 ha 

28,35 ha 
 
 

9,56 ha 

0,56 ha 

14,80 ha 
 
 

5,53 ha 

11,33 ha 
 
 

0,29 ha 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

50-2 ACEF 

 

Anlage produktionsintegrierter temporärer 
Maßnahmen für den Kiebitz 

27 - 36 ha 

Summe Kiebitz    dauerhaft: 165,89 ha 
temporär: 27 - 36 ha 

Knäkente 

(1 ha) 

Dauerhafter Verlust:  

1 Revier 

Temporärer Verlust:  

3 Reviere 

 

3 ha 

 

(1 ha / Revier; bei tempo-

rären Revierverlusten die 

Hälfte) 

38-1.4 AFFH 
 

38-1.5 AFFH 

38-2.1 AFFH 
 
 

38-2.2 AFFH 
 
 

39-1.1 AFFH 

39-1.2 AFFH 

 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewäs-
sers (LRT 3150) 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

0,83 ha 
 

3,12 ha 

4,98 ha 
 
 

5,39 ha 
 
 

1,67 ha 

2,97 ha 

Summe Knäkente    18,97 ha 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Kuckuck 

(Gemäß Bauer et al. 

(2002): 30 ha bei 

Teichrohrsänger-

Parasiten und bis 

300 ha bei Wiesen-

pieper-Parasiten) 

Temporärer Verlust:  

4 Reviere 

 

n.q. 38-2.1 AFFH 
 
 

38-2.2 AFFH 
 
 

44-2.1 AFCS 
 
 

44-2.2 AFCS 
 
 

45-1.2 AFCS 

 

 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

4,98 ha 
 
 

5,39 ha 
 
 

2,62 ha 
 
 

3,89 ha 
 
 

1,44 ha 

Summe Kuckuck    18,32 ha 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Löffelente 

(1 ha) 

Temporärer Verlust:  

3 Reviere 

 

3 ha 

 

(1 ha / Rev. bei Revierver-

lusten, bei temporären 

Revierverlusten die Hälfte) 

38-2.2 AFFH 
 
 

39-1.1 AFFH 

39-1.2 AFFH 
 
 

44-1.4 AFFH 
 

44-1.5 AFFH 

44-2.1 AFCS 
 
 

44-2.2 AFCS 

 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewäs-
sers (LRT 3150) 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

5,39 
 
 

1,67 ha 

2,97 ha 
 
 

0,48 ha 
 

2,07 ha 

2,62 ha 
 
 

3,89 ha 

Summe Löffelente    19,10 ha 

Mäusebussard 

(100 ha) 

Temporärer Verlust:  

1 Revier 

 

n.q.  

 

(Aufgrund großer Reviere 

keine flächige Aufwertung, 

sondern Aufwertung über 

mehrere verteilt liegende 

Maßnahmen im Aktions-

raum des Reviers) 

41.1 ACEF 
 

50-2 ACEF 
 

50-1.2 ACEF 

 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit 
Kopfweiden 

Anlage produktionsintegrierter temporärer 
Maßnahmen für den Kiebitz 

Anlage produktionsintegrierter temporärer 
Maßnahmen für die Feldlerche 

1,79 ha 
 

27 – 36 ha 
 

0,88 – 4 ha 

Summe Mäusebussard 
   dauerhaft: 1,79 ha 

temp.: 27,88 – 40 ha 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Nachtigall 

(2 ha) 

Temporärer Verlust:  

1 Revier 

 

1 - 2 ha 

 

(2 ha / Rev. bei Revierver-

lusten, bei temporären 

Revierverlusten die Hälfte) 

44-4.1 AFCS 

 

44-4.2 EFFH 

Geländemodellierung zur Gewährleistung ge-
eigneter Überflutungsverhältnisse 

Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0) 

1,96 ha 
 

3,26 ha 

Summe Nachtigall    5,22 ha 

Neuntöter 

(1 ha) 

Dauerhafter Verlust: 

2 Reviere 

Temporärer Verlust:  

3 Reviere 

 

4 – 8 ha 

(1 - 2 ha / Rev. bei Revier-

verlusten, bei temporären 

Revierverlusten die Hälfte) 

37-3 AFFH 
 

37-4.1 AFFH 

37-4.2 AFFH 

41.2 AFCS 
 

43-3 ACEF 
 

47 AFCS 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit 
Dornengebüschen 

Anlage Dornenhecke 

Anlage artenreicher Krautsaum 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit 
Dornengebüschen und Strukturelementen 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit 
Dornengebüschen 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit 
Dornengebüschen 

1,24 ha 
 

0,20 ha 

0,20 ha 

2,62 ha 
 

2,81 ha 
 

2,47 ha 
 

Summe Neuntöter    9,54 ha 

Pirol 

(20 ha) 

Dauerhafter Verlust:  

1 Revier 

Temporärer Verlust:  

9 Reviere 

 

 27,5 ha 

(5 ha / Rev. in Anlehnung 

an durchschnittliche Größe 

des gegenüber Artgenos-

sen verteidigten Territori-

ums; bei temporären 

Revierverlusten die Hälfte) 

34.2 AFCS 

39-2.1 EFFH 

39-2.2 EFFH 

44-4.1 AFCS 

 

44-4.2 EFFH 

Nutzungsverzicht, Förderung Alt- und Totholz 

Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0) 

Anlage Hartholzauwald (LRT 91F0) 

Geländemodellierung zur Gewährleistung ge-
eigneter Überflutungsverhältnisse 

Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0) 

n.q. 

7,38 ha 

2,42 ha 

1,96 ha 
 

3,26 ha 

Summe Pirol    15,02 ha 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Rohrweihe 

(100 ha) 

Temporärer Verlust:  

1 Revier 

 

0,5 ha / n.q. 

 

(für Bruthabitat mindestens 

0,5 ha gem. MKULNV 

2013; bzgl. Nahrungshabi-

taten aufgrund großer 

Reviere keine flächige 

Aufwertung, sondern 

Aufwertung über mehrere 

verteilt liegende Maßnah-

men im Aktionsraum des 

Reviers) 

38-2.1 AFFH 
 
 

38-2.2 AFFH 

 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

4,98 ha 
 
 

5,39 

 

Summe Rohrweihe    10,37 ha 

Schlagschwirl 

(0,30 ha) 

Dauerhafter Verlust:  

1 Revier 

 

0,30 ha 

 

(0,30 ha / Rev.) 

48 EFFH Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0) 4,90 ha 

Summe Schlagschwirl    4,90 ha 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Schnatterente 

(1 ha) 

Dauerhafter Verlust:  

6 Reviere  

Temporärer Verlust:  

17 Reviere 

 

14,5 ha 

 

(1 ha / Rev. bei Revierver-

lusten, bei temporären 

Revierverlusten die Hälfte) 

38-1.4 AFFH 
 

38-1.5 AFFH 

38-2.1 AFFH 
 
 

38-2.2 AFFH 
 
 

39-1.1 AFFH 

39-1.2 AFFH 
 
 

44-1.4 AFFH 
 

44-1.5 AFFH 

44-2.1 AFCS 
 
 

44-2.2 AFCS 
 
 

45-1.1 AFFH 

45-1.2 AFCS 
 
 

45-1.3 AFFH 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewäs-
sers (LRT 3150) 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewäs-
sers (LRT 3150) 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von feuchten Hochstaudenfluren 

0,83 ha 
 

3,12 ha 

4,98 ha 
 
 

5,39 ha 
 
 

1,67 ha 

2,97 ha 
 
 

0,48 ha 
 

2,07 ha 

2,62 ha 
 
 

3,89 ha 
 
 

0,58 ha 

1,44 ha 
 

 
0,16 ha 

Summe Schnatterente    30,22 ha 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Teichhuhn 
(0,3 ha) 

Temporärer Verlust:  
4 Reviere 
 

0,6 ha 
 

(0,3 ha / Rev.; bei tempo-
rären Revierverlusten die 

Hälfte) 

38-1.4 AFFH 
 

38-1.5 AFFH 

38-2.1 AFFH 
 
 

38-2.2 AFFH 
 
 

39-1.1 AFFH 

39-1.2 AFFH 
 
 

45-1.1 AFFH 

45-1.2 AFCS 
 
 

45-1.3 AFFH 

Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewäs-
sers (LRT 3150) 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden) 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden) 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von feuchten Hochstaudenfluren 
(LRT 6430) 

0,83 ha 
 

3,12 ha 

4,98 ha 
 
 

5,39 ha 
 
 

1,67 ha 

2,97 ha 
 
 

0,58 ha 

1,44 ha 
 
 

0,16 ha 

Summe Teichhuhn    21,16 ha 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Teichrohrsänger 

(0,04 ha) 

Dauerhafter Verlust:  

8 Reviere 

Temporärer Verlust:  

17 Reviere 

 

0,66 ha 

(0,04 ha / Rev. bei tempo-

rären Revierverlusten die 

Hälfte) 

37-6 ACEF 

 

38-2.1 AFFH 
 
 

38-2.2 AFFH 
 
 

39-1.2 AFFH 

 

 

43-1.2 ACEF 
 

44-2.1 AFCS 
 
 

44-2.2 AFCS 

 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Stauden-
fluren 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Stauden-
fluren 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

0,56 ha 
 

4,98 ha 
 
 

5,39 ha 
 
 

2,97 ha 
 
 

0,96 ha 
 

2,62 ha 
 
 

3,89 ha  

Summe Teichrohrsänger    21,37 ha 

Turmfalke 

(300 ha) 

Dauerhafter Verlust:  

1 Revier 

Temporärer Verlust:  

2 Reviere 

Nisthilfen 15 Stck. 

 

(5 Stck. / Rev. bei Revier-

verlusten) 

51-2.1 ACEF 
 

51-2.2 ACEF 

Dauerhafte Anlage von Nisthilfen für den Turm-
falken 

Temporäre Anlage von Nisthilfen für den Turm-
falken 

5 Stck. 
 

10 Stck. 

Summe Turmfalke    15 Stck. 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Wachtelkönig 

(10 ha) 

Dauerhafter Verlust:  

1 Revier 

 

10 ha 

 

(10 ha / Rev. bei Revier-

verlusten) 

45-2.3 AFFH 

 

Anlage und Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Seigen 
und Gelegeschutz 

11,33 ha 

Summe Wachtelkönig    11,33 ha 

Waldohreule 

(500 ha) 

Dauerhafter Verlust:  

1 Revier 

Temporärer Verlust:  

2 Reviere 

 

Nisthilfen 15 Stck., sonsti-

ge lebensraumoptimieren-

de Maßnahmen n.q. 

 

(Nisthilfen 5 Stck. / Rev.; 

aufgrund großer Reviere 

keine flächige Aufwertung, 

sondern Aufwertung über 

mehrere verteilt liegende 

Maßnahmen im Aktions-

raum des Reviers) 

36-1 ACEF 
 

36-4 ACEF 
 

36-5 ACEF 

36-6 ACEF 

37-1 ACEF 
 

37-2.2 ACEF 
 

37-2.3 ACEF 
 

51-3.1 ACEF 
 

51-3.2 ACEF 

 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenflu-
ren 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Stauden-
fluren 

Anlage Hecke 

Anlage blütenreiches Extensivgrünland 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenflu-
ren 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenflu-
ren 

Anlage strukturreicher Säume und Staudenflu-
ren 

Dauerhafte Anlage von Nisthilfen für die Wal-
dohreule 

Temporäre Anlage von Nisthilfen für die Wal-
dohreule 

1,72 ha 
 

0,25 ha 
 

0,14 ha 

0,85 ha 

3,84 ha 
 

0,82 ha 
 

0,44 ha 
 

5 Stck. 
 

10 Stck. 

 

Summe Waldohreule    8,06 ha 
15 Stck. 
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Art 

(Ø Reviergröße) 
Beeinträchtigung 

Kompensa-

tionsbedarf1 

Maßnahmenzuordnung 

Nr. Name Umfang 

Wasserralle 

(0,5 - 1 ha) 

Störung eines Reviers 

 
0,5 – 1 ha 

 

(1 ha / Rev.; bei temporä-

ren Revierverlusten oder 

Störungen die Hälfte) 

39-1.1 AFFH 

 

39-1.2 AFFH 

 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

1,67 ha 

 

2,97 ha 

Summe Wasserralle    4,64 ha 

Rast- und Zugvögel n.q. n.q. 31-1.1 AFFH 
 

38-3.1 AFFH 

 

 

38-3.2 AFFH 

38-3.3 AFFH 

39-1.1 AFFH 

Neuanlage von Flussinseln (mit Regelungs-
funktion Berndel, Winzer) 

Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland 
mit Frühmahd- und Altgrasstreifen sowie Sei-
gen und Gelegeschutz 

Anlage Optimalhabitat 

Entfernung von Gehölzen 

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

n.q. 
 

33,86 ha 
 
 

9,47 ha 

1,04 ha 

1,67 ha 

Summe Rast- und Zugvögel n.q.   46,04 ha 
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5.4 Wiederherstellung von geschützten Biotoptypen 

In der folgenden Tabelle ist die Ausgleichbarkeit nach § 30 Abs. 3 BNatSchG der erheblich 

beeinträchtigten geschützten Biotope durch eine Zuordnung der vorgesehenen Kompensati-

onsmaßnahmen dokumentiert. Die Beschreibung der jeweiligen Maßnahmen ist den Maß-

nahmenblättern im Anhang 1 zu entnehmen. Eine biotopbezogene Darstellung gemäß Bay-

KompV erfolgt im Anhang 3. 
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Tab. 5-6: Zuordnung der Kompensationsmaßnahmen zu den geschützten Biotopen nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG 

Biotopgruppe 
Kompensati-

onsbedarf  
(ha) 

Maßnahmenzuordnung 

Maßnahmen-
Nr. 

Maßnahmenbeschreibung 
Code -  

Zielbiotoptyp 
Größe  

Maßnahme 

Röhrichte, Seggenriede und Hochstauden-
fluren  

(GG00BK, GH00BK, GH6430, GN00BK, 
GR00BK, SI00BK, SI3150, VC00BK, VC3150, 
VH00BK, VH3150, VK00BK, VK3150) 

26,61 38-1.6 AFCS 
 
 
 

38-2.1 AFFH 
 
 
 

38-2.2 AFFH 
 
 
 

38-4.2 AFFH 
 
 
 

44-1.6 AFCS 
 
 
 

44-2.1 AFFH 

 
 
 

44-2.2 AFFH 

 
 
 

45-1.3 AFFH 

 

Entwicklung naturnaher Ufervegetation  
 
 
 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden  
 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden  
 

Anlage strukturreicher Röhrichte und Stau-
denfluren 
 
 

Entwicklung naturnaher Ufervegetation 
 
 
 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 
 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 
 

Entwicklung von feuchten Hochstaudenfluren 
(LRT 6430) 

K133-GH00BK, 
R121-VH00BK, 
R123-VH00BK, 
R322-VC00BK 

K133-GH00BK, 
R121-VH00BK, 
R123-VH00BK, 
R322-VC00BK 

K133-GH00BK, 
R121-VH00BK, 
R123-VH00BK, 
R322-VC00BK 

K133-GH00BK, 
R121-VH00BK, 
R123-VH00BK, 
R322-VC00BK 

K133-GH00BK, 
R121-VH00BK, 
R123-VH00BK, 
R322-VC00BK 

K133-GH00BK, 
R121-VH00BK, 
R123-VH00BK, 
R322-VC00BK 

K133-GH00BK, 
R121-VH00BK, 
R123-VH00BK, 
R322-VC00BK 

K133-GH6430 

5,30 ha 
 
 
 

4,98 ha 
 
 
 

5,39 ha 
 
 
 

1,43 ha 
 
 
 

3,53 ha 
 
 
 

2,62 ha 
 
 
 

3,89 ha 
 
 
 

0,16 ha 

Summe     27,30 ha 
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Biotopgruppe 
Kompensati-

onsbedarf  
(ha) 

Maßnahmenzuordnung 

Maßnahmen-
Nr. 

Maßnahmenbeschreibung 
Code -  

Zielbiotoptyp 
Größe  

Maßnahme 

Moorwälder, Auwälder und sonstige Wälder 

(WA91E0*, WA91F0, WG00BK) 

10,98 39-2.1 EFFH 

39-2.2 EFFH 

44-4.2 EFFH 

 

Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0*) 

Anlage Hartholzauwald (LRT 91F0) 

Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0*) 

L522-WA91E0* 

L533-WA91F0 

L522-WA91E0* 

7,38 ha 

2,27 ha 

3,26 ha 

Summe     12,91 ha 

wärmeliebende Säume 

(GW00BK) 

0,07 45-1.2 AFCS 

 

Entwicklung von artenreichen Säumen und 
Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseg-
genrieden 

K133-GH00BK, 
R121-VH00BK, 
R123-VH00BK, 
R322-VC00BK 

1,44 ha 

Summe     1,44 ha 

Magergrünland 

(GT6210, GP6410) 

1,86 33-2 AFFH 

 

52-2 AFFH 

Anlage bzw. Entwicklung von Pfeifengraswie-
sen  

Anlage von magerem Halbtrockenrasen (LRT 
6210) 

G322-GP6410 

 
G312-GT6210 
 

0,29 ha 
 

4,08 ha 
 

Summe     4,37 ha 

Gewässer 

(FW00BK, FW3270, FW3260, SU00BK, SU3150, 
VU3150) 

4,90 38-1.1 AFFH 
 

38-1.2 AFFH 
 

38-1.5 AFFH 

Neuanlage eines Fließgewässers (LRT 
3260) 

Entwicklung von LRT 3270 im Wechselwas-
serbereich der Flachuferzonen  

Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 

F232-LR3260 
 

F13-LR3270 
 

S132-LR3150 

9,48 
 

2,02 
 

3,12 

Summe     14,62 
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5.5 Maßnahmen zur Freistellung nach § 19 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG 

Entsprechend § 19 Abs.1 BNatSchG ist eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebens-

räumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes jeder Schaden, der erhebliche nachteilige 

Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes 

dieser in § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG genannten Arten oder Lebensräume hat.  

Ein Schaden im Sinne des Umweltschadensgesetztes liegt nicht vor, wenn nachteilige Aus-

wirkungen von Tätigkeiten einer verantwortlichen Person im Zuge der Bauausführung zuvor 

ermittelt, von den zuständigen Behörden im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens nach 

§§ 34, 44 Abs. 5, 45 Abs. 7 oder § 67 Abs. 2 BNatSchG oder nach § 15 BNatSchG geneh-

migt oder zugelassen worden sind. 

In den Verfahrensunterlagen wurden die nachteiligen Umweltauswirkungen auf die in § 19 

Abs. 2 und 3 BNatSchG genannten Arten und Lebensräume durch die vorgelegten Pla-

nungsbeiträge umfassend ermittelt:  

• Verträglichkeitsuntersuchung zum FFH-Gebiet „Isarmündung“ (7243-302) 

• Verträglichkeitsuntersuchung zum Vogelschutzgebiet „Isarmündung“ (7243-402) 

• Verträglichkeitsuntersuchung zum FFH-Gebiet „Donauauen zwischen Straubing und 

Vilshofen“ (7142-301) 

• Verträglichkeitsuntersuchung zum Vogelschutzgebiet „Donau zwischen Straubing und 

Vilshofen“ (7142-471) 

• Fachbeitrag Artenschutz  

• Landschaftspflegerischer Begleitplan. 

Im Rahmen dieser Planungsbeiträge ist eine Ausnahme bzw. Befreiung nach § 34 Abs. 3 bis 

5, § 45 Abs. 7 oder § 67 Abs. 2 BNatSchG vorbereitet worden. Die vorgesehenen Maßnah-

men sind im LBP dargestellt und den betroffenen Arten und Lebensräumen zugeordnet. Der 

LBP ist gemäß § 17 Abs. 4 BNatSchG Grundlage für die Eingriffszulassung nach § 15 

BNatSchG. 

Auch die erhöhten Anforderungen an die Bestandserfassung und Konfliktanalyse hinsichtlich 

der außerhalb der FFH-Gebiete vorkommenden Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL 

und geschützten Arten nach Anhang II FFH-RL wurden in der vorliegenden Planung berück-

sichtigt. 

Über die genannten Planungsbeiträge mit den korrespondierenden Ausnahmen, Befreiungen 

und Eingriffszulassungen liegen die Voraussetzungen für eine „Enthaftung“ gemäß § 19 Abs. 

1 Satz 2 BNatSchG vor. 
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5.6 Ersatzaufforstungen 

Gemäß der Aussagen des Fachbeitrags Forstwirtschaft (Beilage 282) kommt es auf einer 

Fläche von 3,30 ha zu Rodungen nach Art. 9 Abs. 2 BayWaldG durch die Anlage von Dei-

chen in den Poldern Isarmündung, Steinkirchen-Natternberg-Fischerdorf, Gundelau-

Auterwörth, Mühlau Thundorf-Aicha, Ruckasing-Endlau, Künzing und Hofkirchen. Bei einer 

1:1-Kompensation ergibt sich hieraus ein Kompensationsbedarf von ebenfalls 3,30 ha. Mit 

den Maßnahmen 39-2.1 EFFH, 39-2.2 EFFH, 44-4.2 EFFH und 48 EFFH wird in einer Größenord-

nung von 17,96 ha der forstrechtliche Ausgleich nach dem BayWaldG vollumfänglich er-

bracht.  

Insgesamt werden die Auswirkungen des Vorhabens aus forstwirtschaftlicher Sicht als uner-

heblich bis sehr gering eingestuft. Die realisierten und geplanten Ausgleichsmaßnahmen 

kompensieren die Beeinträchtigungen vollständig. 

5.7 Maßnahmen nach WRRL 

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung wurden die möglichen Auswirkungen 

auf die Qualitätskomponenten gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) untersucht. Im Er-

gebnis ergeben sich weder für die biologischen Qualitätskomponenten (Fische, Makro-

zoobenthos, Makrophyten, Diatomeen, Phytobenthos, Phytoplankton) noch für die unterstüt-

zenden hydromorphologischen, chemischen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qua-

litätskomponenten vorhabensbedingte Auswirkungen, die zu einer Veränderung der jeweils 

bestehenden Zustandsklasse führen würden.  

Vor diesem Hintergrund sind im Sinne der WRRL keine speziellen Maßnahmen vorzusehen. 

Die landschaftspflegerischen Maßnahmen unterstützen jedoch gleichzeitig die Bewirtschaf-

tungszielerreichung nach § 27 WHG.  
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6 LBP Maßnahmenplanung  

Das Maßnahmenkonzept geht von einer Mehrfachwirkung der Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen für verschiedene Funktionsbeeinträchtigungen aus (multifunktionale Kompensation). 

I.d.R. erfolgen sowohl die Kompensation der Eingriffe in die Biotop- und Lebensraumfunktion 

wie auch der Eingriffe in die abiotischen Faktoren und das Landschaftsbild über biotopbezo-

gene Maßnahmen, so dass eine Multifunktionalität von Maßnahmen grundsätzlich gegeben 

ist. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Belange des Naturhaushaltes und des Land-

schaftsbildes in wesentlichen Teilen über die Lebensraumfunktion für Tiere und Pflanzen 

abgebildet werden. Die Grundsätze der multifunktionalen Kompensation gelten auch für Be-

einträchtigungen mehrerer Arten(-gruppen) mit ähnlichen Lebensraumansprüchen. 

Aufgrund der spezifischen rechtlichen Anforderungen des Natura 2000-Gebietsschutzes und 

des Artenschutzes bilden die erforderlichen Kohärenzmaßnahmen sowie die funktionserhal-

tenden (CEF) und kompensatorischen (FCS) Maßnahmen für die von den Vorhaben be-

troffenen geschützten Lebensräume und Arten das Grundgerüst des Maßnahmenkonzeptes 

(s. Kap. 4). Für die darüber hinausgehenden Beeinträchtigungen planungsrelevanter Funkti-

onen aus der Eingriffsregelung sind weitere geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

konzipiert.  

Folgende Ziele zur Wiederherstellung der erheblichen Beeinträchtigungen der Auenland-

schaft der Donau sowie der Fischfauna und deren aquatischem Lebensraum werden ver-

folgt: 

• Schaffung von donautypischen Aueentwicklungskomplexen mit Auefließgewässern, Suk-

zessionsflächen und sonstigen aquatischen und terrestrischen Flächen mit hohem ei-

gendynamischen Entwicklungspotenzial (Reaktivierung der Auendynamik), 

• Schaffung bzw. Wiederherstellung von fließgewässertypischem Lebensraum mit hoher 

hydromorphologischer Diversität und naturgemäßer Ausstattung mit fischfaunistischen 

Habitaten (Kieslaichplätze, Brut- und Jungfischhabitate, Nahrungsräume, Schutzräu-

me/Schutzstrukturen) in der Donau und in Auefließgewässern, 

• Erhaltung bzw. Wiederherstellung von fluss-/auetypischen ökologischen Funktionen (li-

neare/laterale Durchgängigkeit, Wasserspiegeldynamik, Quervernetzung), 

• Schaffung von Nebengerinnen, Anbindung bestehender Altwassersysteme, 

• Wiederherstellung und Entwicklung von Fließgewässern des LRT 3260 im Bereich der 

Auefließgewässer mit flutender Wasserpflanzenvegetation, typischen Fließgewässer-

Gesellschaften mit einem breiten Spektrum von Substraten und Strömungsgeschwindig-

keiten, 

• Schaffung von Entwicklungsflächen für den LRT 3270 im Bereich der flach ausgezoge-

nen Gleitufer der Auefließgewässer  

• Schaffung von Entwicklungsflächen für den LRT 3150 im Bereich von bei Hochwasser 

rückwärtig angebundenen bzw. regelmäßig überströmten Aue-Stillgewässerarmen im Be-

reich der Auefließgewässer sowie durch die Optimierung bestehende Stillgewässer bzw. 

Anlage neuer Stillgewässerflächen, 
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• Wiederherstellung und Verbesserung der hydrologischen und ökologischen Funktionsbe-

ziehungen zwischen Fluss, rezenter Aue und Deichhinterland, 

• Förderung der Entwicklung eines auetypischen Wasserhaushaltes zur Aufrechterhaltung 

der hydrologischen und ökologischen Funktionsbeziehungen zwischen Fluss und Aue 

einschließlich Deichhinterland (Auendynamik), 

• Wiederherstellung und Entwicklung von großflächigen Weichholzauen, 

• Umbau degenerierter Weichholz- und Hartholzauen und Pappelpflanzungen auf ehema-

ligen Weich- und Hartholzauenstandorten, 

• Schaffung bzw. Wiederherstellung von vielfältigen, fluss-/auetypischen Lebensräu-

men/Lebensraumtypen mit der Entwicklung von Feuchtwiesen, Hochstaudenfluren und 

auenreliefreichen Grünländern (Seigen) mit breiten Verlandungszonen aus Flutrasen, 

Seggenrieden, Röhrichten und feuchten Hochstaudenfluren, 

• Wiedervernässung der Vorländer, Wiederherstellung und Entwicklung von Extensivgrün-

ländern, Feucht-, Streuwiesenkomplexen in den Auerandbereichen als Lebensräume für 

Wiesenbrüter, 

• Wiederherstellung von extensiv genutzten Magerrasen tlw. auf den Deichen. 

Die Artengruppen Vögel und Fische sowie die FFH-Lebensraumtypen bestimmen den Groß-

teil des Maßnahmenumfangs. Den hieraus erforderlichen Maßnahmen lassen sich zahlreiche 

weitere Konflikte zuordnen. Darüber hinausgehende spezifische und flächenwirksame Maß-

nahmen sind u.a. für einige Amphibienarten, den Hellen und Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläuling und die Zauneidechse notwendig.  

Die Kompensationsmaßnahmen für die Fischfauna wurden grundsätzlich so geplant und 

angelegt, dass sie fließgewässertypischen Lebensraum mit strömungsabhängigen Schlüs-

selhabitaten, insbesondere Kieslaichplätzen und Brut-/Jungfischhabitaten und allen sonsti-

gen für die Fischfauna wesentlichen Mesohabitaten (Nahrungs-, Schutzräume etc.) mit viel-

fältigem Tiefenrelief, welche vor Schifffahrtswirkungen geschützt sind, eingriffsnah entstehen 

lassen. Dabei wurde besonders darauf geachtet, dass die Habitatplanung 

• die natürliche Lagebeziehung 

• die Strömungscharakteristik  

• die Heterogenität von Wassertiefe, Sohlrelief und -Substrat 

• und alle sonstigen gebietstypischen hydromorphologischen Rahmenbedingungen 

berücksichtigt und gleichzeitig eine optimale räumlich-zeitliche Verfügbarkeit der Habitate 

gewährleistet. 

Ein Teil der Maßnahmen zielt darauf ab, die Konkurrenzsituation durch Neozoen zugunsten 

der heimischen Fischfauna zu verbessern bzw. das Ausbreitungs- und Ansiedlungspotenzial 

für die Fisch-Neozoen zu verschlechtern. Eine weitere Funktion bestimmter Maßnahmenty-

pen liegt darin, über gezielte Anreicherung und/oder Verdichtung von Unterwasserstrukturen, 

für die Zielfischarten gute Unterstände zu schaffen und damit die ausbaubedingte mögliche 

Verstärkung des Prädationsdrucks (Raubdruck) durch fischfressende Vögel zu kompensie-
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ren. Weiterhin werden durch die Kompensationsmaßnahmen die für die heimische Fischfau-

na in ihrer Gesamtheit besonders wichtigen hydrologischen und ökologischen Funktionsbe-

ziehungen zwischen Fluss, rezenter Aue und Deichhinterland erhalten und gefördert, insbe-

sondere 

• die Dynamik der Wasserspiegel (Ausprägung von Wechselwasserzonen) sowie der kie-

sigen Gerinnesohle (Geschiebedynamik auf Kieslaichplätzen), die Eigen-/ Entwicklungs-

dynamik von Wasserläufen und die Überflutungsdynamik, 

• die lineare und laterale Durchgängigkeit bzw. die Vernetzung (Anbindung von Nebenar-

men/Altarmen, Anbindung von rhithralen Zubringern) von Fluss- und Auelebensräumen 

der Fischfauna und aller sonstigen flussauetypischen Tier- und Pflanzenarten. 

Für die Erhaltung bzw. Verbesserung der Stabilität aller gebietstypischen Fischpopulationen, 

insbesondere für die Sicherung der Erhaltungszustände und des Entwicklungspotenzials der 

rheophilen und rhithralen, europarechtlich und national geschützten Fischarten sind die ge-

nannten Funktionen und Funktionsbeziehungen ebenso von elementarer Bedeutung, wie für 

die nachhaltige Funktionsfähigkeit und Resilienz (ökologische Elastizität) ihrer Habitate. 

Besonderer Wert wurde darauf gelegt, mit bzw. auf den Maßnahmenflächen in der Donau 

wie in den Vorländern eine möglichst hohe Heterogenität der Wassertiefen in Verbindung mit 

geeigneten hydraulischen Verhältnissen herzustellen, so dass die Beeinträchtigungen der 

Fischfauna durch die Monotonisierungseffekte bestmöglich ausgeglichen werden. 

Für die Flächen- und Maßnahmenauswahl wurden ausgehend von den rechtlichen Anforde-

rungen der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, den Vorgaben des BNatSchG, des BayNatSchG 

und der BayKompV (s. Kap. 4 und Methodikhandbuch (Beilage Nr. 166, Teil C, Kap. 7.3) die 

folgenden Kriterien zugrunde gelegt. Ziel ist eine Mehrfachbelegung der Maßnahmenflächen 

aus den verschiedenen rechtlichen Anforderungen. Die vorrangige Maßnahmenauswahl er-

folgt für die Flächen: 

• der öffentlichen Hand,  

• in den Vorlandbereichen (insbesondere im Zusammenhang mit den Auefließgewässern 

in der Mühlhamer und Mühlauer Schleife, aber auch in den Deichvorländern der Polder 

Thundorf-Aicha (Heuwörth), Ruckasing-Endlau (Ottacher Wörth), Künzing und Hofkir-

chen), 

• in den Natura 2000-Gebieten Donau(auen) und Isarmündung sowie angrenzend daran 

z.B. im Bereich der Runstwiesen sowie Im Mahd südöstlich von Osterhofen, 

• aus einer intensiven und frühzeitige Abstimmung der Maßnahmenplanung unter Berück-

sichtigung agrarstruktureller, fischerei- und forstwirtschaftlicher Belange (s. Kap. 4). 
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6.1 Maßnahmenübersicht (Maßnahmenkomplexe und Einzelmaßnahmen)  

Die Maßnahmenblätter (Anhang 1) unterscheiden zwischen Maßnahmenkomplexen und 

Einzelmaßnahmen. Maßnahmenkomplexe können sich aus unterschiedlichen, aber eng mit-

einander verzahnten, sich ergänzenden Einzelmaßnahmen innerhalb eines Maßnahmen-

raums ergeben, die sich in ihrem Zusammenwirken aus dem Konflikt und dem hieraus abge-

leiteten Ziel-konzept ergeben. Maßnahmenkomplexe können aber auch Einzelmaßnahmen 

einer bestimmten Art zusammenfassen, wie z.B. unterschiedliche Maßnahmen zur Vermei-

dung baubedingter Beeinträchtigungen. 

Bei Maßnahmenkomplexen erfolgt die Begründung aller Maßnahmen in einem vorgeschalte-

ten Maßnahmenblatt. In den Einzelmaßnahmenblättern eines Komplexes entfallen diese 

Angaben, um Redundanzen zu vermeiden.  

Einzelmaßnahmen außerhalb eines Maßnahmenkomplexes enthalten die Begründung der 

Maßnahme im Einzelmaßnahmenblatt selbst. 

Die Zielkonzeption der Einzelmaßnahmen und Maßnahmenkomplexe wird ausführlich in den 

Maßnahmenblättern beschrieben (siehe Anhang 1). Dort erfolgt eine Zuordnung der erhebli-

chen Beeinträchtigungen (Hauptkonflikte). Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht der 

geplanten Maßnahmenkomplexe und Einzelmaßnahmen. 

Die Maßnahmen sind im Maßnahmenübersichtsplan (s. Beilagen Nr. 107) und in den Maß-

nahmenplänen (s. Beilagen Nr. 108 bis 133) dargestellt.  

Tab. 6-1: Übersicht über die geplanten Maßnahmen 

Maßnah-

menkürzel 
Maßnahmenkurzbeschreibung 

Fläche/ Länge/ 

Anzahl 

30 Vermeidungsmaßnahmen 
 

30-1.1 VFFH „Kleine“ Bauzeitbeschränkungen (nicht dargestellt) n.q. 

30-1.2 VFFH „Große“ Bauzeitbeschränkungen (nicht dargestellt) n.q. 

30-1.3 VFFH 
Flussabwärts gerichteter Bauablauf innerhalb der einzelnen 
Bauabschnitte (nicht dargestellt) 

n.q. 

30-1.4 VFFH Bauzeitenregelung Vögel n.q. 

30-1.5 VFFH 
Beschränkung der Deichbauarbeiten während der Brutzeit von 
Vögeln 

n.q. 

30-1.6 VCEF Begrenzung des Baustellenverkehrs auf Baustraßen n.q. 

30-1.7 VFFH Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit von Vögeln n.q. 

30-1.8 VFFH Bauzeitenregelung Biber und Libellen n.q. 

30-1.9 VFFH 
Beschränkung der Deichbauarbeiten während der Jungenauf-
zuchtzeit des Bibers 

n.q. 

30-1.10 VCEF Bauzeitenregelung Amphibien n.q. 

30-1.11 VCEF Bauzeitenregelung Fledermäuse n.q. 

30-2.1 VFFH Verzicht auf Regelungsbauwerke (nicht dargestellt) n.q. 
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Maßnah-

menkürzel 
Maßnahmenkurzbeschreibung 

Fläche/ Länge/ 

Anzahl 

30-2.2 VFFH 
Verkürzung von Regelungsbauwerken, Verkleinerung der Auf-
standsflächen (nicht dargestellt) 

n.q. 

30-2.3 VFFH 
Verschwenkung/Verschiebung von Regelungsbauwerken (nicht 
dargestellt) 

n.q. 

30-2.4 VFFH 
Ökologische Gestaltung/Verbesserung der Regelungsbauwerke 
(nicht dargestellt) 

n.q. 

30-2.5 VFFH 
Teilweise Kiesüberschüttung von Regelungsbauwerken (nicht 
dargestellt) 

n.q. 

30-2.6 VFFH 
Fischökologisch verbesserte Ufervorschüttungen mit Schiff-
fahrtsschutz und Laichplatzmanagement 

6,72 ha 

30-3.1 VFFH Verzicht auf (Buhnenkopf-)Kolkverbauten (nicht dargestellt) n.q. 

30-3.2 VFFH Übertiefenausgleich durch Grobkornzugabe 4,07 ha 

30-3.3 VFFH Übertiefenausgleich durch Grundschwellen 0,98 ha 

30-3.4 VFFH Teilverbau der Buhnenkopfkolke 0,50 ha 

30-3.5 VFFH 
Teilverbau ausgewählter Krümmungs- und Sonderkolke auf 
RNWkü-5 m bzw. RNWkü-4,5 m 

3,12 ha 

30-4 VFFH Fischschutzvorkehrung an Schöpfwerken 
betrifft 3 

Schöpfwerke 

30-5 VFFH 
Inspektion des Baufeldes einschließlich Bäumen, und Gebäu-
den und technischer Bauwerke sowie entlang der Baustraßen 
(Umweltbaubegleitung) 

n.q. 

30-6 VFFH Vergrämung Biber n.q. 

30-6 VCEF Vergrämung Biber n.q. 

30-7.1 VCEF Vergrämung von Individuen der Zauneidechse n.q. 

30-7.2 VCEF Umsiedelung von Individuen der Zauneidechse n.q. 

30-8.1 VFFH Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes  1.151 m 

30-8.1 VCEF Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes  13.091 m 

30-8.2 VCEF 
Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes mit Fangein-
richtungen 

615 m 

30-8.3 VFFH 
Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes mit Fangein-
richtungen und Umsiedlung Amphibien 

771 m 

30-8.3 VCEF 
Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes mit Fangein-
richtungen und Umsiedlung Amphibien 

1.699 m 

30-8.4 VFFH 
Vermeidung von Individuenverlusten bei baubedingten Eingrif-
fen / Teilverfüllungen von Laichgewässern 

n.q. 

30-8.4 VCEF 
Vermeidung von Individuenverlusten bei baubedingten Eingrif-
fen / Teilverfüllungen von Laichgewässern 

n.q. 

30-9 VFFH 
Vergrämung von Individuen des Hellen und Dunklen Wiesen-
knopf-Ameisenbläulings  

n.q. 

30-9 VCEF 
Vergrämung von Individuen des Hellen und Dunklen Wiesen-
knopf-Ameisenbläulings  

n.q. 

30-10 VFFH 
Anlage von Schutzzäunen zur Begrenzung des Baufeldes an-
grenzend an FFH-Lebensraumtypen 

3.363 m 

30-10 V 
Anlage von Schutzzäunen zur Begrenzung des Baufeldes an-
grenzend an naturschutzfachlich hochwertige Bereiche 

10.772 m 

30-11.1 V 
Abtrag des Oberbodens von allen Auftrags- und Abtragsflächen 
und separate Zwischenlagerung 

n.q. 
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Maßnah-

menkürzel 
Maßnahmenkurzbeschreibung 

Fläche/ Länge/ 

Anzahl 

30-11.2 V Rekultivierung des Bodens auf allen temporären Bauflächen  n.q. 

30-11.3 V 
Schutzmaßnahme gegen Bodenverdichtung im Bereich von 
Baustraßen/Bauflächen  

42,37 ha 

30-12 V Vermeidung von Stoffeinträgen in Gewässer n.q. 

31 Donau 
 

31-1.1 AFFH 
Neuanlage von Flussinseln (im Bereich von Regelungsbauwer-
ken; Berndel, Winzer) 

8,63 ha 

31-1.2 AFFH 
Umgestaltung Stillwasserbereich in schifffahrtsgeschützten 
Fließgewässerlebensraum  

 1,48 ha 

31-2.1 AFFH 
Förderung der dynamischen Eigenentwicklung von Uferberei-
chen (Ausgang Mühlhamer Schleife) 

2,46 ha 

31-2.2 AFFH 
Zulassen der dynamischen Eigenentwicklung entlang eines 
Uferabschnittes (Isarmündung) 

0,29 ha 

31-2.3 AFFH 
Zulassen und Fördern der dynamischen Eigenentwicklung von 
ausgewählten Uferbereichen 

0,90 ha 

31-3.1 AFFH 
Ökologische Optimierung/Strukturierung von Wasserflächen 
hinter Parallelwerken als fischfaunistische Mesohabitate 
(Schutzstrukturen) 

3,65 ha 

31-3.2 AFFH 
Schaffung von Übertiefen/Kolken hinter Parallelwerken als 
Fischhabitate 

n.q. 

31-3.3 AFFH 
Entwicklung von Kolkstrukturen hinter Buhnenkerben als Fisch-
habitate 

0,70 ha 

31-4 AFFH 
Ökologisches Laichplatzmanagement auf bestehenden Laich-
plätzen 

16,83 ha 

31-5 AFFH 
Entwicklung bestehender Stillgewässer zum LRT 3150 (Natürli-
che eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopota-
mion oder Hydrocharition 

5,09 ha 

- Einzelmaßnahmen 
 

32.1 AFFH 
Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für 
Phengaris teleius und nausithous 

1,11 ha 

32.2 AFCS 
Anlage von artenreichem Extensivgrünland für Phengaris nau-
sithous 

0,24 ha 

32.3 AFFH 
Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für 
Phengaris teleius 

2,34 ha 

33 Deichhinterland - westlich Isarmündung 
 

33-1 AFFH Anlage Auengebüsch 0,17 ha 

33-2 AFFH Anlage bzw. Entwicklung von Pfeifengraswiesen (LRT 6410) 0,29 ha 

33-3 AFFH Entwicklung von strukturreichen Staudenfluren bzw. Röhrichten 0,28 ha 

33-4 AFFH Anlage Laichgewässer 0,05 ha 

- Einzelmaßnahmen 
 

34.1 EFFH Umbau zu naturnahem Eichenmischwald (LRT 9170) 1,14 ha 

34.2 AFCS Nutzungsverzicht, Förderung Alt- und Totholz n.q. 

35 AFCS Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit Dornengebüschen 1,35 ha 
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Maßnah-

menkürzel 
Maßnahmenkurzbeschreibung 

Fläche/ Länge/ 

Anzahl 

36 Thundorf-Aicha 
 

36-1 ACEF Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 1,72 ha 

36-2.1 AFFH 
Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Frühmahd- 
und Altgrasstreifen sowie Seigen und Gelegeschutz 

20,31 ha 

36-2.2 AFFH 
Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Frühmahd- 
und Altgrasstreifen sowie Seigen und Gelegeschutz 

2,25 ha 

36-3.1 ACEF Optimierung eines vorhandenen Grabens 0,17 ha 

36-3.2 ACEF Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 0,40 ha 

36-4 ACEF Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 0,25 ha 

36-5 ACEF Anlage Hecke 0,14 ha 

36-6 ACEF Anlage blütenreiches Extensivgrünland 0,85 ha 

36-7 ACEF Anlage Laichgewässer 0,16 ha 

37 Deichhinterland – Gundelau - Auterwörth 
 

37-1 ACEF Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 3,84 ha 

37-2.1 ACEF Optimierung eines vorhandenen Grabens 0,16 ha 

37-2.2 ACEF Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 0,82 ha 

37-2.3 ACEF Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 0,44 ha 

37-3 AFFH Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit Dornengebüschen 1,24 ha 

37-4.1 AFFH Anlage Dornenhecke 0,20 ha 

37-4.2 AFFH Anlage artenreicher Krautsaum 0,20 ha 

37-5 AFFH 
Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für 
Phengaris nausithous 

1,27 ha 

37-6 ACEF Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 0,56 ha 

38 Deichvorland – Gundelau - Auterwörth 
 

38-1.1 AFFH Neuanlage eines Fließgewässers (LRT 3260) 9,48 ha 

38-1.2 AFFH 
Entwicklung von LRT 3270 im Wechselwasserbereich der Fla-
chuferzonen  

2,02 ha 

38-1.3 AFFH Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 3260) 1,14 ha 

38-1.4 AFFH Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 3150) 0,83 ha 

38-1.5 AFFH Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 3,12 ha 

38-1.6 AFCS Entwicklung naturnaher Ufervegetation 5,30 ha 

38-1.7 A 
Böschungsbereich und Urgelände (Neuanlage Fließgewäs-
ser/Stillgewässer) 

0,86 ha 

38-1.8 A Trennbauwerk 0,17 ha 

38-1.9 A Anlage einer Brücke über das Auefließgewässer 0,12 ha 

38-1.10 A 
Anlage einer Überfahrt über den Nebenarm des Auefließge-
wässers 

0,01 ha 

38-2.1 AFFH 
Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren bzw. 
Röhrichten und Großseggenrieden 

4,98 ha 

38-2.2 AFFH 
Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren bzw. 
Röhrichten und Großseggenrieden 

5,39 ha 

38-3.1 AFFH 
Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Frühmahd- 
und Altgrasstreifen sowie Seigen und Gelegeschutz 

33,86 ha 



ARGE BBJ Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen 
 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

25.09.2018 186 

Maßnah-

menkürzel 
Maßnahmenkurzbeschreibung 

Fläche/ Länge/ 

Anzahl 

38-3.2 AFFH Anlage Optimalhabitat 9,47 ha 

38-3.3 AFFH  Entfernung von Gehölzen 1,04 ha 

38-4.1 AFFH Anlage Rohbodenbereich mit Kleingewässern 1,63 ha 

38-4.2 AFFH Anlage strukturreiche Röhrichte und Staudenfluren 1,43 ha 

38-5 EFFH Umbau zu LRT 91F0 4,13 ha 

39 Deichvorland – Ruckasing-Endlau 
 

39-1.1 AFFH Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 1,67 ha 

39-1.2 AFFH 
Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren bzw. 
Röhrichten und Großseggenrieden 

2,97 ha 

39-2.1 EFFH Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0) 7,38 ha 

39-2.2 EFFH Anlage Hartholzauwald (LRT 91F0)  2,42 ha 

39-3 AFCS 
Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Frühmahd- 
und Altgrasstreifen sowie Seigen und Gelegeschutz  

15,55 ha 

- Einzelmaßnahmen  

40 ACEF Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 2,58 ha 

41.1 ACEF Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit Kopfweiden 1,79 ha 

41.2 AFCS Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit Dornengebüschen 2,81 ha 

42 Deichhinterland – Im Mahd 
 

42-1.1 ACEF 
Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Frühmahd- 
und Altgrasstreifen sowie Seigen und Gelegeschutz 

9,83 ha 

42-1.2 AFCS Anlage Optimalhabitat 3,16 ha 

43 Deichhinterland - Mühlau 
 

43-1.1 ACEF Anlage Laichgewässer 0,12 ha 

43-1.2 ACEF Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren 0,96 ha 

43-2 ACEF Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 1,07 ha 

43-3 ACEF 
Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit Dornengebüschen 
und Strukturelementen 

2,62 ha 

44 Deichvorland - Mühlau 
 

44-1.1 AFFH Neuanlage eines Fließgewässers (LRT 3260) 5,47 ha 

44-1.2 AFFH 
Entwicklung von LRT 3270 im Wechselwasserbereich der Fla-
chuferzonen 

0,87 ha 

44-1.3 AFFH Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 3260) 0,28 ha 

44-1.4 AFFH Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 3150) 0,48 ha 

44-1.5 AFFH Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 2,07 ha 

44-1.6 AFCS Entwicklung naturnaher Ufervegetation 3,53 ha 

44-1.7 A Anlage einer Brücke über das Auefließgewässer 0,11 ha 

44-1.8 A 
Anlage einer Überfahrt über den Nebenarm des Auefließge-
wässers 

0,01 ha 

44-2.1 AFCS 
Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren bzw. 
Röhrichten und Großseggenrieden 

2,62 ha 

44-2.2 AFCS 
Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren bzw. 
Röhrichten und Großseggenrieden 

3,89 ha 
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Maßnah-

menkürzel 
Maßnahmenkurzbeschreibung 

Fläche/ Länge/ 

Anzahl 

44-3.1 AFCS 
Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Frühmahd- 
und Altgrasstreifen sowie Seigen und Gelegeschutz 

28,35 ha 

44-3.2 AFCS Anlage Optimalhabitat 9,56 ha 

44-3.3 AFCS Rodung von Gehölzen 0,56 ha 

44-4.1 AFCS 
Geländemodellierung zur Gewährleistung geeigneter Überflu-
tungsverhältnisse 

1,96 ha 

44-4.2 EFFH Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0) 3,26 ha 

45 Lenau 
 

45-1.1 AFFH Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150) 0,58 ha 

45-1.2 AFCS 
Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren bzw. 
Röhrichten und Großseggenrieden 

1,44 ha 

45-1.3 AFFH Entwicklung von feuchten Hochstaudenfluren (LRT 6430) 0,16 ha 

45-2.1 AFCS 
Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Frühmahd- 
und Altgrasstreifen sowie Seigen und Gelegeschutz 

14,80 ha 

45-2.2 AFCS Anlage Optimalhabitat 5,53 ha 

45-2.3 AFFH 
Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Frühmahd- 
und Altgrasstreifen sowie Seigen und Gelegeschutz 

11,33 ha 

45-2.4 AFCS Rodung von Gehölzen 0,29 ha 

45-3 AFFH 
Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für 
Phengaris teleius und nausithous 

3,37 ha 

-  Einzelmaßnahmen  

46 ACEF Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren 1,56 ha 

47 AFCS Anlage blütenreiches Extensivgrünland mit Dornengebüschen 2,47 ha 

48 EFFH Anlage Weichholzauwald (LRT 91E0) 4,90 ha 

49 AFFH 
Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für 
Phengaris nausithous 

0,36 ha 

50 Suchraum Acker PIK  

50-1.1 ACEF 
Anlage produktionsintegrierter dauerhafter Maßnahmen für die 
Feldlerche 

1,10 – 5 ha 

50-1.2 ACEF 
Anlage produktionsintegrierter temporärer Maßnahmen für die 
Feldlerche 

0,88 – 4 ha 

50-2 ACEF 
Anlage produktionsintegrierter temporärer Maßnahmen für den 
Kiebitz 

27 - 36 ha 

51 Nisthilfen 
 

51-1.1 ACEF Dauerhafte Anlage von Nisthilfen für den Gartenrotschwanz 5 Stck. 

51-1.2 ACEF Temporäre Anlage von Nisthilfen für den Gartenrotschwanz 35 Stck. 

51-2.1 ACEF Dauerhafte Anlage von Nisthilfen für den Turmfalken 5 Stck. 

51-2.2 ACEF Temporäre Anlage von Nisthilfen für den Turmfalken 10 Stck. 

51-3.1 ACEF Dauerhafte Anlage von Nisthilfen für die Waldohreule 5 Stck. 

51-3.2 ACEF Temporäre Anlage von Nisthilfen für die Waldohreule 10 Stck. 

51-4.1 AFFH Dauerhafte Anlage von Nisthilfen für den Gänsesäger 15 Stck. 

51-4.2 AFCS Temporäre Anlage von Nisthilfen für den Gänsesäger 20 Stck. 

51-4.3 AFFH Temporäre Anlage von Nisthilfen für den Gänsesäger 65 Stck. 



ARGE BBJ Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen 
 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

25.09.2018 188 

Maßnah-

menkürzel 
Maßnahmenkurzbeschreibung 

Fläche/ Länge/ 

Anzahl 

51-5 ACEF Dauerhafte Anlage von Nisthilfen für den Feldsperling 20 Stck. 

51-6 ACEF Anlage von Fledermauskästen 530 Stck. 

52 Deiche und Flutmulden 
 

52-1.1 AFCS Verteilung von Totholzstrukturen 9,20 ha 

52-1.2 AFCS Optimierung für Zauneidechse durch Anlage von Wintergruben 8,76 ha 

52-2 AFFH Anlage von magerem Halbtrockenrasen (LRT 6210) 4,08 ha 

52-3 G Naturnahe Begrünung der Deiche 43,84 ha 

52-4 G 
Gestaltung und Pflege der Flutmulden: Extensivgrünland und 
Hochstaudenfluren 

44,99 ha 

- Einzelmaßnahme  

53 A Entsiegelung 4,75 ha 

54 Besucherlenkung in den Deichvorländern  

54-1 G Anlage eines befahrbaren Deichvorlandwegs 6,98 ha 

54-2 G Anlage von Parkplätzen für die Besucherlenkung 0,51 ha 

54-3.1 G Anlage eines Rad- und Fußwanderwegs im Deichvorland 2,44 ha 

54-3.2 G 
Anlage einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über das 
Auefließgewässer 

0,18 ha 

54-4 G Anlage von Aussichtsplattformen auf den Deichen n.q. 

 

6.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs  

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt nach den Vorgaben der BayKompV sowie 

der zugehörigen Biotopwertliste und den Vollzugshinweisen zum Hochwasserschutz (zur 

Methodik der Ermittlung des Kompensationsumfangs siehe Methodikhandbuch (Beilage 166, 

Teil C Kap. 7.4)).  

Die Art und der Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen richten sich mit Bezug zu 

§§ 5 bis 8 BayKompV nach der Art, dem Umfang und der Schwere der erheblichen Beein-

trächtigung des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds und leitet sich aus den funktiona-

len Erfordernissen zur Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushaltes und der landschaftsgerechten Wiederherstellung und Neugestaltung des Land-

schaftsbildes ab.  

Der Umfang wird nach den Vorgaben des § 8 BayKompV bestimmt durch das Aufwertungs-

potenzial der Maßnahmenflächen und den Zeitraum, der für die Wiederherstellung der Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und der landschaftsgerechten Wieder-

herstellung und Neugestaltung des Landschaftsbildes anzusetzen ist. Zur Festlegung des 

Umfangs der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist der Ausgangszustand, der vor Durch-

führung des Eingriffs besteht, zu erfassen und zu bewerten (Anhang 3 Dokumentation Bay-

KompV). 
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Bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs sind Maßnahmen angestrebt worden, die eine 

gemeinsame Kompensation von Eingriffen in mehrere unterschiedliche Schutzgüter auf der 

gleichen Fläche ermöglichen, sofern dies unter Berücksichtigung der funktionalen Beziehun-

gen zwischen Eingriff und Kompensation möglich ist (größtmögliche Multifunktionalität der 

Kompensation). Sofern eine multifunktionale Kompensation nicht möglich bzw. nicht voll-

ständig möglich ist, sind zusätzlich Kompensationsmaßnahmen im Sinne einer additiven 

Kompensation zu entwickeln.  

Die Zuordnung der Biotop- und Lebensraumtypen bzw. Arten zu einzelnen Maßnahmen ori-

entiert sich an der Lage der Betroffenheit und der jeweiligen Maßnahmenfläche. Es wurde 

versucht, eine möglichst eingriffsnahe Kompensation zu erreichen. 

6.2.1 Biotop- und Nutzungstypen 

Die Ermittlung des Maßnahmenumfanges bzw. des anrechenbaren Maßnahmenanteils für 

die Biotop- und Nutzungstypen wird gemäß den Vorgaben der Anlage 3.2 der BayKompV 

vorgenommen. Wesentliche Schritte sind dabei 

• Ermittlung des Ausgangszustandes in Wertpunkten gemäß Anlage 3.1 Spalte 2 und de-

ren Konkretisierung in der Arbeitshilfe zur Biotopwertliste. 

• Ermittlung des Prognosezustandes nach 25 Jahren Entwicklungszeit gemäß Anlage 3.1 

Spalte 2 und deren Konkretisierung in der Arbeitshilfe zur Biotopwertliste. 

• Ermittlung der Aufwertung durch die Bildung der Punktedifferenz Prognosezustand 

(= Wert der Fläche nach der Maßnahme bzw. der Entwicklungszeit) minus Ausgangszu-

stand (= Wert der Fläche vor der Maßnahme). 

• Überprüfung, ob für weitere Arten bzw. Schutzgutbestandteile zusätzliche LBP-

Maßnahmen erforderlich sind (siehe Vergleichende Gegenüberstellung (Anhang 2)). 

6.2.2 Tiere 

Für die Verluste und Funktionsverluste von Revieren bzw. Lebensstätten orientiert sich der 

Umfang der Maßnahmen nach den Regelungen der BayKompV für die nicht flächenbezogen 

bewertbaren Merkmale (§ 8 Abs. 2) an den durchschnittlichen Reviergrößen, Lebens-

raumansprüchen, funktionale Beziehungen und Vernetzungsdistanzen zwischen Teil und 

Gesamtlebensräumen, Minimalarealen sowie populationsökologischen Zusammenhängen 

der betroffenen Art. Für die Artengruppen der Vögel und Fische, die den wesentlichen Teil 

der faunistischen Kompensationsmaßnahmen begründen, erfolgt eine differenzierte Ablei-

tung des Kompensationsbedarfs.  

6.2.2.1 Vögel 

Bei der Artengruppe Vögel wird der Verlust oder Funktionsverlust von Lebensstätten, bzw. 

Revieren durch die Optimierung von Flächen im Umfang der durchschnittlichen Reviergröße 

der betroffenen Vogelart kompensiert (z.B.: Großer Brachvogel 20 ha, Blaukehlchen 0,6 ha). 

Für Arten mit sehr großen Revieren (z.B. Waldohreule 500 ha) erfolgt eine Aufwertung über 
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mehrere verteilt liegende Maßnahmen im Aktionsraum des Reviers. Darüber hinaus werden 

für die Arten der offenen Feldflur (insbesondere Kiebitz, Feldlerche) produktionsintegrierte 

Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. Als PIK-Maßnahmen kommen jeweils verschiede-

ne Maßnahmentypen in Frage, die je nach Qualität für die jeweilige Art einen unterschiedli-

chen Maßnahmenumfang aufweisen können. Dabei wurden in Abstimmung mit der Höheren 

Naturschutzbehörde „Optimalhabitate“ definiert, für die jeweils der geringste Flächenan-

spruch gegeben ist sowie weitere geeignete Maßnahmentypen, die in Tab. 6-2 dargestellt 

sind. Grundsätzlich sind bei der Wahl der jeweiligen Maßnahme die örtlichen Verhältnisse, 

insbesondere das Optimierungspotenzial, sowie die lokalen Revierdichten und vor allem das 

im Falle der Maßnahmenumsetzung zu erwartende Steigerungspotenzial zu berücksichtigen. 

So können z.B. bei hohen Revierdichten im Bereich der Zielflächen im Ist-Zustand entspre-

chend höhere Anforderungen an den Flächenumfang gestellt werden. Darüber hinaus wurde 

die multifunktionale Eignung bestimmter Maßnahmen für verschiedene Vogelarten einbezo-

gen. 

Temporäre Beeinträchtigungen (durch baubedingte Störungen) werden – sofern aufgrund 

der jeweiligen Entwicklungszeiten möglich – auch durch temporäre Maßnahmen kompensiert 

(z.B. Anlage von temporären produktionsintegrierten Maßnahmen auf Acker für den Kiebitz 

oder die Feldlerche für die Zeit des Baus). Sind temporäre Maßnahmen nicht möglich oder 

sinnvoll (z.B. für Vogelarten der Wälder), werden baubedingte randliche Störungen sowie 

durch bauzeitliche Störungen bedingte temporäre Revierverluste durch die Optimierung von 

Flächen im Umfang der Hälfte der durchschnittlichen Reviergröße der betroffenen Vogelart 

kompensiert. Sofern dadurch rechnerisch „halbe“ Reviere zu kompensieren sind, werden 

diese, soweit sie nicht als innerhalb oder direkt angrenzend an das betroffene Revier liegen-

de Maßnahmen dazu dienen können das durch Störungen betroffene Revier an dieser Stelle 

zu erhalten (vgl. Maßnahmen für den Großen Brachvogel im Komplex 42), auf ganze Revie-

re aufgerundet (z.B. temporärer baubedingter Verlust von 3 Revieren führt zu rechnerischem 

Kompensationsbedarf von 1,5 Revieren und wird auf 2 Reviere gerundet). 
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Tab. 6-2: Produktionsintegrierte / agrarökologisch wirksame CEF-Maßnahmen (pCEF) 

Nr. Tierart / 

Maßnahmentyp 

Gesamt-
Flächen-
bedarf je 
Revier / BP 

Mindestum-
fang der 
Teil-

flächen17 

Maßnahmenbeschreibung 

Strukturen / Landnutzung Lage / Umfang / Voraussetzungen 

Kiebitz (in Ackerlandschaft) 

1a Optimalhabitat  

 
(= Lebensraum-
komplex aus 
Mulden mit Sei-
gen und Vernäs-
sungsbereichen 
sowie extensiv 
genutzten Flä-
chen) 

0,5 ha / BP  

 

5 ha  Mulden mit zur Brutzeit überspannten Seigen und 
Vernässungsbereichen: pro 5 ha 4 Stck. à 0,5 ha 
(Böschungsneigung: max. 1:10, keine Abtreppungen, 
Tiefe bis zur Wasseroberfläche: max. 0,8 m), angren-
zend an die Seigen: offene, allenfalls kurzrasige 
Vernässungsbereiche (Entwicklung z. B. als Klein-
seggensumpf, Zwergbinsenflur oder kleinbinsenrei-
che Bestände), daran angrenzend  

vegetationsarm gehaltene Bereiche (Entwicklung als 
nährstoffarme, lückig bewachsene Feucht- bis Nass-
wiese, alternativ als Kiebitzfenster (s. unten): pro 5 
ha mind. 1 ha,  

daran angrenzend extensiv genutztes, möglichst 
nährstoffarmes Grünland/Grasstreifen (Entwicklung 
als Frisch- bis Feuchtwiese) pro 5 ha mind. 1 ha  

in Auen ergänzend brennenartige Strukturen möglich 
(Böschungsneigung: max. 1:10, keine Abtreppungen, 
Höhe: max. 0,8 m, flächige Ausbildung von mind. 
0,25 ha) 

Keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel (PSM) 

Keine Bewirtschaftungsgänge oder Pflege zwischen 
15.03. und 01.07. 

max. 250 m Abstand zu bekannten Brutrevieren der 
Art  

hohe Bodenfeuchte notwendig 

Abstand von mind. 100 m zu Sträuchern, Bäumen, 
Energiefreileitungen, Gebäuden o. ä. sowie Stra-
ßen und Wegen, bei Straßen > 10.000 Kfz / 24 h 
oder sehr starker Nutzung durch Fußgänger und 
Radfahrer max. bis zu 200-400 m (vgl. GARNIEL & 
MIERWALD 2010) 

Maßnahme nur für mehrere Kiebitz-Reviere, d.h. 
mind. 5 ha zusammenhängend 

Überspannung der Seigen im März / April (mind. je 
0,15 ha) notwendig 

Aufkommender Bewuchs mit Röhrichten oder Ge-
hölzen in den Mulden mit Vernässungsbereichen ist 
zu verhindern 

Keine Rotation möglich 

 

                                                

17 Der Mindestumfang der Teilflächen gibt an ob eine Maßnahme für ein Revier in Teilflächen aufgeteilt werden kann und wie groß die einzelne, zusammenhängende 
Teilfläche mindestens sein muss.  
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Nr. Tierart / 

Maßnahmentyp 

Gesamt-
Flächen-
bedarf je 
Revier / BP 

Mindestum-
fang der 
Teil-

flächen17 

Maßnahmenbeschreibung 

Strukturen / Landnutzung Lage / Umfang / Voraussetzungen 

1b Kiebitzfenster 
angrenzend an 
Mulde mit Seige  

 

Kiebitzfens-
ter: 

1,5 ha / BP,  

 

Mulde mit 
Seige: 

0,5 ha / BP 

1,5 ha 

 

 

(Kiebitz-
fenster 1 ha, 
Mulde mit 
Seige 0,5 
ha) 

 

Kiebitzfenster:  

Grubbern oder Umbrechen und Eggen der Fläche bis 
15.03., keine Bewirtschaftung von 15.03. bis 01.0718 

Mulchsaat im Herbst zuvor möglich oder 

Mais- oder Zwischenfruchtstoppelbrache belassen, 
ggf. im Frühjahr bis 15.03. zerkleinern, keine Bewirt-
schaftung von 15.03. bis 01.07 

keine Düngung seit letzter Ernte 

keine PSM seit letzter Ernte 

Kiebitzfenster unmittelbar angrenzend an Seige; 
Rotation möglich, aber immer mit direktem Anschluss 
an Mulde mit Seige  

 

Mulde mit Seige und Vernässungsbereich: 

Zur Brutzeit überspannte Seige mit Vernässungsbe-
reich (Entwicklung z. B. als Kleinseggensumpf, 
Zwergbinsenflur oder kleinbinsenreiche Bestände) 

Böschungsneigung: max. 1:10, keine Abtreppungen 

Tiefe (bis zur Wasseroberfläche): max. 0,8 m 

Form: (min. 50 x 100m bis 70 x 70 m) 

Keine Umsetzung in Teilflächen 

max. 250 m Abstand zu bekannten Brutrevieren der 
Art  

Kiebitzfenster unmittelbar angrenzend an Mulde mit 
Seige; bis zu einem Abstand von 100 m; weiter 
entfernt liegende Flächenanteile eines Kiebitzfens-
ters s. 1c 

Abstand von mind. 100 m zu Vertikalkulissen wie 
Sträuchern, Bäumen, Energiefreileitungen, Gebäu-
den o. ä. sowie Straßen und Wegen, bei Straßen > 
10.000 Kfz / 24 h oder sehr starker Nutzung durch 
Fußgänger und Radfahrer bis zu 200-400 m (vgl. 
GARNIEL & MIERWALD 2010) 

Überspannung der Seige im März / April (mind. 
0,15 ha) notwendig 

Rotation nur für Kiebitzfenster eingeschränkt mög-
lich (s. Angaben zu Strukturen / Landnutzung 

                                                

18 Sofern auf Flächen im Bereich von Kiebitzfenstern trotz Selbstbegrünung, Düngeverzicht und anschließendem Folgefruchtanbau das Risiko einer erhöhten Stickstoff-
Auswaschung in das Grundwasser besteht, wird folgende Vorgehensweise zur Vermeidung einer erhöhten Stickstoffauswaschung vorgeschlagen: Anlage von Kiebitz-
fenstern in der Regel in der Fruchtfolge nach Zuckerrüben, möglichst mit Abtransport des Zuckerrübenblattes von der Fläche oder Anbau einer Zwischenfrucht mit Nut-
zung des Aufwuchses vor dem Winter, keine Einarbeitung der Zwischenfrucht; ggf. notwendige Stoppelbearbeitung vor dem 15.03.; Bestellung der Kiebitzfenster mit 
Folgefrucht ab 1.7. 
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Nr. Tierart / 

Maßnahmentyp 

Gesamt-
Flächen-
bedarf je 
Revier / BP 

Mindestum-
fang der 
Teil-

flächen17 

Maßnahmenbeschreibung 

Strukturen / Landnutzung Lage / Umfang / Voraussetzungen 

1c Kiebitzfenster 3 ha / BP  

 
Ab zusam-
menhän-
genden 6 
ha: 
2 ha / BP  

1 ha wie oben 

Umsetzung in Teilflächen möglich  

wie oben 

Je nach örtlichen Verhältnissen sind möglichst 
Bereiche mit hoher Bodenfeuchte zu wählen  

Rotation möglich 

 

1d extensive Nut-
zung mit Kiebitz-
fenster 

4 ha / BP 

 

Ab zusam-
menhän-
genden 6 
ha: 
3 ha / BP 

2 ha 

 

(inkl. 0,5 ha 
Kiebitz-
fenster) 

Sommergetreide 

doppelter Saatreihenabstand 

kein Dünger- und PSM-Einsatz sowie keine mecha-
nische Unkrautbekämpfung zulässig  

keine Bewirtschaftung von 15.03. bis 01.07. 

integriert je 2 ha Maßnahmenfläche ein Kiebitzfenster 
(s.o.) von 0,5 ha Größe  

Umsetzung in Teilflächen möglich  

Im Zusammenhang mit einem Risikomanagement 
(Kontrolle und Schutz vorhandener Bruten) ist im 
Einvernehmen mit der UNB eine Herbizidanwendung 
ausnahmsweise möglich, dann aber zusätzlich 10 % 
der Fläche als dünn eingesäter Blühstreifen 

Wie oben 

Je nach örtlichen Verhältnissen sind möglichst 
Bereiche mit hoher Bodenfeuchte zu wählen  

Rotation möglich  
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Nr. Tierart / 

Maßnahmentyp 

Gesamt-
Flächen-
bedarf je 
Revier / BP 

Mindestum-
fang der 
Teil-

flächen17 

Maßnahmenbeschreibung 

Strukturen / Landnutzung Lage / Umfang / Voraussetzungen 

Kiebitz (im Grünland) (nicht auf wechselnden Flächen) 

2a Extensiv genutz-
tes Grünland, 
angrenzend an 
Mulde mit Seige  

(s. 1a) 

Extensiv 
genutztes 
Grünland: 

1,5 ha / BP,  

 

Mulde mit 
Seige: 

0,5 ha / BP 

1,5 ha 

(Grünland 
1 ha, Mulde 
mit Seige 
0,5 ha) 

 

Angaben zu Seigen s. 1a 

keine Düngung (im Einvernehmen mit der UNB kann 
eine möglicherweise erforderliche Erhaltungsdün-
gung in Abhängigkeit vom vorherrschenden Boden-
typ im Frühjahr vorgenommen werden (Anmoorgleye 
sind auszuschließen). Sie ist ausschließlich mit 
Stallmist durchzuführen. Mineralischer Dünger oder 
Flüssigmist sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die 
Menge des aufzubringenden Düngers richtet sich 
nach dem Entzug durch die Bewirtschaftung.) 

keine PSM  

kein Walzen und kein Abschleppen ab 15.03. 

keine Bewirtschaftung von 15.03. bis 15.06. / 01.07. 
(Ende der Bewirtschaftungsruhe / Mahdzeitpunkt in 
Abstimmung mit der UNB festzulegen; Verluste von 
Junge führenden Altvögeln sind auszuschließen) 

i.d.R. zweischürige Mahd, s. weitergehende Angaben 
bei BayLFU (2007) 

Mahd von außen zur Seige hin 

Schaffung und Erhaltung kurzwüchsiger und lückig 
bewachsener Bereiche zur Brut und Jungenaufzucht, 
z.B. durch Frühmahdstreifen (10 – 20 % Flächenan-
teil in Kombination mit einem begleitenden Monito-
ring: Verluste von Gelegen und Junge führenden 
Altvögeln sind auszuschließen) oder durch Schaffung 
magerer Teilbereiche 

Insbesondere bei großflächiger Umsetzung für meh-
rere Reviere möglichst Schaffung eines Nutzungs-
mosaiks aus mageren, lückigeren Bereichen (ggf. 
Aushagerung erforderlich) und weniger nährstoffar-
men Bereichen (ohne Aushagerung); möglichst 
Schaffung eines Nebeneinanders von Flächen mit 

max. 250 m Abstand zu bekannten Brutrevieren der 
Art 

Abstand von mind. 100 m zu Vertikalkulissen wie 
Sträuchern, Bäumen, Energiefreileitungen, Gebäu-
den o. ä. sowie Straßen und Wegen, bei Straßen > 
10.000 Kfz / 24 h oder sehr starker Nutzung durch 
Fußgänger und Radfahrer bis zu 200-400 m (vgl. 
GARNIEL & MIERWALD 2010) 

hohe Bodenfeuchte notwendig 

ggf. Aushagerungszeitraum beachten 

evtl. Maßnahmen zur Wiedervernässung 

Keine Rotation 
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Nr. Tierart / 

Maßnahmentyp 

Gesamt-
Flächen-
bedarf je 
Revier / BP 

Mindestum-
fang der 
Teil-

flächen17 

Maßnahmenbeschreibung 

Strukturen / Landnutzung Lage / Umfang / Voraussetzungen 

unterschiedlichen Nutzungsintensitäten  

Keine Umsetzung in Teilflächen 

in Auen ergänzend brennenartige Strukturen möglich 
(Böschungsneigung: max. 1:10, keine Abtreppungen, 
Höhe: max. 0,8 m, flächige Ausbildung von mind. 
0,25 ha) 

2b Extensiv genutz-
tes Grünland 

3 ha / BP 

 

3 ha Wie oben (ohne Seige) 

Mahd von innen nach außen 

Wie oben (ohne Seige) 
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Nr. Tierart / 

Maßnahmentyp 

Gesamt-
Flächen-
bedarf je 
Revier / BP 

Mindestum-
fang der 
Teil-

flächen17 

Maßnahmenbeschreibung 

Strukturen / Landnutzung Lage / Umfang / Voraussetzungen 

Feldlerche (in Ackerlandschaft) 

3a Lerchenfenster 
mit Blüh- und 
Brachestreifen 

10 Lerchen-
fenster und 
0,2 ha Blüh- 
und Brache-
streifen / BP  

Blüh- und 
Brachestrei-
fen: 0,2 ha 

 

Lerchenfenster nur im Wintergetreide 

Anzahl Lerchenfenster: 2 - 4 Fenster / ha mit einer 
Größe von jeweils mind. 20 m2  

Im Acker Dünger- und PSM-Einsatz zulässig, jedoch 
keine mechanische Unkrautbekämpfung 

Blühstreifen aus niedrigwüchsigen Arten mit angren-
zendem selbstbegrünenden Brachestreifen (jährlich 
umgebrochen) (Verhältnis ca. 50 : 50); Streifenbreite 
je mind. 10 m 

Auf Blüh- und Brachestreifen kein Dünger- und PSM-
Einsatz sowie keine mechanische Unkrautbekämp-
fung zulässig 

 

max. 250 m Abstand zu bekannten Brutrevieren der 
Art 

Anlage der Lerchenfenster durch fehlende Aussaat 
nach vorangegangenem Umbruch / Eggen, nicht 
durch Herbizideinsatz 

mind. 25 m Abstand der Lerchenfenster vom Feld-
rand 

Abstand von mind. 100 m zu Vertikalkulissen wie 
Sträuchern, Bäumen, Energiefreileitungen, Gebäu-
den o. ä. sowie Straßen und Wegen, bei Straßen 
mit einer Verkehrsbelastung > 10.000 Kfz / 24 h bis 
zu 500 m (vgl. GARNIEL & MIERWALD 2010) 

Lerchenfenster sowie Blüh- und Brachestreifen 
über eine Gesamtfläche von ca. 3 ha verteilt 

Es sind für den Naturraum typische Blühmischun-
gen zu verwenden und die lückige Aussaat sowie 
Rohbodenanteile auf der Fläche zu gewährleisten  

Rotation möglich: Lage jährlich bis spätestens alle 
3 Jahre wechselnd 

3b Blühfläche oder 
Blühstreifen oder 
Ackerbrache 

0,5 ha / BP 0,2 ha lückige Aussaat, Erhalt von Rohbodenstellen 

Breite bei streifiger Umsetzung der Maßnahme mind. 
10 m 

Kein Dünger- und PSM-Einsatz sowie keine mecha-
nische Unkrautbekämpfung zulässig  

Umsetzung in Teilflächen möglich 

Wie oben 

Blühflächen oder –streifen über maximal 3 ha ver-
teilt 

Rotation möglich: Lage jährlich bis spätestens alle 
3 Jahre wechselnd  

3c erweiterter Saat-
reihenabstand 
und Verzicht auf 
Dünger / PSM 

1 ha /BP 1 ha Getreide 

doppelter Saatreihenabstand 

weder PSM- noch Düngereinsatz, keine mechani-
sche Unkrautbekämpfung 15.3. bis 1.7. 

keine Umsetzung in Teilflächen 

Wie oben 

Rotation möglich 
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Nr. Tierart / 

Maßnahmentyp 

Gesamt-
Flächen-
bedarf je 
Revier / BP 

Mindestum-
fang der 
Teil-

flächen17 

Maßnahmenbeschreibung 

Strukturen / Landnutzung Lage / Umfang / Voraussetzungen 

Großer Brachvogel 

5a Extensivgrünland 
mit Frühmahd- 
sowie Altgrasstrei-
fen, Seigen und 
begleitendem 
Gelegeschutz 

20 ha / BP  

 

20 ha 

 

(davon 4 
Mulden mit 
Seigen mit je 
ca. 0,5 ha) 

Angaben zur Ausformung der Mulden mit Seigen s. 
1a 

keine Düngung ((im Einvernehmen mit der UNB kann 
eine möglicherweise erforderliche Erhaltungsdün-
gung in Abhängigkeit vom vorherrschenden Boden-
typ im Frühjahr vorgenommen werden (Anmoorgleye 
sind auszuschließen). Sie ist ausschließlich mit 
Stallmist durchzuführen. Mineralischer Dünger oder 
Flüssigmist sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die 
Menge des aufzubringenden Düngers richtet sich 
nach dem Entzug durch die Bewirtschaftung) 

keine PSM  

kein Walzen und kein Abschleppen ab 15.03. 

keine Bewirtschaftung von 15.03. bis 15.06. / 01.07. 
(Ende der Bewirtschaftungsruhe / Mahdzeitpunkt in 
Abstimmung mit der UNB festzulegen; Verluste von 
Junge führenden Altvögeln sind auszuschließen) 

i.d.R. zweischürige Mahd, s. weitergehende Angaben 
bei BayLFU (2007) 

Mahd von innen nach außen; auf Flächen mit Seigen 
auch zur Seige hin 

Jährlich wechselnde Altgrasstreifen mit ca. 10 m 
Breite (Flächenanteil 5 - 10 %, Mahd nicht vor Mitte 
August) 

Schaffung und Erhaltung kurzwüchsiger und lückig 
bewachsener Bereiche zur Brut und Jungenaufzucht, 
z.B. durch Frühmahdstreifen (10 – 20 % Flächenan-
teil in Kombination mit einem begleitenden Monito-
ring: Verluste von Gelegen und Junge führenden 
Altvögeln sind auszuschließen) oder durch Schaffung 
magerer Teilbereiche 

begleitendes Monitoring (Gelegeschutz, Optimierung 

Nicht im Bereich bekannter Brutreviere der Art, 
jedoch bevorzugt angrenzend daran  

Abstand von mind. 100 m zu Vertikalkulissen wie 
Sträuchern, Bäumen, Energiefreileitungen, Gebäu-
den o. ä. sowie Straßen und Wegen, bei Straßen > 
10.000 Kfz / 24 h oder sehr starker Nutzung durch 
Fußgänger und Radfahrer bis zu 200-400 m (vgl. 
GARNIEL & MIERWALD 2010) 

Überspannung der Seigen im März / April (mind. je 
0,15 ha) notwendig 

hohe Bodenfeuchte notwendig 

Ggf. Aushagerungszeitraum beachten 

evtl. Maßnahmen zur Wiedervernässung  

Keine Rotation  



ARGE BBJ Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen 
 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

25.09.2018 198 

Nr. Tierart / 

Maßnahmentyp 

Gesamt-
Flächen-
bedarf je 
Revier / BP 

Mindestum-
fang der 
Teil-

flächen17 

Maßnahmenbeschreibung 

Strukturen / Landnutzung Lage / Umfang / Voraussetzungen 

von Lage und Zeitpunkt der Frühmahdstreifen sowie 
der Bewirtschaftungsruhe) 

Möglichst Schaffung eines Nutzungsmosaiks aus 
mageren, lückigeren Bereichen (ggf. Aushagerung 
erforderlich) und weniger nährstoffarmen Bereichen 
(ohne Aushagerung); möglichst Schaffung eines 
Nebeneinanders von Flächen mit unterschiedlichen 
Nutzungsintensitäten  

Keine Umsetzung in Teilflächen 

in Auen ergänzend brennenartige Strukturen möglich 
(Böschungsneigung: max. 1:10, keine Abtreppungen, 
Höhe: max. 0,8 m, flächige Ausbildung von mind. 
0,25 ha) 

5b Extensivgrünland 
mit Frühmahd- 
und Altgrasstrei-
fen 

30 ha / BP 

 

 Extensivgrünland mit Frühmahd- und Altgrasstreifen 
wie oben 

Wie oben 
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6.2.2.2 Fische 

Fachliche Zielsetzung des Kompensationskonzeptes ist es, die den beeinträchtigten rheophi-

len und sonstigen Fischarten verloren gegangenen oder beeinträchtigten Habitatflächen und 

Habitatfunktionen eingriffsnah wiederherzustellen. Im Vordergrund steht dabei, dass die Wir-

kungen des Schiffsverkehrs auf die Habitate innerhalb der Kompensationsbereiche möglichst 

stark reduziert bzw. gänzlich vermieden werden. Damit sollen die Hauptauswirkungen der 

zentralen Vorbelastung auf die Fischfauna und der hiervon ausgehenden zusätzlichen Be-

einträchtigungen im Planungsfall deutlich abgeschwächt werden. Bei der Maßnahmenaus-

wahl und -planung standen die ökologischen Ansprüche der einzelnen Fischarten und ökolo-

gischen Gilden im Vordergrund hinsichtlich  

• der morphologischen und strukturellen Eigenschaften von Schlüssel- und Mesohabitaten 

unter besonderer Berücksichtigung der hydrodynamischen Vielfalt des Gesamtlebens-

raumes 

• der spezifischen hydraulischen, hydro- und morphodynamischen Bedingungen (Fließge-

schwindigkeiten, Substratbeschaffenheit, Geschiebedynamik, Wasserspiegeldynamik, 

zeitlich-räumliche Habitatverfügbarkeit) 

• der ökologischen Schlüsselfunktionen des Fluss-Aue-Ökosystems, wie laterale und linea-

re Durchgängigkeit (Vernetzung, Anbindung, Ausuferung). 

Räumliche Zielkonflikte zwischen Vorhaben und Kompensationsplanung 

Die besondere Schwierigkeit bei der Ermittlung und Planung von Kompensationsmaßnah-

men im aktuellen Fall entsteht dadurch, dass die Donau im Vorhabensbereich auf gleicher 

Fläche aquatischer Lebensraum und Bundeswasserstraße ist. Bereits im Zuge der intensi-

ven iterativen Planung von Vermeidungsmaßnahmen wurden dabei die fischökologischen 

und fischfaunistischen Belange innerhalb des Hauptflusses berücksichtigt, soweit wie dies 

unter Einhaltung der Ausbaustandards möglich war. Wesentliche Schlüsselhabitate der 

Fischfauna liegen aber auf jenen Flächen, die auch von der Wasserstraße bzw. deren be-

stehenden und geplanten Regelungsbauwerken und sonstigen flussregelnden Maßnahmen 

in Anspruch genommen werden. Auf der gesamten Fläche des Hauptflusses kommen zudem 

die Wirkungen des Schiffsverkehrs als wesentliche Störung und Beeinträchtigung der Fisch-

fauna zum Tragen. Diese werden sich im Ausbauzustand voraussichtlich noch verstärken. 

Hieraus resultiert, dass Kompensation im Hauptfluss nur begrenzt möglich ist.  

Suchräume und Planungsräume 

Die Such- und Planungsräume für Ausgleichmaßnahmen im Hauptstrom konzentrierten sich 

auf Bereiche, die bereits im Ist-Zustand durch Ausbaumaßnahmen stark beeinträchtigt sind 

oder auf solche Bereiche, in denen es möglich ist, geplante oder bestehende Regelungs-

bauwerke oder Deponiebereiche für Kiesbaggergut so umzugestalten, dass sie sowohl als 

fischfaunistische Schlüssel- und/oder Mesohabitate ökologisch funktionsfähig sind als auch 

die Regelungsfunktion oder sonstige technische Funktionen behalten. Besonders die teils 

flächendeckend künstlich befestigten Uferabschnitte, die im gesamten Böschungsbereich 

zwischen Sohle und HNW durch ein geschlossenes Deckwerk aus Wasserbausteinen gesi-

chert sind, waren bevorzugte Bereiche für die Kompensationsplanung im Hauptfluss. Gleich-
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ermaßen wurden Bereiche herangezogen mit bestehenden und/oder geplanten Regelungs-

bauwerken, die sowohl im Ist-Zustand als auch im Planungszustand in ihrer fischökologi-

schen Qualität stark beeinträchtigt waren.  

Auch bei Anrechnung aller in der Donau geplanten Ausgleichmaßnahmen verbleibt immer 

noch ein erheblicher, im Hauptfluss aus den o.g. Gründen nicht abzudeckender Kompensati-

onsbedarf. Insbesondere hinsichtlich der Wiederherstellung unbeeinträchtigter strömungsge-

prägter Habitatkomplexe und der Kompensation von Beeinträchtigungen bei fluss-

auetypischen Schlüsselfunktionen (Hydro- und Morphodynamik, Ausuferung, Vernetzung), 

galt es weitere Maßnahmen zu prüfen und geeignete Maßnahmenstandorte außerhalb des 

Wirkungsbereichs des Schiffsverkehrs bzw. der Wasserstraße zu erschließen. Der Such- 

und Planungsraum für diese Maßnahmen waren die bestehenden Vorländer und die durch 

Deichrückverlegungen hinzugewonnenen Überflutungsflächen, die damit zu geeigneten 

Fluss-Aue-Entwicklungsflächen wurden.  

Der Kompensationsbedarf für die Verlustfläche an aquatischem Lebensraum mit Fließge-

wässercharakter und zugehörigen Schlüssel- und Mesohabitaten sowie hinsichtlich flussaue-

typischer Schlüsselfunktionen soll im Rahmen eines integrierten Fluss-/Aue-

Entwicklungskonzeptes mit folgenden Maßnahmenschwerpunkten abgedeckt werden: 

1. Fischökologische/fischfaunistische Maßnahmen im Hauptfluss (Herstellung von zwei 

Flussinseln, Maßnahmen zur Schaffung neuer Übertiefen/Ersatzkolke, Maßnahmen zur 

Strukturierung von Wasserflächen, Maßnahmen zur Förderung der Eigendynamik, Laich-

platzmanagement) 

2. Erstellung von zwei neuen Auefließgewässer-Komplexen, in der Mühlhamer Schleife und 

Mühlauer Schleife 

3. Die Maßnahmen unter 1. und 2. werden kombiniert mit und integriert in Fluss-Aue-

Entwicklungsmaßnahmen, welche die sonstigen geschützten Tier- und Pflanzenarten der 

FFH-Gebiete sowie die geschützten Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

betreffen. 

Im Bereich Gewässerökologie und Fischfauna gibt es keine festgelegten Richt- oder Orien-

tierungswerte für den erforderlichen Kompensationsumfang. Sie werden daher aus Erfah-

rungswerten aus vergleichbaren, im Rahmen von Erfolgskontrollen/Monitoring/ökologischen 

Langzeitbeobachtungen gut untersuchten Kompensationsmaßnahmen an anderen Berei-

chen der bayerischen Donau fachgutachterlich abgeleitet (BNGF 2002, 2010d, Donaustufe 

Vohburg Langzeitbeobachtung; BNGF 2005, 2011c, Donaustufe Straubing Langzeitbeobach-

tung und Erfolgskontrolle; BNGF 2007b, 2009f, Donau Passau-Lindau Erfolgskontrolle; 

BNGF 2002, 2009, Donau Bürgerfeld-Vilshofen Erfolgskontrolle; BNGF 2009a, 2010a, 

2011a, Donau zwischen Ingolstadt und Neustadt Monitoring von Ausgleichsflächen). 

Die Gesamtheit der für die Fischfauna relevanten Ausgleichsmaßnahmen für TA 2 ist nach-

folgend zusammengestellt. 
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Tab. 6-3:  Zusammenstellung aller geplanten, für die Fischfauna relevanten Ausgleichsmaß-

nahmen für TA 2 

Maßnahmen-
Code 

Bezeichnung Einzelmaßnahme Zielsetzung Zielgruppe/-gilde 

31-1.1 AFFH 
Neuanlage von Flussinseln (im 
Bereich von Regelungsbauwer-

ken; Berndel, Winzer) 

Anlage und Erhalt von Kieslaichplätzen 
und rheophilen Jungfischhabitaten mit 
Schifffahrtsschutz, Schaffung von Ne-
benarmen/Verzweigungen im Hauptfluss, 
Verminderung der Konkurrenz durch 
Neozoen 

rheophile/streng 
rheophile Fischar-
ten 

31-1.2 AFFH 

Umgestaltung Stillwasserbereich 
in schifffahrtsgeschützten Fließ-
gewässerlebensraum (Nebenarm 
Winzer) 

Schaffung von Fließgewässerlebensraum 
und rheophilen Jungfischhabitaten mit 
Schifffahrtsschutz, Schaffung eines 
durchströmten Nebenarmes/Verzweigung 
im Hauptfluss, Verminderung des Raub-
druckes durch fischfressende Vögel 

Rheophile Fischar-

ten 

31-2.1 AFFH 

Förderung der dynamischen 
Eigenentwicklung von 
Uferbereichen (Ausgang 
Mühlhamer Schleife) 

Initiierung und Förderung einer dynami-
schen Eigenentwicklung, die zu einer 
heterogenen Uferlinie (Abtrag, Uferauf-
weitungen, Uferabbrüche, Rinnenbildung, 
Substratumlagerung, Struktur- und Strö-
mungsvielfalt) auf einer Länge von insge-
samt ca. 500 m führt 

Rheophile, minder 

rheophile und indif-

ferente Fischarten 

31-2.2 AFFH 
Zulassen der dynamischen Eigen-
entwicklung entlang eines Uferab-
schnittes (Isarmündung) 

Abschnittsweises Zulassen einer dynami-
schen Eigenentwicklung (natürlicher 
Sukzession der Uferböschungen, 
Uferaufweitungen und -abflachungen 
sowie Substratab- und umlagerungen) hin 
zu flach geneigten Uferböschungen und –
ausbuchtungen mit Funktion als rheophile 
Jungfischhabitate 

Rheophile, minder 

rheophile und indif-

ferente Fischarten 

31-2.3 AFFH 
Zulassen und Fördern der dyna-
mischen Eigenentwicklung von 
ausgewählten Uferbereichen 

Zulassen und Fördern einer dynamischen 
Eigenentwicklung (natürlicher Sukzession 
der Uferböschungen, Uferaufweitungen 
und -abbrüche sowie Substratab- und 
umlagerungen) hin zu flach geneigten 
Uferböschungen und –ausbuchtungen mit 
Funktion als strukturierte, rheophile Jung-
fischhabitate. 

Rheophile, minder 

rheophile und indif-

ferente Fischarten 

31-3.1 AFFH 
 

Ökologische Optimie-
rung/Strukturierung von Wasser-
flächen hinter Parallelwerken als 
fischfaunistische Mesohabitate 
(Schutzstrukturen) 

Anlage von fischfaunistischen Mesohabi-
taten und von Schutzstrukturen vor 
Prädation durch Vögel und als Winterein-
stand 

indifferente sowie 
minder rheophile 
Fischarten 

31-3.2 AFFH Schaffung von Übertiefen/Kolken 
hinter Parallelwerken als Fischha-
bitate  

Durch Vormodellierungen von Übertiefen 
und strömungslenkenden Kiesinseln im 
Einstrombereich der Parallelwerksöffnun-
gen/-Kerben werden schwach angeström-
te „Ersatzkolke“ mit der Habitatfunktion 
„Rückzugsbereich“ geschaffen. 

indifferente sowie 
minder rheophile 
Fischarten 

31-3.3 AFFH Entwicklung von Kolkstrukturen 
hinter Buhnenkerben als Fischha-
bitate  

Durch möglichst optimale Gestaltung von 
Buhnenkerben im Bereich von ausge-
wählten neuen/ertüchtigten Buhnen wer-
den Strömungsverhältnisse geschaffen, 
die die Entwicklung von gut angeströmten 
Kolkstrukturen mit Sonderhabitatfunktion 
ermöglichen.  

rheophile und indif-
ferente Fischarten 
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Maßnahmen-
Code 

Bezeichnung Einzelmaßnahme Zielsetzung Zielgruppe/-gilde 

31-4 AFFH 
 

Ökologisches Laichplatzmanage-
ment auf bestehenden Laichplät-
zen 

Stärkung der Funktionsfähigkeit der 
Laichplätze und nachhaltige Sicherung 
des Rekrutierungspotenzials 
 

rheophile inkl. 
streng rheophile 
Fischarten 

38-1.1 AFFH 

44-1.1 AFFH 

 

Neuanlage eines Fließgewässers 
(LRT 3260) 

− Mühlham (38-1.1 AFFH) 

− Mühlau (44-1.1 AFFH) 
 
 

Schaffung von 
- Fließgewässerlebensraum mit ange-
schlossenen Nebenarmen und Altwas-
sern ohne Schifffahrtseinflüsse mit  
allen Schlüssel- und Mesohabitaten, 
insbesondere Kieslaichplätzen und Jung-
fischhabitaten, Nahrungsräumen, Übertie-
fen und Einständen für adulte Fische 
- Rückzugsbereichen und Schutzberei-
chen für die Fischfauna (Hochwasser- 
und Wintereinstände);  
Förderung  
- Auedynamik; 
- Förderung flussauetypischer Lebens-
raumkomplexe mit den flussauetypischen 
Lebensgemeinschaften/Verbindung mit 
terrestrischer Ausgleichsplanung 

Fischfauna gesamt, 
insb. rheophile/ 
streng rheophile 
Arten, indifferente 
Arten 

38-1.3 AFFH 

38-1.4 AFFH 

44-1.3 AFFH 

44-1.4 AFFH 

Neuanlage von Nebenarmen des 
Fließgewässers 
(LRT 3260 und 3150) 

− Mühlham (38-1.3 AFFH, 
38-1.4 AFFH) 

− Mühlau (44-1.3 AFFH, 44-
1.4 AFFH) 

 

38-1.5 AFFH 

44-1.5 AFFH 

Neuanlage von Stillgewässern 
(LRT 3150) 

− Mühlham (38-1.5 AFFH) 

− Mühlau (44-1.5 AFFH) 
 

 

Neuanlage von Flussinseln (Maßnahme 31-1.1 AFFH) 

Die Flussinseln (31-1.1 AFFH) sind in Anlehnung an das Leitbild der Donau (historischer Zu-

stand, Referenzzustand) geplant, die im Abschnitt Deggendorf-Vilshofen Verzweigungen und 

Kiesinseln aufgewiesen hat. Planungsziel ist, leitbildkonforme Kiesinseln mit Kronenhöhen 

zwischen MW +0,3, MW +0,5 und MW +1,0 m zu generieren, so dass auch bei den erhöhten 

Mittelwasserständen der Donau zwischen März und Mai vom Fahrwasser getrennte Neben-

arme landseits der Inselkronen entstehen.  
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Abb. 6-1: Historischer Zustand der Donau – Flussinseln bei Berndel 

Die geplanten Flussinseln Berndel und Winzer (31-1.1 AFFH) entstehen im Bereich von bisher 

geplanten ökologisch optimierten Regelungsbauwerken bzw. im Bereich bereits bestehender 

Regelungsbauwerke und müssen daher neben ihrer fischökologischen und sonstigen Aus-

gleichsfunktion auch Regelungsfunktion erfüllen. 

Die Flussinseln liegen mit ihren fahrrinnen-seitig mäßig steilen (1:2,5) Böschungen zwischen 

10 und 30 m vom Rand der ausgebauten Fahrrinne entfernt und werden durch die Schüttung 

eines Stützkörpers aus Wasserbausteinen LMB 5/40 bis LMB 10/60 gegenüber der Fahrrin-

ne gesichert. Dieser Stützkörper weist donau- und landseitig jeweils eine Böschungsneigung 

von ca. 1:2,5 auf und reicht auf eine Höhe von ca. MWkü. Auf der Landseite des Stützkörpers 

erfolgt eine Kiesschüttung mit einer Mächtigkeit von mindestens 1 m bei einer Böschungs-

neigung von 1:10 bis 1:20. Fahrrinnenseitig wird der Stützkörper zur Verhinderung einer Ne-

ozoenansiedlung einmalig mit anstehendem Donau-Kies überschüttet zur Verfüllung des 

Lückenraumes. Oberhalb MWkü werden die fahrrinnenseitigen Böschungen mit Kies flach 

(1:10) auf die jeweils geplante Kronenhöhe angeschüttet: 

Die Krone der Flussinsel Winzer ist auf MW+1,0 ausgelegt. Die Flussinsel Berndel hat im 

Anstrombereich (Donau-km 2265,9 – 2265,65) ebenfalls eine Kronenhöhe von MW+1,0, die 

flussabwärts folgenden Hochflächen befinden sich auf MW+0,5 (Donau-km 2265,5 – 

2265,64) und MW+0,3 (Donau-km 2265,44 – 2265,48).  

Auf der Uferseite der Inseln entstehen Nebenarme, die gegen die Wirkungen des Schiffsver-

kehrs geschützt sind. Die durchströmten Nebenarme haben flach bis sehr flach geneigte 

kiesige Böschungen mit Neigungen von 1:10 und flacher. (Trifft auf Nebenarm bei Winzer 
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nicht zu - siehe Maßnahmennummer 31-1.2 AFFH). Der Bereich des neuen Nebenarmes zwi-

schen Inselkronen und der Wasseranschlaglinien am Donauufer hat bei der Insel Berndel die 

fischökologische Ziel-Funktion von Kieslaichflächen und Jungfischhabitaten, insbesondere 

für rheophile Fischarten. In Abhängigkeit von den Donauabflüssen und Wasserständen, den 

gewählten Höhen der Inselrücken und den unterschiedlichen, flachen Neigungsverhältnissen 

der Kiesflächen ist zu erwarten, dass Kieslaichhabitate mit einer hohen räumlichen/zeitlichen 

Verfügbarkeit aktiver Laichareale insbesondere in den oberstromigen Einlaufbereichen und 

den anschließenden Flächen für alle rheophilen Fischarten entstehen werden. Gleicherma-

ßen werden, insbesondere bei Abflüssen kleiner Mittelwasser (MQ) sehr gute, schifffahrtsge-

schützte Jungfischhabitate für sämtliche rheophile Arten entstehen. 

Die Sohlbreite des Nebenarms beträgt zwischen ca. 15 und ca. 50 m. Die Sohle wird als 

Kiessohle ausgebildet und stellenweise strukturiert.  

Auf den angeströmten Kiesflächen bzw. im Bereich der Nebenarme der Flussinseln werden 

zusätzlich Strukturierungselemente (Totholz, Einzel-Steinblöcke, Steinblockgruppen) einge-

baut. Diese, die Strömung beeinflussenden Klein-Strukturen, werden zu kleinräumigen Um-

lagerungen der Kiessubstrate führen und somit zur Substratfraktionierung und zu einem he-

terogenen Sohlrelief und damit zur Ausbildung von Mesohabitaten wie Einständen/Stand-

plätzen/Fressplätzen auch für größere, adulte Fische diverser rheophiler und indifferenter 

Arten beitragen.  

Diese Blockstein-Totholzstrukturen stellen nach Auffassung der WSV eine Gefährdung der 

unmotorisierten und motorisierten Sportschifffahrt dar. Aus diesen Gründen müssen die In-

sel-/Nebenarmflächen gegen die Befahrung amtlicherseits gesperrt werden. 
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Datenstand: Modellierung vom 15.09.2017 auf Basis der Geometrien vom 07.08.2017 

Abb. 6-2:  Flussinsel Berndel; Darstellung der Fließgeschwindigkeiten gemäß hydraulischer 

Modellierung (Donau-km 2265,30–2265,95 Abflusssimulation bei MQ) 

Die Maßnahme richtet sich gezielt auf den Schutz der Populationen der „streng“ rheophilen 

Anhang-II-Fischarten Streber, Zingel, Donau-Stromgründling und Frauennerfling sowie auf 

den Erhalt von deren Schlüssel- und Mesohabitaten. Ebenso werden die Erhaltungsziele 

„Fließgewässercharakter der Donau“ und „Laichhabitate“ gesichert. In gleicher Weise wer-

den auch die Schlüssel- und Mesohabitate der rheophilen charakteristischen Fischarten des 

LRT 3260 bzw. die Populationen der Leitarten und typspezifischen Arten des „kiesgeprägten 

Stroms“ wie Nase, Barbe, Hasel, Schneider, Zährte, Laube u.a. von der Maßnahme geför-

dert sowie Mesohabitate des Schrätzers.  

Die Kiesinseln werden im Rahmen des integrierten Kompensationskonzeptes hinsichtlich der 

Höhenlagen im Verhältnis zum Wasserspiegel so gestaltet, dass sie als Rast- und möglichst 

auch als Bruthabitate für kiesbrütende Vögel (z. B. Flussuferläufer) geeignet sind. Als Rast-

habitate sind Höhen > RNW +0,7 m ausreichend, so dass alle geplanten Inseln hierfür her-

angezogen werden können. Die Flussinseln Berndl und Winzer sind zudem als Bruthabitate 

geeignet. Hier werden Bereiche der Inseln derart gestaltet, dass Flächen oberhalb der MW-

Linie in einer adäquaten Größe (mindestens 0,2 ha) entstehen und gleichzeitig Inselrücken 

(MW +1 m) als Rückzugsräume für noch nicht flugfähige Jungvögel zur Verfügung stehen. 

Im Bereich der Kiesinseln sind Störungen während der Brutzeit bzw. während der Zug- und 

Rastzeit zu vermeiden. 
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Die oben genannte Strukturierung der Nebenarme hinter den Inseln hat neben der Schaffung 

von Meso- und Mikrohabitaten für Fische auch noch Folgewirkungen hinsichtlich der Stö-

rungsvermeidung (Brutvögel, Rastvögel) im Bereich der Flussinseln.  

Für die Kiesinseln ist ein Laichplatz-/Kies-Management vorgesehen, das sowohl ereignisbe-

zogene (nach Abträgen durch starke Hochwasserereignisse) Kiesdotation und -einbau bein-

haltet als auch Pflege im Rahmen der Unterhaltungsbaggerungen, wenn bei der Bedarfs-

überprüfung eine Notwendigkeit festgestellt wird. Die Pflege-/Unterhaltmaßnahmen sind 

grundsätzlich funktionsbezogen durchzuführen, d.h. nach im Rahmen der Bedarfsüberprü-

fung festgestellten Veränderungen, welche zu einer erheblichen Einschränkung der geplan-

ten Zielfunktionen führen.  

In gleichem Zuge werden die Insel-Hochstellen ebenfalls nach Bedarf von Bewuchs befreit, 

der die Funktionsfähigkeit als Brutplatz für kiesbrütende Vogelarten behindert bzw. aus dem 

ein relevantes Hochwasser-Abflusshindernis entstehen könnte. 
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Abb. 6-3:  Bild oben: 1998 erstellte Kiesinsel in der Donau bei Vilshofen; Bilder unten: neue 

kleine Kiesinseln in der Donaufließstrecke zwischen Vohburg und Neustadt mit he-

terogener Strukturierung, funktionsfähigen Kieslaichplätzen, Jungfischhabitaten, 

Standplätzen für große Exemplare diverser Fischarten (BNGF 2009a, 2010a, 2011a, 

Donau bei Vohburg).  

Insgesamt sind in TA 2 zwei große Flussinseln mit einer kompensatorisch anrechenbaren 

Wasserfläche bei RNW von 3,30 ha und bei MW von ca. 5,10 ha geplant (Maßnahmenpläne, 

Beilagen Nr.: 114, 115 Systempläne 135 und 136: Flussinseln im Bereich von Regelungs-

bauwerken). 

Kompensationsfaktor: Der Kompensationsfaktor beschreibt, welches Ausmaß der Flä-

chenkompensation mit der entsprechenden Ausgleichsmaßnahme erreicht werden kann. Für 
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Kompensationsfaktoren im Bereich Gewässerökologie und Fischfauna gibt es keine festge-

legten Richt- oder Orientierungswerte. Sie werden daher aus Erfahrungswerten aus ver-

gleichbaren, im Rahmen von Erfolgskontrollen/Monitoring/ökologischen Langzeitbeobach-

tungen gut untersuchten Kompensationsmaßnahmen an anderen Bereichen der bayerischen 

Donau fachgutachterlich abgeleitet (BNGF 2002, 2010d, Donaustufe Vohburg Langzeitbe-

obachtung; BNGF 2005, 2011c, Donaustufe Straubing Langzeitbeobachtung und Erfolgskon-

trolle; BNGF 2007b, 2009f, Donau Passau-Lindau Erfolgskontrolle; BNGF 2002, 2009, Do-

nau Bürgerfeld-Vilshofen Erfolgskontrolle; BNGF 2009a, 2010a, 2011a, Donau zwischen 

Ingolstadt und Neustadt Monitoring von Ausgleichsflächen). 

Im Hinblick auf den Kompensationsfaktor für die Kiesinseln werden folgende Überlegungen 

zu Grunde gelegt: 

• Flächenbezug für den Kompensationsbereich der Inseln im Bereich von Regelungsbau-

werken (30-1.1 AFFH) ist die Durchschnittsfläche aus Regulierungsniedrigwasser- und Mit-

telwassersituation (RNW-Fläche + MW-Fläche/2) zwischen Insel und Donauufer und da-

mit die Wasserfläche des neuen Nebenarms (Berndel) bzw. des überströmten Inselkop-

fes (Winzer). (Der Nebenarm bei der Insel Winzer stellt einen eigenen Maßnahmentyp 

31-1.2 AFFH dar: Umgestaltung Stillwasserbereich in schifffahrtsgeschützten Fließgewäs-

serlebensraum.) 

• Die betroffenen Wasserflächen stellen im Ist-Zustand in der Regel eine Habitatfläche 

(Kiesfläche mit oder ohne Regelungsbauwerke) mit geringer bis mittlerer ökologischer 

Qualität dar welche meist stark durch den Schiffsverkehr beeinträchtigt wird. 

• Die Kiesinsel bzw. der Nebenarm mit der Funktion als schifffahrtsgeschützter Kieslaich-

platz und Jungfischhabitat stellt eine deutliche Flächenaufwertung dar. 

• Im TA 2 wurde die Kompensationsfläche für Inseln im Bereich von Regelungsbauwerken 

auf 15–25 % (20 %) geschätzt; im Bereich von Regelungslücken auf 25–35 % (30 %). In 

TA 2 stellen die Flussinseln/Nebenarmflächen mit deutlich größerem Fließgefälle im Hin-

blick auf ihre Funktion als strömungsgeprägter Habitatkomplex eine stärkere Flächen-

aufwertung dar. Deshalb wird für die Flussinseln im TA 2 im Bereich von Regelungsbau-

werken eine Flächenaufwertung um 30–50 % (40 %) und damit ein Kompensationsfaktor 

von 0,4 angesetzt. Je Hektar „Kiesinsel-Nebenarmfläche" werden somit 0,4 ha anre-

chenbare Ausgleichsfläche an „Lebensraum mit Fließgewässercharakter inklusive 

Schlüssel- und Mesohabitaten der Fischfauna“ generiert. Flussinseln im Bereich von Re-

gelungslücken (Verortung an Abschnitten für die keine Regelungsbauwerke vorgesehen 

sind) sind im TA2 nicht geplant.  

• Bei dieser Einschätzung ist auch berücksichtigt, dass im Bereich hinter den Kiesinseln 

die Schifffahrtswirkungen nicht vollständig aufgehoben, sondern nur reduziert werden 

können. 

• Bei dieser Einschätzung ist ebenfalls bedacht, dass die Flussinseln im Bereich von Rege-

lungsbauwerken sowohl eine technische Funktion im Sinne des Wasserstraßenausbaus 

inne haben, als auch Ausgleichsmaßnahmen darstellen. Für Flussinseln im Bereich von 

Regelungslücken, die keine technische Funktion übernehmen, wäre analog zum TA1 ein 

höherer Ausgleichsfaktor als 0,4 anzusetzen. 
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Die Maßnahmen neue „Flussinseln/Nebenarme“ (31-1.1 AFFH) sind so geplant, dass diese im 

Zuge der Maßnahmen zum Ausbau der Wasserstraße erstellt werden. Die fischfaunistische 

Habitatfunktion und damit die Kompensationsfunktion (Kieslaichplätze, Jungfischhabitate, 

sonstige Meso- und Sonderhabitate) sind zeitgleich zur baulichen Fertigstellung der Flussin-

seln bereits in vollem Umfang gegeben. 

Die insgesamt mit den zwei Flussinseln im Bereich von Regelungsbauwerken erzielte fakto-

risierte Kompensationsfläche liegt bei 4,20 ha x 0,4 = 1,68 ha. 

Umgestaltung Stillwasserbereich in schifffahrtsgeschützten Fließgewässerlebens-

raum (Maßnahme 31-1.2 AFFH) 

Die Maßnahme wird in Kombination mit der Maßnahme 31-1.1 AFFH „Neuanlage von Flussin-

seln im Bereich von Regelungsbauwerken“ bei Winzer umgesetzt (Maßnahmenplan Beila-

gen-Nr. 115). Sie dient der Schaffung von schifffahrtsgeschütztem Lebensraum und rheophi-

len Jungfischhabitaten mit Schifffahrtsschutz. Durch den Abtrag des Landanschlusses des 

Parallelwerkes bei Donau-km 2264,25 auf eine Höhe von RNW-1 m wird eine permanente 

Durchströmung der Wasserfläche hinter dem Parallelwerk gewährleistet. Strukturierungs-

elemente (v.a. Raubäume und Totholz), die an den Ufern eingebracht werden, tragen zu 

einer Erhöhung der Strömungsvielfalt bei und bieten zusätzliche Mesohabitate als Einstän-

de/Stand- /Fressplätze mit Schutzfunktion vor Prädation durch fischfressende Vögel.  

Für die Maßnahme wird ein Kompensationsfaktor von 0,5 angesetzt. Die anrechenbare 

Kompensationsfläche wird als Mittelwert aus der RNW- und MW- Fläche errechnet und um-

fasst 1,08 ha. Damit ergibt sich eine anrechenbare Kompensationsfläche für den „Verlust von 

Fließgewässercharakter inklusive fischfaunistischer Schlüssel- und Mesohabitate“ von 

0,54 ha. 

Förderung der dynamischen Eigenentwicklung von Uferbereichen (Ausgang Mühlha-

mer Schleife) (Maßnahme 31-2.1 AFFH) 

Dieser Maßnahmentyp hat Pilotcharakter und soll am rechten Donau-Ufer von Donau-km 

2267,4 – 2267,9 umgesetzt werden. Die Maßnahme soll sukzessive nach dem Prinzip „Ler-

nen vom Fluss“ innerhalb eines etwa zehnjährigen Zeitraumes realisiert werden bzw. sich 

von selbst entwickeln: 

1. Verlegung des Weges: Die Fläche zwischen dem zu verlegenden Weg und der Do-

nau stellt den Entwicklungskorridor der Maßnahme dar abzüglich eines 3 m Streifens, 

der bei Bedarf lokal für passive Ufersicherungen genutzt werden kann. Weiterhin ist 

der Rückbau des bestehenden Weges im Entwicklungskorridor, Lockerung des ver-

dichteten Baugrundes, Auffüllung des Rückbaubereiches mit vor Ort gewonnenem 

Aushubmaterial, Andeckung mit Oberboden und Einsaat geplant. 

 

2. Initial soll die Uferversteinung an zwei Stellen (bei Donau-km 2267,9 sowie im mittle-

ren Bereich) auf einer Länge von jeweils ca. 50 m entfernt werden. 
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3. Zur Überwachung der Entwicklung ist eine visuelle Beobachtung der Seitenerosion 

mindestens jährlich sowie zusätzlich nach größeren Hochwasserereignissen vorge-

sehen. Eine Intervention mit lokalem Einbau einer schlafenden Ufersicherung ist 

möglich, wenn die Ufererosion sich dem Rand des Entwicklungskorridors auf einige 

Meter nähert („schlafende Sicherung“: 3 m breiter Streifen, senkrecht 1-2 m aushe-

ben und Grobmaterial geländegleich einfüllen und ggf. wieder mit dünner Oberbo-

denschicht überdecken). 

 

4. Nach jeweils 2 bis 3 Jahren und einer plangemäßen Entwicklung weiteres sukzessi-

ves Entfernen der Uferversteinung analog zu 2. und/oder im Falle zu geringer Eigen-

entwicklung strömungslenkende Maßnahmen wie der Einbau von Spornen z.B. aus 

Holzpfahlreihen oder Störsteininseln für die Entwicklung von Strömungsvielfalt und 

zur Initiierung von Auskolkungen und/oder Einbau von Strukturierungselementen. 

Der Rückbau der Uferversteinung kann auf diesem Weg schrittweise bis auf die volle Ufer-

länge des Maßnahmenbereiches erfolgen, sofern die Planungsziele des Vorhabens nicht 

gefährdet werden. 

Als Entwicklungsziel ist eine dynamische Eigenentwicklung anzustreben, die zu einer hete-

rogenen Uferlinie mit Uferaufweitungen und/oder Abbrüchen sowie Struktur- und Strömungs-

vielfalt im Maßnahmenbereich führt. 

Bei Bedarf sind entwicklungsfördernde Initialmaßnahmen (z.B. aktiver Uferabtrag; Entfer-

nung von erosionshinderndem Bewuchs) vorzusehen, sowie der Einbau von strömungs-

lenkenden und/oder strukturierenden Elementen (Totholzelemente und kombinierte Totholz-

/Blocksteinelemente gegen Auftrieb und Verdriftung gesichert). 

Die Eigendynamische Entwicklung von Uferbereichen wird gegenüber der baulichen Herstel-

lung von Uferrückbauten höher bewertet. Deshalb wird für die Maßnahme ein Kompensati-

onsfaktor von 0,4 angesetzt. Der Entwicklungskorridor umfasst eine Fläche von 1,92 ha 

(Maßnahmenpläne, Beilagen Nr.: 114). Damit ergibt sich eine anrechenbare Kompensations-

fläche für den „Verlust von Fließgewässerlebensraum inklusive fischfaunistischer Schlüssel- 

und Mesohabitate“ von 0,77 ha. 

Zulassen der dynamischen Eigenentwicklung entlang eines Uferabschnittes (Isar-

mündung) (Maßnahme 31-2.2 AFFH) 

Die Maßnahme ist unterhalb der Isarmündung am rechten Donau-Ufer bei Donau-Km 

2281,25 – 2281,54 (Beilagen Nr. 109) vorgesehen. In der EU-Studie war in diesem Bereich 

ein baulich herzustellender Uferrückbau mit flach geneigten Ufern vorgesehen mit dem Ziel, 

rheophile Jungfischhabitate zu schaffen, Jungfischhabitate sonstiger Arten sowie Rückzugs-

räume bei Hochwasser. Anstelle der direkten Herstellung der Flachwasserbereiche sieht die 

Maßnahme nun vor, durch abschnittsweisen Rückbau der Uferpflasterung und Uferbefesti-

gung eine Eigenentwicklung zuzulassen.  

Für die Maßnahme wird ein Kompensationsfaktor von 0,4 angesetzt. Die Abgrenzung der 

Maßnahmenfläche orientiert sich an der ungefähren Breite der Uferpflasterung/ Uferbefesti-
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gung von ca. 10 m und umfasst an die 0,29 ha. Damit ergibt sich eine anrechenbare Kom-

pensationsfläche für den „Verlust von Fließgewässerlebensraum inklusive fischfaunistischer 

Schlüssel- und Mesohabitate“ von 0,12 ha. 

Zulassen und Fördern der dynamischen Eigenentwicklung von ausgewählten Uferbe-

reichen (Maßnahme 31-2.3 AFFH) 

Dieser Maßnahmentyp ist ebenfalls anstelle der in der EU-Studie geplanten Herstellung von 

Uferrückbauten vorgesehen. Durch den vollständigen Abtrag von Uferversteinungen und 

Ufersicherungen innerhalb der im LBP ausgewiesenen Uferbereiche für die Maßnahme 31-

2.3 AFFH wird eine Eigenentwicklung zugelassen. Bei Bedarf ist im Zuge der Entfernung der 

Uferversteinungen eine Abflachung der Böschungen durchzuführen als initial fördernde 

Maßnahme. 

Im Zuge der Planung wurden die Eignung verschiedener Uferbereiche mit je unterschiedli-

chen Längen für diese Maßnahme diskutiert und geprüft. Eine Planungsvariante, die sechs 

Abschnitte mit einer Uferlänge von insgesamt 1,9 km umfasste, ist dabei ausgeschieden. Die 

Lage und Länge (450 m bis 200 m) der in dieser Planungsvariante angedachte Entfernung 

der Uferversteinung barg das Risiko einer unkontrollierten Seitenerosion mit temporärem, 

lokalem Geschiebeeintrag in die Fahrrinne und nachfolgend dauerhaften Verlust an Rege-

lungswirkung infolge der Aufweitung.  

Die Maßnahme ist nun an insgesamt sieben Uferabschnitten mit Längen zwischen 50 m und 

100 m überwiegend in Gleitufern zwischen Buhnen vorgesehen.  

Für die Maßnahme wird ein Kompensationsfaktor von 0,2 angesetzt. Die Abgrenzung der 

Maßnahmenfläche orientiert sich an einem angenommenen Entwicklungskorridor von 20 m 

und umfasst 0,9 ha. Damit ergibt sich eine anrechenbare Kompensationsfläche für den „Ver-

lust von Fließgewässercharakter inklusive fischfaunistischer Schlüssel- und Mesohabitate“ 

von 0,18 ha.  

Ökologische Optimierung/Strukturierung von Wasserflächen hinter Parallelwerken als 

fischfaunistische Mesohabitate (Maßnahme 31-3.1 AFFH) 

Die Strukturierung der Wasserflächen (31-3.1 AFFH) zielt darauf ab, zusätzliche Mesohabitate 

für die Fischfauna bereitzustellen. Damit werden Monotonisierungseffekte durch die flussre-

gelnden Maßnahmen, insbesondere die Sohlbaggerungen und der Kolkverbau teilweise 

kompensiert. Die Maßnahmenflächen sind landseits neuer oder ertüchtigter Parallelwerke 

gelegen. Die Maßnahme steht in Ergänzung zur Vermeidungsmaßnahme 30-2.4 VFFH „Öko-

logische Gestaltung/Verbesserung von Regelungsbauwerken“. Zudem erfolgt die Realisie-

rung stellenweise in Kombination mit der Ausgleichsmaßnahme „Schaffung von Übertie-

fen/Kolken hinter Parallelwerken als Fischhabitate“ (31-3.2 AFFH). 
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Die vorgesehenen Strukturierungselemente und Einbaubereiche für die Parallelwerks-

Innenbereiche umfassen (vgl. Systemskizze Abb. 6-4): 

a) Totholz-Einzelelemente: Einzelbäume/Raubäume, „dicht gepackte“ Baum-/Astbündel, 

Wurzelstöcke jeweils mit Blocksteinen (Übergrößen) zur Beschwerung kombiniert,  

b) Totholz-Blockstein-Kombinationselemente: Kombination eines oder mehrerer Einzelele-

mente von a) mit Blocksteingruppen,  

c) Stellenweiser Einbau der Einzelelemente Raubäume, Wurzelstöcke und Einzel-

Blocksteine in ufernahen Flachwasserzonen,  

d) Stellenweiser Einbau der Einzelelemente unter a) und der Kombinationselemente unter 

b) in den Tiefenbereichen und an bzw. entlang der uferseitigen Parallelwerksböschung 

und der unterstromigen Böschung des Parallelwerks-Querbereiches,  

e) Zusätzliche Systemelemente (Übertiefen) je nach örtlicher Situation gemäß Maßnahme 

(31-3.2 AFFH). 

Die heterogen strukturierten Bereiche stellen fischfaunistische Mesohabitate mit folgenden 

Habitatfunktionen bereit: 

• Fischeinstände/-unterstände für indifferente und rheophile Arten mit Schutzfunktion vor 

Prädation durch fischfressende Vögel,  

• Schutzräume für indifferente und rheophile Arten (Hochwassereinstände, Wintereinstän-

de),  

• Nahrungsräume für alle Fischarten und Laichsubstrate für indifferente Arten,  

• bei Abflüssen ≥ Mittelwasser (Überströmung der Parallelwerke) entstehen heterogene 

Strömungssituationen (Wechselwirkung Struktur/Strömung) und damit relevante Mikro-

habitate für viele Fischarten sowie heterogene Substratfraktionierungen im An- und 

Abstrombereich der Strukturen. 

Die Maßnahme 31-3.1 AFFH soll teilweise in Kombination mit der Maßnahme „Schaffung von 

Übertiefen/Kolken hinter Parallelwerken als Fischhabitate“ (31-3.2 AFFH) realisiert werden. 

Insgesamt entsteht eine strukturierte Wasserfläche hinter Parallelwerken von ca. 3,65 ha 

Wasserfläche (siehe Maßnahmenpläne, Beilagen Nr. 111, 118 und Systemplan Beilagen Nr. 

141). Die Maßnahme dient als Ausgleich für flächige (Tiefenbaggerungen, Kolkverbau) und 

nicht flächig zuzuordnende Projektwirkungen, wie die verstärkte Prädation durch fischfres-

sende Vögel. 
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Abb. 6-4: Systemskizze: ökologische Strukturierung von Wasserflächen hinter Parallelwer-

ken.  

 

Abb. 6-5: Praxisbeispiel: ökologische Strukturierung von Wasserflächen hinter Parallelwer-

ken, Donau bei Vilshofen. 

Die ökologische Optimierung der Bereiche hinter Parallelwerken ist zeitgleich mit dem Bau 

bzw. der Anpassung von Parallelwerken geplant. Die fischfaunistische Habitatfunktion bzw. 
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die entsprechende Kompensationswirkung tritt unmittelbar nach der baulichen Fertigstellung 

der Strukturelemente ein. 

Schaffung von Übertiefen/Kolken hinter Parallelwerken als Fischhabitate (Maßnahme 

31-3.2 AFFH) 

Die Schaffung von Übertiefen (31-3.2 AFFH) hinter neuen/ertüchtigten, zum Teil auch hinter 

bestehenden Parallelwerken zielt darauf ab, zusätzliche Mesohabitate für die Fischfauna 

bereitzustellen, um Monotonisierungseffekte insbesondere durch den Kolk-/ Kopfkolkverbau 

teilweise zu kompensieren. Sie steht in Ergänzung zur Vermeidungsmaßnahme 30-2.4 VFFH 

„Ökologische Gestaltung/Verbesserung von Regelungsbauwerken“ und zur Ausgleichsmaß-

nahme „Ökologische Optimierung/Strukturierung von Wasserflächen hinter Parallelwerken 

als fischfaunistische Mesohabitate“ (31-3.1 AFFH) (siehe oben). 

Die vorgesehenen Systemelemente und -funktionen sind (vgl. Systemskizze Abb. 6-6): 

a) Übertiefen (bis ca. 3 m unter das Niveau der umliegenden Sohle) im Abstrombereich der 

Parallelwerkskerben in den Querriegeln bzw. der Parallelwerksöffnungen in den Längs-

riegeln,  

b) Aufhöhungen durch Kieshaufen/Kiesinseln mit geschichtetem Stützkörper mit hydrauli-

scher Funktion (Strömungslenkung/Bündelung auf die Kolkbereiche),  

c) Strömungsleitelemente aus Kies (Grobkorn) im Anschluss an die Parallelwerksöffnungen,  

d) Zusätzliche Strukturelemente je nach örtlicher Situation gemäß Maßnahme 31-3.1 AFFH. 

Die Parallelwerksbereiche mit Übertiefen und Aufhöhungen stellen fischfaunistische Meso-

habitate mit Ersatzfunktion für verlorengehende Übertiefen/Kolke dar, in welchen 

• ab Abflüssen zwischen Niedrig- und Mittelwasser (Durchströmung der Kerben ab 

RNW −0,6 m bzw. –0,5 m, Überströmung der Parallelwerke ab RNW +0,7 m – Bauwerk 

8.4.290 bei Donau-km 2258,92 bis 2258,51 bzw. ab RNW + 0,9 m Bauwerk 8.4.070 bei 

Donau-km 2276,42 bis 2276,22) heterogene Strömungssituationen (Wechselwirkung 

Struktur/Strömung) entstehen. Damit entstehen fischökologisch wirksame Übertiefen-

Situationen, die für große, adulte Exemplare einer Vielzahl von indifferenten Arten und 

bei steigenden Abflüssen (ab MW) auch für rheophile Fischarten geeignete Standplät-

ze/Fressplätze darstellen.  

• Weiterhin ist die Ausbildung von Schutzräumen für indifferente und rheophile Arten 

(Hochwassereinstände, Wintereinstände) und von Nahrungsräumen für alle Fischarten 

sowie von Laichplätzen für indifferente Arten zu erwarten. 

Die Maßnahme 31-3.2 AFFH soll teilweise in Kombination mit der Maßnahme 31-3.1 AFFH hin-

ter ausgewählten neuen/ertüchtigten Parallelwerken realisiert werden (ca. 3,65 ha Wasser-

fläche mit Strukturierung, Beilagen Nr. 111, 118 und Systemplan Beilagen Nr. 141). Die 

Maßnahme dient als Ausgleich für flächige (Kolk-/Kopfkolkverbau) und nicht flächig zuzuord-

nende Projektwirkungen, wie die verstärkte Prädation durch fischfressende Vögel. 
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Die Maßnahme sollte zeitgleich mit dem Bau bzw. der Anpassung von Parallelwerken umge-

setzt werden. Die fischfaunistische Habitatfunktion bzw. die entsprechende Kompensations-

wirkung tritt unmittelbar nach der baulichen Fertigstellung ein. 

Im Rahmen des Pflege- und Unterhaltungskonzeptes ist – nach jeweiliger vorhergehender 

Bedarfsprüfung – eine Pflege für diese Maßnahme vorgesehen (Erneuerung der strömungs-

lenkenden Strukturen, Entfernung übermäßiger Anlandungen).  

Da die Maßnahmen 31-3.1 AFFH und 31-3.2 AFFH großteils auf gleichen Flächen realisiert 

werden, wird ein gemeinsamer Kompensationsfaktor auf 0,1 bis 0,2 (0,15) angesetzt. Das 

heißt, mit 1 ha Maßnahmenfläche wird der Ausgleich für den Verlust von 0,15 ha Lebens-

raum mit Fließgewässercharakter inklusive fischfaunistischer Schlüssel- und Mesohabitate“ 

erreicht. Die insgesamt mit der Maßnahme herzustellende Kompensationsfläche liegt bei 

3,65 ha x 0,15 = 0,55 ha. 

 

Abb. 6-6: Systemskizze: Schaffung von Übertiefen/Kolken hinter Parallelwerken  

Entwicklung von Kolkstrukturen hinter Buhnenkerben als Fischhabitate (Maßnahme 

31-3.3 AFFH) 

Die Entwicklung von Kolkstrukturen hinter ausgewählten neuen/ertüchtigten Buhnen 

(31-3.3 AFFH) zielt darauf ab, zusätzliche Mesohabitate für die Fischfauna bereitzustellen, um 

Monotonisierungseffekte insbesondere durch den Kopfkolkverbau teilweise zu kompensie-

ren. Sie steht daher im Zusammenhang mit der Vermeidungsmaßnahme 30-3.1 VFFH „Ver-

zicht auf (Buhnenkopf-)Kolkverbauten“ und in Ergänzung zur Vermeidungsmaßnahme 30-2.4 

VFFH „ökologische Gestaltung/Verbesserung von Regelungsbauwerken“ insbesondere zur 
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Anlage sog. Buhnenkerben auf ein Niveau von RNWkü –0,50 m bzw. in definierten Bereichen 

an ausgewählten Buhnen unter Berücksichtigung der technischen Randbedingungen bis zu 

RNWkü –1,0 m. 

Im Zuge dieser Maßnahme werden die Buhnenkerben in einem Korridor mit Abstand 10 m 

zum Buhnenkopf und 2 m zum Uferanschluss bei mehreren aufeinanderfolgenden Buhnen 

versetzt eingebaut (vgl. Abb. 6-7). Durch möglichst optimale Gestaltung dieser Buhnenker-

ben (Breite und Tiefe der Kerbe, Winkel der Kerbenböschung o.ä.) im Bereich von ausge-

wählten neuen/ertüchtigen Buhnen werden gut angeströmte Kolkstrukturen mit Sonderhabi-

tatfunktion entwickelt. Versuche mit sog. Kerbbuhnen an der Elbe haben gezeigt, dass un-

terhalb der Buhnenkerben die hydromorphologische Dynamik und Habitatdiversität für ver-

schiedene Arten erhöht ist (ANLAUF & HENTSCHEL 2010).  

Unter den gegebenen Bedingungen (Buhnenhöhe RNWkü +0,5 m, Buhnenkerbe: 

RNWkü −0,5 m bzw. bis zu –1,0 m, Buhnenkerbe nahe Buhnenkopf) ist davon auszugehen, 

dass sich funktionsfähige Kolkstrukturen entwickeln, die bereits zwischen Niedrig- und Mit-

telwasserständen gut angeströmt sind und längerfristig erhalten bleiben.  

 

Abb. 6-7: Systemskizze (unmaßstäblich):  Entwicklung von Kolkstrukturen hinter Buhnenker-

ben als Fischhabitate 
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Hinter Kerbbuhnen bzw. in den anliegenden Buhnenfeldern ist die Entwicklung von Kolks-

trukturen als fischfaunistische Mesohabitate mit Ersatzfunktion für verlorengehende Buhnen-

kopfkolke zu erwarten, in welchen 

• ab Niedrigwasserabflüssen heterogene Strömungs-/Tiefensituationen (Wechselwirkung 

Struktur/Strömung) vorliegen, welche für große, adulte Exemplare von rheophi-

len/rhithralen und indifferenten Fischarten geeignete Standplätze/Fressplätze darstellen, 

• in Wechselbeziehung mit den angrenzenden Bereichen mittlerer Tiefe und den Flachbe-

reichen der Buhnenfelder geeignete Juvenilhabitate für die genannten ökologischen Gil-

den entstehen. 

Die Maßnahme 31-3.3 AFFH soll an ausgewählten neuen/ertüchtigten Buhnen realisiert wer-

den (Analog zu TA 1 soll im Rahmen des Monitoring und Risikomanagements der Nachweis 

der Funktionsfähigkeit der Kerbbuhnen, hinsichtlich der Entstehung von Kolkstrukturen im 

Unterwasser der Kerben, an mindestens 14 Stellen erbracht werden). Die exakte Festlegung 

und Auswahl der Bereiche kann erst im Rahmen der Ausführungsplanung nach hydrauli-

schen Abklärungen erfolgen. 

Im Rahmen des Pflege- und Unterhaltungskonzeptes muss nach jeweiliger vorhergehender 

Bedarfsprüfung notwendigenfalls eine (bauliche) Umgestaltung/Anpassung der Buhnen im 

Bereich der Kerben erfolgen. 

Der Kompensationsfaktor für die Maßnahmenflächen wird auf 0,5 angesetzt. Das heißt, mit 

einem Hektar Maßnahmenfläche wird der Ausgleich für den Verlust von 0,5 ha „Lebensraum 

mit Fließgewässercharakter inklusive fischfaunistischer Schlüssel- und Mesohabitate“ er-

reicht. Die insgesamt mit der Maßnahme erzielte Kompensationsfläche liegt bei ca. 0,7 ha 

(angenommene Flächengröße je Ersatzkolk 500 m²) x 0,5 = 0,35 ha. 

Ökologisches Laichplatzmanagement auf bestehenden Laichplätzen (Maßnahme 31-4 

AFFH) 

Auf ausgewählten bestehenden, qualitativ hochwertigen Kieslaichplätzen (Wertzahl: ≥ 3 – 

„besonderer“ Kieslaichplatz) soll zur nachhaltigen Sicherung der Funktionsfähigkeit als 

Laichplatz bzw. zur Bewahrung des Rekrutierungspotenzials der rheophilen Arten ein Laich-

platzmanagement durchgeführt werden. Für die Auswahl der Kieslaichplätze wurde für jeden 

„besonderen“ Kieslaichplatz in der Donau (siehe UVU-Bestandspläne Beilagen 203 – 205 

sowie tabellarische Auflistung der „besonderen“ Kieslaichplätze in Anhang 2 der UVU Prog-

nose – Beilagen Nr. 206) geprüft, ob ein Laichplatzmanagement mit den Zielen des Ausbaus 

der Wasserstraße vereinbar ist. Erste Priorität hatten hierbei „besondere“ Kieslaichplätze 

innerhalb von Konfliktbereichen; zweite Priorität „besondere“ Kieslaichplätze außerhalb von 

Konfliktbereichen (siehe UVU-Prognosepläne Beilagen Nr. 239 – 241). Nach Abwägung die-

ser Kriterien ist für folgende „besondere“ Kieslaichplätze in der Donau ein Laichplatzma-

nagement vorgesehen: 
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Tab. 6-4: Aufstellung der in TA 2 für die Maßnahme 31-4 AFFH ausgewählten Kieslaichplätze.  

Untersuchungsabschnitt Bezeichnung Uferseite Fläche [ha]1 

6 K5R-O rechts 0,67 

6 K4L-O links 0,75 

6 K8R-O rechts 0,56 

8 K10R-O rechts 0,70 

8 K9L-O links 0,43 

8 K11R-O rechts 0,15 

9 K11L-O links 0,73 

9 K12L-O links 0,37 

Summe  4,36 
1 Flächenbezug ist die „aktive Laichplatzfläche“. Diese errechnet sich aus der Abgrenzung der Bestandserfassung 2015 (vgl. 

UVU Prognose Beilagen Nr. 206 Anhang 2). Die hier angegebenen Flächen weichen zum Teil zu den Angaben in der UVS ab 

aus folgenden Gründen: Teilflächen, die mit ökologisch optimierten Ufervorschüttungen überplant werden, sind nicht enthalten 

da innerhalb der Ufervorschüttungen eigens ein Laichplatzmanagement vorgesehen ist; bei K5R-O ist die Teilfläche, die nur bei 

Überflutung in der Rinne zum Altarm verfügbar ist, nicht im Laichplatzmanagement enthalten; bei K10R-O reduziert sich die 

Fläche für das Laichplatzmanagement durch die Aufweitung der Fahrrinne. 

Das Laichplatzmanagement in Form von Substrat-Auflockerung, Kiesdotation und -einbau 

erfolgt sowohl ereignisbezogen (nach Abträgen durch starke Hochwasserereignisse) als 

auch ggf. im Rahmen regelmäßiger Pflege im Zuge von Unterhaltungsbaggerungen. Die 

Kiesdotationen sind im Allgemeinen im oberen Drittel des Kieslaichplatzes bzw. im oberen 

Drittel der für das Laichplatzmanagement abgegrenzten Fläche vorgesehen. Das Laich-

platzmanagement an einzelnen Laichplätzen ist grundsätzlich aber nur dann durchzuführen, 

wenn im Rahmen der Bedarfsüberprüfung Veränderungen festgestellt wurden, welche am 

konkreten Standort zu einer Einschränkung der Funktionsfähigkeit geführt haben. 

Das Laichplatzmanagement bezieht sich auf insgesamt 8 Kieslaichplätze mit einer aktiven 

Laichplatzfläche von ca. 4,36 ha. Die planliche Darstellung erfolgt in den Maßnahmenplänen 

(Beilagen Nr. 109, 110, 111, 114, 115, 117, 118, 119). Die Maßnahme 31-4 AFFH stellt locke-

re frisch umgelagerte bzw. umlagerungsfähige Kiesflächen mit heterogenem Relief bereit. 

Solche Kiesflächen werden von Fischen sofort nach der Erstellung/Regeneration als Laich-

platz angenommen und sind in „frisch“ hergestelltem Zustand hochgradig funktionsfähig. 

Der Kompensationsfaktor für die Maßnahmenflächen wird auf 0,2 angesetzt. Das heißt, mit 

einem Hektar Maßnahmenfläche wird der Ausgleich für den Verlust von 0,2 ha „Lebensraum 

mit Fließgewässercharakter inklusive fischfaunistischer Schlüssel- und Mesohabitate“ er-

reicht. Für die Berechnung der Kompensationsfläche wird lediglich der Bereich der sog. akti-

ven Laichplatzfläche herangezogen. Die insgesamt mit der Maßnahme erzielte Kompensati-

onsfläche liegt bei 4,36 ha x 0,2 = 0,87 ha. 

Neuanlage von zwei Auefließgewässern (Maßnahmen 38-1.1 AFFH ff und 44-1.1 AFFH ff) 

Die Maßnahme stützt sich auf den historischen Zustand und das daraus entwickelte fisch-

faunistische Leitbild im Abschnitt Deggendorf-Vilshofen, das u.a. durch Nebenarme bzw. 

durch Auefließgewässer charakterisiert wird, welche die Aueflächen durchziehen (siehe Abb. 
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3-1, Abb. 3-2 und Abb. 3-3). Sie zielt darauf ab, donautypischen Fließgewässerlebensraum 

wiederherzustellen, der völlig unbeeinträchtigt ist von den spezifischen Beeinträchtigungen 

des Schiffsverkehrs für die Fischfauna und ihre Habitate.  

In den beiden Auefließgewässern (AFG) Mühlham (38-1.1 AFFH, 38-1.2 AFFH, 38-1.3 AFFH, 38-

1.4 AFFH, 38-1.5 AFFH, 38-1.7 AFFH, 38-1.8 AFFH ) und Mühlau (44-1.1 AFFH, 44-1.2 AFFH, 44-1.3 

AFFH, 44-1.4 AFFH, 44-1.5 AFFH) mit ihren leicht gebogenen bis mäandrierenden, teils ver-

zweigten (Inselbildung) Flussgeometrien und ihren angebundenen Stillwasserbereichen 

(„Altgewässerflächen“) sollen alle charakteristischen hydrodynamischen, morphologischen 

und strukturellen Rahmenbedingungen der Donau und ihrer Nebenarme in Art und Umfang 

wiederaufleben, wie sie dem sehr guten (natürlichen) Zustand des kiesgeprägten Stromes 

(Referenzzustand des Gewässertyps 10, historischer Zustand der Donau im Planungsgebiet) 

entsprechen. Die Auefließgewässer werden über naturnah ausgebildete Freispiegel-Zuläufe 

beaufschlagt. Ihr Abfluss ist somit direkt an das natürliche Abflussgeschehen der Donau ge-

koppelt. Die Mindestabflüsse liegen, je nach System, zwischen ca. 5,1 m³/s (+/- 10 %) 

(Mühlham) und ca. 4,3 m3/s (+/- 10 %) (Mühlau) bei Regulierungsniedrigwasser (RNQ) und 

steigen bis Mittelwasser (MQ), dem natürlichen Abflussgang im Hauptfluss folgend, auf ca. 

23,5 m3/s (+/- 10 %) (Mühlham) bzw. ca. 25,7 m3/s (+/- 10 %) (Mühlau) an. Bei weiter stei-

gendem Donauabfluss erhöht sich auch die Dotation der Auefließgewässer entsprechend. 

Mit dieser Abflussdynamik und den beträchtlichen Mindestabflüssen ist zu erwarten, dass in 

den vorprofilierten Gewässerläufen innerhalb sehr kurzer Zeit nach Flutung der Systeme 

(innerhalb weniger Tage bis Wochen) ein  

• schifffahrtsgeschützter donautypischer Fließgewässerlebensraum,  

• mit allen fischfaunistischen Schlüsselhabitaten wie Kieslaichplätzen und Jungfischhabita-

ten, 

• sonstigen Mesohabitaten, wie Unterständen/Einständen, Nahrungsräumen, Rückzugsbe-

reichen und Schutzbereichen für die Fischfauna (Hochwasser- und Wintereinstände) 

entsteht. 

Es wird erwartet, dass sich in den Auefließgewässern ein qualitativ sehr hochwertiger fisch-

faunistischer Lebensraum für alle in der Donau lebenden naturschutzfachlichen und fisch-

ökologischen Zielfischarten und alle relevanten Größen- und Altersklassen derselben entwi-

ckelt. Weiterhin werden, gekoppelt an die Abfluss-/Wasserspiegeldynamik der Donau, im 

aquatischen Bereich der neuen Auefließgewässer, ebenso wie den unmittelbar räumlich ver-

netzten künftigen Vorländern bzw. den entsprechenden Auelebensräumen, fluss-auetypische 

hydrodynamische Prozesse in Gang gesetzt und nachhaltig gefördert wie 

• morphodynamische Eigenentwicklung der Gewässerläufe mit lokaler Seitenerosion und 

Geschiebedynamik, mit der Folge kleinräumiger Substratumlagerungen und permanenter 

natürlicher Regeneration von Fischhabitaten, 

• stete dynamische Schwankungen von Abfluss- und Wasser-/Grundwasserspiegeln in-

nerhalb der natürlichen Amplituden des Ist- und des Referenz-Zustandes, 
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• Ausbildung großflächiger Wasserwechselzonen und Überflutungszonen mit zugehörigen 

tierischen und pflanzlichen Sukzessionsgesellschaften, 

• großflächige Ausbildung der Lebensraumtypen 3260 in den Fließwasserbereichen und 

3150 in den angebundenen Altgewässern, 

• Steigerung des Entwicklungspotenzials aller an wechselnde Wasser-/Grund-

wasserstände und sonstige fluss-auedynamische Prozesse angepassten fluss-

auetypischen Vegetationsgesellschaften sowie Pflanzen- und Tierarten. 

   

Abb.6-8:  Praxisbeispiel: Auefließgewässer/Umgehungsgewässer an der Donau zwischen 

Vohburg und Ingolstadt (Inbetriebnahme 1992), Bild rechts: März 1994, eigendyna-

mische Entwicklung durch Seitenerosion, Entstehung und stete Regeneration von 

aquatischen, semiaquatischen und terrestrischen Habitaten, Sukzessionsflächen 

und Lebensraumtypen, Bild links: gleicher Bereich im Juli 1996, Steiluferausbildung 

mit Uferabbrüchen und Nisthöhlen von Uferschwalben sowie aquatischer LRT 3260. 

Das Auefließgewässer/Umgehungsgewässer Vohburg weist im dargestellten Be-

reich Niedrig- und Mittelwasserabflüsse von ca. 3 m3/s und ca. 9 m3/s bei HQ1 auf. 
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Abb.6-9:  Praxisbeispiel: Auefließgewässer/Umgehungsgewässer an der Donau zwischen 
Vohburg und Ingolstadt (Inbetriebnahme 1992), Bild 2011, frisch umgelagerte Kies-
laichplätze. 

 

Abb.6-10:  Praxisbeispiel: Auefließgewässer/Umgehungsgewässer an der Donau zwischen 

Vohburg und Ingolstadt (Inbetriebnahme 1992), Bild 2008, Verlandungszonen mit 

Röhricht-Sukzessionsflächen, Brut- und Jungfischhabitaten, Steilufern, LRT 3260. 
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Abb.6-11:  Praxisbeispiel: Auefließgewässer/Umgehungsgewässer an der Donau zwischen 

Vohburg und Ingolstadt (Inbetriebnahme 1992), Vegetationsbereich mit LRT 3260 

seit 1994 (Aufnahme 2011), Nahrungsräume, Mikro- und Mesohabitate für die Fisch-

fauna. 

Mit der Maßnahmenplanung „Auefließgewässer“, in Verbindung mit der zugehörigen terrest-

rischen Ausgleichsplanung, wird die gesamthafte Regeneration und Entwicklung vernetzter 

fluss-auetypischer Lebensraumkomplexe (aquatische-amphibische-terrestrische Bereiche 

mit allen natürlichen Übergangszonen) mit den zugehörigen flussauetypischen Lebensge-

meinschaften nachhaltig gefördert. Damit einher geht auch die Erfüllung und Förderung we-

sentlicher Erhaltungsziele des betroffenen FFH-Gebietes „Donauauen zwischen Straubing 

und Vilshofen“. 
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Abb. 6-12:  Praxisbeispiel: Auefließgewässer/Umgehungsgewässer an der Donau zwischen 

Vohburg und Ingolstadt, Luftbild des Verzweigungsbereiches mit Inseln. Besied-

lung mit allen donautypischen Fischarten, Artenidentität mit der Donaufischfauna, 

steter Austausch mit der Donaufischfauna.   

Zielvorstellung hinsichtlich der Fischfauna ist, dass sich in den Auefließgewässern die Fisch-

artengemeinschaft der Donau, insbesondere alle rheophilen und indifferenten Fischarten 

einstellt. Eine Artenidentität mit der Donau im Untersuchungsgebiet Straubing-Vilshofen 

kann, anhand umfangreicher Untersuchungsergebnisse aus Vergleichsprojekten an der bay-

erischen Donau zwischen Vohburg und Ingolstadt sowie zwischen Ingolstadt (Umgehungs-

gewässer/Auefließgewässer) und Bergheim (BNGF 2002 und 2010d) und österreichischen 

Donau (Nebenarmprojekte Wachau, ZAUNER et al. 2006), für die geplanten Auefließgewäs-

ser prognostiziert werden. Die Größe der Fischpopulationen nach Individuenzahlen und Bi-

omasse wird in den Auefließgewässern, bezogen auf die Einheitsfläche (Individuen/ha; 

kg/ha), voraussichtlich um ein Mehrfaches über den entsprechenden Zahlen aus der Donau 

im Untersuchungsgebiet (Bezug Ist-Zustand) liegen. 

Dies ergibt sich aus folgenden Gründen: 

• nach produktionsbiologischen Erfahrungswerten und entsprechenden wissenschaftlichen 

Grundlagen (HUÉT 1946, 1962, 1964, LEGER 1925, LASSLEBEN 1977) ist bekannt, 

dass die Produktivität und damit auch die Individuenzahlen und Biomassen der Fischpo-

pulationen kleinerer Wasserläufe (innerhalb ansonsten gleichartiger Flusssysteme) mit 
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geringerer Durchschnittstiefe und einem günstigeren Verhältnis zwischen Uferlinie und 

Freiwasserfläche größer sind als die von größeren (tieferen/breiteren) Wasserläufen.  

• Durch den Wegfall der Schifffahrtswirkungen und damit der zentralen Beeinträchtigung 

(Vorbelastung) der Fischfauna im Hauptstrom, sind die Überlebensraten und damit die 

Rekrutierung der Populationen in den beiden von Schifffahrtswirkungen freien Auefließ-

gewässern deutlich verbessert. Aus diesem Grunde sind eine ungestörte Bestandsent-

wicklung und eine natürliche, unbeeinträchtigte Alters- und Dominanzstruktur der Fisch-

fauna in den Auefließgewässern zu erwarten und folglich flächenbezogen auch größere 

Biomassen und Individuenzahlen. 

• Darüber hinaus können Biomassen und Individuenzahlen in Auefließgewäs-

sern/Nebenarmen der Donau, die um ein mehrfaches über denen des Donau-

Hauptflusses liegen, durch langjährige Monitoringergebnisse in hinsichtlich der fischöko-

logischen und fischfaunistischen Rahmenbedingungen sehr gut vergleichbaren Auefließ-

gewässern/Nebenarmsystemen der Donau nachgewiesen werden (BNGF 2002, BNGF 

2009a, 2010a, 2011a, siehe Anhang 4). 

Hydraulische Untersuchungen 

Die AFGs wurden in einem iterativen Planungsprozess unter Abwägung unterschiedlicher 

Belange geplant, hydraulisch modelliert und verbessert. Die Ergebnisse der hydraulischen 

Modellierung sind in den Abb.6-13 und Abb.6-14 dargestellt. 

Die Abflussverhältnisse in den beiden Auefließgewässern gibt nachfolgende Aufstellung wie-

der: 

Tab. 6-5:  Abflussverhältnisse in den beiden Auefließgewässern. 

 Abfluss 
[m/s] RNQ 

Abfluss 
[m/s] MQ 

AFG Mühlham ca. 4,3  

(+/- 10 %)  

ca. 23,5 

(+/- 10 %) 

AFG Mühlau ca. 5,1 

(+/- 10 %)  

ca. 25,7 

(+/- 10 %) 

 

AFG Mühlau: 

Das Auefließgewässer Mühlau wird nach den Modellierungen bei den für das Laichgesche-

hen relevanten Abflüssen zwischen MQ und erhöhtem MQ (MQ März bis Mai) rasche Fließ-

geschwindigkeiten von 0,5-1,0 m/s aufweisen, abschnittsweise auch >1,0 m/s. Im südlichen 

Nebenarm, der erst ab RNW+0,7 m anspringt, errechnen sich bei MQ mittlere Fließge-

schwindigkeiten von 0,4-0,5 m/s. Der nördliche Nebenarm, der erst ab MQ anspringt, weist 

bei den für das Laichgeschehen relevanten Abflüssen noch überwiegenden Stillwassercha-

rakter auf. 

Bei Regulierungsniedrigwasser liegen die mittleren Geschwindigkeiten bei ca. 0,4 m/s. 
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Datenstand: Darstellung im Furkationsbereich: Modellierung vom 15.09.2017 auf Basis der Geometrien vom 14.06.2017, 

Darstellung außerhalb des Furkationsbereiches: Modellierung vom 20.10.2017 auf Basis der Geometrien vom 

25.09.2017 

Abb.6-13:  AFG Mühlau: Modellierung der Fließgeschwindigkeiten bei MQ (ca. 25,7 m³/s)  

AFG Mühlham: 

Das Auefließgewässer Mühlham wird nach den Modellierungen bei den für das Laichge-

schehen relevanten Abflüssen zwischen MQ und erhöhtem MQ (MQ März bis Mai) mittlere 

bis rasche Fließgeschwindigkeiten von 0,4-1,0 m/s aufweisen, abschnittsweise auch 

>1,0 m/s. Im südlichen Nebenarm, der erst ab RNW+0,7 m anspringt, errechnen sich bei MQ 

mittlere Fließgeschwindigkeiten zwischen 0,3-0,6 m/s. Der nördliche Nebenarm, der erst ab 

MQ anspringt, weist bei den für das Laichgeschehen relevanten Abflüssen noch überwie-

genden Stillwassercharakter auf. 

Bei Regulierungsniedrigwasser liegen die mittleren Geschwindigkeiten zwischen 0,4-0,5 m/s. 
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Datenstand: Darstellung im Furkationsbereich: Modellierung vom 15.09.2017 auf Basis der Geometrien vom 22.06.2017, 

Darstellung außerhalb des Furkationsbereiches: Modellierung vom 20.10.2017 auf Basis der Geometrien vom 

27.09.2017 

Abb.6-14:  AFG Mühlham: Modellierung der Fließgeschwindigkeiten bei MQ (ca. 23,5 m³/s)  

 

Ein- und Ausläufe der Auefließgewässer 

In mehreren iterativen Planungsschritten wurden die Ein- und Ausläufe dahingehend konzi-

piert, dass sie möglichst verlegungssicher sind und von Fischen bei ihren flussabwärts- und 

flussaufwärts gerichteten Wanderungen/Bewegungen vom Grundsatz gut aufgefunden wer-

den können. Im Zuge der Entwurfs- und Ausführungsplanung sind die Mündungssituationen 

im Detail weiter zu verbessern, um eine möglichst gute Leitströmungssituation zu erreichen. 

Die Ein- und Ausläufe des AFG Mühlau sind als naturnahe flusstypische Nebenarmöffnun-

gen vorgesehen. 

Im Falle des AFG Mühlham befindet sich der oberstromige Einlauf im Öffnungsbereich zwi-

schen zwei Parallelwerken. Der Öffnungsbereich wird entsprechend der Anforderungen an 

die Mündung vergrößert und die Böschungen umgestaltet. Die Stillwasserfläche hinter dem 

Parallelwerk, die bei Donau-Km 2271,35 mit der Donau verbunden ist, wird zukünftig einen 

Abschnitt des AFGs darstellen. Um einen Rückfluss des in das AFG abgezweigten Wassers 

in die Donau zu verhindern, ist auf Höhe des Donau-Km ca. 2271,8 – 2271,7 hinter dem be-

stehenden Parallelwerk ein Trennbauwerk vorgesehen. Die Höhe des Bauwerkes muss min-
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destens die Kronen-Höhe des bestehenden Parallelbauwerkes betragen (ca. 0,5 m oberhalb 

MW) um eine Streichwehrwirkung des Trennbauwerkes gegenüber dem Einlauf in das 

Auefließgewässer bei Abflüssen/Wasserständen < MW+0,5 zu verhindern. Die exakte Höhe 

und Lage wird im Zuge der Entwurfs- bzw. Ausführungsplanung festgelegt. Der unterstromi-

ge Auslauf des AFG Mühlham befindet sich bei ca. Donau-km 2267,3 zwischen der Slipstelle 

und der geplanten Hakenbuhne.  

Auefließgewässer: Sohlbreiten und Böschungsneigungen (siehe Systempläne Beilagen Nr. 

137 bis 140) 

Die Sohlbreite des AFGs Mühlau variiert im Regelfall zwischen 3,5 m und 8 m, die des AFGs 

Mühlham zwischen 2 m und 4 m. Die Regelböschungsneigung im gestreckten Verlauf be-

trägt beidseitig zwischen 1:3 bis 1:5. Bei einem Prall- Steilufer können Neigungen von 1:1 – 

1:2 oder steiler ausgebildet werden, kombiniert mit Gleitufern mit Neigungen zwischen 1:10 – 

1:15. Innerhalb der maximalen Breite des Gerinnekorridors und der Sohlbreite sowie unter 

Beachtung der hydraulischen Abflussvorgaben und der Standortbedingungen insbesondere 

der Geologie sind auch andere Böschungsneigungskombinationen möglich. Alle Querschnit-

te können auch spiegelverkehrt zur Anwendung kommen. Die Detailplanung erfolgt in der 

Entwurfs- bzw. Ausführungsplanung. 

Die Auefließgewässer werden zur gezielten Strömungslenkung in ausgewählten Bereichen 

durch die Einbringung von Störsteinen und Totholz-/Blocksteinelementen strukturiert. 

Verzweigungen/Nebenarme, Inseln Auefließgewässer 

Je AFG sind zwei Verzweigungssituationen/Furkationsbereiche geplant durch die je zwei 

größere Inseln entstehen. Dies sind im Einzelnen die Maßnahmen 

• 38-1.3 AFFH Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT3260), 

• 38-1.4 AFFH Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT3150), 

• 44-1.3 AFFH Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT3260), 

• 44-1.4 AFFH Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT3150). 

Direkt angrenzend an die Auefließgewässer sind Ausgleichsmaßnahmen für die Wiesenbrü-

ter (38-3.1 AFFH, 38-3.2 AFFH, 38-3.3 AFFH, 44-3.1 AFFH, 44-3.2 AFFH, 44-3.3 AFFH) vorgesehen. 

Um die Funktion dieser Flächen durch eine Silhouettenwirkung nicht zu verringern ist der 

Aufwuchs von Gehölzen auf den Inselflächen zu unterbinden. Die Inseln werden auf eine 

Höhe von ca. MW+0,5 m abgetragen um den Pflegeaufwand (Entfernung von Gehölzauf-

wuchs) zu reduzieren. Um dauerhaft einen Gehölzaufwuchs zu unterbinden, müssten die 

Inselbereiche noch weiter auf das Niveau der Weichholzaue abgesenkt werden um eine 

Überflutungshäufigkeit von im Mittel > 150 Tagen im Jahr zu gewährleisten. Ein weiterer Ab-

trag der Inselhöhen als auf MW+0,5 m ist jedoch nicht möglich, da ansonsten die Inseln bei 

den für das Laichgeschehen relevanten Abflüssen zwischen MQ und erhöhtem MQ (MQ 

März bis Mai) vollständig überspült werden würden. Durch diese enorme abflusswirksame 

Querschnittserweiterung und damit einhergehende Absenkung der Fließgeschwindigkeiten 
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und Monotonisierung würden die Furkationsbereiche ihre Funktionen für rheophile Arten ver-

lieren. 

Die Nebenarme werden je AFG bei unterschiedlichen Wasserständen durchströmt. 

Die Nebenarme der Maßnahme 38-1.3 AFFH und 44-1.3 AFFH „Neuanlage von Nebenarmen 

des Fließgewässers (LRT3260)“ sind bis zu einem Wasserstand von ca. RNW+0,7 m von 

unterstrom eingestaut. Ab einem Wasserstand von ca. RNW+0,7 m wird der Nebenarm über 

einen auf diesem Niveau angelegten, naturnah gestalteten „Kiesrücken“ (Kiesschwelle) mit 

Grobkorn-/Rundkorn-Stützkörper, durchströmt. 

Die Nebenarme der Maßnahme 38-1.4 AFFH und 44-1.4 AFFH „Neuanlage von Nebenarmen 

des Fließgewässers (LRT3150)“ sind bis zu einem Wasserstand von ca. MW von unterstrom 

eingestaut. Ab einem Wasserstand oberhalb MW wird der Nebenarm über einen auf diesem 

Niveau angelegten Kiesschwelle durchströmt. 

Im Längsprofil ist in den Nebenarmen jeweils vom Überlauf her eine Gleite mit einer Neigung 

von ca. 1:50 geplant. 

Der jeweilige Nebenarm stellt bei den entsprechenden Niedrigwasser- bzw. Mittelwasserab-

flüssen einen Stillwasserlebensraum mit flachen Böschungen dar (Neigungen in den Gleit-

ufern von 1:4 bis 1:10). 

Ufersicherung 

An ausgewählten Prallufern soll eine Eigenentwicklung zugelassen werden. In sicherheitsre-

levanten Bereichen (z.B. Nähe zu Bauwerken, Deichen, Brücken) kann, je nach Erfordernis, 

ein- oder beidseitig eine Ufersicherung19 erforderlich werden. Diese wird je nach Bauweise 

mit einer Kiesüberdeckung von 0,5 m versehen. Die Ufersicherung ist bei allen Regelbö-

schungskombinationen sowie bei Böschungskombinationen mit reduzierten Sohlbreiten und 

flacheren Uferböschungen möglich. 

Böschungsausführung 

Die Uferböschungen bei allen Gestaltungsvarianten der beiden Auefließgewässer, ein-

schließlich der Stillgewässer und Inseln, werden baggerrau ausgeführt und mit gebietseige-

nem Saatgut begrünt. Auf den Böschungsflächen sind feuchte Uferstaudenfluren zu entwi-

ckeln. 

Stillgewässer 

Im Bereich beider Auefließgewässer schließen ausgedehnte Altarme an die Fließgewässer 

an (38-1.5 AFFH, 44-1.5 AFFH). Die Sohle an den unterstromigen Einläufen der Stillgewässer 

wird teilweise als Übertiefe ausgebildet und liegt an der tiefsten Stelle etwa bei 1,5 m unter 

                                                

19 möglichst naturnahe Ingenieurbauweise oder schlafende Ufersicherung 
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der normalen Sohlhöhe bzw. ca. 2,0 m unter RNW des Auefließgewässers im gleichen Ab-

schnitt. 

Die Böschungsneigungen der Stillgewässer variieren zwischen 1:2 und 1:20, im Anbin-

dungsbereich an die Auefließgewässer liegen sie bei ca. 1:2. Die Stillgewässer werden durch 

die Einbringung von Totholz-/Blocksteinelementen zusätzlich strukturiert. Innerhalb der Still-

gewässer werden Übertiefen bis zu einer Tiefe von RNW −2,5 ausgeformt. In den Verlan-

dungsbereichen ist eine Ufervegetation aus Röhrichten, Großseggenrieden und feuchten 

Hochstaudenfluren zu entwickeln. 

Brücken und Überfahrten 

Das Vorland zwischen Donau und AFG wird sowohl beim AFG Mühlham als auch Mühlau 

über eine Brücke für Nutzungs- und Unterhaltungszwecke erschlossen. In Abhängigkeit zum 

Wasserstand können diese Brücken unterfahren werden. Die Brücke über das AFG Mühl-

ham (Hauptarm) ist in Beilage Nr. 112 und 113 dargestellt (Maßnahme 38-1.9 A); die Brücke 

über das AFG Mühlau (Hauptarm) in Beilage Nr. 116 (Maßnahme 44-1.7 A).  

Für die Pflege und Unterhaltung der Inseln in den Furkationsbereichen des AFG Mühlham 

(Maßnahme 38-2.1 AFFH) ist eine für Pflegefahrzeuge befahrbare Überfahrt über den südli-

chen Nebenarm (Maßnahme 38-1.3 AFFH) vorgesehen. Die Überlaufschwelle des nördlichen 

Nebenarmes (Maßnahme 38-1.4 AFFH) wird befahrbar gestaltet (Maßnahme 38-1.10 A) um 

die nördliche Teilfläche der Insel zu erreichen (siehe Beilagen Nr. 113 sowie Systempläne 

Beilagen Nr. 137 und 138).  

Die Erreichbarkeit der Inseln im AFG Mühlham (Maßnahme 44-2.1 AFFH) wird für die nord-

westliche Insel ebenfalls durch eine Überfahrt über den westlichen Nebenarm (Maßnahme 

44-1.3 AFFH) gewährleistet. Die südöstliche Insel wird über die befahrbar gestaltete Überlauf-

schwelle (Maßnahme 44-1.8 A) des östlichen Nebenarmes (Maßnahme 44-1.4 AFFH) erreicht 

(siehe Beilagen Nr. 118 sowie Systempläne Beilagen Nr. 139 und 140).  

Erstellungszeitpunkt und Wirksamkeit der Maßnahme 

Mit der Erstellung der Maßnahmenkomplexe „Auefließgewässer“ soll bereits vor Beginn des 

Ausbaus der Wasserstraße begonnen werden, so dass sie Zug um Zug vor den technischen 

Ausbaumaßnahmen fertiggestellt werden. Die Inbetriebnahme/Beschickung mit Wasser wird 

vor der Fertigstellung des Ausbaus des entsprechenden Donauabschnittes erfolgen. Die 

Auefließgewässer werden erfahrungsgemäß schon in den ersten Tagen und Wochen nach 

Inbetriebnahme aus der Donau mit Fischen besiedelt und weisen von Beginn an die ihnen 

zugedachte Habitatfunktion (schifffahrtsgeschützte fischfaunistische Schlüssel- und Meso-

habitate, Rückzugs- und Schutzräume für alle Fischarten) auf.  
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Abb. 6-15:  Praxisbeispiel: Auefließgewässer/Umgehungsgewässer an der Donau zwischen 

Ingolstadt und Bergheim (Inbetriebnahme 2010): Kieslaichflächen und Wechsel-

wasserbereiche mit kiesigen Sukzessionsflächen, heterogenem Strömungsregime. 

Kompensationsfaktoren und Kompensationsflächen Auefließgewässer 

Aus den langjährigen vergleichenden Untersuchungsergebnissen an der Fließstrecke im 

Unterwasser der Donaustufe Vohburg (Donau-km 2444,1 bis 2439,0) und an dem dort mün-

denden Umgehungssystem(UGG)/Auefließgewässer Paar-Rechter Vorlandgraben (F-km 

2,0–0,0) konnten über flächengewichtete Hochrechnungen folgende Verhältnisse hinsichtlich 

Individuenzahlen und Biomassen abgeleitet werden (BNGF 2009a, 2010a, 2011a sowie An-

hang 4) 

Verhältnis Individuenzahlen:  UGG-Auefließgewässer : Hauptfluss ca.  2,70:1 

Verhältnis Biomasse:  UGG- Auefließgewässer : Hauptfluss ca.  3,75:1 

Gesamtfaktor ca. 3:1. 

Hierdurch ergäbe sich ein Flächenkompensationsfaktor für vergleichbaren Auefließgewäs-

serlebensraum im Vergleich zur Verlustfläche „Fließgewässerlebensraum mit Schlüsselhabi-

taten in der Donau“ von ca. 3. Im Sinne eines sehr konservativen Ansatzes und um Unwäg-

barkeiten und derzeit noch nicht ersichtliche Risikofaktoren vorausschauend abzudecken, 

wird in der Ausgleichsbilanzierung jeweils ein Kompensationsfaktor von 2,0 verwendet.  

Eine Ausnahme bilden die Bereiche des AFG Mühlham, die bereits im Ist-Zustand als Still-

wasserflächen im Ein- und Auslauf bestehen und durch die Trassierung des AFGs in Fließ-
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gewässer umgewandelt werden. In Abhängigkeit zur Verfügbarkeit dieser umgewandelten 

Stillwasserflächen (ganzjährige Anbindung an die Donau oder nicht) wird ein Kompensati-

onsfaktor von 0,5 (ganzjährig angebunden) und 1,0 (nicht ganzjährig angebunden) festge-

legt. Die bedeutet, dass der Abschnitt des AFGs Mühlham, der durch das ganzjährig ange-

bundenen Stillwasser hinter dem Parallelwerk bei Donau-km 2271,7 – 2272,2 verläuft sowie 

durch das ganzjährig angebundene Stillgewässer auf Höhe Donau-km 2267,3 – 2267,8 mit 

einem Faktor von 0,5 angerechnet wird. Der Abschnitt des AFG-Mühlham, der durch das 

nicht ganzjährig an die Donau angebundene Stillgewässer auf Höhe Donau-km 2267,8 – 

2268,5 verläuft, wird mit einem Faktor von 1,0 angerechnet.  

Für die neu angelegten Stillgewässer und die Nebenarme (38-1.3 AFFH, 38-1.4 AFFH, 38-1.5 

AFFH, 44-1.3 AFFH, 44-1.4 AFFH, 44-1.5 AFFH,) wird ein Kompensationsfaktor von 0,5 angesetzt.  

Für die Auefließgewässer ist eine bedarfsorientierte Geschiebedotation vorgesehen. Hierzu 

wird von der Donauseite her Flusskies, der im Rahmen der Unterhaltungsbaggerungen bzw. 

des Geschiebemanagements entnommen und transportiert wird, in den Einlaufbereich der 

Auefließgewässer zugegeben, so dass es von der Strömung verteilt werden kann. Damit soll 

zum einen zu starke Sohlerosion verhindert werden. Zum anderen dient die Kieszugabe der 

zusätzlichen Regeneration und Neubildung von Kieslaichplätzen und anderen fischfaunisti-

schen Meso- und Mikrohabitaten. In Abhängigkeit zu den hydraulischen Gegebenheiten 

können auch örtlich gezielte Kiesdotationen nach vorhergehender Bedarfsprüfung in den 

AFGs notwendig werden (v.a. Relevanz für Mühlham aufgrund der besonderen Mündungssi-

tuation im Bereich eines Parallelwerkes). 

Die zwei Auefließgewässerkomplexe Mühlham und Mühlau sind in den Maßnahmenplänen 

Beilagen Nr. 112, 113, 114 (AFG Mühlham) und Beilagen Nr. 116, 117, 118 (AFG Mühlau) 

sowie in den Systemplänen Beilagen Nr. 137, 138 (Mühlham) und Beilagen Nr. 139, 140 

(Mühlau) dargestellt. 
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Tab. 6-6: Übersicht der Maßnahmen „Auefließgewässer“ und deren kompensatorische An-

rechnung in TA 2.  

 

Maß-
nahmen-

code 

Bezeichnung RNW-
Flä-
che 

MW-
Flä-
che 

Mittelwert 
aus 

RNW- und 
MW-Fläche 

Fak-
tor 

Faktorisierte 
Kompensations-

fläche 

A
F

G
-K

o
m

p
le

x
 M

ü
h

lh
a

m
 

38-1.1 
AFFH 

Neuanlage eines Fließge-
wässers  

3,57 6,44 5,00 2,00 10,01 

Neuanlage eines Fließge-
wässers  
(Trassenverlauf durch in 
Bestand nicht ganzjährig 
vorhandene/angebundene 
Stillwasser) 

0,68 1,49 1,08 1,00 1,08 

Neuanlage eines Fließge-
wässers  
(Trassenverlauf durch in 
Bestand ganzjährig vor-
handene/angebundene 
Stillwasser) 

1,92 3,29 2,61 0,50 1,30 

38-1.3 
AFFH 

Neuanlage von Nebenar-
men 

0,65 1,38 1,02 0,50 0,51 

38-1.4 
AFFH 

Neuanlage von Nebenar-
men 

0,39 0,83 0,61 0,50 0,31 

38-1.5 
AFFH 

Neuanlage von Stillgewäs-
sern* 

0,22 0,40 0,31 0,50 0,15 

A
F

G
-K

o
m

p
le

x
 M

ü
h

la
u

 

44-1.1 
AFFH 

Neuanlage eines Fließge-
wässers 

3,71 6,34 5,03 2,00 10,05 

44-1.3 
AFFH 

Neuanlage von Nebenar-
men des Fließgewässers 

0,19 0,28 0,23 0,50 0,12 

44-1.4 
AFFH 

Neuanlage von Nebenar-
men des Fließgewässers 

0,16 0,48 0,32 0,50 0,16 

44-1.5 
AFFH 

Neuanlage von Stillgewäs-
sern* 

0,13 0,20 0,17 0,50 0,08 

SUMME 16,38  23,78 

*Für die Fischfauna wird je AFG nur ein Stillgewässer angerechnet, da für die Fischfauna je Maßnahmenkomplex AFG nur ein 

Stillgewässer als systemimmanenter Bestandteil als notwendig erachtet wird. Die anderen Stillgewässer sind als Kompensati-

onsmaßnahme für Eingriffe in den LRT 3150 sowie teilweise für weitere Arten erforderlich.  

Management-, Pflege-/Unterhaltungsmaßnahmen  

Allgemeine Hinweise 

Bei einem Großteil der geplanten Kompensationsmaßnahmen für die Fischfauna sollen 

fischfaunistische Schlüssel- oder Mesohabitate entstehen oder wichtige fischökologische 

Funktionen gefördert werden. Die Funktionsfähigkeit der strömungsgebundenen fischfaunis-

tischen Habitate ist dabei in hohem Maße von Wechselbeziehungen zwischen der Habi-

tatstruktur/-morphologie und der Strömung abhängig, bzw. von hydro- und morpho-

dynamischen Vorgängen und Ereignissen. Damit verbunden ist die Tatsache, dass die Habi-

tatfunktion nur dann vollständig eintritt und erhalten bleibt bzw. wieder aufs Neue auflebt, 
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wenn sich Gestalt, Struktur und damit auch der „Erhaltungszustand“ der Fischhabitate unter 

dem Einfluss der Strömung bzw. der Abfluss- und Wasserspiegeldynamik immer wieder ver-

ändern. Erosion, Transportvorgänge und Ablagerung bzw. Sedimentation sind, obwohl sie 

lokale Störung und oft sogar Zerstörung hervorrufen, in natürlichen Flusssystemen die fisch-

ökologischen Triebkräfte der Habitatbildung und der steten Habitaterneuerung.  

Unter diesem Aspekt ist es nicht nur zu erwarten, sondern sogar eine Notwendigkeit, dass 

sich die durch das Kompensationskonzept geschaffenen neuen Habitate und Habitat-

komplexe verändern, umbilden und entwickeln. Diese gewollte, ökologisch notwendige, aber 

weitgehend „unberechenbare“ Dynamik ist aber auch Grund dafür, dass die Entwicklung der 

Habitate im Bereich der Kompensationsflächen nicht mit Sicherheit prognostiziert werden 

kann. Da es sich um ein anthropogen verändertes und intensiv genutztes Fluss-Aue-

Ökosystem handelt, inmitten von Kultur- und Siedlungsflächen, kann auch nicht jede dyna-

mische Entwicklung toleriert werden, auch wenn sie ökologisch sehr positiv ist.  

Dies bedeutet, dass bei nahezu allen flächigen Maßnahmen und Maßnahmenkomplexen, 

welche ihre Funktion im Wesentlichen aus der Abfluss- und Strömungsdynamik beziehen, 

Pflege- und Managementmaßnahmen vorzusehen sind. Sei es, um die ökologische Funkti-

onsfähigkeit nachhaltig zu sichern, sei es, um unerwünschte Entwicklungen zu verhindern 

(Gefährdung von Anlagen und Nutzungen, Gefährdung der Sicherheit des Schiffsverkehrs, 

Hochwasserschutz etc.) oder zum Schutze anderer naturschutzfachlich wertvoller Flächen. 

Die wesentlichen Maßnahmen in diesem Zusammenhang sind nachfolgend dargestellt. 

Bedarfsabhängige/ereignisabhängige Pflege/Unterhaltung 

Grundsätzlich sollten Pflege-/Unterhaltungsmaßnahmen auf den Kompensationsflächen 

nach Ermittlung des konkreten Pflegebedarfs durchgeführt werden. Dies ist nicht nur aus 

ökonomischen Gründen sinnvoll (Aufwandsminimierung), sondern auch unter ökologischen 

Aspekten. Eine nach regelmäßigen Zeitintervallen routinemäßig ausgeführte Pflege (z.B. 

jährliche Kiesdotation auf Laichplätzen) würde beispielweise auf einer intakten und fischöko-

logisch voll funktionsfähigen Kiesfläche erst einmal durch die Überschüttung mit Kies das 

Funktionspotenzial beeinträchtigen und zu Bestandstörungen führen (Makrobenthos, Fisch-

besiedlung). Nur im Falle verbackener, kolmatierter oder bis auf den Unterbau/Stützkörper 

abgetragener Kiessubstrate sind Pflege-/Unterhaltungsmaßnahmen notwendig und sinnvoll 

und löst die Pflege keine Störung/Beeinträchtigung ökologischer Schutzgegenstände aus.  

Der konkrete Pflegebedarf sollte durch regelmäßige fischökologische Kontroll-

Besichtigungen bzw. durch fachkundige Begutachtung/Abschätzung festgestellt und formu-

liert werden. Im gleichen Zuge sollte auch der Zeitpunkt bzw. der zeitliche Rahmen zur 

Durchführung notwendiger konkreter Pflegeaktionen und deren räumlicher Umfang (Flächen, 

Massen, etc.) bei der fachkundigen Bedarfsüberprüfung festgelegt werden. 

Zusätzliche Pflege-/Unterhaltungsmaßnahmen können ereignisabhängig nach starken 

Hochwasserereignissen (HQ10 und größer) notwendig werden. Auch hier sollte aber der kon-
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krete Pflege-/Unterhaltungsbedarf über eine nach dem Hochwasserereignis durchzuführende 

fischökologische Kontrollbesichtigung im Einzelfall ermittelt werden.  

Pflegeziele und Maßnahmen 

a) Ökologische Gestaltung/Verbesserung der Regelungsbauwerke (30-2.4 VFFH), 

Kiesüberschüttung von Regelungsbauwerken (30-2.5 VFFH), Kolkstrukturen hinter 

Buhnenkerben als Fischhabitate (31-3.3 AFFH) 

Pflegeziel: Erhalt der Funktion: Wechselwirkung zwischen Bauwerkstruktur (Kerben) und 

Strömung zur Erzeugung eines vielfältigen Strömungsregimes und heterogener Substratfrak-

tionierung in den Buhnenfeldern, ggf. Erhalt von Sekundärkolken/Übertiefen, Mesohabitaten, 

Erhalt der Funktion der Neozoenabwehr (Kiesüberschüttung). 

Maßnahmen: Freilegung der Kerben und Durchflussöffnungen bei Verklausungen, erneute 

Kiesüberschüttung im Falle der Freispülung der Hohlraumsysteme an den kiesüberschütte-

ten Regelungsbauwerken, ereignisabhängige Sedimententnahme aus Kolken bei sehr star-

ker Verlegung und Funktionsverlust.  

Vorabschätzung von Pflegeintervallen: alle 2–5 Jahre und ereignisbezogen 

b) Geschiebe-/Laichplatzmanagement für Maßnahmen: ökologisch verbesserte Ufer-

vorschüttungen (30-2.6 VFFH), Flussinseln (31-1.1 AFFH), Optimierung bestehender 

Laichplätze (31-4 AFFH), Auefließgewässer (38-1.1 AFFH, 44-1.1 AFFH); 

Pflegeziel: Erhalt der Funktion als Kieslaichplatz und Jungfischhabitate für rheophile Arten. 

Maßnahmen: Laichplatzmanagement soll nach jeweiliger Bedarfsfeststellung durchgeführt 

werden auf ökologisch verbesserten Ufervorschüttungen, Flussinseln und sonstigen neuen 

sowie auf den hierfür ausgewiesenen, bestehenden Kieslaichplätzen im Hauptfluss. Ge-

schiebemanagement ist zudem in den Auefließgewässern vorgesehen, um unerwünschten 

Eintiefungen vorzubeugen. 

Das ökologische Geschiebe- und Laichplatzmanagement kann sehr gut mit dem geplanten 

Geschiebemanagement und den Unterhaltungsbaggerungen für die Wasserstraße verknüpft 

werden:  

• Lokale Unterhaltungsbaggerungen werden zur Laichplatzpflege (Kiesdotation von Trans-

portschuten aus und Verteilung im oberstromigen Drittel der Laichplatzfläche) in der Nä-

he liegender Laichplätze auf Ufervorschüttungen, Flussinseln oder sonstigen Standorten 

genutzt. 

• Bei Bedarf punktuelle Geschiebedotation in den Auefließgewässern zur Revitalisierung 

von Kieslaichplätzen und Jungfischhabitaten. 

• Zur Laichplatzpflege kann je nach örtlicher Situation und dem aktuellen Bedarf neben der 

Dotation mit neuem Flusskies auch die Lockerung verbackener Kiesschichten oder das 

gezielte Aufbrechen von Deckschichten mit der Baggerschaufel gerechnet werden. 
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• Zum Laichplatzmanagement und zur Pflege der Jungfischhabitate auf Ufervorschüttun-

gen, Flussinseln sowie in den AFGs gehört auch die gelegentliche Wiederherstellung 

bzw. der Ersatz ehemals eingebauter und im Laufe der Zeit abgetragener oder zerstörter 

Strukturelemente (Totholz-/Blocksteinstrukturen, Kieshaufen). In diesem Sinne sind auch 

die Ein- und Ausströmöffnungen in den Wellenschlagschutzelementen der Ufervorschüt-

tungen zu kontrollieren, bei Zerstörung oder Abtrag wiederherzustellen bzw. die Öffnun-

gen bei Verlegung wieder freizulegen. 

Zusätzlich sind auf den Flussinseln Pflegemaßnahmen zur Entfernung unerwünschten Ge-

hölzaufwuchses (Weiden etc.) vorzusehen. Dadurch wird zum einen eine hochwasserrele-

vante Beeinflussung des Abflussquerschnittes verhindert. Zum anderen wird die Funktion als 

Kieslaichfläche und als Brutfläche für kiesbrütende Vogelarten erhalten. Auch diese Pflege-

maßnahmen sollen sich am tatsächlichen Bedarf auf den konkreten Flächen orientieren 

(Pflege nach Bedarfsfeststellung). 

Vorabschätzung durchschnittlicher Pflegeintervalle: 2–5 Jahre und ereignisbezogen  

c) Dynamische Eigenentwicklung (31-2.1 AFFH, 31-2.2 AFFH, 31-2.3 AFFH) 

Pflegeziel: Zulassen einer Eigendynamik, die neben der Entwicklung/Entstehung von strö-

mungsgeprägten Habitaten auch deren Verschwinden/Ändern umfasst.  

Maßnahmen: Betrifft nur die Maßnahme 31-2.1 AFFH: Bei Bedarf entwicklungsfördernde Initi-

almaßnahmen und Einbau von strömungslenkenden und/oder strukturierenden Elementen. 

Bei Bedarf Erneuerung dieser Elemente ereignisabhängig und nach „biologischem“ Zerfall 

(nach 5–10 Jahren). Der Bedarf und der Umfang solcher Pflegemaßnahmen sind durch ent-

sprechende fachkundige Kontrollbegehungen und Bewertungen festzustellen. Die Maßnah-

men 31-2.2 AFFH, 31-2.3 AFFH betreffend sind keine Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen 

durchzuführen.  

Vorabschätzung durchschnittlicher Pflegeintervalle: alle 5-10 Jahre und ereignisbezogen 

d) Ökologische Optimierung/Strukturierung von Wasserflächen hinter Parallelwerken 

als fischfaunistische Mesohabitate und Schaffung von Übertiefen hinter Parallel-

werken (31-3.1 AFFH, 31-3.2 AFFH) 

Pflegeziel: Erhalt der Funktion als vielfältig strukturierter Wasserkörper mit wechselndem 

Tiefenrelief, ausgeprägten Übertiefen, Flachstellen (Inseln) sowie hoher Strömungsvarianz, 

Winter- und Hochwassereinstand, Nahrungsraum.  

Maßnahmen: Erneuerung von Totholzstrukturen ereignisabhängig und nach „biologischem“ 

Zerfall, Erneuerung der strömungslenkenden Kiesschüttung, Freilegung von Übertiefen bei 

vollständiger Verfüllung.  

Vorabschätzung durchschnittlicher Pflegeintervalle: alle 5-10 Jahre und ereignisbezogen 
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e) Auefließgewässer inkl. Nebenarme (38-1.1 AFFH, 38-1.3 AFFH, 38-1.4 AFFH, 44-1.1 

AFFH, 44-1.3 AFFH, 44-1.4 AFFH)  

Pflegeziel: Erhalt der eigendynamischen Entwicklungsfunktion sowie der geplanten Funktion 

als Fließgewässerlebensraum (LRT 3260) mit fischökologischen Schlüssel- und Mesohabita-

ten, Verhinderung Funktionsverlust, Verhinderung von Schäden an Deichen, sonstigen Bau-

werken. 

Maßnahmen: Wegen der gewünschten dynamischen aber „unberechenbaren“ Eigenentwick-

lung der neuen Fließgewässer ist eine regelmäßige Kontrolle der neuen Wasserläufe durch 

fachkundige Begehung und Besichtigung erforderlich. Pflege-/Unterhaltungsmaßnahmen 

können notwendig werden bei unerwünschter starker Laufverlagerung (Gefährdung von Dei-

chen, Anlagen oder wertvollen Schutzgütern), bei starken Sohleintiefungen und damit ver-

bundenem Gefälleverlust, bei starker Verlegung und Verklausung z.B. durch übermäßigen 

Pflanzenwuchs, welcher den Abfluss bzw. die Abflussdynamik erheblich behindert. Darüber 

hinaus kann der Ersatz von Strukturierungselementen nach einem gewissen Zeitraum oder 

nach Hochwasserereignissen erforderlich werden. Neben dem Geschiebemanagement, wel-

ches der Sohleintiefung entgegenwirkt und gleichzeitig die Morphodynamik der Sohle fördert 

(Neubildung von Kieslaichplätzen), können unerwünschte Laufveränderungen durch ingeni-

eurbiologische Maßnahmen zur Ufersicherung aufgehalten oder begrenzt werden. Verlegun-

gen, Überschüttungen und Verklausungen, welche die Habitatfunktion stark beeinträchtigen, 

sind schonend mit Einsatz von angepassten Baufahrzeugen (Moorraupen/-Bagger, Spezial-

fahrzeuge) oder händisch und unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Störungs-

verbote zu räumen bzw. zu entfernen. Weiterhin können Bereiche, in welchen unerwünschte 

Entwicklungen oder Beeinträchtigungen von Habitaten beobachtet werden, durch Einbau 

strömungslenkender Strukturen (aufgelöste Blocksteinleitwerke, Kurzbuhnen, Leitwerke aus 

Totholz-/Blocksteinelementen, Einbau von Wurzelstöcken oder Raubäumen) verhindert und 

Habitatverbesserungen erzielt werden. Notwendige Beeinflussungen der Wasserspiegella-

gen (z.B. bei unerwünschter Eintiefung oder Ausbildung fischunpassierbarer Furten) können 

durch den Einbau aufgelöster Blocksteinschwellen oder naturnaher Sohlgleiten oder durch 

Entfernen von Verlegungen bzw. Anpassung der Gerinnegeometrie erfolgen.  

Die oberstromigen Einlauföffnungen bzw. Dotationsstellen sind bei Inbetriebnahme zu unter-

suchen und die geplanten Abflüsse bei RNQ und MQ durch Messungen nachzuweisen. 

Ebenso sollte bei Inbetriebnahme durch technisch-hydraulische Überprüfung nachgewiesen 

werden, dass die Einlauf- und Auslaufbereiche ungehindert von Fischen passiert werden 

können. Weiterhin ist eine regelmäßige Kontrolle der Einlaufbereiche vorzusehen, um bei 

Verlegung/Verklausung eine zeitnahe Freilegung sicherzustellen. Falls erforderlich, sind die 

Einlaufschwellen/Öffnungen nachzujustieren, um die geplanten Abflussmengen und die 

Fischpassierbarkeit sicherzustellen. 

Vorabschätzung von Pflegeintervallen: erst nach Probebetrieb von 1–3 Jahren möglich 
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f) Neuanlage von Stillgewässern (38-1.5 AFFH, 44-1.5 AFFH) 

Pflegeziel: Erhalt der geplanten Funktion als Stillwasser-/Altwasserlebensraum (LRT 3150) 

mit Fisch-Mesohabitaten. 

Die neuen Stillgewässer, welche an die Auefließgewässer Mühlham und Mühlau angebun-

den sind, sollten im Regelfall der natürlichen Sukzession überlassen werden. Verlandungs-

prozesse gehören ebenso dazu wie gelegentliche „natürliche Räumungen“ bei starken 

Hochwasserereignissen. Pflegemaßnahmen können dort notwendig werden, wo eingebaute 

Totholzstrukturen gänzlich zersetzt wurden und dabei wichtige Habitatfunktionen beeinträch-

tigt werden. Dies ist aber im Normalfall nicht zu erwarten, da Ersatz durch natürlichen Tot-

holzeintrag in ausreichendem Umfang zu erwarten ist. 

Vorabschätzung von Pflegeintervallen: erst nach Probebetrieb von 1–5 Jahren möglich. 

Zusammenfassende Kompensationsbilanz Fische (Gegenüberstellung von Eingriff 

und Ausgleich) 

Die Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation erheblicher Umweltauswirkungen für 

die Fischfauna sind in den Maßnahmenplänen (M 1:2.500) Beilagen Nr. 108 bis 121 und in 

den Systemplänen (M 1:1.000 u. 1:200) Beilagen Nr. 134 bis 141 dargestellt. Zusammenfas-

send ist festzustellen, dass die vorhabensbedingten Eingriffe in 

• den Lebensraum der Fischfauna (fließwassertypische Habitate),  

• die Fischartengemeinschaft, insbesondere in die Populationen der national und europa-

rechtlich geschützten Arten, unter besonderer Berücksichtigung der rheophilen Arten,  

• für die Fischfauna wesentlichen fluss-auetypischen Funktionen (Hydro- und Morphody-

namik, lineare und laterale Durchgängigkeit sowie Vernetzung) 

vollständig und umfassend kompensiert werden können (siehe Tab. 6-7). 

Insbesondere können durch die Maßnahmen die Erhaltungszustände der gemäß FFH-RL 

Anhang II europarechtlich geschützten Fischarten Streber, Zingel, Schrätzer, Donau-Strom-

gründling, Frauennerfling und Donau-Kaulbarsch nachhaltig stabilisiert und gesichert wer-

den. Gleichermaßen wird durch die Maßnahmen das Entwicklungspotenzial der genannten 

Arten gefördert. Die Erhaltungszustände der charakteristischen Arten Nase und Barbe sowie 

Brachse und Nerfling (LRT 3260, LRT 3150) und aller Leitarten, typspezifischen Arten und 

Begleitarten der Referenz-Fischzönose nach WRRL, werden bewahrt bzw. entwickelt. 
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Tab. 6-7:  Kompensationsbilanz Fische TA 2, Kompensationsfläche „fließwassertypischer 

Lebensraum mit den zugehörigen Schlüssel- und Mesohabitaten“.  

Maßnahmen-
Code 

Bezeichnung Einzelmaßnahme 
Anrechenbare 

Kompensations-
fläche1 

Faktor ha * Faktor 

31-1.1 AFFH 
Neuanlage von Flussinseln (im Bereich von Rege-
lungsbauwerken; Berndel, Winzer) 

4,20 0,4 1,68 

31-1.2 AFFH 
Umgestaltung Stillwasserbereich in schifffahrtsge-
schützten Fließgewässerlebensraum 

1,08 0,50 0,54 

31-2.1 AFFH 
Förderung der dynamischen Eigenentwicklung von 
Uferbereichen (Ausgang Mühlhamer Schleife) 

1,922 0,40 0,77 

31-2.2 AFFH 
Zulassen der dynamischen Eigenentwicklung entlang 
eines Uferabschnittes (Isarmündung) 

0,292 0,40 0,12 

31-2.3 AFFH 
Zulassen und Fördern der dynamischen Eigenent-
wicklung von ausgewählten Uferbereichen 

0,902 0,20 0,18 

31-3.1 AFFH 
Ökologische Optimierung/Strukturierung von Wasser-
flächen hinter Parallelwerken als fischfaunistische 
Mesohabitate (Schutzstrukturen) 3,652 0,15 0,55 

31-3.2 AFFH 
Schaffung von Übertiefen/Kolken hinter Parallelwer-
ken als Fischhabitate 

31-3.3 AFFH 
Entwicklung von Kolkstrukturen hinter Buhnenkerben 
als Fischhabitate 

0,703 0,50 0,35 

31-4 AFFH 
Ökologisches Laichplatzmanagement auf bestehen-
den Laichplätzen 

4,364 0,20 0,87 

38-1.1 AFFH 

Neuanlage eines Fließgewässers (Mühlham)  5,00 2,00 10,01 

Neuanlage eines Fließgewässers (Mühlham) (Tras-

senverlauf durch in Bestand nicht ganzjährig vorhande-
ne/angebundene Stillwasser) 

1,08 1,00 1,08 

Neuanlage eines Fließgewässers (Mühlham) (Tras-

senverlauf durch in Bestand ganzjährig vorhande-
ne/angebundene Stillwasser) 

2,61 0,50 1,30 

38-1.3 AFFH 
Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers 
(Mühlham) 

1,02 0,50 0,51 

38-1.4 AFFH 
Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers 
(Mühlham) 

0,61 0,50 0,31 

38-1.5 AFFH Neuanlage von Stillgewässern (Mühlham) 0,315 0,50 0,15 

44-1.1 AFFH Neuanlage eines Fließgewässers (Mühlau) 5,03 2,00 10,05 

44-1.3 AFFH 
Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers 
(Mühlau) 

0,23 0,50 0,12 

44-1.4 AFFH 
Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers 
(Mühlau) 

0,32 0,50 0,16 

44-1.5 AFFH Neuanlage von Stillgewässern (Mühlau) 0,175 0,50 0,08 

SUMME 28,83 

ha Erläuterungen: 
1 Im Allgemeinen errechnet aus Mittelwert der zukünftigen RNW- und MW Fläche sofern nicht anders erläutert 
2 Absolut abgegrenzte Fläche  
3 Annahme 14 funktionsfähige Kolkstrukturen mit ca. 500 m² Fläche 
4 Entspricht den sog. Hotspot-Bereichen (Highly-Active-Area) der Kieslaichplätze. Diese werden in Abhängigkeit vom Laichplatz-

typ prozentual ermittelt. 
5 Für die Fischfauna wird jeweils nur 1 Stillgewässer angerechnet 
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Die aus den vorhabenspezifischen Eingriffen abgeleiteten Verlustflächen von ca. 23,70 ha 

„fließwassertypischer Lebensraum mit den zugehörigen Schlüssel- und Mesohabita-

ten“ bzw. die darauf entstehenden Beeinträchtigungen für die Fischfauna werden durch die 

in Kap. 6.2.2.2 detailliert beschriebenen und in Tab. 6-7 zusammengefassten Maßnahmen 

bzw. durch entsprechende Maßnahmenflächen vollständig kompensiert. Die Kompensati-

onsfläche „fließwassertypischer Lebensraum mit den zugehörigen Schlüssel- und 

Mesohabitaten“ beträgt ca. 28,83 ha (Tab. 6-7). Mit der kalkulatorischen Kompensations-

fläche von ca. 28,83 ha, welche rund 5,1 ha größer ist als die kalkulatorische Eingriffsfläche, 

werden neben den direkten flächigen Eingriffen auch nicht flächig kalkulierte Eingriffe (ver-

stärkte Neozoenkonkurrenz, verstärkter Prädationsdruck durch fischfressende Vögel, Schiff-

fahrtswirkungen außerhalb von Schlüsselhabitaten) ausgeglichen. Flächig nicht quantifizier-

bare Wirkungen nehmen im Endeffekt Einfluss auf voller Länge der Wasserstraße, bilden 

sich aber nicht in der flächigen Ausgleichsbedarfsberechnung ab. Eine funktionale Zuordbar-

keit der flächig nicht quantifizierbaren Wirkungen zu den Ausgleichsmaßnahmen ist gege-

ben: Lebensraum und Schlüsselhabitate geschützt vor Schifffahrtswirkungen entstehen bei-

spielsweise in den Nebenarmen der Flussinseln sowie in den Auefließgewässern. In den 

Maßnahmenflächen werden des Weiteren Habitate/Strukturen geschaffen, die die Rekrutie-

rung der heimischen Arten fördern um somit der erhöhten Konkurrenz durch Neozoen ent-

gegenzuwirken. Der Prädationsdruck verringert sich durch die große Breiten- und Tiefenvari-

anz der neu geschaffenen Fließgewässerarme sowie die geplanten Strukturierungselemente 

(in den Auefließgewässern mit Nebenarmen, in den Nebenarmen der Flussinseln, hinter Pa-

rallelwerken). Des Weiteren verringern auch die Maßnahmen zur Schaffung bzw. Entwick-

lung von Kolken (31-3.2 AFFH, 31-3.3 AFFH) den erhöhten Prädationsdruck. 

Gleichermaßen können durch die Schaffung zusätzlicher Ausgleichsflächen, insbesondere 

an Fischhabitaten mit hoher Tiefen- und Strömungsvarianz sowie von durch Schifffahrt un-

gestörten Rückzugsräumen und Einständen, auch Eingriffe wie der Kolkverbau, die nicht in 

gleichartiger Form herstellbar sind (Herstellung von Kolken mit gleicher Tiefe, Fläche und 

gleicher Anströmung wie im Ist-Zustand ist unmöglich), kompensiert werden. 

Durch das integrierte Maßnahmenkonzept bzw. die zugehörigen Kohärenzmaßnahmen zur 

Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen von europarechtlich geschützten Fischar-

ten, ist es möglich, die Kohärenz des Netzes Natura 2000 aufrechtzuerhalten bzw. wieder-

herzustellen. Gleichermaßen kann der Beitrag der betroffenen FFH-Gebiete „Donauauen 

zwischen Straubing und Vilshofen“ und „Isarmündung“ zur Kohärenz und zur Erhal-

tung/Wiederherstellung des günstigen Zustands der zu schützenden FFH-Anhang-II-

Fischarten innerhalb der gegebenen biogeografischen Region gewahrt werden. 

In gleicher Weise können, bezogen auf die Fischfauna (Schutzgut Tiere und biologische Viel-

falt), alle erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushaltes (Eingriffsregelung) vermieden bzw. ausgeglichen werden. Ebenso werden durch 

das Maßnahmenkonzept Verschlechterungen des ökologischen Zustandes nach Wasser-

rahmenrichtlinie vermieden bzw. ausgeglichen. 
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6.2.3 Boden, Oberflächengewässer  

Nach den Regelungen der BayKompV für die nicht flächenbezogen bewertbaren Merkmale 

der Schutzgüter Boden und Oberflächengewässer erfolgt die Ermittlung des Kompensation-

sumfangs verbal-argumentativ (§ 8 Abs. 2).  

Die erhebliche Beeinträchtigungen der abiotischen Funktionen mit besonderer Bedeutung 

werden im TA 2 Deggendorf - Vilshofen über Entsiegelungsmaßnahmen ehemaliger Deich-

hinterlandwege (Maßnahme 53 A) und mit Bezug zum § 8 Abs. 4 BayKompV multifunktional 

über die Wiederherstellung von Biotoptypen und von Lebensräumen für bestimmte Arten 

kompensiert. Weitere additive Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

6.2.4 Landschaftsbild  

Der Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Landschaftsbild, als nicht flächenbezogen 

bewertbare Merkmale, erfolgt verbal argumentativ (§ 8 Abs. 2 BayKompV). Erhebliche Be-

einträchtigungen des Landschaftsbildes werden durch die landschaftsgerechte Neugestal-

tung und Wiederherstellung des Landschaftsbildes in den jeweiligen Landschaftsbildräumen 

gewährleistet.  

Diese Maßnahmen für das Landschaftsbild werden im TA 2 Deggendorf - Vilshofen mit Be-

zug zum § 8 Abs. 4 BayKompV ebenfalls multifunktional über die Wiederherstellung von Bio-

toptypen und von Lebensräumen für bestimmte Arten kompensiert, additive Maßnahmen 

sind nicht erforderlich. 

6.3 Gestaltungsmaßnahmen auf den Deichen 

Die Gestaltungmaßnahmen konzentrieren sich auf die "Naturnahe Begrünung und Pflege der 

Deiche" (siehe Maßnahmenblatt 52-3 G). Grundlage ist die Bayerische Kompensationsver-

ordnung (BayKompV) sowie die Vollzugshinweise zum Hochwasserschutz. Die Maßnahme 

zielt darauf ab, neben der Begrünung durch Ansaat mit gebietseigenem Saatgut gemäß den 

„Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“ (FLL 2014), einen möglichst 

großen Teil der Deiche durch Sodenverpflanzung, Oberbodenübertrag und dessen lageglei-

chen Einbau im Querprofil sowie durch Mähgutübertragung von Spenderflächen der vorhan-

denen Deiche zu begrünen, um die Voraussetzungen für eine naturnahe Gestaltung der Dei-

che gemäß den Vollzugshinweisen zum Hochwasserschutz zu gewährleisten.  

6.4 Monitoring und Risikomanagement 

Schadensbegrenzungs- und Kohärenzmaßnahmen sowie artenschutzrechtlich begründete 

CEF- und FCS-Maßnahmen sind grundsätzlich so zu planen, dass sich die mit der Maßnah-

me verknüpften Ziele in den jeweils festgelegten Zeiträumen auch einstellen können und das 

Funktionieren der Maßnahmen langfristig sichergestellt ist.  
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Gerade bei wissenschaftlicher Unsicherheit über die Wirksamkeit von Schutz- und Kompen-

sationsmaßnahmen kann es sich anbieten, durch ein Monitoring weitere Erkenntnisse zur 

Maßnahmenentwicklung zu gewinnen. Der erforderliche Nachweis der Wirksamkeit der an-

geordneten Maßnahmen kann allein durch ein Monitoring jedoch nicht erbracht werden. 

Vielmehr muss das Monitoring Bestandteil eines Risikomanagements sein, das die fortdau-

ernde ökologische Funktion der Schutzmaßnahmen gewährleistet. Beim Risikomanagement 

sind eindeutige Kontrollvorgaben und Zielzustände zu definieren (Erfassungsmethoden, not-

wendige Populationsentwicklung, zeitliche Fristen etc.), darüber hinaus sind Maßnahmen zur 

Gegensteuerung festzulegen, sofern die Zielzustände nicht erreicht werden. Ziel ist zu bele-

gen, dass mit den CEF-Maßnahmen die Schwelle des Verbotstatbestandes unterschritten 

wurde oder mit geplanten FCS-Maßnahmen eine Sicherung des Erhaltungszustandes der 

Population erreicht wird, so dass die Zulässigkeit der Vorhaben besteht. Die notwendigen 

Kontrollen unterliegen insofern erhöhten Anforderungen, als nicht nur bestimmte Struktu-

relemente und die Präsenz einzelner Arten nachzuweisen sind, sondern ggf. auch der Re-

produktionserfolg einzelner Arten über einen längeren Zeitraum (populationsbezogene Wir-

kungskontrolle). Dasselbe gilt für die Kontrolle der konzipierten Schadensbegrenzungs- oder 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen. 

Art und Umfang des Monitorings sowie die Erforderlichkeit von Korrektur- und Vorsorgemaß-

nahmen im Sinne des Risikomanagements hängen maßgeblich von der vorgesehen Maß-

nahmenart und deren Entwicklungszeit, der Flächenauswahl und den spezifischen Standort-

faktoren sowie von den Habitatansprüchen bzw. der Anpassungsfähigkeit der jeweiligen Art 

ab. Die Wahrscheinlichkeit der Wirksamkeit insb. der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

ist hierbei umso größer: 

• je geringer die Entwicklungszeiträume für die Wiederherstellung der Ausgleichshabitate 

sind, 

• je näher die Ausgleichshabitate an den betroffenen Lebensstätten liegen, bzw. je mobiler 

die betroffenen Arten sind (das Fehlen von Ausbreitungshindernissen zwischen Quellpo-

pulation und Ausgleichsfläche vorausgesetzt), 

• je höher die Vermehrungsraten und die Anpassungsfähigkeiten der betroffenen Arten 

sind (i.d.R. höhere Erfolgswahrscheinlichkeit für r-Strategen als für k-Strategen),  

• je mehr positive Erfahrungen mit vergleichbaren Maßnahmen vorliegen (Analogieschlüs-

se), 

• je besser die Rahmenbedingungen bzw. „Gesetzmäßigkeiten“ für die Wirksamkeit einer 

Maßnahme bekannt sind und je besser die Datengrundlage zur Beurteilung der relevan-

ten Rahmenbedingungen ist. 

Die artbezogene Durchführungsnotwendigkeit und die Anforderungen an Monitoring und 

Risikomanagement orientieren sich an den Vorgaben der Europäischen Kommission, die 

sich aus den Stellungnahmen im Zuge der Beteiligung nach § 34 Abs. 4 BNatSchG ableiten 

lassen sowie den Vorgaben des Forschungsvorhabens des Bundesamtes für Naturschutzes 

zu den „Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei 

Infrastrukturvorhaben“ (RUNGE et al. (2010). Weiterhin dienen als Grundlage die artbezoge-
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nen Hinweise des Leitfadens „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ des MKULNV20 

(2013).  

Besonders zu berücksichtigen sind Arten im ungünstigen Erhaltungszustand. Dabei ist aus 

gutachterlicher Sicht jedoch nicht für alle in einem ungünstigen Erhaltungszustand befindli-

chen Arten ein Monitoring erforderlich, sondern nur sofern Unsicherheiten hinsichtlich der 

fortdauernden ökologischen Funktion der Schutzmaßnahmen bestehen. Unter Berücksichti-

gung der oben genannten Kriterien ist aus gutachterlicher Sicht die Notwendigkeit eines Mo-

nitorings und Risikomanagements für die folgenden FFH-Lebensraumtypen und Arten im 

ungünstigen Erhaltungszustand gegeben: LRT 3270, LRT 6210, LRT 6410, LRT 9170, 

LRT *91E0, LRT 91F0, Liegendes Büchsenkraut (Lindernia procumbens), Großer Brachvo-

gel (Kiebitz, Heller und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris teleius und nau-

sithous), Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana arvalis), Kammmolch (Triturus crista-

tus), Gelbbauchunke (Bombina variegata). Gleichermaßen ergibt sich die Notwendigkeit für 

die vom Wasserstraßenausbau besonders stark betroffenen FFH-Anhang II Fischarten Stre-

ber, Schrätzer, Zingel, Donau-Stromgründling und Frauennerfling. In diesem Zusammen-

hang sollte aus gutachterlicher Sicht ein jeweils artbezogenes bzw. gildenbezogenes (Fisch-

fauna) Erfassungskonzept entwickelt werden. Die Festsetzung des Monitorings und Risiko-

managements erfolgt im Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens, bzw. im -beschluss durch 

die Planfeststellungsbehörde. Als Grundlage hierfür werden die jeweiligen Maßnahmenziele 

in den zugehörigen Maßnahmenblättern (Anhang 1) definiert. 

                                                

20 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
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7 Gesamtbeurteilung des Eingriffs  

Die Bearbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfolgt auf der Grundlage der 

§§ 13 bis 18 BNatSchG sowie Art. 7 bis 9 BayNatSchG. Demnach sind erhebliche Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden; nicht vermeidbare erhebli-

che Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen oder – soweit dies 

nicht möglich ist – durch Ersatzzahlungen zu kompensieren.  

Der Landschaftspflegerische Begleitplan beinhaltet im Sinne des § 17 Abs. 4 BNatSchG die 

aus der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen, die Kohärenzmaßnahmen für die erheblichen Beeinträchtigungen des FFH- und 

Vogelschutzgebietes, die artenschutzrechtlich begründeten vorgezogenen Ausgleichsmaß-

nahmen (CEF-Maßnahmen) und Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes 

(FCS-Maßnahmen) sowie die erforderlichen Biotopschutzmaßnahmen nach § 30 Abs. 3 

BNatSchG und die Maßnahmen zum Erhalt der Arten und Lebensräume nach § 19 Abs. 2 

und 3 BNatSchG.  

Der Ausbau der Wasserstraße und die Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasser-

schutzes stellen einen Eingriff im Sinne des § 14 (1) BNatSchG dar. Die Vorhaben sind im 

Sinne des Vermeidungsgebots in einem kontinuierlichen und iterativen Planungsprozess 

zwischen technischer Planung und Umweltplanung soweit optimiert worden, dass die erheb-

lichen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß reduziert wurden (siehe Kap. 2). Fol-

gende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen wurden geprüft und sind in den iterativen 

Planungsprozess eingeflossen: 

• Verzicht auf Regelungsbauwerke und Kolkverbau, 

• Teilverfüllung von Kopfkolken  

• Verzicht auf Übertiefenausgleich durch Grobkornzugabe, 

• ökologische Verbesserung und Gestaltung von Regelungsbauwerken, 

• Fischschutzvorkehrung an neuen/angepassten Schöpfwerken, 

• Optimierung von Deichtrassen, 

• Optimierung von Baustraßen und Baufeldern, 

• Bauzeitbeschränkungen und Regelungen des Bauverlaufs. 

Für die verbleibenden, erheblichen und nachhaltigen Eingriffe sind funktional geeignete Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen ermittelt und geplant worden. 
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Nachfolgend werden die durch die Vorhaben entstehenden Flächenbetroffenheiten durch 

den Ausbau der Wasserstraße und die Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasser-

schutzes zusammenfassend dargestellt: 

Tab. 7-1: Flächenbilanz Vorhaben 

 
Ausbau der 

Wasserstraße 

Verbesserung des 
Hochwasser-

schutzes 
Gesamt 

Versiegelung  
(Anlage von Einlaufbauwerken, Hochwas-

serschutzmauern, Schöpfwerken, Betriebs-
wegen, Straßen, Durchlässen, Sielen, Dü-
kern, Böschungssicherungen, Brückenneu-
bau/Brückenrampen, Leitungen, Unter-

grundabdichtungen) 

0,57 ha 29,57 ha 30,14 ha 

Bodenabtrag 
(Abtrag von Buhnen, Parallelwerken, Dei-
chen, Anlage von Flutmulden, Mul-
den/Rinnen, Gräben/Gewässer, Sohlbagge-
rungen) 

52,94 ha 83,44 ha 136,38 ha 

Bodenauftrag 
(Anlage/Ausbau von Buhnen, Parallelwer-
ken, technischen Ufervorschüttung aus 
Blocksteinen, Betriebswegen, Straßen, 
Böschungen, Schiffsanleger 
(Schwimmsteg), Überlaufstrecken, Deicher-
höhung, Deichneuanlage, Kolkverbau, 
Oberbodenauftrag) 

50,33 ha  67,13 ha 117,46 ha 

Rodungen 0,00 ha 1,61 ha 1,61 ha 

Unterhalt 
(Anlage von Schutzstreifen) 

0,00 ha 20,15 ha 20,15 ha 

Bauflächen 
(Baustelleneinrichtungsflächen, Baustraßen, 
Baubedingter Auftrag) 

1,79 ha 60,10 ha 61,89 ha 

Entsiegelung 
(Flächen, die entsiegelt und nicht anschlie-
ßend wieder, z.B. mit Deichböschungen 
überbaut werden) 

0,00 ha 2,73 ha 2,73 ha 

    

Gesamtsumme 105,63 ha 266,79 ha 372,42 ha 

 

Für die Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und 

des Landschaftsbildes sind die beeinträchtigten Strukturen und Funktionen des Naturhaus-

haltes in räumlich-funktionalem Zusammenhang wiederherzustellen, wobei eine Gleichartig-

keit (bei Ausgleichsmaßnahmen) bzw. eine Gleichwertigkeit (bei Ersatzmaßnahmen) anzu-

streben ist. Bei der Bewertung der Ausgleichbarkeit wurde neben dem räumlich-funktionalen 

Aspekt auch die zeitliche Wiederherstellbarkeit berücksichtigt. 
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Bei der räumlich–funktionalen Zuordnung der Maßnahmen wurde angestrebt, die jeweiligen 

Eingriffe durch die Vorhaben in zusammenhängenden Maßnahmenkomplexen zu kompen-

sieren.  

• „Donau“ 

• „Deichhinterland – westlich Isarmündung“ 

• „Thundorf-Aicha“ 

• „Deichhinterland – Gundelau - Auterwörth“ 

• „Deichvorland – Gundelau - Auterwörth“ 

• „Deichvorland – Ruckasing - Endlau“ 

• „Deichhinterland – Im Mahd“ 

• „Deichhinterland – Mühlau“ 

• „Deichvorland – Mühlau“ 

• „Lenau“ 

Die ausgewählten Maßnahmenkomplexe konzentrieren sich aufgrund der direkten und indi-

rekten Eingriffe in den Fließgewässerlebensraum der Donau sowie deren Auwälder und 

Wiesenbrüterlebensräume insbesondere auf die Anlage und Entwicklung von Auefließge-

wässerkomplexen, Still- und Altwasserbereichen, die Wiederherstellung und Entwicklung von 

Weich- und Hartholzauen sowie die Wiederherstellung von fluss-/auetypischen Lebensräu-

men mit der Entwicklung von Feuchtwiesen, Hochstaudenfluren und auenreliefreichen Grün-

ländern in den Vorländern und Auerandbereichen. Darüber hinaus ist eine hochwertige Ent-

wicklung der neu entstehenden Deiche vorgesehen. 

Folgende Maßnahmen sind zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen der Au-

enlandschaft der Donau durch den Ausbau der Wasserstraße und die Maßnahmen zur Ver-

besserung des Hochwasserschutzes vorgesehen: 

• Maßnahmen zur Optimierung von Fischhabitaten im Hauptfluss  

• Anlage bzw. Entwicklung von Fließgewässern, Nebenarmen 

• Anlage von Wechselwasserbereichen an Flachuferzonen 

• Anlage bzw. Entwicklung von Stillgewässern 

• Anlage von Flussinseln  

• Entwicklung von Uferböschungen 

• Anlage und Optimierung von Kleingewässern und Gräben 

• Anlage bzw. Entwicklung von Staudenfluren, Röhrichten bzw. Großseggenrieden 

• Anlage von Säumen und Staudenfluren 

• Anlage und Entwicklung von Extensivgrünland mit Einzelgebüschen /-gehölzen 

• Anlage und Entwicklung von Extensivgrünland 

• Anlage und Entwicklung von Extensivgrünland mit Seigen 

• Entfernung von Gehölzen 

• Anlage von Halbtrockenrasen 

• Anlage produktionsintegrierter Maßnahmen auf Ackerflächen 
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• Anlage von Optimalhabitaten für den Kiebitz 

• Anlage und Entwicklung von naturnahen Laubwäldern (u.a. Auenwälder) 

• Förderung von Alt- und Totholz 

• Anlage und Entwicklung von Hecken und Gebüschen 

• Anlage und Entwicklung von Biotopen auf Deichflächen 

• Anlage von Nisthilfen 

Die erforderliche Maßnahmenfläche außerhalb der Donau beträgt insgesamt ca. 329 ha. 

Hinzu kommen Entsiegelungsmaßnahmen ehemaliger Deichhinterlandwege (Maßnahme 

53 A) in der Größe von 4,75 ha und rund 22 ha Ausgleichmaßnahmen auf Deichen21. Der 

Maßnahmenanteil in Natura 2000-Gebieten außerhalb der Donau, der eng mit der Manage-

mentgruppe der Höheren Naturschutzbehörde abgestimmt worden ist (s. Kap. 4.1), beträgt 

ca. 162 ha (46 % der Gesamtmaßnahmenfläche) zzgl. möglicher produktionsintegrierter 

Maßnahmen auf Acker. Der Anteil der PIK-Maßnahmen auf Acker beträgt ca. 29 ha22 (1,1 ha 

dauerhafte und 27,88 ha temporäre Acker-PIK) und der Grünlandmaßnahmen ca. 166 ha23 

(%-Anteil der PIK-Maßnahmen an der Gesamtfläche der Maßnahmen beträgt 55 %). 256 ha 

der Gesamtmaßnahmenfläche (72 %) liegen in den neuen Deichvorländern (erste Deichli-

nie).  

Die nachfolgende Tabelle stellt in einer Übersicht die Flächengrößen aller landschaftspflege-

rischen Maßnahmen für die Kompensation der Eingriffe durch den Ausbau der Wasserstraße 

und durch die Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes zusammenfassend 

dar. Die Zuordnung der einzelnen Maßnahmen zu den Vorhaben Ausbau der Wasserstraße 

und Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes ist den Maßnahmenblättern im 

Anhang 1 und dem Bauwerksverzeichnis (Beilage Nr. 142) zu entnehmen. 

                                                

21 Maßnahmen 52-1.1 AFCS, 52-1.2 AFCS, 52-2 AFFH 

22 Maßnahmen 50-1.1 ACEF, 50-1.2 ACEF, 50-2 ACEF 

23 Maßnahmen 36-2.1 AFFH, 36-2.2 AFFH, 38-3.1 AFFH, 38-3.2 AFFH, 38-3.3 AFFH, 39-3 AFCS, 42-1.1 ACEF, 42-1.2 AFCS, 44-3.1 AFCS, 
44-3.2 AFCS, 44-3.3 AFCS, 45-2.1 AFCS, 45-2.2 AFCS, 45-2.3 AFFH, 45-2.4 AFCS 
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Tab. 7-2: Flächenbilanz landschaftspflegerischer Maßnahmen 

Ausgleichsmaßnahmen 310,70 ha 

Maßnahmen im Deichvor-  

und Hinterland  

Ersatzmaßnahmen 23,22 ha 

Kompensationsfläche  
(dauerhaft+temporär) 

333,92 ha 

 
davon: 

 

Dauerhafte Maßnahmen 301,29 ha 

Entsiegelung 4,75 ha 

Temporäre Maßnahmen 27,88 ha 

   

Ausgleichsmaßnahmen 22,04 ha 

Maßnahmen auf 

Deichen und Flutmulden 

Gestaltungsmaßnahmen zur Eingrü-
nung der Deiche in Anlehnung an die 
Vollzugshinweise zum Hochwasser-
schutz 

43,84 ha 

Gestaltungsmaßnahmen zur Begrü-
nung der Flutmulden 

44,99 ha 

 110,87 ha 

   

Ausgleichsmaßnahmen 31,28 ha 
Maßnahmen  

in der Donau 

Durch das integrierte Maßnahmenkonzept bzw. die zugehörigen Kohärenzmaßnahmen zur 

Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen von europarechtlich geschützten Lebens-

räumen und Arten sowie der entsprechenden Erhaltungsziele ist es möglich, die Kohärenz 

des Netzes Natura 2000 aufrechtzuerhalten bzw. wiederherzustellen. Gleichermaßen kann 

der Beitrag der betroffenen FFH- und Vogelschutzgebiete „Donau(auen) zwischen Straubing 

und Vilshofen“ und „Isarmündung“ zur Kohärenz und zur Erhaltung/Wiederherstellung des 

günstigen Zustands der zu schützenden Lebensräume und Arten innerhalb der biogeografi-

schen Region gewahrt werden. 

Bei einigen europäisch geschützten Arten kann durch Vermeidungs- oder CEF-Maßnahmen 

die Erfüllung von Verbotstatbeständen vollständig oder zumindest teilweise vermieden wer-

den. Für sämtliche Arten, bei denen Verbotstatbestände eintreten, kann gemäß den Anforde-

rungen an eine artenschutzrechtliche Ausnahme die Wahrung des Erhaltungszustands unter 

Berücksichtigung der FCS-Maßnahmen gewährleistet werden. 

Die nach Vermeidung verbleibenden erheblichen Eingriffe in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild sind mit den geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Sinne des 

§ 15 BNatSchG umfassend kompensiert. Ebenso können die geschützten Biotope nach 

§ 30 Abs. 3 BNatSchG durch die geplanten Maßnahmen wiederhergestellt werden. 
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8 Literaturverzeichnis 

siehe Methodikhandbuch (Beilage 166) 
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II. Anhänge 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANHANG 1: Maßnahmenblätter 

 

 Siehe separates Dokument! 

 

 

 

 

ANHANG 2: Vergleichende Gegenüberstellung 

Wasserstraße / Hochwasserschutz: 

Naturhaushalt, Fische und Landschaftsbild 

 

 Siehe separates Dokument! 

 

 

 

 

ANHANG 3: Dokumentation des Biotopwertverfahrens 

nach BayKompV 

Kompensationsbedarf (22 Pläne) 

Kompensationsumfang (18 Pläne) 

 

 Siehe separate Dokumente! 
 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANHANG 4: Vergleich Artenzahl, Individuenzahlen, 

Biomasse zwischen Haupt-Donau und 

Auefließgewässer / Umgehungsgewässer 
 



 



 

Anhang 4  

 

zum Landschaftspflegerischen Begleitplan  

 

Vergleich der Artenzahl, Individuenzah-

len, Biomasse zwischen Haupt-Donau 

und Auefließgewässer / Umgehungs-

gewässer 

 

 

 

Im Auftrag der 

Bundesrepublik Deutschland und des Freistaats Bayern, 

letztlich vertreten durch die  

RMD Wasserstraßen GmbH 
 

 

 

Bearbeitung durch 

ARGE BBJ 
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Tab. 1: Artenvergleich bei rheophilen Arten zwischen Haupt-Donau im Unterwasser der 

Donaustufe Vohburg (F-04a, Do-km 2444,1 bis 2439,0) und Auefließgewäs-

ser/Umgehungsgewässer (F-08, Paar-Rechter Vorlandgraben km 0 bis km 2,0). 
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Aitel - - * * *  R          

Äsche V - 2 2 2  R   -    -   

Bachforelle - b * V V  R          

Barbe - - * 3 3  R          

Donau-Stromgründling II - * 2 2  R   -       

Frauennerfling II, V - 3 3 3  R    -  -    

Gründling - - * V V  R          

Hasel - - * V V  R          

Nase - - V 2 2  R          

Nerfling - - * 3 V  R          

Rutte - - V 2 2  R         - 

Schied II, V - * 3 3  R          

Schmerle - - * V V  R   -    -   

Schneider - - V 2 3  R   -    -   

Schrätzer II, V - 2 2 2  R   -  -  -  - - 

Streber II - 2 2 2  R   -  -     

Zährte - - 3 V V  R          

Gesamtergebnis 
        

17 11 16 15 16 13 17 15 


Erläuterungen:  Art nachgewiesen -  Art nicht nachgewiesen Artenübereinstimmung 



ARGE BBJ Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen 
 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

 2 

Tab. 2: Vergleich: Individuenzahlen und Biomassen im Auefließgewässer/Umgehungsgewässer (km 

2,0 bis 0,0) der Donaustufe Vohburg und der Haupt-Donau (Fließstrecke) im Unterwasser zwischen 

Do-km 2444,1 und 2439,0 (flächengewichtete Hochrechnung aus Monitoring-Ergebnissen BNGF 

2009a, 2010a, 2011a).  

 
UGG-Paar Donau Faktor 

Individuenzahl [n/ha] 7400 2743 2,7:1 

Biomasse [kg/ha] 624 166,4 3,75:1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


